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Beginn: 9.06 Uhr.  
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Hiermit 
eröffne ich die 31. Sitzung des Landtages von 
Sachsen-Anhalt der sechsten Wahlperiode und 
begrüße alle Anwesenden auf das Herzlichste.  
 

Wir haben eine Premiere: Für Frau Kollegin Hoh-
mann ist es die erste Sitzung hier oben im Ta-
gungspräsidium. Wir wünschen ihr gutes Gelingen 
bei der Handhabung ihrer Aufgabe.  
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 

Wir haben einen zweiten, sehr erfreulichen Grund, 
auf etwas hinzuweisen: Herr Minister Dr. Hermann 
Onko Aeikens hat heute Geburtstag. Ich gratuliere 
Ihnen im Namen des Hohen Hauses, wünsche Ih-
nen Gottes Segen und alles Gute. 
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 

Wir haben bereits Gäste im Haus, und zwar Solda-
tinnen und Soldaten des 2. und 5. Logistikbatail-
lons 171 der Clausewitz-Kaserne in Burg als Gäste 
der Landeszentrale für politische Bildung. Herzlich 
willkommen! 
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 

Ich stelle die Beschlussfähigkeit des Hohen Hau-
ses fest.  
 

Wir setzen nunmehr die 17. Sitzungsperiode fort. 
Ich erinnere daran, dass am heutigen Tag Herr 
Ministerpräsident Dr. Haseloff, Herr Staatsminister 
Robra, Frau Ministerin Professor Dr. Kolb und Herr 
Minister Webel ganztägig abwesend sind.  
 
 

Wir beginnen die heutige Beratung mit dem Ta-
gesordnungspunkt 20:  
 
 
 

Aktuelle Debatte  
 
 
 

Für die Aktuelle Debatte liegen zwei Beratungs-
gegenstände vor, zum einen ein Antrag der Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN zum Thema „Auf-
bewahrung von Verfassungsschutzakten mit mög-
lichem Bezug zu Mitgliedern sowie Unterstützern 
der Terrorgruppe Nationalsozialistischer Unter-
grund“ und zum anderen ein Antrag der Fraktion 
DIE LINKE zum Thema „Drohende Altersarmut in 
Sachsen-Anhalt“. Die Redezeit im Rahmen der Ak-
tuellen Debatte beträgt zehn Minuten je Fraktion. 
Die Landesregierung hat ebenfalls eine Redezeit 
von zehn Minuten. 
 
 

Ich rufe das erste Thema der Aktuellen Debatte 
auf: 
 
 
 

Aufbewahrung von Verfassungsschutzakten mit 
möglichem Bezug zu Mitgliedern sowie Unterstüt-

zern der Terrorgruppe „Nationalsozialistischer 
Untergrund“ 
 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 
6/1442 
 
 
 

Im Ältestenrat wurde folgende Reihenfolge für die 
Beiträge der Fraktionen vorgeschlagen: GRÜNE, 
SPD, DIE LINKE, CDU. Für die Antragstellerin DIE 
GRÜNEN hat der Abgeordnete Herr Striegel das 
Wort. 
 
 

Herr Striegel (GRÜNE): 
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Die juristische Aufarbeitung der Terror-
taten des Nationalsozialistischen Untergrundes und 
ihre politische Aufklärung kommen quälend lang-
sam voran. Insbesondere die Arbeit in den vier Un-
tersuchungsausschüssen stockt. Politisch gewollte 
Verzögerungen in Sachsen, gelöschte Dateien und 
geschredderte Papiere allerorten, vor allem aber 
immer wieder auftauchende Akten, die von den Si-
cherheitsbehörden bislang nicht geliefert, verges-
sen oder zurückgehalten worden waren.  
 

Mancher überraschende Fund lässt sich durch 
schlampiges Arbeiten erklären, einiges auch durch 
die schiere Masse an aufzuarbeitendem Material. 
Bei vielen Aktenfunden in den vergangenen Mona-
ten, die es zwischen Köln und Berlin, zwischen 
München, Erfurt und Dresden gab, liegen die 
Gründe aber anders. In diesen Fällen konkurrieren 
Geheimdienste und Polizei. Hier bestimmen kolle-
giale Nickeligkeiten, scharfe politische Differenzen 
und Versuche der politisch Verantwortlichen das 
Bild, sich reinzuwaschen, wann und wo welche Ak-
ten durchgestochen werden.  
 

Das Ergebnis ist immer gleich: Parlamentarier in 
den Untersuchungsausschüssen, im Innenaus-
schuss und in den Kontrollgremien erfahren aus 
der Zeitung von neuen Akten, die im Umlauf sind, 
und müssen sich ihr Bild zusammenpuzzeln. Die 
politisch Verantwortlichen informieren dann nach-
laufend. Sie geben zu, was ohnehin nicht mehr zu 
leugnen ist, weil es bereits in der Öffentlichkeit ist.  
 

Auch wenn die Landesregierung immer wieder be-
tont hat, ihr lägen keine Informationen über Bezü-
ge des NSU oder seiner Unterstützer nach Sach-
sen-Anhalt und erst recht keine Akten dazu vor, 
konnte der Fund eines MAD-Dossiers zu Uwe 
Mundlos und fünf anderen Personen in der ver-
gangenen Woche kaum überraschen. Der Tipp 
dazu kam aus Berlin. Erstaunlich ist nur, dass das 
zunächst verschwunden geglaubte Dokument erst 
nach einer Intervention von PKK-Mitgliedern plötz-
lich aufzutreiben war.  
 

Heute wissen wir, woran es lag: Die Aktenführung 
beim Verfassungsschutz ist dürftig, die Aktenhal-
tung - so der zuständige Minister Stahlknecht - 
„bisweilen wertlos“. Die organisatorische Verant-
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wortung für die Art und Weise der Aktenhaltung 
trug der ehemalige Leiter der Abteilung Verfas-
sungsschutz. Die politische Verantwortung dafür, 
dass seit November 2011 entgegen öffentlichen 
Aussagen doch nicht alle Akten des Verfassungs-
schutzes nach Bezügen zum NSU-Trio und seinen 
Unterstützern untersucht wurden, sondern dass 
lediglich naheliegende Bestände nach Stichworten 
durchsucht wurden, tragen jedoch Sie, Herr Minis-
ter.  
 

Sachsen-Anhalt hat dem Bundestagsausschuss 
bislang nur wenig Material und den Länderaus-
schüssen bis auf Ankündigungsschreiben gar 
nichts übersandt. Angesichts der Vernetzung der 
in den 90er-Jahren gewachsenen Neonaziszene 
im Länderdreieck zwischen Halle, Leipzig und Je-
na wäre es absurd, wenn nicht auch in hiesigen 
Beständen Bezüge zu dem Trio und dessen Un-
terstützernetzwerk herzustellen wären. Sachsen-
Anhalt muss endlich reinen Tisch machen und al-
les, was relevant sein könnte, nach Berlin und an 
die anderen Ausschüsse übersenden. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN, von Herrn Borgwardt, CDU, 
und von Herrn Kurze, CDU)  

 

Neben der Aktenhaltung beim hiesigen Verfas-
sungsschutz liegt der eigentliche Skandal jedoch in 
der Verstrickung der Sicherheitsbehörden in das 
Umfeld des NSU. So sollen nach abgleichenden 
Schätzungen der Untersuchungsausschüsse des 
Bundes und der Länder zwischen 35 und 45 Spit-
zel im Thüringer Heimatschutz aktiv gewesen sein, 
was jedem vierten Mitglied entspräche. Ein späte-
rer V-Mann des Berliner Landeskriminalamtes or-
ganisierte den Mitgliedern des NSU vor deren Un-
tertauchen Sprengstoff. Später lieferte er Hinweise 
auf den Aufenthaltsort des Trios; diese wurden a-
ber aus unerfindlichen Gründen nicht weitergelei-
tet.  
 

Wenn Medienberichte zutreffend sind, nach denen 
auch auf dem Gebiet des Landes Sachsen-Anhalt 
mindestens ein V-Mann - offenbar des Bundes-
amtes; jedenfalls wurde dies von dort nicht demen-
tiert - mit Kontakten zum NSU operierte, dann hat 
Bundesinnenminister Friedrich gegenüber dem 
Untersuchungsausschuss in Berlin und dem dorti-
gen Kontrollgremium hochnotpeinliche Fragen zu 
beantworten  
 

(Zuruf von Herrn Leimbach, CDU) 
 

Friedrich muss erklären, warum er einen solchen 
Vorgang bis jetzt verschwiegen und offenbar auch 
keine Akten an die parlamentarischen Gremien 
übergeben hat. Das Bundesinnenministerium hat 
den Vorgang gestern nicht dementiert und lediglich 
angegeben, keinen Zugang zum NSU gehabt zu 
haben.  
 

Innenminister Stahlknecht muss hierzulande ge-
genüber der PKK und dem Innenausschuss erklä-

ren, seit wann er von einem solchen Vorgang, wie 
er in den Medien berichtet wurde, Kenntnis hatte. 
Und er muss zu dem in den Medien kolportierten 
Gerücht Stellung nehmen, nach dem der Abtei-
lungsleiter des Verfassungsschutzes nicht wegen 
des verspäteten Auffindens der MAD-Akte ge-
schasst worden sei, sondern wegen dieses Vor-
gangs zurückgetreten sei.  
 

(Zuruf von der CDU: Geschasst? - Weitere 
Zurufe von der CDU) 

 

- Es geht um Aufklärung in den zuständigen Gre-
mien. - Ohne dieser notwendigen und umfassen-
den Aufklärung vorzugreifen, lässt sich sagen: Im 
Bereich der staatlich alimentierten Kriminellen, im 
V-Mann-System liegt der Kern des Problems. Das 
V-Mann-System hat ausgedient. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LINKEN) 
 

Was die Verbindung des NSU nach Sachsen-An-
halt anbelangt, so haben wir aufgrund der Ver-
säumnisse des Verfassungsschutzes Zeit verloren. 
Unser Bundesland steht somit offenbar noch am 
Anfang der Aufklärung.  
 

Schlüssel zur Erkenntnis könnten hier die in den 
90er-Jahren gewachsenen Verbindungen der Neo-
naziszene zwischen Sachsen-Anhalt, Sachsen und 
Thüringen sein. Wer diese versteht, wer die Aktivi-
täten, insbesondere des Blood-and-Honour-Netz-
werkes, aus dieser Zeit analysieren kann, der wird 
vielleicht auch erklären können, warum Beate 
Zschäpe sich für den Gang zum Zahnarzt ausge-
rechnet eine Hallesche Praxis aussuchte und ob 
sie nicht längere Zeit in Halle zubrachte.  
 

(Zuruf von Herrn Scheurell, CDU) 
 

Hierzu erwarte ich von der Landesregierung mehr 
Aktivität. Es geht nicht nur um ein notwendiges 
nochmaliges Wenden von Papier. Das, was wir 
brauchen, ist ein analytischer Blick auf die Bezie-
hungen mitteldeutscher Neonazis und auf ihre Or-
ganisationsstrukturen sowie ein Ausleuchten staat-
licher Aktivitäten in diesem Bereich. 
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

 

Dafür, meine Damen und Herren, sind insbeson-
dere dem Untersuchungsausschuss des Bundes-
tages weitere Akten zur Verfügung zu stellen, und 
zwar vollständig. PKK und Innenausschuss müs-
sen in Sachsen-Anhalt fortlaufend und selbständig 
informiert werden. Das sind Sie, Herr Minister, 
nicht nur dem Parlament und der Öffentlichkeit, 
sondern vor allem den Opfern der Anschläge und 
deren Angehörigen schuldig.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LINKEN)  
 

In den letzten Monaten sind von den Sicherheits-
behörden und den Innenministern dieser Republik 
eine ganze Reihe von Nebelkerzen gezündet wor-
den. Die Verbunddatei Rechtsextremismus gehört 
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dazu. Wir alle wissen: Der Austausch von Daten 
zwischen den Sicherheitsbehörden von Bund und 
Ländern ist im Bereich der rechten Gewalt man-
gelhaft und stümperhaft gewesen. Das zeigen die 
bisherigen Ermittlungsergebnisse zum NSU.  
 

Die neue Datei - das ist ihr Problem - versucht 
nun, dies ausschließlich technisch zu verbessern. 
Dabei bleibt sie einerseits juristisch schwammig 
- denn wie lassen sich „Kontaktpersonen zum ge-
waltbereiten Rechtsextremismus“ trennscharf fas-
sen? -, andererseits verweigert sie den Behörden 
die wichtigste Auskunft überhaupt, nämlich ob ein 
Neonazi nicht vielleicht Spitzel des Verfassungs-
schutzes oder einer anderen Behörde und damit 
staatsbezahlter Krimineller ist.  
 

Hier ist nichts unmöglich, wenn man betrachtet, 
dass - wie in dieser Woche offenbar wurde - eine 
Verfassungsschutzbehörde dem rechtsextremen 
und straffällig gewordenen V-Mann eines Landes-
kriminalamtes ohne Wissen um dessen V-Mann-
Tätigkeit eine bestandene Sicherheitsüberprüfung 
für sensible Akten testiert - so geschehen beim 
Berliner Landeskriminalamt.  
 

Im Fall des NSU-Trios und seiner Unterstützer hät-
te die Verbunddatei zudem rein gar nichts bewirkt. 
Die Ermittler schlossen über Jahre hinweg ein ras-
sistisches Motiv für die Mordserie aus, kontaktier-
ten stattdessen einen Hellseher, bauten falsche 
Imbissbuden auf und ermittelten schwerpunkt-
mäßig im Umfeld der Opfer wegen vermuteter 
Kontakte ins Drogenmilieu, zur Wettmafia und 
Ähnlichem. Für die Behörden war es schlichtweg 
nicht vorstellbar, dass in der Bundesrepublik Men-
schen aufgrund ihrer Herkunft Opfer einer organi-
sierten und jahrelang laufenden Mordkampagne 
eines neonazistischen Killerkommandos geworden 
sein könnten.  
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Ge-
schehnisse im Bund und in den Ländern zeigen 
deutlich: Wir haben es im Fall des NSU nicht bloß 
mit einer Aneinanderreihung von Behördenver-
sagen, sondern mit einem Systemversagen zu tun. 
Das System Verfassungsschutz hat sich überlebt 
und kann weder durch einen neuen Chef noch 
durch neue Aufgabenfelder und schon gar nicht 
durch die Übernahme politischer Bildungsangebo-
te wiederbelebt werden  
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN - Herr Leimbach, CDU: Das nennt 
man: Das Kind mit dem Bade ausschütten!) 

 

Eine Institution, die Parteien wie DIE LINKE, Atom-
kraftgegner oder Mitglieder der Grünen Jugend 
bespitzelt, aber neonazistischen Terror über Jahre 
hinweg nicht erkennt, braucht kein Mensch.  
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

 

Herr Minister, Sie betreiben an dieser Stelle - das 
muss ich leider sagen - lebensrettende Sofortmaß-

nahmen für eine überlebte Institution. Die Bevölke-
rung erwartet, dass Sie, statt neue Pläne zu ent-
wickeln, für Aufklärung in den Akten und durch die-
se sorgen.  
 

Der Verfassungsschutz ist mittelfristig abzuschaf-
fen. Kurzfristig muss die parlamentarische Kontrol-
le dieser Behörde deutlich verstärkt werden. Hier-
zu entnehme ich den Ankündigungen des Minis-
ters zumindest, dass er gegenüber der PKK zu-
künftig mehr und bessere Informationen sicherstel-
len will. Das ist überfällig, das ist gut, das begrüße 
ich, Herr Stahlknecht. 
 

Als Mitglied der PKK und des Innenausschusses 
bin ich für das Mindeste, nämlich dafür, dass wir 
endlich zeitnah und vor allem umfassend informiert 
werden. Hierin liegen die Aufgaben.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LINKEN)  
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Als Nächster spricht für die Landesregierung der 
Minister des Innern.  
 
 

Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport:  
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Sehr verehrte Kol-
leginnen und Kollegen! Sehr verehrte Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, ich bin Ihnen außer-
ordentlich dankbar für die von Ihnen beantragte 
Aktuelle Debatte, weil Sie mir damit Gelegenheit 
geben, ein paar grundsätzliche Ausführungen zu 
machen.  
 

Zunächst einmal bleibt festzuhalten, dass wir diese 
Debatte auch deshalb führen müssen, weil über 
eine lange Zeit hinweg Menschen aus niederen 
und menschenverachtenden Beweggründen Men-
schen, die anderer Herkunft waren, umgebracht 
haben. Wir sollten uns diese Tatsache vergegen-
wärtigen, dass wir Derartiges - darüber haben wir 
gestern bei Ihrem Antrag zu Quedlinburg gespro-
chen - in unserer Gesellschaft, in einem Rechts-
staat, in dem die Würde des Menschen unangreif-
bar ist, nicht dulden dürfen.  
 

Die Tatsache, dass das über eine längere Zeit in 
Deutschland möglich war, erfüllt uns mit Fassungs-
losigkeit, Zorn, Scham und auch Demut vor den 
Hinterbliebenen und Opfern. Das ist die Grundlage 
jedes weiteren Handelns. Unsere Aufgabe muss 
es sein - dafür stehe ich -, eine Aufklärung auch für 
die Zeit zu machen, in der weder Sie noch ich poli-
tische Verantwortung getragen haben, und diese 
Aufklärung ist professionell und schonungslos zu 
machen - aber ohne es zu skandalisieren, weil uns 
das die Demut vor den Opfern gebietet.  
 

Meine Damen und Herren! Deshalb bitte ich Sie 
inständig, nicht der Versuchung zu erliegen, weil 
man Gutes will, Falsches zu machen oder Fal-
sches zu sagen. Zu der Akte des MAD haben Sie, 
Herr Striegel, mich unvollständig zitiert. Ich habe 
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immer - das ist nachlesbar - gesagt: Wir haben 
derzeit keine Erkenntnisse von Verbindungen des 
NSU nach Sachsen-Anhalt.  
 

Da ich lange genug in der Strafrechtspflege tätig 
war, weiß ich, dass Aufklärungsprozesse und Er-
mittlungsverfahren, die neue Erkenntnisse bringen, 
immer dynamisch sind. Das wollen wir doch ge-
meinsam. Wenn Sie jede neue Erkenntnis, die wir 
erlangen, zu dem eigentlichen Skandal machen, 
dann verlieren wir die Demut vor den Opfern.  
 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD) 
 

Zur MAD-Akte. Ich lese das doch in den Medien, 
diesbezüglich auch mein Appell an die Medien in 
tiefer Demut vor dieser Institution: Im Jahr 1995, 
meine Damen und Herren, gab es keinen NSU. Es 
gab und gibt in diesem Verfassungsschutz keine 
eine Akte Mundlos, weil es mehrere Personen 
waren, die in Bad Frankenhausen als Soldaten 
rechtsradikale Lieder gesungen haben - was 
schlimm genug ist -, und zwei davon - das hatte 
ich ja vorher alles gelesen - kamen aus Sachsen-
Anhalt.  
 

Damit sind wir bei dem Problem. Diesbezüglich 
gebe ich Ihnen Recht: Durch die Abtrennung der 
anderen Namen, die in andere Bundesländer gin-
gen, nämlich Mundlos nach Thüringen, blieben 
zwei Sachsen-Anhalter hier, die dann irgendwann 
aufgrund datenschutzrechtlicher Bestimmungen 
- zumindest einer - gelöscht wurden. Dann wurde 
diese im Jahr 1998 oder 1999, weil niemand den 
NSU kannte, niemand wusste, wer Mundlos war, 
ordnungsgemäß abgehängt.  
 

Die Aktenführung im Verfassungsschutz war an 
dieser Stelle nicht fehlerhaft. Diesbezüglich stelle 
ich mich vor meine Abteilung. Das ist auch meine 
Pflicht. Sie wissen genau, dass im Untersuchungs-
ausschuss in Berlin - und das ist gut so - die Er-
kenntnis der MAD-Akte kam und wir unverzüglich 
aufgrund der ordnungsgemäß geführten Registra-
tur - auch das wurde teilweise falsch berichtet - die 
Akte finden konnten.  
 

Wir werden es immer wieder erleben - dafür kann 
ich keine Garantie geben -, dass durch einen 
Untersuchungsausschuss, der Rechtsstaatliches 
macht, in irgendeinem Bundesland dieser Republik 
im laufenden Aufklärungsverfahren Akten auf-
tauchen. Darüber müssen wir reden und es auf-
klären, aber wir dürfen nicht der Gefahr der Ver-
suchung erliegen, uns gegenseitig zu treiben und 
zu skandalisieren.  
 

(Beifall bei der CDU) 
 

Ich habe noch eine Bitte - das verorte ich auch in 
Berlin -: Ich bin gesetzlich gehalten, Dinge im Ver-
fassungsschutz in der Öffentlichkeit für mich zu 
behalten. Wenn Indiskretionen - woher auch im-
mer - durchsickern, bringen sie mich in eine miss-
liche Lage, weil ich es gegenüber den Medien 

nicht richtigstellen kann, es sei denn, ich würde 
Geheimnisverrat begehen. Bitte tun Sie mir den 
Gefallen - Sie haben es vielleicht bislang nicht ge-
tan; ich sage es ganz allgemein -, mich nicht in ei-
ne solche Lage zu bringen.  
 

(Beifall bei der CDU) 
 

Tun Sie uns den Gefallen - ganz allgemein -, selbst 
in dem Willen und Wollen - das auch ich habe -, 
Gutes zu tun, nicht der Versuchung zu erliegen, 
durch Fahrlässigkeiten - ich sage es einmal höf-
lich - eine Gefährdung für Leib oder Leben von 
V-Leuten zu organisieren.  
 

(Beifall bei der CDU) 
 

Meine Damen und Herren! Ich nehme die Par-
lamentarische Kontrollkommission außerordentlich 
ernst. Ich schätze auch dort die Zusammenarbeit. 
Ich habe Vorstellungen, wie Abteilungen in meinem 
Haus zu führen sind, und habe in vielen Abteilun-
gen Veränderungen herbeigeführt - auch in der 
Polizeiabteilung, in der seit meinem Amtsantritt ein 
anderer Geist, ein Geist der Transparenz herrscht.  
 

Das habe ich auch in der Abteilung Verfassungs-
schutz vor. Wir haben diese Überlegungen - das 
kann ich Ihnen auch im Urkundsbeweis nachwei-
sen - bereits im Frühjahr dieses Jahres gehabt.  
 

Diese Frage, lieber Herr Kollege Striegel, ist kein 
Geheimnisverrat. Herr Limburg ist nicht wegen ei-
ner enttarnten Quelle zurückgetreten, sondern er 
hat einen Antrag auf Rente gestellt. Er ist aus 
Gründen zurückgetreten, die in der Kommunika-
tionsstruktur zwischen ihm und mir lagen.  
 

Aber Sie werden verstehen, dass ich mich weder 
in der PKK noch hier im Plenum zu meinen Perso-
nalentscheidungen und der Würde des Menschen 
Herrn Limburg in irgendeiner Weise äußern werde. 
Er war ein verdienstvoller Beamter.  
 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD) 
 

Damit Sie aber sehen, dass wir in unserem Haus 
nicht nur reden und auch ich nicht nur rede, son-
dern wir auch handeln - wie ich es in anderen Fäl-
len auch getan habe -, habe ich mit dem neuen 
Chef des Verfassungsschutzes, Herrn Hollmann, 
ein Achtpunkteprogramm entwickelt, das ich Ihnen 
jetzt vorstellen werde. Das werden wir gemeinsam 
begleiten, weil wir rechtsstaatlich in der Demut vor 
den Opfern gemeinsam den Willen und das Wollen 
haben müssen aufzuklären. Diesbezüglich bin ich 
ganz eng bei Ihnen, Herr Striegel.  
 

Erstens. Wir werden eine Zusammenführung der 
Auswertung und Beschaffung machen. Bislang 
gab es eine Gruppe, die die Erkenntnisse be-
schaffte, und eine zweite Gruppe wertete aus. Das 
führt, meine Damen und Herren, zu Synergiever-
lusten, die am Ende zu solchen Imponderabilien 
führen, wie Sie sie hier geschildert haben.  
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Zweitens. Ich will mit Ihnen besprechen, ob wir 
ein gemeinsames Sicherheitszentrum von Verfas-
sungsschutz und Polizei einrichten.  
 

Aufgrund unserer historischen Vergangenheit, in 
der es eine Geheime Staatspolizei gab, haben wir 
das Trennungsgebot. Das wollen wir auch nicht 
verändern, aber die Kommunikation bezüglich der 
Erkenntnisse zwischen der Polizei einerseits und 
dem Verfassungsschutz andererseits muss opti-
miert werden.  
 

Drittens. Wir werden die Internetpräsenz verstär-
ken, weil der Geheimdienst nicht so geheim sein 
kann, dass draußen niemand weiß, was er macht.  
 

Viertens. Wir werden die Öffentlichkeitsarbeit ver-
stärken und Transparenz herstellen.  
 

Fünftens. Es wird zum 1. Oktober 2012 eine Stabs-
stelle im Verfassungsschutz eingerichtet werden, 
die mit einem Juristen und einem hochqualifizier-
ten Sachbearbeiter besetzt wird, der die Kommu-
nikation zwischen der PKK, dem Bundestags-
untersuchungsausschuss, der Öffentlichkeit und 
dem Parlament im Rahmen des rechtlich Mög-
lichen organisieren wird.  
 

Sechstens. Es wird eine Rundum-Erreichbarkeit 
des Verfassungsschutzes geben, insbesondere für 
das von uns vorgelegte und überarbeitete Ausstei-
gerprogramm im Bereich Rechtsextremismus, das 
wir gemeinsam besprechen werden.  
 

Siebentens. Wir werden die IT-Abteilung stärken, 
weil insbesondere im Internet und in den Social 
Networks erkennbar ist, welche Umtriebe Rechts-
extremisten haben. Das brauchen wir, um das ge-
meinsam verfolgen zu können.  
 

Achtens. Wir werden zu einer Konferenz der Si-
cherheitskooperation - das werden wir als unser 
Bundesland tun, und zwar zügig - einladen, an der 
die Länder Brandenburg, Sachsen und Thüringen 
teilnehmen sollen, weil die Tatsache, dass die Ver-
fassungsschutzämter in den Ländern nicht mitein-
ander gesprochen haben - jedenfalls nicht genü-
gend -, dazu geführt hat, dass solche Dinge, mög-
licherweise aufgrund fehlender Kommunikation, 
entstanden sind.  
 

Meine Damen und Herren! Dieses Thema ist wich-
tig. Es ist auch wichtig, in der Außenwahrnehmung 
der Welt, weil wir es unseren europäischen Nach-
barn, den Opfern und den Hinterbliebenen schul-
dig sind, alles in unserer Macht Stehende zu tun, 
um das aufzuklären, was war, und um zu verhin-
dern, dass sich wiederholt, was geschehen ist. 
- Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD) 
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Danke schön, Herr Minister. - Als Nächster spricht 
in der Debatte für die Fraktion der SPD Herr Ab-
geordneter Erben. 

Herr Erben (SPD): 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Kolleginnen und Kollegen! Lieber Kollege Strie-
gel, Sie haben so geredet, wie ich mir das im Vor-
feld gedacht habe; folglich kann ich Ihnen auch 
den Rat geben, den ich mir im Vorhinein notiert 
habe.  
 

In den letzten Wochen war nicht zum ersten Mal in 
der Geschichte der Sicherheitsbehörden in unse-
rem Land, in anderen Bundesländern, im Bund 
selbst von vermeintlichen oder tatsächlichen Pan-
nen bei Polizei oder Verfassungsschutz die Rede. 
Meine Erfahrung bei diesen Fragen reicht auch 
schon etwas länger zurück.  
 

Ich will das anhand eines Bildes veranschaulichen. 
Meist sind solche Fragen sehr komplex. Ich will 
das mit einem Puzzle vergleichen, das aus 
100 Teilen besteht und von dem wir nicht wissen, 
was auf dem Bild zu sehen ist. Das, was auf dem 
Bild wirklich zu sehen ist, weiß man meist erst 
dann, wenn 80 oder 90 Teile richtig zusammen-
gesetzt worden sind. Manchmal ist sogar das ein-
hundertste Teil das Entscheidende.  
 

(Minister Herr Stahlknecht: So ist es!) 
 

Wenn Sie drei Teile aneinandergereiht haben, 
dann sind Sie euphorisch und brüllen: Skandal!  
 

(Beifall bei der SPD, bei der CDU und von 
der Regierungsbank) 

 

Ich werde mich heute nicht an dem Wettbewerb 
derer beteiligen, die schon immer alles gewusst 
oder geahnt haben und die natürlich auch mit Be-
stimmtheit wissen, was alles zu tun ist.  
 

Einfache Schuldzuweisungen an diesen oder je-
nen auch politisch Verantwortlichen für das Nicht-
entdecken der NSU sind nun einmal zu einfach. 
Sie kommen meist von Leuten, die davon aus-
gehen, man hätte zu jedem Zeitpunkt in der Ver-
gangenheit den Wissensstand von heute gehabt, 
aber den hatten wir nun einmal nicht. Es ist eine 
Illusion, eben das zu glauben.  
 

Kein Innenminister in Bund und Ländern, kein In-
nenpolitiker irgendeiner politischen Partei hatte in 
den letzten anderthalb Jahrzehnten in Deutschland 
rechten Terror dieses Ausmaßes auf dem Schirm. 
Als jemand, der seit dem Jahr 2006 selbst Verant-
wortung für die Sicherheit in diesem Lande trug, 
beziehe ich mich dabei ausdrücklich mit ein.  
 

Richtig ist, dass wir sagen, dass die Arbeit der Si-
cherheitsbehörden im NSU-Komplex aufgearbeitet 
werden muss. Wichtig ist auch, dass jetzt alles auf 
den Tisch kommt; denn nur so können Fehler und 
Schwachstellen benannt und die richtigen Schlüs-
se gezogen werden. Wir sind dazu aufgerufen 
- das ist vor allem als Gesetzgeber unsere Auf-
gabe -, erkannte Missstände dann auch zügig zu 
beseitigen.  
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Die Innenminister von Bund und Ländern arbeiten 
bis zur Herbst-IMK im Dezember an Vorschlägen 
zur Neustrukturierung der Sicherheitsbehörden, 
insbesondere des Verfassungsschutzes.  
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Herr Kollege Erben, würden Sie eine Frage des 
Abgeordneten Gallert beantworten? 
 
 

Herr Erben (SPD): 
 

Das werde ich gern am Ende meiner Rede tun. 
- Minister Stahlknecht hat bereits zum 1. Oktober 
2012 Umstrukturierungen angekündigt und heute 
auch erste präsentiert. Doch wie unser Verfas-
sungsschutz neu ausgerichtet wird, das wird weder 
im Bundestag in Berlin noch auf der Innenminister-
konferenz in Mecklenburg-Vorpommern entschie-
den; vielmehr entscheiden wir im Landtag von 
Sachsen-Anhalt darüber. 
 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD) 
 

Als Sozialdemokraten haben wir bereits erste Vor-
stellungen und werden die Vorschläge des Bundes 
und auch des Ministers daran messen. Ich gehe 
davon, dass der Innenminister in dieser Frage auf 
uns zukommen wird.  
 

(Minister Herr Stahlknecht: Ja!) 
 

Denn schließlich besteht im Hinblick auf die Kon-
trolle und die Struktur des Verfassungsschutzes 
eine Aufgabe, die nur unter zwei Voraussetzungen 
zu erfüllen ist: Erstens muss Vertrauen herrschen 
und zweitens muss es an dieser Stelle ein ge-
meinsames Handeln von Legislative und Exekutive 
geben.  
 

Ich will die Gelegenheit nutzen, in der heutigen Ak-
tuellen Debatte einige unserer Vorschläge zu skiz-
zieren. 
 

Ich sage zuallererst: Der Verfassungsschutz muss 
für den Schutz der Demokratie fit gemacht werden. 
Uns ist bewusst, dass die Untersuchungen in den 
kommenden Monaten weitere Erkenntnisse liefern 
werden, aus denen wir zu gegebener Zeit substan-
zielle Vorschläge entwickeln werden.  
 

Doch wir wollen dort, wo es jetzt schon möglich ist, 
entsprechende Veränderungen vornehmen. Dazu 
gehört, dass der Verfassungsschutz einen Mentali-
tätswechsel benötigt. Er muss weg vom Schlapp-
hut-Image hin zu einem Frühwarnsystem für die 
Gefährdung der Demokratie.  
 

Denn der Verfassungsschutz als Institution hat es 
in Deutschland nicht vermocht, die rechtsterroristi-
schen Aktivitäten der NSU frühzeitig zu erkennen. 
Er hat nicht dazu beitragen können, den Aufent-
haltsort der flüchtigen NSU-Mitglieder nach deren 
Abtauchen festzustellen.  
 

Stattdessen ist der Verfassungsschutz leider seit 
Monaten in der öffentlichen Wahrnehmung vor al-

lem mit sich selbst beschäftigt. Das hat dazu ge-
führt, dass das Vertrauen der Bürgerinnen und 
Bürgern in die Notwendigkeit und die Arbeitsfähig-
keit des Verfassungsschutzes in weiten Teilen ver-
loren gegangen ist.  
 

Aber ein Verfassungsschutz kann eben nur dann 
erfolgreich arbeiten, wenn dieses Vertrauen vor-
handen ist, und deswegen muss es wiederherge-
stellt werden. Dazu bedarf es einer grundlegenden 
inneren Reform.  
 

Ich habe bereits gesagt, dass der Verfassungs-
schutz weg vom Schlapphut-Image muss. Wir 
brauchen in dieser Behörde einen umfassenden 
Mentalitätswechsel. Das heißt auch, dass sich die 
Verfassungsschützer nicht in erster Linie als Ge-
heimdienstler, sondern als geschulte Demokraten 
betrachten.  
 

Darüber hinaus ist der Einsatz von V-Männern 
rechtsstaatlich zu regeln und zu kontrollieren. An 
dieser Stelle haben wir die Situation, dass sich der 
Einsatz von V-Männern seit Jahrzehnten in einem 
rechtlichen und verwaltungsmäßigen Graubereich 
bewegt. Dies wurde jetzt auch im Zusammenhang 
vor allem mit den Vorgängen in Thüringen deutlich 
an das Tageslicht gezerrt.  
 

Denn wir haben natürlich zu verzeichnen, dass 
ein Tino Brandt als Rechtsextremist vermutlich 
200 000 DM bekommen hat, für die er quasi nichts 
geliefert hat. Im Gegenteil: Mit den 200 000 DM 
- dem Geld des Steuerzahlers - hat er seine Orga-
nisation künstlich aufgebaut.  
 

Nun wird von verschiedenen Stellen, so auch von 
der Opposition hier im Hause, gefordert, V-Männer 
vollständig abzuschaffen. Dem widerspreche ich; 
denn es gibt in diesem Bereich nun einmal verfas-
sungsfeindliche und vor allem auch terroristische 
Aktivitäten, die nur mit menschlichen Quellen auf-
geklärt werden können.  
 

(Zuruf von Herrn Höhn, DIE LINKE) 
 

Deswegen sind sie auch weiterhin zulässig. Vor 
diesem Hintergrund ist es notwendig, dass wir mit-
hilfe eines Gesetzes regeln, wer V-Leute einsetzen 
darf, unter welchen Bedingungen jemand V-Mann 
werden darf - damit meine ich insbesondere sein 
Vorstrafen- und Sündenregister -, wofür er bezahlt 
werden darf und wie ausgeschlossen werden 
kann, dass die Mittel, die an einen V-Mann fließen, 
anschließend dazu verwandt werden, seine Kame-
radschaft, seine neonazistische Partei etc. finan-
ziell künstlich am Leben zu halten.  
 

(Zuruf von Frau von Angern, DIE LINKE) 
 

Dazu gehört auch, dass es im Verfassungsschutz-
verbund einen zentralen Überblick darüber gibt, wo 
die V-Leute aktiv sind. Diese Aufgabe muss das 
Bundesamt zukünftig wahrnehmen.  
 

Wir halten nichts von einer Zentralisierung der Be-
hörden. Was hätte das zur Folge? - Eine Aufgabe 
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der Landeshoheit hätte zur Folge, dass es ein 
Bundesamt mit Filialen in den Ländern geben wür-
de; denn es würde nicht zentral geführt werden 
und es hätte vor allem einen Verlust an parlamen-
tarischer Kontrolle und politischer Verantwortlich-
keit zur Folge.  
 

(Zustimmung bei der SPD und von Herrn 
Leimbach, CDU) 

 

Was ist weiterhin wichtig? - Wir haben heute ledig-
lich ein Recht zum Informationsaustausch. Wir 
brauchen eine Pflicht zum Informationsaustausch 
und diesbezüglich sind erste Anfänge gemacht. Ich 
bin optimistisch, dass die jetzt in Betrieb genom-
mene Verbunddatei mehr bringt als das, was der 
Kollege Striegel vorhin hier prognostiziert hat.  
 

Ich bin aber auch skeptisch, ständig neue For-
derungen dahin gehend aufzumachen, was eine 
solche Datei bringen könnte; denn wir haben in 
diesem Jahr noch eine Entscheidung des Bundes-
verfassungsgerichtes zum sogenannten Antiterror-
dateigesetz zu erwarten. Es macht überhaupt kei-
nen Sinn, an dieser Stelle große Ankündigungen 
dahin gehend zu machen, was man technisch alles 
tun und lassen könnte, wenn man es anschließend 
vom Bundesverfassungsgericht zurückgeschickt 
bekommt.  
 

Zudem ist eine funktionsfähige parlamentarische 
Kontrolle wichtig. Dazu gehört, dass die Arbeit der 
PKK zukünftig eben nicht darauf beschränkt ist, 
sich um einzelne Vorfälle oder Zufallsfunde küm-
mern zu müssen.  
 

Zugleich haben wir die Zusammenarbeit zwischen 
Polizei und Staatsanwaltschaften und Verfas-
sungsschutzbehörden zu verbessern. Dort müssen 
wir das Trennungsgebot beachten. Ich bin mir aber 
sicher, dass wir auch auf diesem Feld gut voran-
kommen.  
 

Das gibt mir Gelegenheit zu erwähnen, dass die 
Ernennung des neuen Abteilungsleiters Verfas-
sungsschutz im Innenministerium bevorsteht. Ich 
halte Herrn Hollmann für einen der besten Polizis-
ten unseres Landes. Ich bin sehr optimistisch, 
dass er gerade wegen seiner langjährigen Tätig-
keit im polizeilichen Staatsschutz sehr qualifiziert 
für eben dieses Amt ist und ihm auch die Neuaus-
richtung des Verfassungsschutzes gelingen wird.  
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Noch ein 
Satz zum Schluss, den ich Ihnen, Herr Minister, 
auch nicht ersparen kann: Ich glaube, die Feststel-
lung ist wichtig, dass das Innenministerium auch 
vor Ihrer Amtszeit rechtsstaatlich und transparent 
geführt worden ist.  
 

Ich wünsche mir, dass über die konkreten Vor-
schläge, die zur Verbesserung des Verfassungs-
schutzes vorliegen, nunmehr gemeinsam diskutiert 
wird. Wir benötigen einen modernen Verfassungs-

schutz. Wir benötigen einen Verfassungsschutz, 
der die Demokratie schützt - ohne Pannen.  
 

Ich wünsche mir für die Zukunft des Verfassungs-
schutzes, dass wir gemeinsam erfolgreicher vor al-
lem rechtsextremistische Umtriebe stoppen kön-
nen. Das ist eine unserer gemeinsamen Aufgaben. 
Packen wir sie an!  
 

(Beifall bei der SPD) 
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Herr Kollege Erben, es gibt zwei Anfragen. - Zu-
nächst Herr Abgeordneter Gallert.  
 
 

Herr Gallert (DIE LINKE): 
 

Meine Äußerung hat wahrscheinlich eher den Cha-
rakter einer Intervention.  
 

Herr Erben, Sie sprachen zu Beginn Ihrer Rede 
davon, dass Sie es überhaupt nicht verstehen und 
akzeptieren, dass man hier andauernd von einem 
Skandal sprechen würde, schließlich hätte man 
das damals alles nicht gewusst.  
 

(Herr Leimbach, CDU: Das hat er so nicht 
gesagt!) 

 

Herr Erben, es gibt eine NSU-Terrorzelle, die in 
der Bundesrepublik Deutschland zehn Jahre lang 
Menschen umbringt, ohne dass der Verfassungs-
schutz und die Polizei in dieser Bundesrepublik 
auch nur im Entferntesten in der Lage sind, dies zu 
stoppen, oder sich überhaupt für die Hinweise dar-
auf interessieren.  
 

Die Opfer werden zu Tätern gemacht, indem man 
sie ins Ausländerkriminellen- und Drogenmilieu 
hineinsteckt. Dazu sage ich: Das ist ein Skandal! 
Die Ignoranz von Verfassungsschutz und Polizei, 
die zu diesem Skandal geführt hat, ist ein Skandal. 
Das werden wir auch immer wieder so sagen. 
Nichtwissen schützt nicht vor Verantwortung, Herr 
Erben. Das ist ganz klar.  
 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜNEN 
- Herr Leimbach, CDU: Schlaumeier!) 

 
 

Herr Erben (SPD): 
 

Herr Gallert, ich hätte mir gewünscht, dass Sie die 
Reihefolge meiner Argumente beachtet hätten.  
 

(Herr Leimbach, CDU: Genau!) 
 

Ich habe das Wort „Skandal“ und das unberechtig-
te Rufen des Wortes „Skandal“ auf die Einführung 
von Herrn Striegel insbesondere im Zusammen-
hang mit der in der letzten Woche aufgefundenen 
MAD-Akte aus dem Jahr 1995 gebracht; denn das, 
was darin steht, ist kein Skandal.  
 

Wer die Akte kennt, der wird mir sicherlich gern 
bestätigen, dass niemand, aber auch wirklich nie-
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mand aus dem Inhalt dieser Akte hätte heraus-
lesen könne, dass aus Mundlos ein Terrorist wird.  
 

(Zustimmung von Minister Herrn Stahlknecht) 
 

Sie haben völlig Recht: Es ist ein Skandal, dass es 
gelingen konnte, dass eine Terrorzelle zehn Jahre 
lang mordend durch Deutschland zieht und dass 
die Sicherheitsbehörden nicht in der Lage waren, 
Selbiges zu stoppen. 
 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Herr Kollege, es gibt eine weitere Frage, nämlich 
von der Abgeordneten Tiedge. Möchten Sie sie be-
antworten? 
 
 

Herr Erben (SPD): 
 

Ja.  
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Frau Kollegin.  
 
 

Frau Tiedge (DIE LINKE): 
 

Herr Kollege Erben, wie wollen Sie gewährleisten, 
dass die Gelder, die an die V-Leute gezahlt wer-
den - wir haben gehört, um welche Summen es 
sich handelt; das ist nicht wenig -, eben nicht in 
rechtsextremistische Strukturen gesteckt werden, 
um zum Beispiel die NPD oder andere rechtsextre-
mistische Parteien am Leben zu erhalten? Wollen 
Sie einen Sperrvermerk ausbringen oder die Aus-
zahlung mit einer Zweckbindung versehen? Oder 
wie wollen Sie das gewährleisten?  
 
 

Herr Erben (SPD):  
 

Vor allem möchte ich erst einmal, dass es über-
haupt eine gesetzliche Regelung in Deutschland 
dafür gibt. Bisher ist die Entscheidung über die 
Frage „Wer bekommt Geld wofür?“ der grundsätz-
lichen Entscheidung des Gesetzgebers völlig ent-
zogen gewesen.  
 

Dazu gehört auch die grundsätzliche Entscheidung 
darüber, dass Gelder, die an V-Leute fließen, nicht 
dafür verwandt werden dürfen, dass anschließend 
die Partei, die Organisation aufgepäppelt wird. Da-
zu wird auch gehören, dass Sie den gesamten Be-
trag deckeln müssen. Es darf nicht sein, dass eine 
einzelne Person 200 000 DM dafür bekommt.  
 

(Frau Bull, DIE LINKE: Das sind nur 100 000 €!) 
 

- Das sind nur noch 100 000 €, aber damals konn-
te man mehr dafür kaufen. 
 

(Zurufe von der CDU)  
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Danke, Herr Kollege Erben. - Wir fahren in der De-
batte fort. Für die Fraktion DIE LINKE spricht Frau 
Abgeordnete von Angern.  

Frau von Angern (DIE LINKE):  
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren Abgeordneten! Kernpunkt der heutigen Ak-
tuellen Debatte ist laut Überschrift der Umgang der 
hiesigen Verfassungsschutzbehörde mit von ihr 
gesammelten Informationen, die einen Bezug zum 
Nationalsozialistischen Untergrund haben.  
 

Es ist gut und richtig, dass die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN dieses Thema aufgegriffen 
hat, doch nun greift diese thematische Eingren-
zung meines Erachtens zu kurz. Zwischenzeitlich 
geht die gesellschaftliche, die öffentliche Debatte 
auch in Sachsen-Anhalt weit darüber hinaus.  
 

Es geht um die Frage, welchen Auftrag Verfas-
sungsschutzbehörden in der Demokratie haben 
und wie sie ihm gerecht geworden sind - oder e-
ben auch nicht. Letztlich stellt nicht nur DIE LINKE 
in Deutschland die Frage, ob unsere Gesellschaft, 
unsere Demokratie überhaupt eine Verfassungs-
schutzbehörde benötigt. 
 

Dieses Infragestellen liegt nicht etwa daran, dass 
wir als LINKE für unsere Position eine erfolgreiche 
Öffentlichkeitsarbeit gemacht hätten. Nein, es liegt 
daran, dass die Behörden, dass letztlich der demo-
kratische Staat versagt hat in der Erledigung sei-
ner Aufgabe, Deutschland und seine Bürgerinnen 
und Bürger vor braunem Terror zu schützen.  
 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN) 

 

Es geht um die Alternativen, ob die Dienste nichts 
wussten, ob sie ihr Wissen wegen verantwortungs-
loser Schlampereien nicht nutzen konnten oder 
aus anderen Gründen bewusst nicht nutzen woll-
ten. Es geht damit auch um von der Verfassungs-
schutzbehörde geführte V-Leute, um deren Aus-
wahl, deren Finanzierung und damit möglicher-
weise auch um die Finanzierung rechtsextremer 
Strukturen.  
 

Herr Kollege Erben, Ihre Ausführungen hierzu über-
zeugten gerade überhaupt nicht.  
 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN) 

 

Es geht klar auch um das Infragestellen des von 
Geheimdiensten gelebten Grundsatzes „Quellen-
schutz vor Strafverfolgung“; denn dieser Grundsatz 
- das haben die letzten Jahre gezeigt - gefährdet 
Menschenleben. 
 

Die Parlamente haben in dieser Krise unserer De-
mokratie eine besondere Verantwortung. Die Lage 
ist zwischenzeitlich so ernst, dass nur noch durch 
die uneingeschränkte, die schonungslose und ent-
schlossene Aufklärung durch die Parlamente auf 
Landes- und Bundesebene versucht werden kann, 
Vertrauen wiederherzustellen.  
 

Parlamente müssen die Ursachen des Versagens 
des Staates im Kampf gegen den braunen Terror 
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rückhaltlos aufklären, um etwa als Gesetzgeber 
oder als Inhaber der Budgethoheit oder eben als 
Kontrolleure der Landesregierung unserer höchst 
eigenen Verantwortung gerecht zu werden.  
 

Das sieht nicht jeder so. Für einige stellen die An-
strengungen von Abgeordneten, Licht in dieses dif-
fuse Agieren der Sicherheitsbehörden zu bringen, 
die eigentliche Gefahr für die öffentliche Sicherheit 
dar. Parlamentarische Kontrolle gefährde die Si-
cherheit des Staates. - Der Kalte Krieg lässt grü-
ßen.  
 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜNEN) 
 

Lassen Sie mich zu diesem Vorhalt konkreter wer-
den. Ein Kommentar in der „Volksstimme“ vom 
18. September 2012 lautet - ich zitiere -:  
 

„Mehr und mehr nutzen einige der zur Ver-
schwiegenheit verpflichteten Parlamentarier 
den Berliner NSU-Untersuchungsausschuss, 
um daraus rasch politisch Kapital zu schla-
gen.“ 

 

(Zuruf von der CDU: Genau!) 
 

„Mit zu konkreten Hinweisen gefährden Aus-
schussmitglieder das Leben von Menschen 
und die Arbeit des Verfassungsschutzes 
nachhaltig, ohne höhere Ziele im Blick zu 
haben. Und insbesondere die LINKE, die ei-
ne breitere parlamentarische Kontrolle der 
Geheimdienste fordert, liefert Argumente da-
für, dass eben dies mit großen Risiken ver-
bunden ist.“ 

 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN - Unruhe) 

 

Nach der Logik dieses Kommentators müssten die 
LINKEN nur ihre Mitwirkung an den Kontroll-
gremien des Bundes und Sachsen-Anhalts einstel-
len, müssten Kontrollkommissionen und Unter-
suchungsausschüsse vielleicht ganz abgeschafft 
werden und alles wäre gut - eine fragwürdige Lo-
gik. 
 

(Zuruf von Herrn Barthel, CDU - Unruhe) 
 

In Bezug auf den konkreten Vorhalt der „Volks-
stimme“ hat mein Fraktionsvorsitzender gegenüber 
den Medien und hat auch Kollegin Pau das Erfor-
derliche gesagt. Wer die Pressemitteilung von 
Herrn Gallert und mir liest, der vermag die Schlüs-
se nicht zu ziehen, die die „Volksstimme“ daraus 
zog. Weder in der Pressemitteilung vom 14. Sep-
tember 2012 noch in einer Pressemitteilung von 
Frau Pau wird ein Klar- oder Deckname eines 
V-Mannes genannt.  
 

Was ist also das eigentliche Problem? - Das Pro-
blem ist, dass die Verfassungsschutzbehörden des 
Landes und des Bundes nicht willens oder nicht in 
der Lage sind, die für sie politisch verantwortlichen 
parlamentarischen Gremien umfassend aufzuklä-
ren.  

Was ist die Folge dieser selektiven Information der 
Gremien? - Politiker wie Journalisten recherchie-
ren selbst, um die öffentlichen Äußerungen der zu-
ständigen Innenminister zu überprüfen. Beide ma-
chen ihren Job und werden fündig. Mich hat immer 
wieder negativ beeindruckt, wie viel ich von Jour-
nalisten von diesen Dingen erfahren konnte, Din-
gen, die ich in der PKK nicht erfahren habe.  
 

Herr Minister, weder kann so Vertrauen entstehen, 
noch die Sicherheit von V-Leuten gewährleistet 
werden. Wer das nicht erkennt, der muss schei-
tern. 
 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN) 

 

Ich habe interessiert das Interview des Innenminis-
ters in der „Volksstimme“ zum Neuanfang im Ver-
fassungsschutz und auch zum Neuanfang in der 
Zusammenarbeit mit dem Parlament gelesen. Die 
Worte, die wir heute hörten, diese Botschaften sind 
wichtig. Die den Worten folgenden Taten sind aus 
meiner Sicht wichtiger. Ja, wir müssen die parla-
mentarische Kontrolle des Verfassungsschutzes 
verbessern.  
 

Doch was führte nun eigentlich zu dieser öffent-
lichen - ich sage ganz deutlich: aus der Sicht der 
LINKEN ganz dringenden - Debatte? - Im Novem-
ber 2011 wurde mit dem Tod von Uwe Mundlos 
und Uwe Böhnhardt und der Festnahme von Beate 
Zschäpe die Existenz einer Naziterrorgruppe in der 
Bundesrepublik bekannt, deren Ausmaß im Han-
deln für viele Menschen zunächst unwirklich er-
schien.  
 

Doch noch unwirklicher war die Erkenntnis, dass 
diese drei Nazis innerhalb von 13 Jahren aus dem 
Untergrund heraus neun rassistisch motivierte 
Morde verübten und eine Polizistin töteten, ohne 
entdeckt zu werden, ohne den rassistischen Hin-
tergrund bzw. die Täterschaft von Nazis anzu-
erkennen und ohne dass jene, die die rechts-
extreme Szene mit so viel Aufwand, so viel Perso-
nal, so viel Geld beobachteten, wahrnahmen, was 
da direkt unter ihren Augen geschah, bzw. ha-
ben sie es wahrgenommen, aber nicht verhindert 
und nicht beendet. Stattdessen wurden die Täter 
von Medien, Polizei, Behörden und eben auch von 
der Politik reflexartig und in der Bedienung gängi-
ger Stigmen und Ressentiments im sogenannten 
migrantischen Milieu, gar in Mafiastrukturen ver-
mutet.  
 

Es stellt sich die Frage, ob der Abgrund, der sich 
hier auftat und immer noch auftut, nicht noch grö-
ßer war und wahrscheinlich auch ist. Genau diese 
Frage nach den Dimensionen des Abgrundes und 
des Versagens, nach den Ursachen und den Kon-
sequenzen zu stellen, ist unsere Aufgabe als Ab-
geordnete. Wir sind die letzte Auffanglinie in dieser 
Vertrauenskrise. Scheitern wir - Exekutive wie Par-
lament -, stürzt das Vertrauen der Menschen und 
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vor allem der Opfer und der Angehörigen der Op-
fer in den Staat ins Bodenlose.  
 

Denn trotz der flächendeckenden Durchsetzung 
der Nazi-Szene mit V-Leuten wollen die Behörden 
in Bund und Ländern von all dem nichts oder nur 
wenig gewusst haben.  
 

Noch am letzten Dienstag, also vor gerade mal 
zehn Tagen hatten Sie, Herr Innenminister, auf ei-
ne entsprechende Frage im Brustton der Überzeu-
gung geantwortet, dass nach Sachsen-Anhalt kei-
ne Spur des NSU-Trios führt. Schon 24 Stunden 
später sah das anders aus.  
 

So fand auch die hiesige Verfassungsschutz-
behörde ganz plötzlich auf Anfrage der Opposition 
eine Akte, die einen direkten Kontakt zweier Sach-
sen-Anhalter zu Uwe Mundlos herstellte.  
 

So belanglos deren Inhalt auch zwischenzeitlich 
dargestellt wird, führte das dennoch - zumindest 
für die Öffentlichkeit so dargestellt - zum Rücktritt 
des nunmehr vierten Chefs einer Verfassungs-
schutzbehörde. Ich begrüße diesen Rücktritt aus-
drücklich, weil er den Weg für eine schonungslose 
interne Aufklärung und für einen Neuanfang frei 
gemacht hat. 
 

Nun müssen sich nicht nur die Sicherheitsbehör-
den im Bund und in anderen Ländern, sondern 
auch die hiesige Behörde und der Innenminister 
als Verantwortlicher an der Spitze dieser Behörde 
im Umgang mit dem brisanten Thema „NSU“ die 
Frage gefallen lassen: Wurde bei uns wirklich alles 
zur Aufklärung getan?  
 

Unsere Antwort auf diese brisante Frage lautet an 
dieser Stelle und nach heutigen Erkenntnissen 
eindeutig: Nein, wir wissen das alles nicht und wir 
können kein Vertrauen in die uns übermittelten In-
formationen haben.  
 

Es ist ein erster Schritt, wenn der Innenminister, 
wie in der „Volksstimme“ am 19. September 2012 
geschehen, erhebliche Fehler auch in Sachsen-
Anhalt einräumt. Aus seiner Sicht liegen diese 
Fehler insbesondere im Umgang mit der PKK und 
dem Parlament, in der Intransparenz der Verfas-
sungsschutzbehörde, in deren personeller Aufstel-
lung, deren Aktenordnung und der fehlenden Kom-
munikation mit anderen Geheimdiensten. Wir 
konnten es heute wieder hören.  
 

Doch sind das tatsächlich   d i e   Probleme, die 
zum vorliegenden Scherbenhaufen führten? Geht 
es nicht vielmehr darum, zu den eigentlichen Ur-
sachen des komplexen Versagens der Sicher-
heitsbehörden vorzudringen, zu den Strukturen 
und - ja, Herr Erben - zu den Mentalitäten, die die-
ses Versagen begünstigten? 
 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN) 

Präsident Herr Gürth:  
 

Frau Kollegin, es gibt eine Wortmeldung zu einer 
Zwischenfrage. Wollen Sie diese beantworten? 
 
 

Frau von Angern (DIE LINKE):  
 

Mache ich am Ende.  
 

Wer glaubt, dass es nun die vorgestern gestartete 
Verbunddatei richten wird, wird sich auf dem Holz-
weg wiederfinden. Herr Striegel führte dazu aus 
und ich schließe mich dem an.  
 

Was wir brauchen, ist zunächst sehr schnell ein 
vollständiges Lagebild. Dass selbst der Innen-
minister dieses Landes dieses vollständige Lage-
bild bis heute nicht hat und auch angesichts der 
Zustände in der Verfassungsschutzbehörde nicht 
haben kann, hat mich erschreckt.  
 

So wird jede öffentliche Äußerung zu all dem, was 
jetzt aus dem braunen Sumpf Sachsen-Anhalts 
ans Licht der demokratischen Öffentlichkeit ge-
zogen wird, zu einem Agieren auf schwankendem 
Grund.  
 

Wir, DIE LINKE, verlangen deshalb die sofortige 
vollständige und vor allem öffentliche Aufklärung 
- das heißt, außerhalb der verschlossenen Räume 
der PKK - über alle Beziehungen von gewaltberei-
ten Neonazis aus Sachsen-Anhalt zum Thüringer 
Heimatschutz und zu Mitgliedern des NSU. Des-
halb bleibt die Fraktion DIE LINKE bei ihrer Forde-
rung, alle Akten, die über die Verbindung der NSU-
Mitglieder nach Sachsen-Anhalt Auskunft geben 
können, dem Innenausschuss des Landtages vor-
zulegen. 
 

Man muss an dieser Stelle offensiv und klar infor-
mieren und kommunizieren, statt hinter verschlos-
senen Türen tröpfchenweise Erkenntnisse nach 
dem Gießkannenprinzip zu verteilen, wenn denn 
das eine oder andere PKK-Mitglied zufällig mal die 
richtige Frage stellt. 
 

Auf mich wirkt das alles nicht wie die unbedingt er-
forderliche Transparenz, sondern eher wie eine 
große Desinformationskampagne, wie man sie bei 
den im Verborgenen Agierenden ja eigentlich auch 
erwarten muss.  
 

Die Lösung wird dort nicht liegen. Aber ich denke, 
der Innenminister hat das erkannt und wir werden 
die Worte an Taten messen.  
 

Wir fordern Aufklärung. Es geht um die Klärung 
der Frage, wie weit in den Staat hinein die Mitver-
antwortung für den NSU-Terror reicht. Ich möchte 
meine Kollegin Frau Pau, Mitglied im NSU-Unter-
suchungsausschuss, vom 20. Juli 2012 zitieren: 
 

„Der Verfassungsschutz ist Teil des NSU-
Desasters. Ob aus Dummheit oder aus Kal-
kül ist noch völlig offen. So oder so, beides 
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stellt den Verfassungsschutz als Behörde 
und vor allem als Geheimdienst infrage.“ 
 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN) 

 

Meine Damen und Herren! Wir brauchen dringend 
andere Antworten auf den rechtsextremen Ungeist 
in unserer Gesellschaft. Parlamentarische Kontroll-
gremien können dieses grundsätzliche Problem 
nicht lösen. Denn es ist letztlich im System ange-
legt, dass Parlamenten die Kontrolle eines nach-
richtendienstlichen Verfassungsschutzes im Sinne 
von Grundrechtsschutz und Demokratie weitest-
gehend nicht möglich ist.  
 

Nach wie vor fordert DIE LINKE daher die Ab-
schaffung der Verfassungsschutzämter. Wir brau-
chen keine V-Leute, wir brauchen keine Über-
wachung des Fernmelde- und Postverkehrs und 
- immer wieder gewünscht - des Internets.  
 

Information und Dokumentation der rechtsextre-
men Szene geht auch auf andere Weise, ist auf 
wissenschaftlicher Basis möglich und sollte vor al-
lem zum Ziel haben, Handlungsempfehlungen für 
politische Verantwortungsträger gegen rechtsextre-
men Zeitgeist zu entwickeln. 
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 

Erlauben Sie mir abschließend noch eine Bemer-
kung in die Richtung von Herrn Kollegen Erben. 
Sie sprachen davon, dass Sie sich wünschen, 
dass zukünftig alle Mitarbeiter im Verfassungs-
schutz geschulte Demokraten sind.  
 

Ich hoffe inständig, dass das kein Offenbarungseid 
von jemandem war, der als Staatssekretär einen 
ganz genauen Einblick in diese Verfassungs-
schutzbehörde hatte. - Vielen Dank.  
 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN) 

 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Danke schön, Frau Kollegin von Angern. Sie hat-
ten sich bereit erklärt, Fragen zu beantworten.  
 

Ich möchte, dass wir, bevor Herr Borgwardt seine 
Frage stellt, gemeinsam Gäste im Hause be-
grüßen, und zwar Schülerinnen und Schüler der 
Integrierten Gesamtschule Regine Hildebrandt aus 
Magdeburg. Herzlich willkommen!  
 

(Beifall im ganzen Hause)  
 

Das Wort hat der Kollege Borgwardt. 
 
 

Herr Borgwardt (CDU):  
 

Sehr geehrte Frau von Angern, ich möchte auf Ihre 
Aussage eingehen, dass Sie bei dem persönlichen 
Gespräch mit dem Journalisten abgeklärt hatten, 
dass dieser mehr wusste, als Ihre Erkenntnisse 
waren.  

Wie stellt man sich denn das praktisch vor, ohne 
dass man selbst vertrauliche Informationen gibt? 
- Da wäre ich gespannt zu hören, wie Sie das ma-
chen.  
 
 

Frau von Angern (DIE LINKE):  
 

Es ist für Parlamentarier und Politiker vielleicht et-
was unüblich, aber auch wir können zuhören, Herr 
Borgwardt.  
 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN) 

 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Wir fahren in der Debatte fort. Für die Fraktion der 
CDU spricht der Kollege Bommersbach.  
 
 

Herr Bommersbach (CDU): 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine sehr verehr-
ten Damen und Herren! Lieber Herr Striegel, Sie 
haben mich mit Ihrer Rede nicht überrascht; denn 
nach dem Einstieg von gestern war heute eigent-
lich nur noch Schlimmeres zu erwarten. Glück-
wunsch, es ist Ihnen gelungen. 
 

(Zustimmung bei der CDU - Zurufe von der 
LINKEN) 

 

Sehr geehrte Frau von Angern, ich habe auch ge-
wusst, was Sie in etwa sagen werden. Aber eines 
will ich Ihnen auch sagen: Man kann nicht jeman-
dem etwas vorwerfen, was er zu dem damaligen 
Zeitpunkt noch nicht gewusst hat. Ich bin Herrn 
Erben und allen seinen Vorgängern außerordent-
lich dankbar, dass sie den Verfassungsschutz so 
geführt haben, wie sie es bis jetzt getan haben. 
Herzlichen Dank! 
 

(Zustimmung bei der CDU - Zuruf von Frau 
Bull, DIE LINKE) 

 

Keine Frage - für die Sicherheitsbehörden in unse-
rem Land, für die 16 Landeskriminalämter, für die 
16 Verfassungsschutzämter, für das Bundesamt 
für Verfassungsschutz, für den Militärischen Ab-
schirmdienst, für die Bundespolizei und für das 
Bundeskriminalamt sind es zurzeit schwere Tage. 
Wir müssen in der letzten Zeit seit dem Bekannt-
werden der Terrorzelle „Nationalsozialistischer Un-
tergrund“ immerwährend von schweren Versäum-
nissen erfahren. 
 

In einer gemeinsamen Entschließung hat dieses 
Haus im letzten Jahr die Erwartungshaltung formu-
liert, dass die Morde der NSU nicht ohne Konse-
quenzen bleiben dürfen. Das - und das ist richtig - 
sind wir den Opfern, den Familien und den Freun-
den schuldig. Diese Entschließung hat Gültigkeit 
und wird von der CDU-Fraktion auch immer einge-
fordert und mitgetragen. Daran besteht kein Zwei-
fel. 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich stim-
me Ihnen darin zu, dass die Aufklärung bundes-
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weit an einigen Stellen nicht so läuft, wie wir es für 
richtig halten. Sowohl das Bundesinnenministerium 
als auch das Ministerium für Inneres und Sport des 
Landes Sachsen-Anhalt ziehen daraus jedoch die 
richtigen Konsequenzen. 

 
Die Erkenntnis, dass über viele Jahre hinweg unbe-
helligt Rechtsterroristen mordend durch Deutsch-
land ziehen konnten, macht uns deutlich, dass wir 
auch für Vorschläge für eine umfassende Verfas-
sungsreform offen sein müssen. Wir brauchen ei-
nen personell gut aufgestellten und qualifiziert aus-
gebildeten Verfassungsschutz. Bisher ist an vielen 
Stellen nebeneinander und nicht miteinander ge-
arbeitet worden. Das erklärt auch Informationsver-
luste. 
 

Erste Erkenntnisse aus dem Untersuchungsaus-
schuss in Berlin sind, dass der bundesweite Infor-
mationsaustausch der Verfassungsschutzbehörden 
gestärkt und ein ständiger Informationsabgleich 
gesichert werden muss. Diesbezüglich müssen, 
sofern es nötig ist, auch Befugnisse geschaffen 
und effektiver gestaltet werden. 

 
Auch das gemeinsame Abwehrzentrum gegen 
Rechtsextremismus und die Rechtsextremismus-
datei sind wichtige Bausteine für einen Neuanfang. 
In der Verbunddatei führen die 36 deutschen Si-
cherheitsbehörden ihre Erkenntnisse über rechts-
extreme Strukturen und Personen zusammen und 
bewahren diese auf. Hierdurch wird eine besonde-
re Kommunikation unter den verschiedenen Be-
hörden gewährleistet. Mit der Antiterrordatei, die 
im Jahr 2006 vom Bundestag beschlossen wurde 
und die als Vorbild für die Rechtsextremismusdatei 
dient, hat man gute Erfahrungen gesammelt. 

 
Mit der Verbunddatei und dem gemeinsamen Ter-
rorabwehrzentrum gegen Rechts, deren Einrich-
tung Gegenstand der Willensbekundung dieses 
Hohen Hauses in der gemeinsamen Entschließung 
aller Fraktionen war, kann gewaltbereiten Rechts-
extremisten frühzeitig das Handwerk gelegt wer-
den.  
 

Weitere Verbesserungsvorschläge wurden uns be-
reits von dem Minister mitgeteilt. Wir sind Ihnen 
außerordentlich dankbar dafür, dass Sie das heute 
hier getan haben. 
 

In Sachsen-Anhalt wird es nunmehr mit Herrn 
Hollmann einen personellen Neuanfang geben. 
Wir sind guter Dinge. Wir, die Koalition, begrüßen 
das außerordentlich. - Herr Hollmann, - er sitzt oben 
auf der Tribüne - seien Sie herzlich willkommen! 
 

(Beifall bei der CDU) 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es 
ist offensichtlich: Die Aktenführung beim Verfas-
sungsschutz ist zu optimieren. In Sachsen-Anhalt 
wird eine Kommission eingesetzt, die jede Akte 
des Verfassungsschutzes und des polizeilichen 

Staatsschutzes daraufhin durchsucht, ob Namen 
von NSU-Mitgliedern auftauchen. Alle bekannten 
Rechtsextremisten werden daraufhin geprüft, ob 
sie Kontakt zu Mitgliedern der NSU, und sei es 
auch vor der Gründung der Organisation, hatten. 
 

Die Erkenntnisse, die während der Überprüfung 
des sachsen-anhaltischen Verfassungsschutzes 
festgestellt werden, werden fortlaufend dem par-
lamentarischen Untersuchungsausschuss in Berlin 
übermittelt. Über die relevanten Aktenfunde wird 
die hiesige Parlamentarische Kontrollkommission 
in Kenntnis gesetzt. 
 

Weiterhin hat Herr Minister Stahlknecht angekün-
digt, dass künftig beim Verfassungsschutz ein Voll-
jurist und ein erfahrener Sachbearbeiter beschäf-
tigt werden, um die Kommunikationsabläufe mit 
dem Landtag, dem Bundestag sowie vor allem mit 
den parlamentarischen Kontrollkommissionen zu 
optimieren. Ich halte diese Neuausrichtung für ei-
nen guten und richtigen Schritt. 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es ist 
durchaus gerechtfertigt, von einer Pannenserie 
während der Ermittlungen gegen die NSU-Terror-
zelle zu sprechen. Die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Sicherheitsbehörden mussten sich in 
den letzten Tagen viel härtere, markige, ja gar be-
leidigende Worte anhören. Da wird von Staatsver-
sagen, von einem strukturellen Versagen gespro-
chen, vom Schutz aktiver Nazis.  
 

(Zuruf von der LINKEN: Ja!) 
 

Vielleicht sind das ja politisch-ideologische Wunsch-
vorstellungen einiger. 
 

Wir fordern jedoch mehr Respekt gegenüber den-
jenigen, die immerwährend für die Sicherheit unse-
rer Bürgerinnen und Bürger stehen. 
 

(Zuruf von der LINKEN: Nein! - Herr Lange, 
DIE LINKE: Das hat nicht funktioniert!) 

 

- Hören Sie doch nur einmal zu! Sie kriegen das al-
les schon noch gesagt. 
 

Es geht einigen - das sage ich hier ganz offen - 
nicht um Aufklärung, sondern vielmehr um Skan-
dalisierung mit dem Ziel, die Gunst der Stunde zu 
nutzen, um den Verfassungsschutz endlich ab-
schaffen zu können. Dazu ist ihnen jedes Mittel 
recht. 
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 

Wir werden das nicht zulassen. Der Verfassungs-
schutz ist ein unverzichtbarer Teil der Sicherheits-
strukturen in unserem Land. Verfassungsfeinde, 
diejenigen, die unsere freiheitlich-demokratische 
Grundordnung abschaffen wollen, müssen wir 
frühzeitig erkennen und beobachten. 
 

(Zustimmung bei der CDU - Frau Tiedge, 
DIE LINKE: Das hat ja gut geklappt!) 
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Wer die Abschaffung der verdeckten Ermittlungs-
tätigkeit fordert, der gefährdet die Sicherheit unse-
rer Bürgerinnen und Bürger. 
 

(Beifall bei der CDU - Zuruf von den GRÜNEN) 
 

- Ja, ich sage Ihnen das immer so, damit Sie das 
nachvollziehen können. 
 

(Zuruf von Herrn Striegel, GRÜNE) 
 

- Bleiben Sie ganz ruhig, Herr Striegel. Menschens-
kinder, Sie kommen doch auch noch dran! Jeder 
sagt das, was er verantworten kann. Sie haben 
das jetzt in den zwei Tagen gemacht. Wir haben 
Ihnen geduldig zugehört. Und es war nicht einfach, 
glauben Sie mir das. 
 

(Heiterkeit und Beifall bei der CDU - Zuruf 
von Frau Prof. Dr. Dalbert, GRÜNE) 

 

Nicht zuletzt, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, wird der Verfassungsschutz auch dazu be-
nötigt, dem berechtigten Informationsbedürfnis der 
Mitglieder dieses Hohen Hauses in den Gremien 
und in der Gesamtheit durch die Landesregierung 
Rechnung tragen zu können. Es ist schon ein we-
nig paradox, dass man über alle Aktivitäten im 
Land ganz genau Bescheid wissen will, geheim-
dienstliche Datensammlungen und verdeckte Er-
mittlungsarbeit aber nicht akzeptieren will. 
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Bitte 
gestatten Sie mir abschließend noch ein paar Wor-
te zu den parlamentarischen Regeln in diesem 
Haus. Eines möchte ich als Vorsitzender der Par-
lamentarischen Kontrollkommission ganz deutlich 
und unmissverständlich sagen: Wer konkrete Hin-
weise aus parlamentarischen Gremien verbreiten 
sollte, die aus gutem Grund nicht für die Öffent-
lichkeit bestimmt sind, oder wer gar die Veröffent-
lichung von Namen von V-Leuten oder der Identität 
von Personen fordert, die verdeckte Ermittlungen 
leisten, der gefährdet Leib und Leben von Men-
schen. 
 

Es gibt Interessen Dritter, die einer besondern 
Schutzwürdigkeit unterliegen. Ohne Zweifel operie-
ren Geheimdienste nicht im luftleeren Raum. Sie 
müssen kontrolliert werden. Eine breite parlamen-
tarische Kontrolle des Verfassungsschutzes bietet 
auch in diesem Fall eine Gewähr dafür, dass 
Missbrauch nicht stattfinden kann. 
 

Ich sehe, das Ende der Rede wird angezeigt. Aber 
lassen Sie es mich noch einmal zusammenfassen 
in der Botschaft: In einem demokratischen Rechts-
staat dürfen sich Geheimdienste nicht verselb-
ständigen. Auch sie leben nicht im rechtsfreien 
Raum. 
 

(Zustimmung von Herrn Striegel, GRÜNE) 
 

- Herr Striegel, es kommt noch mehr; Sie müssen 
bis zum Ende zuhören. In manchem stimmen wir 
auch mit Ihnen überein. Ich sehe, Sie sind lern-
fähig. 

Wir brauchen gerade deshalb eine funktionierende 
parlamentarische Kontrolle. Diese Kontrolle ist 
wichtig. Ich fordere Sie alle auf, diese parlamenta-
rische Kontrolle so auszuüben, dass wir den Ver-
fassungsschutz nach unseren Vorstellungen um-
bauen und einen Neuanfang in dem Sinne, wie es 
der Innenminister vorgetragen hat, ermöglichen 
können. - Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksam-
keit. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Danke schön, Herr Kollege Bommersbach. - Anfra-
gen liegen nicht vor. Beschlüsse in der Sache wer-
den nach § 46 Abs. 6 unserer Geschäftsordnung 
nicht gefasst. Damit ist das Thema abgeschlossen. 
 
 

Ich rufe das zweite Thema der Aktuellen Debatte 
auf: 
 
 
 

Drohende Altersarmut in Sachsen-Anhalt 
 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/1444 
 
 
 

Folgende Reihenfolge wurde vereinbart: die An-
tragstellerin, CDU, GRÜNE, SPD. Zunächst nimmt 
für die Antragstellerin die Abgeordnete Frau Dirlich 
das Wort. 
 
 

Frau Dirlich (DIE LINKE): 
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Manche Erfolgsmeldungen lassen mich 
zurzeit jedes Mal tief Luft holen, vor allem, wenn 
es sich um Erfolgsmeldungen auf dem Arbeits-
markt handelt. Ich muss mir jedes Mal die Frage 
stellen, was für Arbeitsverhältnisse da eigentlich 
entstehen. Als seniorinnenpolitische Sprecherin 
folgt für mich immer gleich die Frage, welche Aus-
wirkungen das auf die Alterssicherung der Betrof-
fenen hat. Droht in Sachsen-Anhalt Altersarmut? 
 

Ein paar Fakten. Eine Binsenwahrheit ist, dass der 
Anteil der Personen, die älter als 65 Jahre sind, 
kontinuierlich steigt. Im Jahr 1990 lag er bei 14 %, 
für das Jahr 2025 wird ein Anteil von 31,2 % prog-
nostiziert.  
 

Die Armutsgefährdungsquote in Sachsen-Anhalt 
liegt aktuell bei 21,8 %. Damit liegt Sachsen-Anhalt 
an vierter Stelle der am meisten von Armut be-
drohten Bundesländer. 
 

Obwohl die Armutsgefährdungsquote insgesamt in 
den letzten Jahren zurückgegangen ist und im letz-
ten Jahr in Sachsen-Anhalt nur um 0,7 % gestie-
gen ist, steigt sie bei den Älteren ab 65 Jahren an. 
Während sie im Jahr 2004 noch bei 3 % lag, waren 
es im Jahr 2010 bereits 10 %. Das ist für meine 
Begriffe ein rasanter Anstieg in einer relativ kurzen 
Zeit. 
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Die Armutsgefährdungsquote der Erwerbslosen 
liegt übrigens bei mehr als 70 %. Ein Drittel der re-
gistrierten Arbeitslosen in Sachsen-Anhalt ist älter 
als 50 Jahre. Über deren Armutsgefährdungsquote 
möchte ich nicht nachdenken müssen. Sie dürfte 
so ziemlich bei 100 % liegen. 
 

Die Zahl der erwerbsfähigen Hilfeempfängerinnen 
ging in den letzten Monaten kontinuierlich zurück. 
Die Zahl der arbeitslosen Hilfeempfängerinnen ü-
ber 50 Jahre stagniert bei etwa 45 400; davon sind 
27 000 über 55 Jahre alt. Die Zahl der erwerbsfä-
higen Hilfeempfängerinnen, die länger als ein Jahr 
arbeitslos sind, beträgt 40 400. Das sind ca. 5 % 
mehr als im August des Vorjahres. Die Rente erst 
ab 67 verlängert diesen Zustand und verschärft die 
Situation der Betroffenen weiter. Vom Armutsrisiko 
im Rentenalter ganz zu schweigen. 
 

Deutschlandweit erhalten ca. 1,3 Millionen Erwerbs-
tätige zusätzlich Arbeitslosengeld II. Sie sind also 
sogenannte Aufstocker. 660 000 von ihnen sind 
sozialversicherungspflichtig beschäftigt. Deutsch-
landweit gehen knapp 770 000 Rentnerinnen und 
Rentner einem Minijob nach. Mehr als 100 000 von 
ihnen sind älter als 75 Jahre. Schaut man sich die 
Entwicklung an, so muss man konstatieren, dass 
es im Jahr 2000 „nur“ etwa 480 000 waren. Auch 
das ist ein Zeichen für die Entwicklung der Alters-
armut. 
 

Gleichzeitig muss man feststellen, dass die Be-
schäftigungschancen von älteren Arbeitnehmerin-
nen und Arbeitnehmern nach wie vor denkbar 
schlecht sind. Noch immerhin 26,8 % der 60-Jäh-
rigen sind in Vollzeit beschäftigt, erwerben also 
auch noch einen vollen Rentenanspruch. Bei den 
64-Jährigen sind es noch 9,3 %. Das heißt im Um-
kehrschluss, dass 90 % der 64-Jährigen keine vol-
len Rentenansprüche mehr erwerben.  
 

Die Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsmin-
derung sollte die Menschen, die im Alter auf Hilfe 
angewiesen sind, besser als in der Sozialhilfe vor 
Altersarmut schützen. Dass sie dieses Ziel nicht 
erreicht, geht aus einer repräsentativen Befragung 
der Verteilungsforscherin Irene Becker hervor. Die-
se hat festgestellt, dass nur rund ein Drittel der 
Anspruchsberechtigten die Leistung überhaupt in 
Anspruch nimmt. Die Dunkelziffer der Armut bezif-
fert sie auf 68 %. Für Sachsen-Anhalt bedeutet 
das, dass zwischen 40 000 und 50 000 Menschen 
von verdeckter Armut im Alter betroffen sind, Ten-
denz steigend.  
 

Was tut nun die Bundesregierung, was schlagen 
die sogenannten großen Parteien vor? - Zunächst 
muss man über das reden, was die Bundesregie-
rung genau nicht tut. Sie tut nämlich nichts, sie tut 
nichts zur Rentenangleichung zwischen Ost und 
West 
 

(Beifall bei der LINKEN) 

und bricht damit den eigenen Koalitionsvertrag. 
Von den vollmundigen Wahlversprechen zum Bei-
spiel auf dem Seniorinnentag in Leipzig vor der 
Wahl will ich gar nicht erst anfangen. 
 

Zwei Beispiele. 
 

Erstens. Ein Mediziner, der zwischen 1951 und 
1981 in der DDR bis zum Chefarzt aufgestiegen 
war, erhält aus dieser Zeit einen Rentenanspruch 
von ca. 3,30 € im Monat. Zwischen 1985 und 1990 
war derselbe Mann in der Bundesrepublik mit sehr 
reduzierten Tätigkeitsmerkmalen als wissenschaft-
licher Mitarbeiter tätig. Diese Tätigkeit, diese redu-
zierte, viel weniger qualifizierte Tätigkeit, bringt ihm 
nach seinen eigenen Angaben einen Renten-
anspruch von ca. 11 € im Monat ein.  
 

Zweitens. Der Enkel meines Lebensgefährten hat 
kürzlich eine Ausbildung begonnen und ist mit Be-
ginn dieser Berufsausbildung Ostrentenanwärter. 
Wenn er irgendwann 2060 in den Ruhestand geht, 
wird er seinen Enkeln erklären müssen, was ein 
Ostrentner ist und wieso er ein Ostrentner ist.  
 

Diese beiden Beispiele führen einerseits die noch 
immer vorhandenen Ungerechtigkeiten und ande-
rerseits den Irrsinn der Nichtangleichung der Ren-
ten vor Augen.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Mit ihrer Zuschussrente will nun die Ministerin für 
Arbeit und Soziales, Frau von der Leyen, den Ein-
druck vermitteln, dass sie das Problem erkannt hat 
und energisch handeln will. Wie weit die Mogel-
packung schon auseinandergenommen wurde, 
zeigt die Bundespressekonferenz von vor ein paar 
Tagen. Dort sagte die Kanzlerin höchstpersönlich: 
Ich glaube, dass die Zuschussrente … sicherlich 
Modifikationen bekommen wird. - Vager geht es 
kaum. Die an Details Interessierten ließ die Kanz-
lerin gänzlich im Dunkeln. 
 

Wenige Punkte genügen, den Nachbesserungs-
bedarf dieses Konzepts deutlich zu machen. Die 
Zuschussrente erfasst bei Weitem nicht die von 
drohender Altersarmut Betroffenen, nicht die Lang-
zeitarbeitslosen, nicht die Menschen mit Brüchen 
in ihren Erwerbsbiografien - vor allem Frauen -, 
nicht Selbständige in prekären Verhältnissen, nicht 
die Beschäftigten im Niedriglohnbereich. Sie er-
fasst also alle diejenigen nicht, die keine 40 oder 
45 Versicherungsjahre vorweisen können und die 
sich von ihrem geringen Einkommen keine zusätz-
liche Vorsorge leisten können.  
 

Die Ursachen der Altersarmut werden natürlich 
nicht angegangen: nicht die Hartz-IV-Gesetz-
gebung, nicht der Niedriglohnbereich, nicht die 
Leiharbeit, nicht die Ausweitung der Minijobs. 
 

Vor allem aber tut man auch nichts gegen die Aus-
höhlung der gesetzlichen Rente selbst. Ausgehöhlt 
wurde sie durch den Ausstieg aus der Lebens-
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standardsicherung oder durch die Teilprivatisie-
rung der Rente.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Das Ganze auch noch „Lebensleistungsanerken-
nungsgesetz“ zu nennen kann man nur als zynisch 
bezeichnen. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Und was bietet die SPD an? - Die große Koalition! 
Die SPD macht keinen Vorschlag zur Rücknahme 
falscher Entscheidungen, sie stellt keine der fal-
schen Weichenstellungen infrage. Das Renten-
niveau soll auch nach dem Vorschlag der SPD auf 
43 % sinken. Die SPD setzt zur Kompensation auf 
eine allein von den Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern finanzierte kapitalgedeckte zusätzliche 
Altersvorsorge, diesmal in Form staatlich geförder-
ter Betriebsrenten.  
 

Mit der Beibehaltung der Niveauabsenkung wer-
den gute Vorschläge wie die Verbesserung der 
Erwerbsminderungsrente oder die bessere Bewer-
tung von Zeiten der Arbeitslosigkeit unwirksam. 
Die Solidarrente ist an sehr, sehr hohe Voraus-
setzungen gebunden und sieht eher wie eine ver-
besserte Fürsorgeleistung aus. An der Rente erst 
ab 67 wird festgehalten. Aber wer genug Einkom-
men hat, kann sich mit Zusatzbeiträgen rauskau-
fen. - Politikwechsel, liebe SPD, sieht anders aus! 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Wir wollen die Lebensstandardsicherung wieder 
zum Prinzip der gesetzlichen Rente machen. Die 
Rente muss wieder auf 53 % angehoben werden. 
Die Rente erst ab 67 gehört abgeschafft.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Die Angleichung der ostdeutschen Renten ist eine 
Frage der Leistungsgerechtigkeit und soll in den 
nächsten fünf Jahren erfolgen. 
 

Gute Arbeit - gute Rente! Wir brauchen einen ge-
setzlichen Mindestlohn und die Eindämmung pre-
kärer Beschäftigungsverhältnisse. Alle Erwerbs-
tätigen müssen in die gesetzliche Rente einbezo-
gen werden, und Höchstverdiener müssen einen 
Teil ihrer Ansprüche abgeben. Nur so ist Solidarität 
finanzierbar.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Wir wollen eine solidarische Mindestrente einfüh-
ren, die sicherstellt, dass kein Mensch im Alter ein 
Einkommen unterhalb der Armutsgrenze hat. 
 

Da das Ende meiner Redezeit angezeigt wird, nur 
noch einen Satz: Dieses Thema, meine Damen 
und Herren, wird und darf uns nicht loslassen, soll 
und muss uns weiter umtreiben. Mit dieser Aktuel-
len Debatte ist es nicht getan. - Danke für die Auf-
merksamkeit. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 

Präsident Herr Gürth: 
 

Danke, Frau Kollegin. - Wir fahren fort. Als Nächs-
ter spricht für die Landesregierung Herr Minister 
Bischoff. 
 
 

Herr Bischoff, Minister für Arbeit und Soziales: 
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Die Ak-
tuelle Debatte ist heute besonders aktuell, weil seit 
ein paar Tagen der Armutsbericht des Arbeits-
ministeriums vorliegt. Wir konnten in der Zeitung 
lesen, dass darüber jetzt ein großer Streit aus-
gebrochen ist. Gleichwohl halte ich es für richtig, 
dass Frau von der Leyen diesen Bericht vorgelegt 
hat, auch wenn für die Dinge, die er anspricht, zur-
zeit niemand von uns eine endgültige Lösung weiß 
bzw. eine Mehrheit für eine solche Lösung hat.  
 

Aus dem Bericht wird deutlich - ich sage das ein-
mal so platt, aber wir kennen das ja alle -: Die Rei-
chen werden reicher und die Armen werden ärmer.  
 

(Frau Dirlich, Die LINKE: Die Armen werden 
zahlreicher!) 

 

Gestatten Sie mir eine Vorbemerkung. Für uns in 
diesem Hause ist es nichts Neues, dass wir in den 
neuen Ländern und gerade hier in Sachsen-Anhalt 
vor einer riesigen Herausforderung in Bezug auf 
diejenigen stehen, die in den nächsten Jahren in 
Rente gehen. Wir wissen, welche Personengrup-
pen angesichts einer Arbeitslosigkeit zwischen 
12 % und 20 % zwar in Rente gehen, aber tatsäch-
lich auf Zuschüsse angewiesen sein werden oder 
von der Grundsicherung leben müssen. 
 

Die „Mitteldeutsche Zeitung“ hat in ihrer heutigen 
Ausgabe - ich habe das der Presseschau entnom-
men - das Armutsrisiko nach Bevölkerungsanteil 
beziffert. Danach liegt Sachsen-Anhalt bei 20,5 %, 
Mecklenburg-Vorpommern bei 22 %, Sachsen bei 
19 % und Berlin bei 21 %. Das spiegelt ungefähr 
die Arbeitslosenquote im Durchschnitt der neuen 
Länder und insbesondere in Sachsen-Anhalt wider. 
Dazu kommt noch das Niedriglohnniveau, Stich-
worte wie Leiharbeit, Zeitarbeit und Ähnliches.  
 

Ich muss ehrlich sagen - das beschäftigt mich 
schon seit Langem -: Dafür habe ich keine Lösung. 
Dafür sehe ich auch keine Lösung bei denen, die 
jetzt einen Vorschlag unterbreitet haben. Was ma-
chen wir mit denjenigen, die jetzt und in den nächs-
ten Jahren in Rente gehen? Deren Rente können 
wir ja nicht nachbessern, es sei denn, es gäbe So-
zialleistungen dazu. Aber das würde auf der an-
deren Seite Ungerechtigkeiten im Hinblick auf die-
jenigen schaffen, die gearbeitet haben. 
 

Dafür habe ich keine Lösung. Ich hoffe, dass die 
70 %, die eine ausreichend bis sehr gute Rente 
haben, sich solidarisch zeigen und nicht auf ihren 
Einkommen sozusagen hockenbleiben, sondern 
andere teilhaben lassen. Dass es so etwas gibt, 
dafür gibt es genügend Beispiele. Aber wie gesagt: 



2416 Landtag von Sachsen-Anhalt • Plenarprotokoll 6/31 • 21.09.2012 
 

Ich gebe zu, dass es keine vernünftigen Regelun-
gen gibt. 
 

Ich gehe davon aus, dass das, was die Bundes-
regierung damals in dem sogenannten Rentendia-
log versprochen hat, bis zum Ende der Wahlperio-
de nun doch nicht mehr kommen wird. Wir Länder 
- das ging damals quer durch alle Länder, egal ob 
A- oder B-Länder; ich war seinerzeit bei den Ge-
sundheitsministern dabei - haben uns damals übri-
gens gefragt, warum der Bund uns nicht am Ren-
tendialog beteiligt.  
 

Wir Länder waren jedenfalls nicht dabei, als das 
Lebensleistungsanerkennungsgesetz bzw., wie es 
später hieß, Alterssicherungsstärkungsgesetz for-
muliert wurde.  
 

(Frau Dirlich, DIE LINKE: Die Bezeichnun-
gen stimmen alle beide nicht!) 

 

Das Modell der Zuschussrente wurde, wie schon 
gesagt, von vielen kritisiert. Klar, es ist Ausdruck 
des Armutsberichts. Ich nehme an, dass Frau von 
der Leyen den Armutsbericht schon kannte, bevor 
er veröffentlicht wurde.  
 

Für den Osten Deutschlands bringt dieses Mo-
dell jedenfalls fast nichts. Das gilt sowohl für die 
Regelung mit den 45 Jahren als auch für die mit 
den 35 Jahren kapitalgedeckter Zusatzversorgung. 
Letzteres ist übrigens ein Lotteriespiel, weil man 
sich nachher einer Bedürftigkeitsprüfung unter-
ziehen muss. Und wenn man nicht bedürftig ist, 
wird die Zusatzrente, obwohl man sie abschließen 
musste, um überhaupt diesen Zusatz zu bekom-
men, dagegengerechnet. Das weiß man bloß vor-
her nicht. Zum anderen sind diejenigen, die ohne-
hin wenig verdienen, kaum in der Lage, eine priva-
te Vorsorge treffen zu können. 
 

Also, das Modell ist ein Versuch - so will ich es 
einmal bezeichnen -, etwas für die Zukunft ein 
bisschen geradezurücken. Übrigens: Die Regelun-
gen für die, deren Kinder nach 1992 geboren wor-
den sind, sind durchaus richtig. Nur was ist mit de-
nen, deren Kinder in der Zeit davor geboren wor-
den sind? - Die werden nicht berücksichtigt. Das 
heißt, eine richtige Austarierung derer, die ihr Le-
ben lang gearbeitet bzw. Kinder erzogen haben, 
lässt sich in diesem Modell nicht sehen.  
 

Was die SPD vorschlägt, wird ja, wie man in der 
Zeitung liest, auch innerhalb der Partei selbst noch 
diskutiert. Zum Beispiel wird die Absenkung des 
Rentenniveaus auf 43 % kritisiert. Auch ich habe 
Bedenken, dass man das in Zukunft so machen 
kann, bzw. generell gegen die Beschränkung ab 
2014. Vor allen Dingen gibt es ja auch Kritiker, die 
sagen: Das gilt alles nur für die Neurentner ab 
2014. Was ist mit denen, die jetzt in Rente gehen 
bzw. in den letzten Jahren in Rente gegangen 
sind? 
 

Allerdings will ich feststellen, dass sich alle großen 
Parteien - mit Ausnahme der FDP - Gedanken ma-

chen, was man machen kann. Das Konzept der 
LINKEN kenne ich allerdings nicht. Das muss erst 
vor ein paar Tagen vorgestellt worden sein.  
 

(Herr Borgwardt, CDU: Gestern!) 
 

Aber da kann man sicherlich mutmaßen, dass es 
wieder um höhere Steuern für gut verdienende Mil-
lionäre geht. Da geht es um einen Steuersatz von 
75 %, habe ich gelesen.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Etwas Ähnliches hat BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
auch vorgeschlagen. Danach sollen, glaube ich, 
Einkommen ab 100 000 € mit 49 % besteuert wer-
den.  
 

(Frau Prof. Dr. Dalbert, GRÜNE: Ab 80 000 €!) 
 

- Ab 80 000 €. Bei der SPD sind es 100 000 €, rich-
tig. 
 

Also, es gibt überall Vorschläge. 
 

Und dann gibt es natürlich auch die Meinung 
- auch die will ich nicht verschweigen -: 10 % der 
Gutverdiener zahlen schon 50 % in die Rentenver-
sicherung ein, die darf man nicht mehr belasten, 
weil sie dann aus Deutschland wegziehen. - Ich 
persönlich habe allerdings meine Zweifel, ob sie 
wegziehen; denn Deutschland ist immerhin ein 
Land, das Unternehmen Sicherheit und Rechts-
staatlichkeit bietet. 
 

(Frau Dr. Klein, DIE LINKE: Ein Niedrigsteu-
erland!) 

 

Warum sollen die - im Vergleich zu denen, die eine 
monatliche Grundsicherung von 600 oder 700 € 
beziehen -, die ein monatliches Einkommen von 
mehreren 100 000 € und mehr haben, nicht auch 
60 % und 70 % des Gesamteinkommens beitra-
gen? 
 

Ich habe noch eine Erklärung, die mich immer 
stutzig macht. Wenn man über die Mehrwertsteuer 
redet, dann sind davon alle gleich betroffen. Je-
mand, der wenig verdient, bezahlt genauso 19 % 
Mehrwertsteuer wie jemand wie ich, der relativ gut 
verdient. Man hat ausgerechnet, dass die Be-
lastung für Geringverdiener insgesamt doppelt so 
hoch ist, nämlich bei 12 % liegt. Demgegenüber 
liegt sie bei uns oder bei denen, die recht gut ver-
dienen, nur bei 6 %. Die Mehrwertsteuer müssen 
alle bezahlen.  
 

Deshalb ist mein Vorschlag und ringe ich dafür, 
dass man bei den anderen Sicherungssystemen, 
die solidarisch finanziert werden, keine Kappungs-
grenzen einzieht. Warum soll es Kappungsgrenzen 
geben? Wer gut verdient, der soll auch den ent-
sprechenden Anteil seines Einkommens in die 
Kranken- und Pflegeversicherung einzahlen.  
 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜNEN) 
 

Ich glaube, wir müssen in den nächsten Jahren da-
für sorgen, dass die Rente auch für die nächsten 
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Generationen gesichert wird und die Schere nicht 
weiter auseinandergeht. Das ist nicht nur ein Ge-
bot der Fairness und der Anerkennung der Le-
bensleistung, sondern dient dem sozialen Frieden. 
Dazu gehört mit Sicherheit auch ein Mindestlohn. 
 

(Zustimmung von Frau Dirlich, DIE LINKE) 
 

Der Ministerpräsident hat es aber gestern ehrlich 
gesagt: Es gehören 11,20 € dazu, um überhaupt 
dahin zu kommen, ohne noch zusätzlich etwas 
verdienen zu müssen. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Ein Mindestlohn in Höhe von 8,50 € ist der un-
terste Rand. Man bleibt trotzdem in der Situation, 
noch einen Zuschuss im Rahmen der Grundsiche-
rung bekommen zu müssen.  
 

Wir müssen diesen Weg weitergehen. Ich wollte in 
dieser offenen Diskussion, die einen Meinungsbil-
dungsprozess zum Ziel hat - so steht es in dem 
Antrag auf die Aktuelle Debatte - meinen Beitrag 
dazu erbringen. Ich glaube, dass viele ähnlich den-
ken, aber politische Mehrheiten zu sammeln, ist 
manchmal nicht ganz so einfach.  
 

(Zustimmung bei der SPD und von Herrn 
Schröder, CDU) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Vielen Dank, Herr Minister. Es gibt zwei Anfragen, 
zuerst vom Kollegen Herrn Erdmenger und danach 
vom Kollegen Herrn Gallert. Möchten Sie die Fra-
gen beantworten? 
 
 

Herr Bischoff, Minister für Arbeit und Soziales: 
 

Ja. 
 
 

Herr Erdmenger (GRÜNE): 
 

Vielen Dank, Herr Minister. Ich habe Ihnen wie 
auch Ihrer Vorrednerin genau zugehört. Sie haben 
dargestellt, auf welche Fragen Sie keine Antwort 
haben. Ich denke, diese Ehrlichkeit sollte man zu 
schätzen wissen. Das ist gut für eine Debatte.  
 

Ich möchte Sie aber fragen, ob Sie zu einem Pro-
blem etwas sagen können, das in den letzten Ta-
gen deutlich geworden ist: das Problem, dass wir 
in unserem Land eigentlich eine Grundsicherung 
im Alter haben, aber - wenn ich es richtig im Kopf 
habe - etwa die Hälfte der Berechtigten sie gar 
nicht beantragt, 
 

(Frau Dirlich, DIE LINKE: Zwei Drittel!) 
 

obwohl die Regelungen damals von Rot-Grün ge-
ändert worden sind und die Berechtigten darauf 
hingewiesen werden, dass sie diese Grundsiche-
rung beantragen können. Haben Sie dafür eine Lö-
sung, wie wir es hinbekommen, aus der Alters-
armut herauszukommen, indem diejenigen, die ei-
nen Anspruch haben, diesen Anspruch auch wahr-
nehmen?  

Herr Bischoff, Minister für Arbeit und Soziales: 
 

Ich habe darauf keine richtige Antwort. Ich bin aber 
sehr erstaunt, dass gerade Menschen, die sehr 
wenig bekommen - diese Erfahrung mache ich ge-
rade in Bürgersprechstunden und Sie vielleicht 
auch -, die Leistung nicht in Anspruch nehmen und 
sich fast schämen, dahin zu gehen und die Leis-
tung zu beantragen. Meistens handelt es sich bei 
diesen nicht um die total Unzufriedenen, sondern 
sie sagen sich, ich muss eben damit leben, das 
Leben ist so. 
 

Dass man einen Anspruch darauf hat, das wissen 
nicht alle, oder sie trauen sich nicht, den Anspruch 
geltend zu machen. Ich glaube, am besten hilft 
Aufklärung und Ermutigung durch Verbände und 
auch durch uns. Sie haben eben einen rechtlichen 
Anspruch darauf. 
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Danke. - Es gibt eine zweite Anfrage von Herrn 
Kollegen Gallert. 
 
 

Herr Gallert (DIE LINKE): 
 

Ich wollte nur noch etwas zu der Debatte über das 
Rentenkonzept sagen. Herr Bischoff, nicht dass 
sich bei Ihnen etwas Falsches verfestigt: Einen 
Spitzensteuersatz in Höhe von 75 % 
 
 

Herr Bischoff, Minister für Arbeit und Soziales:  
 

Millionäre - - 
 
 

Herr Gallert (DIE LINKE):  
 

fordern die Sozialdemokraten, allerdings in Frank-
reich. Insofern sollte man das nicht verwechseln. 
 

(Heiterkeit bei der LINKEN) 
 

Übrigens haben die Sozialdemokraten damit die 
Präsidentschaftswahlen gewonnen. Das ist viel-
leicht keine schlechte Variante. 
 

(Herr Felke, SPD: Das sind Sozialisten!) 
 

- Ja, das sind die Sozialisten, die in der sozial-
demokratischen Internationale drin sind. Insofern 
ist das schon so. 
 

Wir schlagen in unserem Rentenkonzept vor, dass 
die Kappungsgrenzen aufgehoben werden und die 
Beiträge linear zum entsprechenden Einkommen 
gezahlt werden. Ich freue mich, dass wir einen 
weiteren Fan für unser Rentenkonzept gefunden 
haben. - Danke. 
 

(Heiterkeit und Zustimmung bei der LINKEN) 
 
 

Herr Bischoff, Minister für Arbeit und Soziales: 
 

Ich will zu dem Letzten nur sagen - vielleicht liege 
ich auch falsch -: Ich mache noch einen Unter-
schied zu einer solidarischen Versicherung, die 
zumindest bei der Kranken- und Pflegeversiche-
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rung gegeben ist. Ich bekomme nicht die Leistung 
heraus, die ich eingezahlt habe, sondern ich be-
komme eine Leistung, wenn ich bedürftig bin, also 
wenn ich krank bin. In die Gefahr, krank zu wer-
den, kommt jeder. In die Gefahr, Millionär zu wer-
den, nicht allzu viele. Von daher bin ich in der an-
deren Sache noch offen, ob man auch bei dieser 
die Kappungsgrenze aufheben sollte. Dabei habe 
ich mich noch nicht entschlossen.  
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Vielen Dank, Herr Minister. Weitere Anfragen gibt 
es nicht.  
 

Bevor wir in der Debatte fortfahren, können wir 
weitere Gäste bei uns im Haus begrüßen: Schüle-
rinnen und Schüler der Ganztagsschule Wanz-
leben. Herzlich willkommen im Haus! 
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 

Wir fahren fort. Der nächste Redner in der Debatte 
ist für die Fraktion der CDU der Abgeordnete Herr 
Rotter. 
 
 

Herr Rotter (CDU): 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe 
Kollegin Dirlich, für eine Aktuelle Debatte - das darf 
ich vielleicht sagen - haben Sie nicht viel Aktuelles 
erzählt. 
 

(Herr Leimbach, CDU, lacht) 
 

Das meiste, was ich von Ihnen gehört habe, kann-
te ich eigentlich schon. 
 

(Unruhe bei der LINKEN - Frau Thiel-Rogée, 
DIE LINKE: Leider! - Frau von Angern, DIE 
LINKE: Das ist doch das Problem! - Herr Wag-
ner, DIE LINKE: Unternehmen Sie doch ein-
mal was! - Weitere Zurufe von der LINKEN) 

 

- Bleiben Sie doch einmal ganz ruhig! Es freut 
mich immer, wenn Sie immer gleich so aufgeregt 
sind. Das finde ich immer schön. 
 

(Herr Knöchel, DIE LINKE: Ist so! - Weitere 
Zurufe von der LINKEN) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube nie-
mand im Haus zweifelt die Brisanz des Themas 
der heutigen Aktuellen Debatte an. 
 

(Frau Dirlich, DIE LINKE: Und auch nicht die 
Aktualität!) 

 

Auch wenn Altersarmut in unserem Bundesland 
noch kein gravierendes Problem darstellt, 
 

(Herr Knöchel, DIE LINKE: Ach so!) 
 

- ja - so ist doch zumindest festzustellen, dass die-
ser Zustand perspektivisch durch unterschiedlichs-
te Einflüsse wahrscheinlich nicht mehr lange be-
stehen bleiben wird.  

Ich möchte bemerken, auch wenn die Zahl derer, 
die heute schon von Altersarmut betroffen sind, 
nicht sehr hoch ist, so ist doch jeder einzelne Fall 
ein menschliches Schicksal, das uns zum Nach-
denken anregen und nach Lösungen suchen las-
sen sollte. 
 

(Frau Zoschke, DIE LINKE: Muss man auch 
mal merken!) 

 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Wort „Alters-
armut“ ist schon seit geraumer Zeit in aller Munde 
und wird je nach politischer Ausrichtung unter-
schiedlich bewertet und ebenso mit unterschied-
lichen Lösungsansätzen versehen. Ich glaube, die 
Redebeiträge der Kollegin Dirlich und des Minis-
ters haben das durchaus verdeutlicht. 
 

Was ist genau geschehen? Was hat unsere Ge-
sellschaft verändert oder ist dabei, es zu tun? 
 

Heute leben etwa 82 Millionen Menschen in 
Deutschland. Zirka 20 Millionen davon sind Rent-
nerinnen und Rentner. Knapp 17 Millionen sind 
65 Jahre alt und älter. Das sind ungefähr 21 % der 
Bevölkerung - Tendenz steigend. Diese Gruppe ist 
damit bereits schon jetzt größer als die der unter 
20-Jährigen.  
 

Die durchschnittliche Lebenserwartung ist in den 
letzten 50 Jahren um elf Jahre gestiegen. Gleich-
zeitig hat sich die durchschnittliche Rentenbezugs-
zeit von zehn Jahren auf 18 Jahre erhöht. Aus 
meiner Sicht sind das wahrhaft als historisch zu 
bezeichnende Umstände, über die wir uns alle mit 
Sicherheit freuen. 
 

(Zustimmung von Herrn Schröder, CDU) 
 

Ein heute geborenes Mädchen wird durchschnitt-
lich 82 Jahre und sechs Monate 
 

(Herr Knöchel, DIE LINKE: Das ist auch 
nicht neu!) 

 

- richtig - und ein Junge durchschnittlich 77 Jahre 
und fünf Monate alt - nicht neu, aber erfreulich. Ich 
glaube, die jungen Damen und Herren oben auf 
der Tribüne werden das sicherlich mit Wohlwollen 
hören. Man kann sie beglückwünschen, wenn man 
weiß, dass 50 % aller Kinder, die heute geboren 
werden, voraussichtlich älter als 100 Jahre wer-
den. 
 

Das bedeutet, dass immer weniger Arbeitnehme-
rinnen und Arbeitnehmer immer mehr Rentnerin-
nen und Rentner finanzieren müssen. 
 

(Frau Dirlich, DIE LINKE: Auch nicht neu! 
- Herr Borgwardt, CDU: Das muss nicht neu 
sein! Wir haben die Aktuelle Debatte doch 
nicht beantragt! - Herr Schröder, CDU: Sie 
sagen doch selbst, dass es aktuell ist!) 

 

Das wird das bestehende System der Alterssiche-
rung vor eine immense Herausforderung stellen. 
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Noch ist unser Alterssicherungssystem stabil und 
sicher. Ich denke, das ist eine Tatsache, die es 
hier und jetzt noch einmal zu betonen gilt. 
 

(Unruhe bei der LINKEN) 
 

Die Rentenkasse verfügt über eine stattliche Re-
serve in Milliardenhöhe. Das ist eine Tatsache, die 
auch Sie nicht wegdiskutieren können. Die durch-
geführten Reformen haben die Rente demografie- 
und zukunftsfest gemacht. Unsere Alterssicherung 
beruht verlässlich auf drei Säulen: erstens der ge-
setzlichen Rente, zweitens der betrieblichen Al-
tersversorgung und drittens der zusätzlichen priva-
ten Altersvorsorge. Diese Säulen gilt es weiter zu 
stabilisieren und auch in Zukunft als tragende E-
lemente zu erhalten und auszubauen. 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Die gesetzliche 
Rentenversicherung ist für die meisten Menschen 
die wichtigste Säule der Alterssicherung und soll 
es auch in Zukunft bleiben. Dass die gesetzliche 
Rentenversicherung als umlagefinanzierte Sozial-
versicherung nicht wie die kapitalgedeckten Vor-
sorgesysteme den Risiken auf dem Finanzmarkt 
ausgesetzt ist, hat sich gerade vor dem Hinter-
grund der Finanzmarktkrise gezeigt und bewährt. 
 

Die gesetzliche Rentenversicherung ist ein bei-
tragsbezogenes Alterssicherungssystem. Es ist 
mehr als bloße Existenzsicherung oder Armuts-
vermeidung. Die Höhe der Rente orientiert sich an 
der Lebensleistung und spiegelt diese nach dem 
Erwerbsleben wieder. Die Versicherten sorgen im 
Rahmen der Rentenversicherung selbst für das Al-
ter vor. Sie sind nicht auf den Staat angewiesen  
 

(Herr Knöchel, DIE LINKE: Prima!) 
 

und müssen auch nicht wie Fürsorgeempfänger 
Bedürftigkeitsprüfungen über sich ergehen lassen. 
Sie können dem Staat selbstbewusst und auf 
Augenhöhe gegenübertreten und nicht als Bitt-
steller. Gerade deshalb sollten wir allen Bestre-
bungen, den Beitragsbezug aufzuheben und den 
Rentenbezug auf eine ausschließlich steuerfinan-
zierte Grund- oder Einheitsrente zu reduzieren, 
entschlossen entgegentreten. 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Stabile Beschäfti-
gung und auskömmliche Löhne bilden die Grund-
lagen für den Aufbau einer angemessenen Alters-
sicherung. 
 

(Frau Thiel-Rogée, DIE LINKE: Das stimmt! 
- Herr Wagner, DIE LINKE: Also auch ein 
Mindestlohn! - Frau Thiel-Rogée, DIE LIN-
KE: Nicht nur ein Mindestlohn! Ein ordent-
licher Tariflohn!) 

 

- Lassen Sie mich doch einmal ausreden! 
 

(Weitere Zurufe von der LINKEN) 
 

Die Verhinderung von Armut im Alter muss schon 
viel früher einsetzen. 
 

(Frau Dr. Klein, DIE LINKE: Riester-Rente!) 

Wir müssen durch die unterschiedlichsten Instru-
mente sicherstellen, dass Menschen durch Er-
werbsarbeit in die Lage versetzt werden, eigen-
ständig für ihr Alter vorzusorgen. Jetzt kommt's: 
Dabei spielt auch die Einführung einer Lohnunter-
grenze eine nicht unwesentliche Rolle. 
 

(Zustimmung von Frau Dirlich, DIE LINKE 
- Frau Thiel-Rogée, DIE LINKE, lacht - Herr 
Grünert, DIE LINKE: Zehn Jahre zu spät!) 

 

- Wollten Sie das hören? 
 

Eines sollte uns allen klar sein: Das Rentenniveau 
wird vor dem Hintergrund der demografischen 
Entwicklung schrittweise auf 43 % abgesenkt. Zu-
dem ist die Zahl der Geringverdiener in den ver-
gangenen Jahren stark angestiegen. Für eine 
wachsende Zahl von Menschen werden die Ren-
tenansprüche nicht mehr das Niveau der Grund-
sicherung im Alter erreichen. Wenn sie jedoch im 
System der Grundsicherung beitragsfrei das be-
kommen, wofür sie jahrzehntelang Beiträge in die 
gesetzliche Rentenversicherung einzahlen müs-
sen, dann gerät das System an die Grenzen seiner 
Legitimation. Wer lange eingezahlt hat, muss im 
Alter besser dastehen als jemand, der nur kurz 
oder wenig eingezahlt hat.  
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 

Wer den Satz, Leistung muss sich lohnen, ernst 
meint, der muss langjährige Beitragszahlungen 
honorieren. Auch Geringverdiener, die ein Leben 
lang gearbeitet haben, müssen eine Rente bekom-
men, die deutlich über der Grundsicherung liegt. 
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 

Deshalb brauchen wir zusätzliche Instrumente in 
der gesetzlichen Rentenversicherung, um langjäh-
rige Beitragszahler mit geringen Einkommen und 
folglich geringen Rentenansprüchen zu unterstüt-
zen. 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Lassen Sie mich 
noch einige Sätze zu der immer wieder gebets-
mühlenartig vorgebrachten Forderung nach einer 
Angleichung der Ost- und Westrenten sagen. Auch 
Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Frak-
tion DIE LINKE, haben dies in Ihrer Begründung 
für die Aktuelle Debatte ins Feld geführt und in Ih-
rem Redebeitrag hat sie eine Rolle gespielt. 
 

(Herr Höhn, DIE LINKE: Zu Recht!) 
 

Mir erschließt sich zwar nicht ganz, was das mit 
der angeblich drohenden Altersarmut in Sachsen-
Anhalt unmittelbar zu tun haben soll, ich will darauf 
aber trotzdem eingehen. 
 

(Frau Dirlich, DIE LINKE: Da kann ich Ihnen 
nicht helfen!) 

 

Vor fast einem Jahr habe ich in diesem Hohen 
Haus zu demselben Thema schon einmal ausge-
führt, dass die Rentenangleichung zwischen Ost 
und West eine sehr komplexe Materie sei, bei de-
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ren Behandlung konsensorientiert und sensibel 
vorgegangen werden müsse. Dabei darf es auf 
keinen Fall zu neuen Gerechtigkeitsverwerfungen 
im System kommen. 
 

(Zustimmung von Herrn Schröder, CDU) 
 

Es darf nicht dazu kommen, dass Rentnerinnen und 
Rentner im Osten unseres Vaterlandes schlechter 
gestellt werden. 
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 

Auch ich habe Verständnis dafür, wenn bei vielen 
auf Unverständnis stößt, dass der Rentenwert Ost 
nach wie vor unter dem des Westens liegt. Viele 
merken kritisch an, dass damit gleiche Lebensleis-
tungen unterschiedlich bewertet würden.  
 

(Zuruf von der LINKEN: Ja!) 
 

Um die Differenzen, die sich aus dem Lohngefälle 
zwischen Ost und West ergeben, ein Stück weit 
auszugleichen, werden derzeit die Arbeitsverdiens-
te in den neuen Ländern höher bewertet. Damit 
soll dafür gesorgt werden, dass ein Durchschnitts-
verdiener Ost den gleichen Rentenanspruch erhält 
wie ein Durchschnittsverdiener West.  
 

Wenn nun künftig die Rentenwerte angeglichen 
und gleichzeitig die Hochbewertung Ost gestrichen 
würde, könnte dies - das ist meine feste Überzeu-
gung - für zahlreiche Ost-Rentner dazu führen, 
dass ihre Ansprüche geringer ausfallen als bislang.  
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 

Das, meine Damen und Herren, gilt es zu vermei-
den.  
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, wie sich Bedürf-
tigkeit im Alter in der Zukunft entwickeln wird und 
ob wir auf eine massenhafte Altersarmut zusteu-
ern, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht seriös 
voraussagen. Dies hängt entscheidend von der 
weiteren Wirtschaft-, Beschäftigungs- und Einkom-
mensentwicklung ab.  
 

(Herr Höhn, DIE LINKE: Und von der Ren-
tenform!) 

 

Auch das zukünftige Erwerbs- und Vorsorgeverhal-
ten bzw. das Erwerbs- und Vorsorgevermögen 
- Vermögen hier im Sinne von der Möglichkeit, et-
was zu tun - -  
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Herr Kollege, ich muss auf das Ende der Redezeit, 
das schon einige Zeit angezeigt wurde, hinweisen. 
Ich bitte Sie, zum Schluss zu kommen.  
 
 

Herr Rotter (CDU): 
 

Ich bin in wenigen Sätzen fertig, Herr Präsident. 
- Wie gesagt, das Erwerbs- und Vorsorgevermögen 
der Menschen spielt dabei eine nicht unwesent-
liche Rolle. Renten sind - und müssen es auch 

weiterhin bleiben - Spiegel des Erwerbslebens. Sie 
sind nicht in der Lage, ein Erwerbsleben im Nach-
hinein zu reparieren oder gar umzukehren. Das 
können und sollen sie auch nicht leisten. Deshalb 
muss im Verlauf des Erwerbslebens dafür gesorgt 
werden, Bedürftigkeit im Alter zu vermeiden. Ge-
gen Altersarmut hilft zuallererst ein Dreiklang aus 
verlässlicher Arbeit zu fairen Löhnen und zusätz-
licher Vorsorge, und das von Anfang an. - Danke 
für Ihre Aufmerksamkeit.  
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Danke, Herr Kollege. Es gibt drei Wortmeldungen, 
ich nehme an, drei Anfragen. Möchten Sie die be-
antworten? 
 
 

Herr Rotter (CDU): 
 

Ich werde es versuchen. 
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Dann zunächst Frau Abgeordnete Dirlich. Bitte. 
 
 

Frau Dirlich (DIE LINKE): 
 

Als ich mich gemeldet hatte, hatte ich nur eine 
Frage. Aber ich bin jetzt froh, dass ich das Ende 
Ihrer Rede abgewartet habe. Erstens. Ist Ihnen 
bekannt, Herr Rotter, dass es in der alten Bundes-
republik immer ein Lohngefälle gab - und nicht we-
nig - und nie einen unterschiedlichen Rentenwert?  
 

Zweitens. Ist Ihnen bekannt, Herr Rotter, dass Le-
bensstandardsicherung in der alten Bundesrepu-
blik jahrzehntelang 68 % bedeutete und wir es in 
der Zukunft mit 43 % zu tun haben werden?  
 

Drittens. Herr Rotter, von welchem Prozentsatz an 
würden Sie denn die Armutsquote in Sachsen-An-
halt als problematisch empfinden? 
 
 

Herr Rotter (CDU): 
 

Auf die ersten beiden Fragen darf ich Ihnen ant-
worten: Das ist mir bekannt. Und: Ich werde mich 
heute nicht dazu hinreißen lassen, hier einen Pro-
zentsatz zu nennen, von dem an ich meine, dass 
das Armutsrisiko hier in Sachsen-Anhalt problema-
tisch wird. 
 

(Zuruf von Frau Dirlich, DIE LINKE) 
 

Das werde ich hier und jetzt nicht tun. 
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Als nächste Fragestellerin hat Frau Tiedge das 
Wort. Bitte. 
 
 

Frau Tiedge (DIE LINKE): 
 

Herr Rotter, können Sie uns bitte einmal erklären, 
wie man Altersarmut unterschiedlich bewerten 
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kann? Sie sagten, dass je nach politischer Ausrich-
tung Altersarmut unterschiedlich bewertet wird. 
Können Sie uns sagen, wie Ihre Bewertung aus-
sieht? 
 

(Heiterkeit bei der LINKEN) 
 

Unsere Bewertung sieht so aus, dass wir Alters-
armut unbedingt verhindern müssen, weil es eine 
Katastrophe für diese Gesellschaft ist. Anschei-
nend haben Sie eine andere Bewertung. Vielleicht 
können Sie uns aufklären. 
 
 

Herr Rotter (CDU): 
 

Sicherlich habe ich angemahnt bzw. erwähnt, dass 
Altersarmut durchaus nach politischer Ausrichtung 
unterschiedlich bewertet wird. Ich denke, wer dem 
Redebeitrag der Kollegin Dirlich intensiv gelauscht 
hat, der kann mir das bestätigen. Ich habe aber 
auch erwähnt, dass Lösungsansätze je nach politi-
scher Ausrichtung unterschiedlich gebracht wer-
den. Ich glaube, auch das werden Sie, sehr ver-
ehrte Kollegin, mir nicht abstreiten können. 
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Als nächster Fragesteller hat der Kollege Wagner 
das Wort. 
 
 

Herr Wagner (DIE LINKE): 
 

Herr Rotter, ich habe vernommen, dass Sie ne-
ben der gesetzlichen Rentenversicherung weitere 
Standbeine auch für jene als notwendig erachten, 
die von der Altersarmut bedroht sind. Ich gehe da-
von aus, dass Sie eine private Vorsorge meinen. 
Weil Sie in weiser Voraussicht meinen, dass diese 
private Vorsorge gegebenenfalls nicht gezahlt 
werden kann, wenn die Löhne zu gering sind, ha-
ben Sie sich hier - mit Ihrer Sprechweise - für eine 
Lohnuntergrenze ausgesprochen.  
 

Entnehme ich dieser Logik richtig, dass die Höhe 
dieser Lohnuntergrenze oder des Mindestlohns Ih-
rer Auffassung nach demnach so hoch sein muss, 
dass nicht nur der aktuelle Lebensunterhalt be-
zahlt, sondern darüber hinaus noch privat vorge-
sorgt werden kann - als Minimum der Entlohnung? 
Wo würde dann diese Lohnuntergrenze liegen? 
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 
 

Herr Rotter (CDU): 
 

Kollege Wagner, netter Versuch, aber untauglich, 
mich dazu zu bringen, hier jetzt - -  
 

(Herr Gallert, DIE LINKE: Sie sollten zu der 
Frage Position zu beziehen! - Weitere Zuru-
fe von der LINKEN) 

 

- Ach, Herr Gallert. - Aber wie gesagt: untauglich, 
mich dazu zu bringen, hier eine Zahl zu nennen. 

Ich glaube, in der gestrigen Diskussion ist deutlich 
geworden,  
 

(Zuruf von der LINKEN: Ja, ganz deutlich!) 
 

wie die Position der CDU-Fraktion bezüglich einer 
Lohnuntergrenze ist. Ich darf einfach einmal noch 
einmal betonen: Die Tarifpartner sind diejenigen, 
die die Lohnuntergrenzen festlegen. Da werde ich 
als Politiker mich tunlichst nicht einmischen.  
 

(Zuruf von Frau Bull, DIE LINKE) 
 

Aber, Herr Wagner, vielleicht darf ich ganz kurz 
noch einmal auf Ihre Frage zurückkommen. Ich 
halte private Vorsorge für außerordentlich wichtig. 
Ich halte es für richtig und wichtig, dass wir Men-
schen die Möglichkeit geben, so viel zu verdienen, 
dass sie privat vorsorgen können. Sehen Sie es 
mir nach, wenn ich das sage: Die Möglichkeiten 
der privaten Vorsorge sind so mannigfaltig, dass 
auch Menschen, die gering verdienen, sich das 
möglicherweise leisten können. - Frau Zoschke, 
schütteln Sie doch nicht - - 
 

(Zurufe von der LINKEN) 
 

Auch Wohneigentum nenne ich private Vorsorge 
für das Alter, und die ist häufiger, als Sie denken. 
 

(Zustimmung von Herrn Schröder, CDU - Zu-
ruf von der LINKEN: Im Hexenhaus!) 

 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Kollege Wagner möchte noch einmal nachfragen. 
 
 

Herr Wagner (DIE LINKE): 
 

Ich kann auch auf die Zahl verzichten, das ist jetzt 
nicht mein Problem. Aber gerade eben in der Rede 
habe ich es so verstanden, als sei Ihnen enorm 
wichtig, dass die Lohnuntergrenzen deswegen ein-
geführt werden, um Altersarmut zu verhindern. 
Jetzt haben Sie wieder die Tarifautonomie aufs 
Podest gehoben. Einfache Frage: Was ist Ihnen 
wichtiger: die Verhinderung von Altersarmut oder 
die Tarifautonomie? 
 

(Zurufe von der CDU: Och nee! - So ein 
Quatsch! - Das steht in der Verfassung!) 

 
 

Herr Rotter (CDU): 
 

Die Frage, denke ich, verbietet fast, dass man sich 
darauf auch noch einlässt. Herr Wagner, beides ist 
aus meiner Sicht wichtig. Ich denke, wir werden 
versuchen, beides so hinzubekommen, dass es 
den Bedürfnissen der Menschen in unserem Land 
entspricht und dazu dient, Altersarmut zu verhin-
dern. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, der wir uns 
durchaus überparteilich stellen sollten. Ich kann 
Sie hier und jetzt nur dazu aufrufen, das zu tun. 
- Danke. 
 

(Zustimmung bei der CDU) 
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Präsident Herr Gürth: 
 

Wir fahren in der Debatte fort. Als Nächste spricht 
für die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Frau 
Abgeordnete Lüddemann. 
 
 

Frau Lüddemann (GRÜNE): 
 

Sehr verehrter Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren Abgeordnete! Pfandflaschen sind 
kein Mittel gegen Altersarmut. Ihnen ist sicherlich 
auch schon das Bild begegnet, dass nicht nur jun-
ge Menschen, die vermeintlich ihr Taschengeld 
aufbessern, sondern auch ältere Menschen, auch 
in unserem Land, auch in Sachsen-Anhalt in Con-
tainern kramen, um sich mittels Pfandflaschen den 
Lebensunterhalt aufzubessern. Da, muss ich sa-
gen - das darf ich für meine ganze Fraktion sa-
gen -, sind wir tief erschüttert. 
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

 

Es ist mehr als ein Armutszeugnis, dass Menschen 
in der fünftgrößten Industrienation der Welt so et-
was nötig haben. Ein Grund dafür ist in der Debat-
te schon angeklungen. Auch mehr als 20 Jahre 
nach der Wiedervereinigung ist Sachsen-Anhalt 
ein Niedriglohnland. Das Einkommensniveau liegt 
im Vergleich mit Westdeutschland - - 
 

(Unruhe)  
 

- Herr Präsident, die Kollegen zeigen an, dass sie 
nicht folgen können. 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

So, ich musste mich erst einmal sammeln. - Liebe 
Kolleginnen und Kollegen, jetzt lade ich ein, dass 
wir uns alle sammeln und der Kollegin Lüddemann 
zuhören. - Sie haben weiterhin das Wort. Bitte 
schön. 
 
 

Frau Lüddemann (GRÜNE): 
 

Ich war gerade dabei auszuführen, dass das Ein-
kommensniveau in Ostdeutschland 77 % des Ein-
kommensniveaus in Westdeutschland beträgt. Je-
der dritte Vollzeitbeschäftigte in Sachsen-Anhalt 
verdient weniger als 1 500 € brutto. Das betrifft 
nach Aussage der IG Metall nicht nur den Dienst-
leistungssektor. 22 % aller Jobs in Sachsen-Anhalt 
befinden sich im Niedriglohnsektor. Ich muss sa-
gen: Da finde ich es mehr als ein falsches Signal, 
dass die Bundesregierung gerade in dieser Woche 
auf den Weg gebracht hat, den Minijob-Bereich 
auszuweiten. Das ist schlecht für Sachsen-Anhalt.  
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

 

Man kann nicht sagen, dass das Bundesministe-
rium nicht die Zusammenhänge kennt; denn sehr 
griffig kalkuliert dasselbe Ministerium, dass der-
jenige, der weniger als 2 500 € im Monat verdient, 

im Jahr 2030 weniger als 700 € Rente bekommt. 
Jeder von Ihnen kann sich denken, was 700 € im 
Jahr 2030 noch wert sein werden. Insofern ist es 
längst überfällig, dass wir uns der Rentenfrage 
nicht nur widmen, sondern auch Taten folgen las-
sen.  
 

Niedrige Einkommen während des Erwerbslebens 
und Unterbrechung der Erwerbstätigkeit sind die 
Hauptgründe für niedrige Renten. Ein Mindestlohn, 
wie er gestern auch in diesem Hohen Hause ein 
Stückchen auf den Weg gebracht wurde, ist da ein 
zentraler Baustein, denn existenzsichernde Ein-
kommen können existenzsichernde Renten nach 
sich ziehen.  
 

Aber dazu müssen die Einkommen tatsächlich e-
xistenzsichernd sein. Insbesondere Berufe wie Bä-
ckerin, Friseurin oder Verkäuferin befinden sich in 
der untersten Spanne der Lohngruppen: weniger 
als 5 € pro Stunde. Da braucht man nicht von 
Kreuzfahrten zu träumen. Da hat man schon im 
Jetzt Probleme, sich mit einer gesunden Wohnung, 
mit ausreichend Wohnraum, gesundem Essen, mit 
Mobilität und im Sinne der sozialen Teilhabe adä-
quat zu versorgen. Zusatzeinkommen oder - wo-
rauf Sie abgestellt haben - private Altersvorsorge 
ist da schlicht und ergreifend nicht möglich.  
 

Deswegen ist es schön, dass private Vorsorge die 
dritte Säule ist, aber diese Säule stärkt diejenigen, 
die eh schon eine auskömmliche Rente erhalten. 
Diejenigen, die es nötig haben, sind überhaupt 
nicht in der Lage, diese dritte Säule zu nutzen. 
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

 

Der Reichtums- und Armutsbericht ist auch schon 
angesprochen worden. Er zeigt ganz deutlich die 
fortschreitende Amerikanisierung unserer Verhält-
nisse: Immer mehr Menschen haben immer weni-
ger. 40 % derjenigen, die in Vollzeit erwerbstätig 
sind, haben in den letzten Jahren reale Einkom-
mensverluste hinnehmen müssen. Insofern ist an 
eine private Rentenvorsorge nicht zu denken.  
 

Wir müssen auch sehen, dass es eine Frage der 
Geschlechtergerechtigkeit bzw. - besser gesagt - 
der Geschlechterungerechtigkeit ist. Denn viele, 
die diese niedrigen Einkommen haben, die sich in 
diesen Sphären bewegen, sind Frauen.  
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

 

Schon 2006 hat eine alleinlebende Seniorin in 
Sachsen-Anhalt durchschnittlich 760 € Rente be-
zogen, demgegenüber alleinlebende Senioren 
rund 927 €. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das 
ist ein Unterschied von 167 €.  
 

Dabei müssen wir uns vor Augen halten: Das sind 
noch Senioren, die über relativ geschlossene Er-
werbsbiografien verfügen. In den nächsten Jahren 
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gehen die Menschen in Rente, die infolge von 
Hartz IV und all diesen Dingen - prekäre Beschäf-
tigung, ABM-Jobs - überhaupt nicht in der Lage 
sein werden, auch nur dieses Niveau zu erreichen. 
Das trifft im Wesentlichen wieder Frauen. Auch 
Teilzeitstellen werden in überproportionaler Weise 
von Frauen wahrgenommen.  
 

Ein weiteres Feld, das in der Debatte überhaupt 
noch nicht angesprochen wurde, ist die Gesund-
heitsprävention, denn insbesondere frühverrentete 
Menschen rutschen sehr schnell in Altersarmut. Da 
haben wir eine Spirale, die sich gegenseitig be-
dingt: Körperlich anstrengende Berufe, beispiels-
weise im Baugewerbe, im produzierenden Gewer-
be, in der Alterspflege sind körperlich sehr an-
spruchsvoll und mit sehr niedrigen Löhnen ver-
bunden. Dann frühzeitig in Rente zu gehen zieht 
sofort Altersarmut nach sich. Insofern sind betrieb-
liche Gesundheitsvorsorge und auch staatliche 
Gesundheitsvorsorge auch eine Frage der Armuts-
prävention.  
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 
 

Aber auch wenn man an das andere Ende der Le-
bensspanne schaut, also an das Kindheits- und 
Jugendalter, kann man etwas gegen Armut tun.  
 

Der Kinderreport des Deutschen Kinderhilfswer-
kes, der in diesem Jahr erschienen ist, zeigt sehr 
deutlich, wie eine verstärkte Beteiligung von Kin-
dern zur Armutsbekämpfung beiträgt. Die Studie 
führt dezidiert aus, dass eine frühe Beteiligung den 
Kreislauf von Vererbung von Armut durchbrechen 
kann.  
 

Eigeninitiative, die Übernahme von Verantwortung 
und Selbstermächtigung versetzen die Kinder in 
die Lage, die Folgen von sozialer Benachteiligung 
zu kompensieren. Auch das ist ein Grund, warum 
wir GRÜNE uns für mehr Mitbestimmung und für 
mehr Partizipation auch im Kifög einsetzen.  
 

Die Aspekte, dass gute Bildung die beste Armuts-
prävention ist, dass gute Ausbildung für alle und 
die Stärkung der dualen Ausbildung zur Armuts-
prävention beitragen, möchte ich aufgrund der 
Kürze der Zeit lediglich streifen.  
 

Zur privaten Altersvorsorge habe ich bereits eini-
ges gesagt. Hierzu kann man zum Beispiel das 
Gutachten des Sachverständigenrates für die Be-
gutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwick-
lung aus dem Jahr 2007 heranziehen. Dieses Gre-
mium, das sicherlich unverdächtig ist, grüne Posi-
tionen zu kolportieren, hat genau dies dezidiert 
dargelegt. 
 

Wir stimmen auch nicht ganz mit dem überein, was 
in dem seniorenpolitischen Programm „Aktiv und 
selbstbestimmt“ empfohlen wird. Darin wird emp-
fohlen, die private Altersvorsorge zu stärken.  
 

Wir denken, das ist nicht das richtige Mittel für 
Sachsen-Anhalt. Wir glauben, dass das Niveau der 

gesetzlichen Rente gestärkt und gesteigert werden 
muss. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN - Herr Rosmeisl, CDU: Wie?) 

 

- Dazu komme ich jetzt. - Daher ist in den grünen 
Rentenplänen die Angleichung der Renten in Ost-
deutschland ein wichtiger Punkt. Das habe ich in 
diesem Haus bereits ausgeführt.  
 

Ich möchte die Stichworte noch einmal nennen. 
Wir sind selbstverständlich dafür, dass der Renten-
wert Ost auf den Rentenwert West angehoben wird. 
Dies sollte nicht irgendwann geschehen, sondern 
jetzt, und zwar in einem Zug. Ich hatte auch erläu-
tert, wie das möglich gemacht werden kann. 
 

Dabei sind alle maßgeblichen Größen aus unserer 
Sicht entscheidend, die für die Entstehung und Be-
rechnung der Rente relevant sind. Diese müssen 
vereinheitlicht werden: Rentenwert, Entgeltpunkte 
und Beitragsbemessungsgrenze.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
 

Ich habe angesichts der Diskussionen, die auf der 
Bundesebene hierzu geführt werden, allerdings 
wenig Hoffnung, dass das in der nächsten Zeit 
passieren wird. Diese Diskussionen gehen aus 
meiner Sicht in die völlig falsche Richtung, weil sie 
viel zu wenige Menschen als Anspruchsberechtig-
te ansprechen. Die Modelle hinsichtlich der Zu-
schussrente sind nicht der richtige Weg.  
 

Wir GRÜNE stehen dafür, die Rentenversicherung 
zu einer Bürgerversicherung umzubauen. In diese 
Bürgerversicherung sollen alle einzahlen, unabhän-
gig davon, ob sie Angestellte, Selbständige oder 
Beamte sind. Aus dieser Bürgerversicherung wird 
eine Garantierente gezahlt und jeder Mensch er-
hält 850 €. Dieses Geld erhält man ohne die von 
Minister Bischoff dezidiert ausgeführte Bedarfsprü-
fung.  
 

Ich glaube, es ist eine Frage der Gerechtigkeit, 
dass dieses reiche Land allen Menschen einen 
Grundstock zur Verfügung stellt, um im Alter nicht 
von Armut betroffen zu sein. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN)  
 

Ich glaube, dass eine solche Garantierente auch 
geeignet ist, Stigmatisierung abzubauen und die 
Hürden der Unkenntnis zu nehmen. Bei einer Ga-
rantierente müsste nicht mehr das umfangreiche 
Antragsverfahren durchlaufen werden. Zudem wür-
den die Barrieren in Bezug auf Scham und Unwis-
senheit in sich zusammenfallen.  
 

Ich sehe, dass das Ende meiner Redezeit erreicht 
ist. Abschließend möchte ich noch einen mir wich-
tigen Aspekt ansprechen. Dieser Aspekt ist im 
Hinblick auf die Altersarmut sehr relevant, hat aber 
direkt nichts mit Geld zu tun.  
 

Eine Folge der Demografieentwicklung, die in die-
sem Land und bei der gesamten Diskussion nicht 
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zum Tragen kommt, ist die Tatsache, dass die al-
ten Menschen zurückbleiben.  
 

Vereinsamung, so finde ich, ist auch ein Zeichen 
von Armut. Wenn die Menschen nicht einmal mehr 
das Geld haben, um ihre Kinder am anderen Ende 
von Deutschland besuchen zu können - viele von 
Ihnen wissen, was eine Fahrkarte nach München 
kostet -, dann ist das, so finde ich, auch ein Ar-
mutszeugnis für dieses Land. Wir Demokraten und 
Menschen, denen Gerechtigkeit wichtig ist, sollten 
endlich Konzepte auf den Tisch legen und diese 
dann auch umsetzen. 
 

Wir alle müssen an unsere Bundespolitiker appel-
lieren, dass die Aspekte, die hier besprochen 
werden und die gut und richtig sind, auf der bun-
despolitischen Ebene endlich umgesetzt werden. 
- Danke schön. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN)  

 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Danke, Frau Kollegin Lüddemann. - Als Nächste 
spricht Frau Kollegin Budde für die Fraktion der 
SPD. 
 
 

Frau Budde (SPD): 
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 
glaube, das Thema eignet sich wirklich nicht für ei-
nen Schlagabtausch. Wenn man einmal schaut, 
wen dieses Thema in der Bevölkerung betrifft, 
dann kann man feststellen, dass die ganz alten 
Menschen, die bereits Rente beziehen, an einem 
Schlagabtausch nicht interessiert sind, sondern 
dass sie eine Angleichung der Renten im Osten 
haben wollen. Diejenigen, die kurz vor dem Ren-
teneintritt stehen, hoffen, dass sie überhaupt ihre 
Existenz sichern können. Bei ihnen geht es nicht 
darum, ob sie reisen können oder wie viel sie rei-
sen können. Die jungen Leute haben Angst, dass 
sie so viel zahlen müssen, dass ihr Lebensstan-
dard in der Zeit, in der sie eine Familie zu betreuen 
haben, ins Schwanken gerät, wenn alles nur dar-
über bezahlt werden soll. 
 

Das ist wirklich ein sehr schwieriges Thema. Ich 
glaube, alle Parteien sollten aufhören, die Illusion 
zu verbreiten, dass wir allen Lebensleistungen ge-
recht werden können, dass wir alle Arbeitswelten 
abbilden können und dass wir alle Lebensarbeits-
zeiten so anrechnen können, dass das ganz ge-
recht ist.  
 

Ich glaube nicht, dass es so etwas wie ein jeder 
individuellen Situation gerecht werdendes Renten-
system geben wird, so sehr wir uns alle mühen 
und so sehr wir auch versuchen, möglichst wenig 
Ungerechtigkeiten in dieses hineinzubringen. Das 
sollten wir zumindest akzeptieren. 
 

(Zustimmung bei der CDU) 

Auch den Anspruch, den, so glaube ich, alle Par-
teien haben, zu versuchen, größere Gruppen von 
Menschen zusammenzufassen und halbwegs ver-
nünftige Lösungen zu erarbeiten, sollten wir ernst 
nehmen.  
 

Das Thema Altersarmut ist eigentlich das Thema 
Existenzsicherung im Alter. Diese Thematik kor-
respondiert mit dem am gestrigen Tag behandel-
ten Tagesordnungspunkt zum Thema Mindestlohn; 
das ist richtig. Norbert Blüm hat es sicherlich völlig 
ernst gemeint, als er sagte, die Renten seien si-
cher. Davon war er damals fest überzeugt. 
 

(Zuruf von Frau Dirlich, DIE LINKE) 
 

Aber dieses Thema Rente entwickelt sich ange-
sichts der gesellschaftlichen Veränderungen wei-
ter. Daher würde ich heute niemandem mehr raten 
zu sagen, die Rente sei sicher. Das Thema ist 
zwar nicht neu und es wird nie neu sein, weil es 
immer auf der Tagesordnung steht, aber ist es ist 
immer aktuell. Das ist der Unterschied in der Ein-
schätzung.  
 

Ich möchte eine weitere Vorbemerkung machen. 
Dass wir das Thema heute im Landtag behandeln, 
haben wir und auch andere Landtage der Situation 
zu verdanken, dass DIE LINKE in Berlin, ich glau-
be, vorgestern ihr Rentenkonzept vorgestellt hat. 
Das wussten Sie bereits. Deshalb ist die Debatte 
zum heutigen Zeitpunkt angestrengt worden. In 
diesen Kontext müssen wir die heutige Debatte 
auch einordnen. 
 

(Zuruf von Herrn Grünert, DIE LINKE) 
 

- Das ist nicht ehrenrührig; kein Problem. Ich will 
nur sagen, dass das die Aktualität ist. Denn in 
Wirklichkeit ist das Thema zu jedem Tag und zu 
jeder Stunde aktuell. 
 

(Zuruf von Herrn Dr. Thiel, DIE LINKE) 
 

Selbst wenn wir ein Rentensystem gefunden ha-
ben, mit dem wir große Ungerechtigkeiten aus-
merzen können, wird sich die gesellschaftliche 
Entwicklung wieder voranbewegen und wir werden 
in fünf, vier oder drei Jahren wiederum neu dar-
über nachdenken müssen.  
 

Armut im Alter hat mittelbar und unmittelbar nicht 
nur etwas mit Rente zu tun, sondern sie hat mittel-
bar und unmittelbar etwas mit dem Erwerbsleben 
zu tun. Das haben meine Vorredner bereits ge-
sagt.  
 

Wenn wir dafür sorgen könnten, dass es wieder 
mehr Menschen gibt, die mit einem vernünftigen 
Familieneinkommen oder Singleeinkommen - je 
nachdem, wie sie leben - leben, vernünftige Ren-
tenbeiträge zahlen und vielleicht auch noch vor-
sorgen können, dann hätten wir einen großen Teil 
erreicht, und ein großer Posten, über den wir uns 
keine Gedanken mehr machen müssten, wäre er-
ledigt. 
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Wir brauchten dann nicht mehr zu fragen, ob es 
eine Zuschussrente, eine Solidarrente oder eine 
Aufstockerrente geben wird. Das wäre der beste 
Weg für alles. Ich denke, wir sollten nicht nachlas-
sen, Kraft in dieses Ziel zu stecken.  
 

Mit der gestrigen Debatte über den Mindestlohn 
haben wir einen Anfang gemacht. Wir wissen, 
dass ein Mindestlohn nicht zu einer existenz-
sichernden Rente beiträgt. Aber es wäre ein An-
fang. 
 

Das Armutsrisiko, das die heute 65-Jährigen be-
trifft, stellt sich noch wie folgt dar: In den ostdeut-
schen Bundesländern beträgt dieses Risiko 10 %, 
in den westdeutschen Ländern liegt es bei 13 %. 
Das liegt an den DDR-Biografien. Das liegt an den 
Doppelverdienerhaushalten und damit auch den 
heutigen Doppelrentnerhaushalten.  
 

Dieses Verhältnis kippt aber sehr schnell. Das liegt 
wiederum daran, wie sich die Arbeitswelt und die 
Erwerbstätigkeit seit dem Jahr 1990 entwickelt ha-
ben. Zukünftig, und zwar in naher Zukunft - wir 
sind über die schwierigen Verhältnisse in der Ar-
beitswelt bereits 22 Jahre hinweg -, wird die Alters-
armut ostdeutsch sein und vor allem wird sie weib-
lich sein. Diesen Aspekt müssen wir in unseren 
Konzepten berücksichtigen: An erster Stelle ist die 
Altersarmut weiblich. 
 

Das liegt daran, dass sehr viele Frauen, und zwar 
mehr als Männer, in prekären Arbeitsverhältnissen 
beschäftigt sind und dass sie oft die Zuverdiener 
sind. Wenn wir das nicht ändern, dann haben wir 
alle ein riesiges Problem. Wir werden es in der Tat 
nur damit verändern können, dass man überhaupt 
in die Lage versetzt wird, einen vernünftigen Ren-
tenanspruch zu erwerben.  
 

Die Armutsquote beträgt in Sachsen-Anhalt 58,9 %. 
Deutschlandweit liegt diese Quote bei 40,1 %. An 
diesen Zahlen sieht man den dramatischen Unter-
schied. Eine Quote von 40 % ist auch viel zu hoch. 
Ich mag dafür eigentlich keine Zahl nennen, ab der 
man sagt, das ist ein Risiko. Eigentlich ist jeder zu 
viel, der von Armut betroffen ist.  
 

Jedes dritte Kind in Sachsen-Anhalt gilt als arm. 
Das pflanzt sich in den Generationen oftmals fort. 
Wir wissen, womit wir rechnen müssen und wofür 
wir Lösungen finden müssen.  
 

Eine tragische statistische, aber leider bewiesene 
Tatsache ist - damit komme ich auf den eben an-
gesprochenen Punkt zurück -, dass gerade Kinder 
ein Armutsrisiko sind. Auch an diesem Punkt müs-
sen wir ansetzen. Das können wir nicht über das 
Rentensystem regeln. Diese Entwicklung hat aber 
Auswirkungen in der Zukunft. Das heißt, Alters-
armut ist in erster Linie nicht nur ostdeutsch und 
weiblich, sondern Altersarmut ist weiblich, allein-
erziehend und ostdeutsch. 
 

Da es immer noch mehr alleinerziehende Frauen 
als alleinerziehende Männer gibt, müssen wir uns 

auf diese Gruppe konzentrieren. Für diese Masse 
an Menschen müssen wir im zukünftigen Renten-
system eine Lösung finden; denn innerhalb der Ar-
beitswelt werden wir für diese Menschen keine Lö-
sungen mehr finden können. Das wird nur für zu-
künftige Generationen möglich sein.  
 

Ein weiteres Thema ist, dass es genau den Men-
schen, die ein niedriges Einkommen haben, die 
nichts zurücklegen können und die nicht privat vor-
sorgen können, im Alter nicht gelingen wird, über-
haupt eine angemessene oder existenzsichernde 
Rente zu erreichen. 
 

Wenn wir den Teufelskreis, der sich dabei immer 
wieder schließt, nicht durchbrechen, dann wird je-
de Idee für ein Rentesystem stets zu riesigen Un-
gerechtigkeiten führen. Wir können nur hoffen, 
dass wir das für die Zukunft auf vernünftige Beine 
gestellt bekommen und nur für einen bestimmten 
Zeitraum Lösungen für die Rente finden müssen. 
 

Ich habe es bereits gesagt: Ein erster Punkt, an 
dem wir ansetzen müssen, sind die Löhne. In ei-
nem zweiten Schritt müssen wir die Ungleich-
behandlung von Erwerbstätigkeit und Erziehungs-
zeiten bei den Rentenanwartschaften negieren. 
Auch dieser Aspekt ist für Alleinerziehende und 
andere Familien sehr wichtig. Erziehung ist genau-
so wichtig wie Erwerbstätigkeit. Das wissen wir 
mittlerweile. 
 

Wir wissen, dass Erziehung ganz viel Auswirkun-
gen auf gesellschaftliche Entwicklungen hat. Darin 
sind wir uns einig. Daher müssen wir genau prü-
fen, wie wir Familien mit Kindern steuerlich besser 
stellen können, wie wir sie anders fördern können 
und wie wir eine Situation schaffen können, in der 
das anders anerkannt wird.  
 

Ich weiß, wie das geschehen soll, nämlich per Ge-
setz. Ich sage das, falls einer nachfragt, wie ich mir 
das vorstelle.  
 

Es geht darum, wie man dies lösen kann. Auch da-
zu sage ich: Da es immer Stichtage gibt, werden 
wir es trotzdem nicht für jeden gerecht machen 
können, aber man muss es zumindest versuchen. 
 

Ich möchte einen weiteren Punkt ansprechen. Es 
kommt nicht nur das Problem der niedrigen Renten 
auf uns zu. Wir haben im Grunde genommen ein 
dreifaches System bei dem Thema Altersarmut: 
erstens niedrige und nicht existenzsichernde Ren-
ten, wobei sich alle überlegen, wie wir diese auf-
stocken können.  
 

Ein zweites Problem ist die Demografie. Die Bevöl-
kerungspyramide ist umgekippt. Wir haben derzeit 
noch die Situation, dass drei Erwerbstätige für ei-
nen Rentner zahlen. Dabei ergeben sich auch 
niedrige Renten, wenn nicht noch etwas anderes 
dazukommen würde. Das reicht schon jetzt nicht 
mehr aus. In 20 Jahren kommen zwei Rentner auf 
drei Erwerbstätige.  
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Dieses Problem können wir über die Geburt von 
Kindern nicht mehr lösen; so schnell geht das 
nicht. Über Zuzug und Zuwanderung wäre es lös-
bar, aber auch nur dann, wenn diese Menschen, 
die zuziehen und die zu uns wandern, in vernünfti-
gen Arbeitsverhältnissen stehen.  
 

Wenn diese Menschen nicht in das Rentensystem 
einzahlen und wenn sie nicht in die Lage versetzt 
werden, vernünftige Löhne zu verdienen und ihr 
Leben selbst zu unterhalten, dann wird es für das 
Rentensystem nichts bringen, sondern schlägt ir-
gendwann einmal ins Gegenteil um. Also, alles 
hängt an der Arbeitswelt. 
 

Kommen wir kurz zu den Vorschlägen. Das Ziel 
der Einführung der Zuschussrente, wie sie von 
Frau von der Leyen vorgeschlagen wurde, ist rich-
tig. Den Weg dorthin halte ich noch nicht für aus-
gewogen und für problematisch. Denn ich glaube, 
dass diejenigen, die auf eine Zuschussrente an-
gewiesen sind, nicht in der Lage sind, zusätzlich 
privat vorzusorgen.  
 

Holzschnittartig möchte ich anführen - dazu kann 
man noch mehr sagen -, dass das nicht funktionie-
ren wird. Die CDU und Frau von der Leyen müs-
sen an dieser Stelle etwas weiterdenken. Denn die 
Menschen, die auf eine Zuschussrente angewie-
sen sind, werden nicht in der Lage sein, diese Be-
dingungen der privaten Vorsorge zu erfüllen, damit 
sie einen Aufstockungsbetrag bekommen. 
 

Der Vorschlag meiner Partei zur Solidarrente geht 
ein Stück weiter, ist aber auch noch nicht zu 100 % 
ausgegoren. Das muss man eindeutig sagen. Die 
Solidarrente setzt auch darauf, das Rentenniveau 
insgesamt aus der gesetzlichen Rente zu einem 
Anteil von 43 % und einer Aufstockung aus der be-
trieblichen Rente zu einem Anteil von 7 % zu spei-
sen.  
 

Wenn wir heute betriebliche Rente hören, dann ist 
es so, dass wir im Kopf haben: Betriebliche Rente 
ist das, was oben draufkommt. Jemand, der in den 
60er-, 70er-, 80er- oder 90er-Jahren bei Siemens 
eine betriebliche Rente zugesagt bekommen hat 
und diese heute ausgezahlt bekommt, nimmt diese 
doch nicht zur Existenzsicherung, sondern nimmt 
diese oben drauf und sagt: Schön, damit kann ich 
nicht nur meinen Lebensstandard sichern, sondern 
damit kann ich mir zusätzlich etwas leisten sowie 
meine Kinder und Eltern unterstützen. 
 

Das ist nicht mehr der Hintergrund bei den betrieb-
lichen Renten, worüber wir diskutieren. Wir alle 
diskutieren darüber, welches System wir finden, 
um einen Rentenanteil zu generieren. Da schauen 
die meisten zuerst auf die betriebliche Rente, um 
überhaupt eine Existenzsicherung hinzubekom-
men.  
 

Die damalige Betriebsrente ist etwas völlig ande-
res als das, was diejenigen darunter verstehen, die 
heute über Betriebsrenten reden, und was ihnen 

dazu einfällt. Das müssen wir uns bewusst ma-
chen. Ich habe aber auch noch keine bessere Idee 
gefunden. Allein mithilfe der solidarischen Rente 
wird es nicht mehr reichen.  
 

Die SPD sagt, ein Teil sollte steuerfinanziert sein. 
Ich finde, das ist der bessere Weg, weil man dann 
nicht die Jungen belasten und bei den Beitrags-
punkten hochstufen muss. Wenn wir irgendwann 
bei 28 % sind, dann reicht das selbst bei einem 
Mindestlohn von 10 € nicht aus. Das wird wieder 
aufgefressen. Dann ist das System der LINKEN 
auch nicht schlüssig.  
 

(Zustimmung von Herrn Schröder, CDU) 
 

Eine 100-prozentige Antwort kann ich auch nicht 
geben. Ich möchte aber davor warnen, dass wir 
wie beim Mindestlohn in einen Wettlauf verfallen. 
Wie beim Bundestagswahlkampf: Wir bieten euch 
790 € Grundrente! Wir sagen 850 €! 
 

(Herr Borgwardt, CDU: 10 000 €!) 
 

DIE LINKE sagt: 950 €. 
 

(Herr Borgwardt, CDU: Genau das ist es!) 
 

Das ist hochgefährlich für uns alle - diesbezüglich 
nehme ich niemanden aus -, weil wir noch kein 
System haben, wie wir überhaupt dorthin kommen. 
Deshalb können wir auch nicht genau ausrechnen, 
wie viel uns das kosten wird und was wir solide 
zusagen können. 
 

Ein Punkt noch: Ost-West-Angleichung. In diesem 
Zusammenhang stecken wir, vielleicht bis auf die 
LINKEN - bei den GRÜNEN weiß ich es nicht zu 
100 % -, alle in einem Dilemma.  
 

Ich sage einmal, liebe CDU, das war im Koalitions-
vertrag mit den Gelben mit Ansage: Das wird nicht 
umgesetzt, weil es dort genauso die Ost-West-
Diskussion zur Rentenangleichung gibt wie in der 
SPD. 
 

Entweder wir Ostdeutschen setzen uns jetzt durch 
und bekommen das in der nächsten Legislatur-
periode hin, was gerecht und notwendig wäre und 
auch zu einer Wiedervereinigung dazugehört, oder 
die Leute, für die es dann gilt, sind weggestorben. 
 

Das ist ein Dilemma, in dem wir alle stecken. Ich 
werde es am Montag versuchen. Ich weiß nicht, ob 
ich mich in meinem eigenen Bundesvorstand 
durchsetzen kann.  
 

Ich habe die herzliche Bitte: Lassen Sie uns unse-
re Systeme vergleichen, lassen Sie uns schauen, 
welche Elemente möglichst breiten Bevölkerungs-
schichten zukünftig eine Existenzsicherung geben, 
und nicht immer nur den Pferdefuß suchen, son-
dern schauen, wer bei welchen Elementen gute 
Ideen hat und diese dann möglichst zusammen-
fassen. Anders werden wir keine Lösung finden. 
- Entschuldigung für das Überziehen. 
 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 
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Präsident Herr Gürth:  
 

Danke schön, Frau Kollegin. Wir lagen in dem 
Rahmen, welcher jedem zugemessen wurde, im-
mer orientiert auch an der Redezeit der Landes-
regierung. Es gibt zwei Nachfragen. Möchten Sie 
diese beantworten? 
 
 

Frau Budde (SPD):  
 

Ich versuche es. Das ist bei der Rente nicht so ein-
fach.  
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Dann bitte, Herr Gallert. 
 
 

Herr Gallert (DIE LINKE):  
 

Eine Bemerkung und ein Hinweis. Erst einmal der 
Hinweis, dass bei der Ostrentenproblematik, Frau 
Budde, die Situation so ist - das hat Frau Dirlich 
beschrieben -: Das betrifft nicht nur Personen, die 
mit einer DDR-Biografie bzw. einer Nachwende-
biografie ausgestattet sind; auch diejenigen, die 
jetzt im Osten Deutschlands in den Arbeitsmarkt 
eingehen, haben nach den geltenden Regelungen 
einen Ostrentenanspruch. Das ist absurd. Das ist 
völlig absurd und nicht begründbar. Deswegen sa-
gen wir ausdrücklich, es ist falsch, die Dinge bei-
zubehalten. 
 

Ich wollte Sie nur aufklären, weil Sie am Anfang 
gesagt haben - - 
 
 

Frau Budde (SPD):  
 

Das brauchen Sie nicht. Ich weiß sehr wohl um die 
Komplexität. 
 
 

Herr Gallert (DIE LINKE):  
 

Ja, ja. 
 
 

Frau Budde (SPD):  
 

Aufklärung ist echt nicht notwendig. Das ist aber 
keine Lösung. 
 
 

Herr Gallert (DIE LINKE):  
 

Hören Sie doch erst einmal zu! Ich wollte Sie über 
etwas anderes aufklären, nämlich darüber, dass 
das Motiv für die Aktuelle Debatte tatsächlich nicht 
das Rentenkonzept der LINKEN gewesen ist.  
 

Wir haben uns dazu entschlossen, nachdem die 
Kollegin von der Leyen die Zahlen auf den Tisch 
gelegt hat, darzulegen, was im Bereich der Rente 
passieren wird, wenn alles so bleibt, wie es jetzt ist 
und nach dem Konzept, das die SPD vorgelegt 
hat.  
 

Wir wollten diese Aktuelle Debatte sogar noch „Un-
taugliche Rentenkonzepte aus Berlin“ nennen, bis 

wir dann von unserem Bundesgeschäftsführer er-
fahren haben, dass wir vor zwei Tagen auch noch 
eines auf den Tisch bekommen haben. 
 

(Heiterkeit bei der LINKEN - Zurufe von der 
CDU) 

 

Daher können Sie sich anrechnen, dass die Koali-
tionsparteien Anlass unserer Aktuellen Debatte 
gewesen sind. 
 
 

Frau Budde (SPD):  
 

Okay. Aber Sie müssen zugeben, Herr Gallert, es 
passte zeitlich sehr schön. 
 

(Zuruf von Frau Dirlich, DIE LINKE) 
 

Sie sind dabei noch einmal gut herausgekommen.  
 

In Bezug auf das Thema Ost-West-Angleichung ist 
schon klar, dass dieses Thema vielschichtiger ist, 
als ich das eben holzschnittartig gesagt habe. Aber 
diese Vielschichtigkeit führt eben auch nicht dazu, 
dass es eine einfachere Lösung ist, wenn man auf 
der einen Seite springt und gleichzeitig sagt, die 
Höherwertung im Osten wird damit erledigt. Dann 
benachteiligt man die jetzigen, die einzahlen. 
 

Die einzige Möglichkeit wäre, man trennt es von-
einander und lässt beides. Man gleicht die jetzigen 
Rentenbezieher auf 100 % an und lässt die Hö-
herbewertung. Oder man wandelt sie in regionale 
Aufwertungsfaktoren um. Das könnte man ja ein-
mal in der Rentendebatte besprechen. Denn zwi-
schen Schleswig-Holstein, Bayern und Baden-
Württemberg bestehen große Lohnunterschiede. 
Da wären vielleicht auch unterschiedliche regiona-
le Faktoren angemessen.  
 

So wie die CDU das beim Mindestlohn fordert, 
könnten wir das ja einmal bei der Rente fordern. 
Das wäre, glaube ich, sehr vernünftig, anstatt nur 
die Ost-West-Diskussion zu führen. - Vielen Dank. 
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Danke schön. Es gibt noch eine letzte Frage zu 
diesem Tagesordnungspunkt, die ich noch zulas-
sen wollte. - Frau Kollegin Dirlich, bitte. 
 
 

Frau Dirlich (DIE LINKE):  
 

Frau Kollegin, ich wollte Sie auf die Tatsache auf-
merksam machen, dass auch nach jetziger Geset-
zeslage der Rentenbeitrag im Jahr 2030 bei 28 % 
landen wird. Der Unterschied zu unserem Konzept 
besteht darin, dass nach unserem Konzept zu ei-
ner paritätischen Finanzierung von jeweils 14 % 
zurückgekehrt wird. Nach der jetzigen Gesetzesla-
ge würden die Arbeitnehmerinnen 11 % plus 7 % 
von den 28 % und die Arbeitgeberinnen nur 11 % 
tragen müssen. Das ist der Unterschied. 
 

Jetzt wird kolportiert, dass DIE LINKE den Ren-
tenbeitrag massiv anheben will, und es wird ein 
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Schreckgespenst an die Wand gemalt. Das ist ein-
fach nur verlogen. - Entschuldigung. 
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 
 

Frau Budde (SPD):  
 

Ich habe kein Schreckgespenst an die Wand ge-
malt. Ich finde, dies ist nur kein vernünftiger Weg. 
Ich stehe dann eher für eine Steuerfinanzierung 
als für die Erhöhung der Beiträge. Aber es wäre 
doch vernünftig zu sagen, dann ändert man es 
wieder in eine paritätische Finanzierung und geht 
bei den Beiträgen nicht zurück, wie das der eine 
oder andere im Bund vorschlägt, sondern ver-
sucht, so lange wie möglich die Rentenbeiträge 
aus den Rücklagen stabil zu halten. 
 

Das wäre doch ein vernünftiges Vorgehen. Egal 
wie, ich möchte nicht bei Beiträgen von 28 % lan-
den. Sie haben die Kranken-, die Arbeitslosen-, die 
Pflegeversicherung. Die Beiträge dafür werden 
auch steigen. Dann sind wir, wenn man das her-
unterrechnet, bei einer Belastung von 25 bis 26 % 
allein schon aus den Sozialsicherungssystemen. 
 

Das ist für keinen Lohn tragbar. Das trifft die mittle-
ren Einkommen ganz besonders. Wer ein Ein-
kommen von 100 000 € im Monat hat, den wird 
nicht stören, ob er einen Tausender mehr oder 
weniger hat. Ihn stört es zwar, aber da fällt es nicht 
so sehr auf. 
 

(Zuruf von der CDU) 
 

Wer aber ein Einkommen von 1 500 € netto hat, 
dem fehlt ein Hunderter ganz entscheidend. Dar-
um sage ich, wir müssen aufpassen, wir müssen 
schauen, was wir über die Steuer finanzieren kön-
nen, wie wir eine möglichst große Gerechtigkeit 
herstellen können und wie wir die Rentenbeiträge 
stabil halten können, damit die Kosten für die Si-
cherungssysteme nicht so viel vom Lohn auffres-
sen.  
 

Ansonsten haben wir wieder das Problem, dass 
wir keine Inlandsnachfrage, keine Kaufkraft haben. 
Dann geht der ganze Rattenschwanz wieder von 
vorn los. Ich glaube, das muss man alles berück-
sichtigen. 
 

Ich beschimpfe Sie deshalb gar nicht, sondern ich 
sage nur, für mich ist das nicht der Weg, den ich 
richtig finde.  
 

(Beifall bei der SPD) 
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Danke schön. - Damit ist das zweite Thema im 
Rahmen der Aktuellen Debatte für heute abge-
schlossen. Beschlüsse werden nicht gefasst. 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine sehr ge-
ehrten Damen und Herren! Ich darf noch einmal 
um Ihre besondere Aufmerksamkeit bitten.  

Wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 6: 
 
 
 

Beratung 
 

Befragung der Landesregierung 
 

Unterrichtung Landtagspräsident - Drs. 6/1450 
 
 
 

Der Ältestenrat hat in der 17. Sitzung am 5. Juli 
2012 beschlossen, im Rahmen der Fragestunde 
gemäß § 45 unserer Geschäftsordnung der Be-
antwortung Kleiner Anfragen eine Befragung der 
Landesregierung voranzustellen. 
 

Da wir in dieser Sitzungsperiode mit der Erpro-
bung, also einem Test beginnen, möchte ich zu-
nächst ein paar Bemerkungen zum Verfahren ma-
chen, das im Übrigen in der Unterrichtung - für die-
jenigen, die das nachlesen möchten - in der Drs. 
6/1271 dargelegt ist. 
 

Zur Vorbereitung der Befragung hat die Landes-
regierung mir mit Datum vom 18. September 2012 
ein Schreiben zukommen lassen. Hierüber wurde 
das Hohe Haus mit der Unterrichtung in der Drs. 
6/1450 informiert. 
 

Die Befragung der Landesregierung dauert in der 
Regel 30 Minuten. Der Präsident kann die Befra-
gung verlängern. Dauert die Befragung länger als 
30 Minuten, verkürzt sich die Fragestunde um die 
Verlängerungszeit. Eine weitere Verlängerung ist 
nicht vorgesehen. Ausstehende Antworten der 
Landesregierung werden daher in entsprechender 
Anwendung von § 45 Abs. 6 GO zu Protokoll ge-
geben. 
 

Die Mitglieder des Landtages richten über die Saal-
mikrofone ihre Fragen zu den mitgeteilten Themen 
an das zuständige Mitglied der Landesregierung. 
Die Fragen können durch kurze Bemerkungen ein-
geleitet werden. Sie müssen kurze Antworten er-
möglichen und dürfen höchstens eine Redezeit 
von drei Minuten in Anspruch nehmen. 
 

Ich bitte darum, dass sich das zuständige Mitglied 
der Landesregierung während der gesamten be-
treffenden Befragung am Rednerpult aufhält. Dies 
ist dann die erste Runde der Befragung. 
 

In der zweiten Runde können die Mitglieder des 
Landtages weitere Fragen von aktuellem Interesse 
an die Landesregierung richten. Die Fragen müs-
sen Gegenstände berühren, die in der Zuständig-
keit der Landesregierung liegen. Grundsätzlich 
antwortet das angesprochene Mitglied der Landes-
regierung. Das Rederecht des zuständigen Mit-
glieds der Landesregierung bleibt unberührt. 
 

Die Antworten von Mitgliedern der Landesregie-
rung sollen eine jeweilige Redezeit von drei Minu-
ten nicht überschreiten.  
 

Mitglieder des Landtages zeigen dem Präsidenten 
in der Sitzung schriftlich an, dass sie eine Anfrage 
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an die Landesregierung richten wollen. Sie geben 
mit der Anzeige auch an, ob sie zum durch die 
Landesregierung bestimmten Thema eine Frage 
stellen oder zu welchem anderen Gegenstand sie 
welches Mitglied der Landesregierung befragen 
wollen. 
 

Der Präsident bestimmt die Reihenfolge der Fra-
gesteller. Für die Wortmeldungen haben die par-
lamentarischen Geschäftsführer Formulare in aus-
reichender Zahl erhalten. Die gelben sind für die 
Wortmeldungen zu dem durch die Landesregie-
rung bestimmten Thema, die hellblauen für andere 
Fragegegenstände vorgesehen 
 

(Herr Borgwardt: Die rote Karte, die habe ich 
jetzt dabei!) 

 

So weit die Vorbemerkungen. Ich fasse das noch 
einmal zusammen für alle Gäste heute im Hause, 
die nicht regelmäßig die Geschäftsordnung lesen:  
 

Wir haben jetzt eine Fragestunde. Sie besteht aus 
einem ersten und einem zweiten Teil. In dem ers-
ten Teil fragen Mitglieder des Landtages Mitglieder 
der Landesregierung zu Themen, die in der letzten 
Kabinettssitzung wichtig waren. In dem zweiten 
Teil können die Mitglieder des Landtages Fragen, 
die sie für wichtig erachten, an die Landesregie-
rung stellen, die dann mündlich und möglichst kurz 
zu beantworten sind. 
 

Im Anschluss daran haben die Mitglieder des 
Landtages die Möglichkeit, Fragen schriftlich ein-
zureichen - das ist bereits geschehen -, auf die die 
Mitglieder der Landesregierung antworten. Sollte 
die Zeit, die wir für die Fragestunde vorgesehen 
haben, heute nicht ausreichen, erfolgt die Antwort 
schriftlich. - So weit die Vorbemerkungen.  
 

Mir liegt jetzt eine erste Frage vor, weitere bisher 
noch nicht. Wenn es dabei bliebe, würde mich das 
wundern. - Wir fangen mit der ersten Frage vom 
Abgeordneten Herrn Wunschinski an. Er stellt eine 
Frage zum Frauenstrafvollzug. Bitte. 
 
 

Herr Wunschinski (CDU): 
 

Herr Präsident, die zuständige Ministerin ist nicht 
anwesend. Sie hat mir aber zugesagt, dass sie die 
Antwort Minister Bullerjahn überlässt. Meine Frage 
lautet: Wie sieht es mit dem Frauenstrafvollzug 
aus? Wann werden die Frauen nach Brandenburg 
verlegt und wie viele von ihnen werden verlegt? 
 

(Unruhe) 
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Diese Frage wird der Minister für Finanzen beant-
worten, weil Frau Ministerin Kolb heute an einer 
Sitzung des Bundesrates teilnimmt. 
 
 

Herr Bullerjahn, Minister der Finanzen:  
 

Es tut mir leid, dass ich dieses neue Instrument 
jetzt sicherlich nicht mit meiner Spontaneität auf-

werten kann; denn ich lese einfach vor, Herr Wun-
schinski.  
 

(Unruhe) 
 

- Es gibt bei uns eine Vertretungsregelung, und Sie 
wissen, etliche unserer Vertreter und Vertreterin-
nen sind im Bundesrat. Ich lese also vor, ganz 
spontan.  
 

(Heiterkeit bei allen Fraktionen) 
 

Mit der Verwaltungsvereinbarung mit dem Land 
Brandenburg zur Unterbringung weiblicher Jugend-
gefangener und Strafgefangener aus dem Land 
Sachsen-Anhalt ist Folgendes festgelegt worden: 
Liegen Anhaltspunkte für eine akute Betäubungs-
mittelintoxikation vor, kann in Abstimmung zwi-
schen den Ländern Brandenburg und Berlin eine 
Unterbringung in der Justizvollzugsanstalt für Frau-
en des Landes Berlin erfolgen. 
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Entschuldigung, Herr Kollege. Wir befinden uns 
jetzt zwar in der Erprobungsphase und erproben 
uns alle sozusagen mit dem neuen Instrument,  
 

(Zuruf von Frau Bull, DIE LINKE) 
 

aber das ist genau das, was nicht vorgesehen war. 
 

(Zustimmung bei der LINKEN und bei den 
GRÜNEN) 

 
 

Herr Bullerjahn, Minister der Finanzen: 
 

Aber was soll ich denn machen?  
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Dann würde ich einfach darum bitten - -  
 

(Zurufe: Zu Protokoll! - Unruhe) 
 
 

Herr Bullerjahn, Minister der Finanzen: 
 

Aber, entschuldigen Sie, dann müssen doch die 
Fraktionen auch damit rechnen, dass eventuell 
diejenige, an die die Frage gerichtet ist - -  
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Ja, natürlich, der Fragesteller muss damit rechnen, 
dass die zuständige Ministerin nicht da ist und 
dass man dann - -  
 

(Frau Niestädt, SPD: Das wird dann eben 
nachgereicht!)  

 
 

Herr Bullerjahn, Minister der Finanzen:  
 

Ich kann das jedenfalls nicht aus eigenem Wissen 
beantworten. Ich kann ihm den Zettel geben, ganz 
spontan.  
 

(Heiterkeit und Zustimmung bei der SPD 
und bei der CDU) 
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Präsident Herr Gürth: 
 

Dann werden wir das so tun.  
 
 

Herr Bullerjahn, Minister der Finanzen:  
 

Das erspart mir auch die Beantwortung eventueller 
Nachfragen. 
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Ich denke, das ist eine vernünftige Verfahrenswei-
se. - So weit zum Frauenvollzug; den vollziehen 
wir jetzt einmal so.  
 

(Minister Herr Bullerjahn übergibt Herrn 
Wunschinski, CDU, schriftliche Ausführun-
gen - Herr Erben, SPD: Jetzt hat er die Ant-
wort!) 

 

Die nächste Frage stellt Herr Kollege Sören Herbst 
zur Programmierung der EU-Förderperiode. 
 
 

Herr Herbst (GRÜNE):  
 

Herr Präsident, das ist vor allem dann spannend, 
wenn der zuständige Ressortchef nicht anwesend 
ist. - Zur Frage. Herr Robra hatte mitgeteilt, dass 
im Kabinett über die Ergebnisse der sozioökono-
mischen Analyse sowie über die Darlegung der 
vorläufigen Entwicklungstrends gesprochen wor-
den ist.  
 

Mich würde natürlich interessieren: Was sind die 
Ergebnisse der Analyse, was ist dabei herausge-
kommen? Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie 
daraus? Wie wollen Sie die Beteiligung des Parla-
ments bei dem Gesamtprozess der Neuprogram-
mierung und der Anmeldung unserer Bedarfe ge-
währleisten? Gibt es schon Termine für die Work-
shops, über die in der letzten Sitzung des Europa-
ausschusses gesprochen wurde, als es um dieses 
Thema ging? 
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Danke schön, Herr Kollege. - Hierzu wird der Herr 
Minister der Finanzen sprechen. 
 

(Heiterkeit bei der CDU und bei der SPD) 
 
 

Herr Bullerjahn, Minister der Finanzen:  
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich 
weiß nicht, ob Sie sich das so, wie es heute läuft, 
vorgestellt haben, aber ich kann es nicht ändern. 
Ich gehe jetzt deshalb an das Rednerpult, weil ich 
als Finanzminister mit anderen Kolleginnen und 
Kollegen bei der Programmierung verantwortlich 
bin und sozusagen den CdS vertreten möchte.  
 

Erstens. Es gibt ein vorgeschriebenes Prozedere 
der EU bei der Erstellung des Antrages. Einige, die 
schon länger dabei sind, erinnern sich vielleicht an 
eine Veranstaltung mit Herrn Robra im Speisesaal, 

bei der das gesamte Parlament zugegen war und 
bei der wir auch per Video Bilder eingespielt be-
kamen, die das Ganze auflockerten.  
 

Die Beteiligung der Sozialpartner ist vorgeschrie-
ben, zum einen parlamentarisch, zum anderen 
auch in den Regionen. Die Sozialpartnerschaft ist 
durch die EU ganz klar definiert.  
 

Wir haben im Kabinett eine Zeitleiste beschlossen. 
Ich weiß nicht, ob sie der Ausschuss schon kennt; 
wenn nicht, ist es überhaupt kein Problem, Ihnen 
diese zur Verfügung zu stellen. In meinem Haus ist 
Herr Geue dafür zuständig, wie Herr Robra in der 
Staatskanzlei.  
 

Die Termine für Workshops gibt es. Ich habe aber 
gerade gehört, dass es schon eine Kollision mit ei-
ner Sitzung des jeweiligen Fachausschusses gibt, 
der an diesem Workshop teilnehmen soll. Ich habe 
schon mitgenommen, dass wir das noch einmal 
überprüfen müssen. Warum das bisher nicht ge-
schehen ist, weiß ich nicht. 
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 

Es gibt einen festen Termin, bis zu dem der Antrag 
in Brüssel abgegeben sein muss und zu dem 
mit der Antragstellung dann auch nachgewiesen 
werden muss, dass die vorgegebene Diskussion, 
die Treffen und die Gespräche stattgefunden ha-
ben.  
 

Übrigens gibt es - das wissen Sie - in dem Begleit-
ausschuss, in dem die EU mit am Tisch sitzt, auch 
den ständigen Austausch zwischen Sozialpartnern, 
der Landesregierung und der EU. Das ist also kein 
Prozedere, bei dem die EU ein halbes Jahr lang 
überhaupt nicht nachschaut, was wir in Sachsen-
Anhalt machen.  
 

Die Zielmarke ist, dass das im März oder April 
2013 - nageln Sie mich jetzt bitte nicht fest - so 
weit in trockenen Tüchern sein muss, dass in-
nerhalb der Landesregierung die grundlegenden 
Überlegungen definiert werden können. Und es ist 
natürlich völlig klar, dass wir das wegen des Zeit-
drucks parallel mit dem Parlament machen müs-
sen. Es geht also nicht, dass wir erst im Sommer 
anfangen. Denn die Brüsseler würden dann ir-
gendwann sagen: Sagt mal, Leute, Ihr wollt ab 
2014 das Geld haben, also müsst ihr im Vorfeld 
mit uns reden.  
 

Wer schon länger dabei ist, der weiß, dass es 
beim letzten Mal riesige Probleme gab. Damals 
haben wir beim ELER, als wir im ländlichen Raum 
das Thema Schulsanierung mit angemeldet haben, 
Monate gebraucht, ich glaube, ein Dreivierteljahr, 
bis Teile dieses operationellen Programms über-
haupt genehmigt wurden. Andere Programmteile 
waren bis dahin schon längst in Kraft getreten. 
- So weit vielleicht aus dem Stand heraus als In-
formation. 
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Präsident Herr Gürth:  
 

Vielen Dank, Herr Minister. - Es gibt eine Nachfra-
ge des Kollegen Erdmenger. 
 
 

Herr Erdmenger (GRÜNE): 
 

Sie haben jetzt zu dem Prozess Stellung genom-
men. Das ist eine Übung, die wir in verschiedenen 
Ausschüssen immer wieder haben, uns wird der 
Prozess beschrieben. Interessant ist aber doch, 
dass die sozioökonomische Analyse, nach der 
Herr Herbst gefragt hat, jetzt vorliegt. Ich möchte 
einmal so fragen, dass Sie eine kurze Antwort ge-
ben können. Ist dabei etwas herausgekommen, 
das Sie überraschen würde oder das Sie als eine 
neue Erkenntnis bezeichnen würden? 
 
 

Herr Bullerjahn, Minister der Finanzen:  
 

Ja, die Neuausrichtung läuft unter dem großen 
Aspekt der demografischen Entwicklung im länd-
lichen Raum. Das soll sozusagen mit der EU als 
Schwerpunkt, als Überschrift definiert werden. Es 
betrifft dann die Infrastruktur genauso wie die Fra-
ge Arbeitsmarkt. Es gibt Themen, die Deutschland 
doch irgendwie vor Probleme stellen.  
 

Wenn der ESF wirklich auf 40 % angehoben wer-
den soll, weil in anderen Bereichen Europas die 
Arbeitslosigkeit, insbesondere die Jugendarbeits-
losigkeit, so hoch ist, wie sie ist, dann haben wir 
das Problem, dass wir die ESF-Mittel schon nach 
der jetzigen Programmierung nicht gänzlich aus-
geben können. Das ist sozusagen der Schwer-
punkt der Neuausrichtung; das ist aber nicht über-
raschend.  
 

Sie können die Analyse jederzeit bekommen. Si-
cherlich werden Sie sie schon haben. Auf der Ba-
sis dieser Analyse entsteht jetzt erst die Program-
mierung. Dafür bitte ich einfach um Verständnis. 
Dass dieser Prozess zwischen den Ressorts, bei 
weniger Geld Schwerpunkte zu setzen, nicht ein-
fach ist, das werden Sie auch im Landtag erleben 
oder schon erlebt haben. 
 

(Zustimmung von Herrn Schröder, CDU) 
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Danke schön, Herr Minister. Zur Programmierung 
der EU-Strukturfonds gibt es eine weitere Anfrage. 
- Herr Dr. Thiel, bitte. 
 
 

Herr Dr. Thiel (DIE LINKE): 
 

Meine Damen und Herren! Ich muss jetzt improvi-
sieren, da ich meine Frage weder mit dem Minister 
noch mit meinen Vorfragestellern abgestimmt ha-
be.  
 

(Heiterkeit und Zustimmung bei der LINKEN, 
bei der SPD und bei den GRÜNEN) 

 

Mein Anliegen geht in eine ähnliche Richtung. 
Welche Möglichkeiten offeriert die Landesregie-

rung dem Landtag und seinen Ausschüssen tat-
sächlich, um bei der Programmierung der opera-
tionellen Programme mitzubestimmen - ein ent-
sprechendes Verfahren ist nach meinem Kenntnis-
stand nicht vorgesehen -, und zwar vor der ab-
schließenden Behandlung im Kabinett bzw. vor 
den Verhandlungen in Brüssel, die bis zum Früh-
jahr des nächsten Jahres stattfinden werden?  
 

Ich hoffe, dass sie nicht in einer solchen Form wie 
die sogenannten Zukunftsdialoge stattfinden, zu 
denen uns bereits eine Einladung übergeben wor-
den ist. Denn diese Dialoge sind eher Zukunfts-
monologe und bieten kaum eine Möglichkeit, par-
lamentarisch einzugreifen. 
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Danke schön. Das war eine Frage an Herrn Minis-
ter Bullerjahn. 
 
 

Herr Bullerjahn, Minister der Finanzen: 
 

Herr Präsident, selbst wenn ich mich jetzt um Kopf 
und Kragen rede, sage ich: Soweit ich weiß, wird 
der Landtag bei der Beschlussfassung nicht das 
letzte Gremium sein. Er ist einzubinden.  
 

Ich bitte auch darum, diese Dialoge nicht immer 
als Monologe abzutun. Sie sollen dort gemeinsam 
mit den Fachressorts diese Programmierung ma-
chen. Die Kolleginnen und Kollegen werden unter 
dem Aspekt Demografie und Bildung, Demografie 
und ländlicher Raum und Landwirtschaft vortragen, 
welche Vorstellungen sie haben. Dort sollen die 
Sozialpartner in Anwesenheit der Mitglieder des 
Landtages mitdiskutieren. Ich möchte Sie einmal 
erleben, wenn wir das nicht tun würden.  
 

Dann wird es mit den Fraktionen, mit den Aus-
schüssen und mit dem gesamten Landtag separa-
te Workshops geben. Entscheiden muss am Ende 
die Landesregierung. Genau so ist das vorge-
sehen.  
 

Jede Landesregierung wird aber gut beraten sein, 
die Diskussionen bis zum Schluss mit dem Parla-
ment zu führen; denn am Ende schließt sich der 
Kreis mit der Haushaltsberatung wieder. Denn wir 
müssen mit den EU-Mitteln am Ende Landesmittel 
und Bundesmittel kofinanzieren.  
 

Und es soll noch mehr gelingen: Gerade weil es 
weniger Geld wird, müssen wir die Effektivität er-
höhen, indem wir das dann im Zusammenhang 
durchdenken und auch das Reduzieren der Anzahl 
der Programme in der nächsten Förderperiode 
stärker vorantreiben. 
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Danke schön, Herr Minister. - Weitere Anfragen zu 
Themen der letzten Kabinettssitzung liegen mir 
nicht vor.  



2432 Landtag von Sachsen-Anhalt • Plenarprotokoll 6/31 • 21.09.2012 
 

Wir treten jetzt in die zweite Fragerunde ein. Es 
gibt eine erste Frage des Kollegen Harry Czeke 
von der Fraktion DIE LINKE an die Ministerin für 
Wissenschaft und Wirtschaft zur EU-Kohäsions-
politik und zu den Regionalbeihilfen. Herr Kolle-
ge Czeke, bitte. 
 
 

Herr Czeke (DIE LINKE):  
 

Herr Präsident! In der Pressemitteilung der Staats-
kanzlei zum Treffen der Ost-Ministerpräsidenten in 
Köthen gibt es einen Abschnitt, der mit „EU-Kohä-
sionspolitik und Regionalbeihilfen nach 2013“ ü-
berschrieben ist. Frau Ministerin Wolff, ich würde 
Sie gern zu Folgendem befragen. Der letzte Satz 
in dem Absatz lautet: 
 

„Angesichts der fast ausschließlich von klei-
nen und mittleren Unternehmen geprägten 
Wirtschaftsstruktur im Osten begrüßen die 
ostdeutschen Länder das Engagement der 
Bundesregierung zum Erhalt der Förder-
möglichkeiten von Großunternehmen.“  

 

Können Sie mir bitte in drei Minuten erklären, wel-
che Auswirkungen Sie für das Land Sachsen-An-
halt sehen? 
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Frau Ministerin, bitte. 
 
 

Frau Prof. Dr. Wolff, Ministerin für Wissen-
schaft und Wirtschaft: 
 

Um die Großunternehmen und deren Fördermög-
lichkeiten müssen wir uns erfahrungsgemäß nicht 
so fürchterlich viele Sorgen machen, aber darum, 
dass sie im Land bleiben. Großunternehmen sind 
bei uns als Ankerinvestoren wichtig. Deswegen ist 
es auch verständlich, dass die Ministerpräsidenten 
diese besonders im Blick haben.  
 

Ich kann Ihnen aber sagen, dass das Thema KMU 
im Rahmen der EU-Programmierungsprozesse be-
sonders im Vordergrund steht, und zwar nicht nur 
im Hinblick auf die Kohäsionsfonds, sondern inte-
ressanterweise auch im Hinblick auf Horizon 2020, 
das Nachfolgeprogramm des siebenten Rahmen-
forschungsprogramms, das über ein Volumen von 
80 Milliarden € verfügt. Im Vergleich dazu: Der Ko-
häsionsfonds hat ein Volumen von 336 Milliar-
den €.  
 

Bei Horizon 2020 - das verdeutlicht den momenta-
nen starken Fokus der Politik auf die KMU - gibt es 
zum einen eine eigene Säule, die zweite, nämlich 
Industrial Leadership, und zum anderen sind 20 % 
der Mittel davon nach dem bisherigen Entwurf der 
EU-Kommission für KMU vorgesehen. Im Moment 
wird auch darüber diskutiert, dass KMU sogar al-
lein, also ohne einen Verbund mit anderen Unter-
nehmen oder Forschungseinrichtungen, antrags-
berechtigt sein sollen. Insofern ist, denke ich, in 
der neuen Förderperiode gerade für die KMU mit 

besonderen Chancen zu rechnen, auch in unse-
rem Land. - Beantwortet das Ihre Frage? 
 
 

Herr Czeke (DIE LINKE):  
 

Danke.  
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Vielen Dank, Frau Ministerin.  
 

Jetzt gibt es eine Reihe von Anfragen an den Mi-
nister für Inneres und Sport. Zunächst fragt Herr 
Abgeordneter Grünert zur interkommunalen Funk-
tionalreform. 
 
 

Herr Grünert (DIE LINKE): 
 

Sehr geehrter Herr Minister Stahlknecht, in der 
Fragestunde, die in der 28. Sitzung des Landtages 
am 12. Juli 2012 durchgeführt wurde, beantworte-
ten Sie die Frage meines Fraktionskollegen Loos 
dahin gehend, dass die Landesregierung die kom-
munalen Spitzenverbände gebeten habe, gemein-
same Vorschläge für eine interkommunale Funk-
tionalreform zu unterbreiten. Sie führten gemäß 
dem Plenarprotokoll 6/28 aus - ich zitiere -:  
 

„Diese Vorschläge haben uns die kommuna-
len Spitzenverbände vor kurzer Zeit vorge-
legt. Diese Verlagerungen, die vom Land-
kreistag und vom Städte- und Gemeinde-
bund einvernehmlich vorgeschlagen worden 
sind, betreffen mehrere Ressorts, sodass 
wir uns gegenwärtig in den Abstimmungs-
verfahren mit den unterschiedlichen Häu-
sern befinden“. 

 

Uns haben mittlerweile Informationen dazu er-
reicht, dass betroffene Ressorts die Vorschläge 
der kommunalen Spitzenverbände bereits abge-
lehnt haben sollen. Deswegen meine Fragen:  
 

Erstens. Können Sie bestätigen, dass diese Vor-
schläge der kommunalen Spitzenverbände bereits 
in einigen Ressorts abgelehnt wurden? Wenn ja, 
welche Ursachen liegen dem zugrunde?  
 

Zweitens. Wie beabsichtigt die Landesregierung, 
entgegen den Ankündigungen im Innenausschuss, 
uns relativ zeitnah davon in Kenntnis zu setzen? 
Können Sie Aussagen dazu treffen, inwiefern die 
Inhalte der interkommunalen Funktionalreform 
auch in den beabsichtigten Standardabbaupro-
grammen berücksichtigt werden sollen? 
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Danke schön. - Herr Minister, bitte. 
 
 

Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport: 
 

Sehr geehrter Herr Grünert, wir haben in der Tat 
die Vorschläge, die uns von den kommunalen Spit-
zenverbänden gemacht worden sind, den jeweils 
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betroffenen Häusern zur Kenntnis gegeben. Dort 
ist größtenteils - wir werden Ihnen darüber berich-
ten - das passiert, was bei solchen Reformen im-
mer passiert: Die Häuser sagen uns, allein sie wä-
ren in der Lage, das zu tun. Das ist der normale 
Abwehrreflex, der bei so etwas kommt. Das haben 
wir in der letzten Legislaturperiode erlebt.  
 

Das heißt, wir werden das mit den Häusern be-
reden. Ich halte nicht jede Argumentation, die uns 
dort vorgetragen worden ist, für nachvollziehbar. 
Aber solche Gespräche muss man unaufgeregt 
führen, sonst wird das Klima zerstört.  
 

Ich habe selbstverständlich vor, den Innenaus-
schuss und insbesondere Sie als ausgewiesenen 
Fachkenner dabei einzubeziehen, nachdem wir 
diese Abstimmungsrunde durchgeführt haben. Ich 
wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mich dann dabei 
unterstützen würden, die anderen Häuser zu über-
zeugen. Dann machen wir das gemeinsam. 
 

(Zustimmung von Herrn Schröder, CDU, von 
Herrn Borgwardt, CDU, und von Frau Bud-
de, SPD) 

 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Danke schön. Ich glaube, Sie können gleich hier 
vorn bleiben.  
 
 

Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport: 
 

Dann bleibe ich doch gleich hier stehen. 
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Ja, das wäre ganz gut. Es gibt hierzu eine Nach-
frage von der Kollegin Paschke. - Bitte. 
 
 

Frau Dr. Paschke (DIE LINKE): 
 

In den letzten zwei Legislaturperioden hat die Lan-
desregierung immer wieder betont, dass die kom-
munalen Spitzenverbände sich nicht einigen kön-
nen und dass diese einen Vorschlag unterbreiten 
sollen, dem wir dann folgen werden. Ist die Lan-
desregierung nunmehr von diesem Prozedere ab-
gerückt? 
 
 

Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport:  
 

Erfreulich ist, dass die kommunalen Spitzenver-
bände Vorschläge gemacht haben. Wir sind von 
dem Prozedere nicht abgerückt, sondern sprechen 
gerade darüber und versuchen dieses Prozedere 
so weit wie möglich umzusetzen.  
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Hierzu gibt es keine weiteren Nachfragen.  
 

Die nächste Frage an den Minister des Innern wird 
gestellt von Frau Kollegin Edler. Es geht um 
Dienstreisekosten.  

Frau Edler (DIE LINKE): 
 

Vielen Dank, Herr Präsident. - Sehr geehrter Herr 
Minister! Die Kleine Anfrage meines Finanzaus-
schusskollegen Herrn Erdmenger in Drs. 6/1256, 
die sich mit der Problematik der Dienstreisekosten 
der Regierungsmitglieder beschäftigte, hat mich 
veranlasst, Ihnen die nachfolgende Frage zu stel-
len.  
 

Wie viele Personensonderflüge innerhalb und au-
ßerhalb von Sachsen-Anhalt wurden von dem da-
zu berechtigten Ministerpräsidenten, dem Minister 
für Inneres und Sport und dem Staatssekretär seit 
Beginn der sechsten Wahlperiode durchgeführt? 
 

(Unruhe) 
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Bitte schön, Herr Minister.  
 
 

Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport:  
 

Personensonderflüge? Was ist das denn? 
 

(Heiterkeit bei der CDU) 
 

Was meinen Sie damit?  
 

(Zuruf von der CDU: Hubschrauber!) 
 

- Hubschrauber?  
 
 

Frau Edler (DIE LINKE):  
 

Ja.  
 
 

Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport:  
 

Das kann ich Ihnen für meinen Staatssekretär sa-
gen. Soweit ich weiß, ist der noch nicht geflogen, 
also mit dem Hubschrauber. 
 

(Heiterkeit und Beifall - Frau Budde, SPD: 
Das wird ihn jetzt sehr beruhigen!) 

 

- Einen Moment, ich bin noch nicht fertig.  
 

(Zuruf von der SPD: Das kann aber noch 
passieren! - Heiterkeit) 

 

- Das wollen wir nicht hoffen.  
 

Ich habe in dem Amt das Vergnügen gehabt, Pre-
miere zu haben, vielleicht war das zwei-, dreimal 
der Fall. Wenn Sie sich erinnern, haben wir im letz-
ten Jahr mehrere Katastrophen gehabt, bei denen 
wir im Einsatz waren und dieses Verkehrsmittel 
genutzt worden ist.  
 

Das war zum einen bei den Schäden durch den 
Hagelsturm. Aber die konkreten Daten reiche ich 
Ihnen gern nach, denn das ist sehr transparent. 
Zum anderen habe ich den Hubschrauber im Rah-
men eines Routineübungsfluges genutzt, weil ich 
innerhalb einer halben Stunde von Halberstadt/ 
Zwieberge aus in Magdeburg sein musste. 
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Es war folgendermaßen: Im Ältestenrat sollte ich 
mich auf Wunsch von Herrn Gallert hin - was ich 
gern getan habe - zu den Überfällen auf das Wahl-
kreisbüro erklären, was eine schlimme Sache ist. 
Ich hatte aber einen protokollarischen Termin in 
Halberstadt, bei dem es eine halbe oder Dreivier-
telstunde vorher um das Gedenken der Opfer des 
Faschismus ging. Daran hatte auch ein hochdeko-
rierter Militärangehöriger der sowjetischen Bot-
schaft teilgenommen. Mir war es aber wichtig, 
auch pünktlich bei Ihnen zu sein. Da der Hub-
schrauber sowieso in der Nähe war, hat mich die-
ser mitgenommen.  
 

Das ist der Fall, in dem ich den Hubschrauber ge-
nutzt habe. Ansonsten sage ich Ihnen ehrlich: Ich 
sitze lieber im Auto als irgendwo in der Luft. Was 
die anderen Ressorts angeht: keine Ahnung. Das 
weiß ich nicht.  
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Das ist der Charakter der Fragestunde, dass Zah-
lenmaterial nicht auswendig parat sein kann, aber 
auf Wunsch nachgereicht wird. Das einzige, was 
erstaunt, ist, dass die sowjetische Botschaft noch 
existiert.  
 

(Heiterkeit) 
 

Vielleicht waren es Veteranen.  
 

Wir kommen zur nächsten Frage. Sie wird gestellt 
von Herrn Striegel und ist ebenfalls an den Innen-
minister gerichtet. Es geht um das NPD-Verbot.  
 
 

Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport:  
 

Das ist schön.  
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Bitte schön, Herr Striegel.  
 
 

Herr Striegel (GRÜNE):  
 

Herr Minister Stahlknecht, das Land Sachsen-An-
halt leitet gemeinsam mit dem Bundesinnenminis-
terium die Arbeitsgruppe der Innenministerien der 
Länder zum NPD-Verbot.  
 

Bundesinnenminister Friedrich hat sich am Montag 
im „Spiegel“ mit der Aussage zitieren lassen, dass 
die Materialsammlung schon relativ weit gediehen 
sei, dabei aber ein Problem bestehe. Es könne 
nicht für alle Teile in der Materialsammlung ausge-
schlossen werden, dass zu diesem Material nicht 
auch V-Leute beitragen hätten. Er hat gesagt, dass 
einige seiner Länderkollegen nicht bereit wären, 
entsprechende Erklärungen, dass das Material oh-
ne V-Leute zustande gekommen sei, abzugeben.  
 

Ich frage Sie: Wird das Land Sachsen-Anhalt eine 
Erklärung zu dem übersandten Material nach Ber-
lin abgeben, dass dieses Material ohne V-Leute 
zustande gekommen ist? 

Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport:  
 

Selbstverständlich, Herr Striegel. Das ist die Grund-
lage. Diese Grundlage habe ich mit Herrn Friedrich 
vereinbart. Wenn ich etwas mit jemandem verein-
bare, dann halte ich mich auch daran.  
 

(Zustimmung von Herrn Striegel, GRÜNE) 
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Danke schön, Herr Minister.  
 

Eine weitere und vorerst letzte Frage an Ihr Res-
sort zur Situation im Asylbewerberheim in Bern-
burg. Frau Kollegin Bull, bitte.  
 
 

Frau Bull (DIE LINKE):  
 

Herr Minister, können Sie in aller Kürze sagen: 
Welche Fakten und Zusammenhänge sind Ihnen 
bekannt, die zu dieser schwierigen, teilweise men-
schenunwürdigen Situation im Asylbewerberheim 
in Bernberg beigetragen haben, und welche Mög-
lichkeiten liegen in Ihrem Bereich, dort Abhilfe zu 
schaffen? 
 
 

Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport:  
 

Zunächst einmal liegt die Zuständigkeit für die 
Betreibung dieses Heimes beim Landkreis und bei 
der AWO. Wir wären über das Landesverwaltungs-
amt als letzte „Instanz“, als oberste Behörde wie-
derum dirigierend zuständig. Mein Herr Staatssek-
retär hat sich in der letzten Woche dieser Sache 
angenommen. Ich hatte ein paar andere Dinge zu 
tun, über die wir heute Morgen gesprochen haben.  
 

Wir haben den Landkreis darauf hingewiesen, ge-
meinsam mit der AWO dafür Sorge zu tragen, 
dass diese Umstände im Asylbewerberheim nach-
haltig abgestellt werden. Wir werden - davon kön-
nen Sie ausgehen - dem auch nachgehen und prü-
fen, ob dem so ist.  
 

Wir hatten auch in anderen Heimen schwierige Si-
tuationen, die wir abgestellt haben. Eine Situation 
gab es im Harz. Dann kommen wir zu dem, was 
wir gestern gemeinsam besprochen haben: Je we-
niger wir zentral unterbringen, umso kleiner wird 
das Problem.  
 

(Zustimmung bei der CDU und bei der SPD) 
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Es gibt noch eine Nachfrage.  
 
 

Frau Bull (DIE LINKE):  
 

Das war quasi der zweite Teil meiner Frage. Der 
erste Teil - ich wiederhole es noch einmal - lautete: 
Welche Fakten und Zusammenhänge sind Ihnen 
bekannt, die zu diesem Umstand geführt haben? 
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Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport: 
 

Das kann ich Ihnen jetzt nicht sagen, und zwar 
nicht deshalb, weil ich es Ihnen nicht sagen will, 
sondern weil ich die Zusammenhänge nicht kenne. 
Das hat der Landkreis uns berichtet und mein 
Staatssekretär musste mir das sagen. Ich ahne ja 
nicht, was Sie mich fragen wollen. Bevor ich jetzt 
dummes Zeug erzähle, liefere ich Ihnen das nach.  
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Vielen Dank. - Es gibt eine weitere Nachfrage von 
Herrn Kollegen Erdmenger.  
 
 

Herr Erdmenger (GRÜNE):  
 

Herr Minister, darf man Ihre Worte so verstehen, 
dass Sie jetzt eine Überprüfung der anderen Sam-
melunterkünfte bzw. anderer Unterbringungsarten 
veranlassen werden? Denn auch in anderen Un-
terkünften gibt es Vorwürfe, dass es menschen-
unwürdige Zustände gibt, beispielsweise in Harbke 
und in Möhlau.  
 

(Frau Brakebusch, CDU: Das darf doch wohl 
nicht wahr sein! Waren Sie einmal dort? Ich 
kenne die Unterkünfte! - Zuruf von Herrn 
Erdmenger, GRÜNE) 

 
 

Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport:  
 

Ich werde erst einmal die bilaterale Fragestellung 
abwarten und dann antworten.  
 

Die Unterkünfte werden sowieso in regelmäßigen 
Abständen durch das Landesverwaltungsamt über-
prüft. Zusätzliche anlassbezogene Überprüfungen 
werden nur dann durchgeführt, wenn es die Be-
sorgnis gibt, dass eine konkrete Gefahr besteht 
oder ein konkreter Umstand eingetreten ist, der 
das begründet.  
 

Ich selbst habe mir ein, zwei Unterkünfte ange-
sehen. Diese waren zumindest in einem ordnungs-
gemäßen Zustand, um es einmal so zu formulie-
ren. Aber dass wir aufgrund dieser Tatsache eine 
generelle Überprüfung aller Einrichtungen vorneh-
men, halte ich im Augenblick nicht für geboten, 
weil dies turnusgemäß stattfindet. Es sei denn, Sie 
haben Erkenntnisse, die eine konkrete Maßnahme 
erfordern. Dann sagen Sie mir das bitte. Damit bin 
ich dann ganz dicht bei Ihnen. Denn wenn es Situ-
ationen geben sollte, die nicht ordnungsgemäß 
sind, dann müssten wir diese gemeinsam ver-
ändern bzw. beenden.  
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Vielen Dank, Herr Minister. Damit darf ich Sie für 
diesen Tagesordnungspunkt vom Rednerpult ent-
lassen.  

Die nächste Frage betrifft das Kultusressort. Frau 
Kollegin Paschke stellt eine Frage zum Stand der 
Aufstockung der Zahl der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Landesschulamt. Es antwortet der 
Kultusminister.  
 
 

Frau Dr. Paschke (DIE LINKE):  
 

Herr Minister, die „Mitteldeutsche Zeitung“ hat am 
1. September 2012 berichtet, dass das Kultus-
ministerium 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus dem Landesverwaltungsamt in das Landes-
schulamt umsetzen lassen möchte und dass das 
Innenministerium damit keinesfalls einverstanden 
ist. Aufgrund der Interessenkollision sollte der Mi-
nisterpräsident Haseloff am 12. September 2012 
zur Lösung dieses Konfliktes beitragen.  
 

Ich frage Sie: Wie ist der jetzige Stand der Diskus-
sion? Welche wesentlichen Aufgabenkomplexe 
stehen hinter Ihrer Forderung? 
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Ich darf vor der Beantwortung der Frage eine kur-
ze Pause einräumen, in der wir ganz herzlich Gäs-
te begrüßen. Es sind Damen und Herren des A-
meos-Klinikums Aschersleben. Herzlich willkom-
men im Haus! 
 

(Beifall bei allen Fraktionen) 
 

Herr Minister Dorgerloh, bitte.  
 
 

Herr Dorgerloh, Kultusminister: 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Herr Prä-
sident - - 
 

(Frau Dr. Paschke, DIE LINKE, meldet sich 
zu Wort) 

 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Frau Kollegin, zur Geschäftsordnung? 
 
 

Frau Dr. Paschke (DIE LINKE):  
 

Es ist im Rahmen der Befragung auch gestattet, 
den zweiten Minister, der daran beteiligt ist, zu be-
fragen. Wenn er aber jetzt nicht im Saal ist, kann 
ich ihn nicht fragen. Aber ich beabsichtige ihn zu 
fragen.  
 

(Minister Herr Stahlknecht betritt den Saal) 
 
 

Herr Dorgerloh, Kultusminister:  
 

Er kommt.  
 

(Frau Bull, DIE LINKE: Er erscheint!) 
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Vielen Dank für den Hinweis. - Zunächst Herr Mi-
nister Dorgerloh.  
 

(Minister Herr Stahlknecht: Ich bin da!) 
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Herr Dorgerloh, Kultusminister:  
 

Die Frage betrifft die Umsetzung des Querschnitts-
personals an das Schulamt.  
 

Ich kann dazu Folgendes sagen: Es ist so, dass 
sich die beiden Häuser inzwischen einvernehmlich 
über die Personenanzahl geeinigt haben. Die 
Staatssekretäre sind derzeit dabei, die Wertigkei-
ten und die Untersetzungen auszuhandeln. Das 
betrifft vor allem die Frage, ob der bisher vorgehal-
tene Vertrag bezüglich der Poststelle und der Bo-
tendienste nicht doch an den gemeinsamen Stand-
orten - das betrifft vor allen Dingen Halle - fortge-
führt werden kann. Diese Dinge befinden sich der-
zeit in der Feinabstimmung.  
 

Es ist keine Schlichtung, sondern das haben beide 
Häuser miteinander ausgehandelt. Dazu gibt es 
derzeit eine einvernehmliche Regelung, die in den 
kommenden Tagen unterzeichnet werden kann. 
Von daher habe ich jetzt nicht die Details vorlie-
gen, weil es, wie gesagt, auf Staatssekretärsebene 
läuft. Aber es gibt eine einvernehmliche Regelung, 
mit der wir leben können, und mit der, glaube ich, 
auch das Innenministerium, sprich das Landes-
verwaltungsamt, leben kann.  
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Es gibt eine Nachfrage zu diesem Thema.  
 
 

Frau Dr. Paschke (DIE LINKE):  
 

Wie hoch ist denn nun die Anzahl? 
 
 

Herr Dorgerloh, Kultusminister:  
 

Meines Erachtens - ich muss das jetzt ein wenig 
aus der Erinnerung rekapitulieren - ging es noch 
einmal um zwölf Stellen. Zwei Stellen waren schon 
geklärt. Ich glaube, 14 Stellen hatten wir im End-
effekt verabredet, und zwar mit unterschiedlichen 
Wertigkeiten.  
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Vielen Dank, Herr Minister. - Es gibt eine weitere 
Nachfrage.  
 
 

Frau Dr. Paschke (DIE LINKE):  
 

Ich würde jetzt den Innenminister fragen, ob er 
Genaueres weiß. Ich möchte wissen, wie viele 
Stellen Sie abgeben. Denn Sie wollten maximal 
sechs Stellen abgeben. Was hat Sie davon über-
zeugt, dass es besser wäre, wenn die Stellen beim 
Landesschulamt angesiedelt sind? 
 
 

Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport:  
 

Der Kollege Dorgerloh hat wahrheitsgemäß genau 
das vorgetragen, was wir besprochen haben. Es 
wird jetzt über die von ihm genannten Stellen ver-

handelt. Die Staatssekretäre sind dabei: alles rich-
tig und alles ganz genau.  
 

(Frau Dr. Klein, DIE LINKE: Zwölf Stellen!) 
 

- Bitte?  
 

(Frau Dr. Klein, DIE LINKE: Es sind zwölf 
Stellen!) 

 

Es sind zwölf plus zwei. Das ist der Konsens, der 
herrscht und über den gesprochen wird. Die Dotie-
rung dieser Stellen - es sind ja Menschen, darunter 
stehen die Stellen - muss jetzt mit den Staatssek-
retären noch ausverhandelt werden. Das läuft un-
aufgeregt. Wir werden das dann auch in den jewei-
ligen Ausschüssen vorstellen. Aber im Augenblick 
laufen noch Verhandlungen. Insofern hat Kollege 
Dorgerloh das alles sehr gut und ordnungsgemäß 
vorgetragen.  
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Danke schön, Herr Minister. - Weitere Nachfragen 
hierzu gibt es nicht.  
 

Die nächste Frage zur Barrierefreiheit betrifft das 
Ressort von Herrn Minister Bischoff. Frau Kollegin 
Lüddemann, bitte.  
 
 

Frau Lüddemann (GRÜNE):  
 

In der gestrigen Beratung zum Nachtragshaushalt, 
Herr Minister, kam der Antrag meiner Fraktion be-
treffend Stark III und die Sanierung der Kitas und 
Schulen zur Sprache. Wir hatten beantragt, die 
Förderung an die Bedingungen der Barrierefreiheit 
zu knüpfen. Der Antrag ist leider abgelehnt wor-
den, was ich sowohl persönlich als auch aus der 
behindertenpolitischen Perspektive sehr bedauere.  
 

Ich frage Sie als den für Barrierefreiheit in der Lan-
desregierung zuständigen Minister: Wie bewerten 
Sie diesen Vorgang und wie wollen Sie überhaupt 
Barrierefreiheit an den Kitas und Schulen umset-
zen? - Die Frage richtet sich auch an den für Schu-
len zuständigen Minister Dorgerloh.  
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Herr Minister.  
 
 

Herr Bischoff, Minister für Gesundheit und So-
ziales: 
 

Mit Blick auf die Frage, wie ich Barrierefreiheit 
durchsetzen will, möchte ich sagen, dass ich glau-
be, dass alle Ressorts der Landesregierung für 
Barrierefreiheit zuständig sind. Ich glaube, dies 
kann man nicht nur einem Ressort zuordnen.  
 

(Zustimmung von Frau von Angern, DIE LIN-
KE) 

 

Es betrifft nicht nur die Bauverwaltung, sondern al-
le anderen auch.  
 

(Herr Striegel, GRÜNE: Außer das Finanz-
ministerium!) 
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- Es ist generell eine Querschnittsaufgabe und 
geht somit auch das Finanzministerium etwas an.  
 

Ich gehe davon aus, weil wir mit Blick auf die Kin-
dertagesstätten auch integrative Einrichtungen ha-
ben und in Zukunft auch Fragen der Inklusion eine 
viele größere Rolle spielen werden - wir sind im 
Hinblick auf diese Fragen schon relativ weit -, dass 
alle Kindertagesstätten behindertengerecht saniert 
bzw. gebaut werden. Es entzieht sich meiner 
Kenntnis, was dazu im Finanzausschuss gelaufen 
ist, ob es eines eigenen Antrags bedarf oder ob 
das eine Voraussetzung ist, die wir sowieso erfül-
len müssen. Ich stehe aber dafür ein, dass wir alle 
Kindertagesstätten behindertengerecht und barrie-
refrei bauen.  
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Danke schön. Ich würde zunächst eine Nachfrage 
des Abgeordneten Herrn Lange zulassen wollen.  
 
 

Herr Lange (DIE LINKE): 
 

Herr Minister, ich kann Ihnen aus meinen Erfah-
rungen im Stadtrat sagen, dass das eine sehr zähe 
Diskussion ist, die man mit manchen Kollegen und 
auch mit der Verwaltung führen muss. Das liegt an 
dem Konstrukt Stark III, das sich stark an Fragen 
der energetischen Sanierung orientiert. Es liegt 
aber eben auch daran, dass vor Ort einfach nicht 
die zusätzlichen Mittel vorhanden sind, um den An-
forderungen an die Barrierefreiheit gerecht werden 
zu können. Ich bin der Meinung, dass es günstiger 
ist, wenn man das gleich mit macht, wenn man 
einmal ein Gebäude anfasst.  
 

Die Frage an die Landesregierung ist, inwieweit sie 
denn ihre Möglichkeiten ausnutzen kann, im Rah-
men der Fördermittelvergabe einen Anreiz - so 
möchte ich es einmal sagen - für die Kommunen 
zu schaffen, an dieser Stelle tätig zu werden, damit 
bei der Sanierung Barrierefreiheit eben gleich mit 
geschaffen werden kann.  
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 
 
 

Herr Bischoff, Minister für Arbeit und Soziales: 
 

Ich gehe davon aus, dass im Rahmen der Antrag-
stellung geklärt wird, ob dies bei der energetischen 
Sanierung mit gemacht werden kann. Die kommu-
nale Ebene muss die Einrichtung dann auch weiter 
betreiben und übrigens auch die Schuldentilgung 
bei Stark III über Jahre hinweg mit verantworten. 
Stark III ist ein Programm, das mehr als 20 Jahre 
wirken wird. Wenn man schon saniert, dann ist die 
Barrierefreiheit für mich eine dringende Vorausset-
zung dafür.  
 

Über die Frage, ob die kommunale Ebene mit ih-
ren gewählten Vertretern und mit ihrer Verwaltung 
von sich aus die Vorgaben der UN-Behinderten-
rechtskonvention umsetzt oder ob das Land einen 

Anreiz schaffen soll, darüber muss ich erst nach-
denken, weil es, glaube ich, auch eine kommunale 
Selbstverpflichtung in diesem Bereich gibt.  
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Danke schön, Herr Minister. - Frau Kollegin Lüd-
demann hat ihre Frage auch an den Kultusminister 
gerichtet. Bitte. 
 
 

Herr Dorgerloh, Kultusminister:  
 

Vieles von dem, was der Kollege Bischoff gesagt 
hat, gilt natürlich auch für den Schulbereich, wobei 
wir dort eine Besonderheit haben. Dort sind zu-
nächst die Schulträger für die Schulgebäude zu-
ständig. Das heißt, die Landkreise und Kommunen 
sind Bauherr und Antragsteller.  
 

Wir unterstützen es sehr, wenn barrierefrei gebaut 
wird. Viele Schulen, die ich bei Einweihungen oder 
bei Besuchen erlebe, haben in Teilen Barrierefrei-
heit geschaffen. Barrierefreiheit bedeutet nicht nur 
Rampe oder Fahrstuhl. Es geht sehr viel weiter, 
bis hin zu Fragen von Sinnesbeeinträchtigungen 
usw. Wir können zwar von einer verbesserten Bar-
rierefreiheit reden, aber bis es wirklich barrierefrei 
ist, ist es noch ein weiter Weg. 
 

Wenn man die Frage noch ein wenig ausdehnt, 
dann kann man sich auch den Kulturbereich an-
schauen, Stichwort Museumsbereich. Wenn wir 
sanieren, dann in der Regel nicht als Träger. Wir 
geben aber Mittel hinzu, gerade bei den Geschich-
ten, die jetzt neu gemacht worden sind. Ich nehme 
das Beispiel des Unesco-Welterbes Melanchthon-
haus Wittenberg. Wir schaffen eine barrierefreie 
Erschließung über das Nachbarhaus, indem wir 
einen Neubau installiert haben. Das fängt bei den 
Toiletten an und geht bis zu der Frage, wie wir in 
historischer Bausubstanz barrierefreie Zugänge 
ermöglichen können. Daran ist von Anfang an ge-
dacht worden.  
 

Dort, wo es geht, sind wir sehr dafür. Auch vor 
dem Hintergrund des gemeinsamen Unterrichts 
und des weiteren Ausbaus der inklusiven Beschu-
lung ist das ein Muss. Wir haben nach wie vor aber 
auch Gebäude, in denen das nicht realisierbar ist, 
wo wir gucken müssen, ob es im Umfeld, im Land-
kreis, in der Stadt, wenigstens eine Schule gibt, die 
das vorhält. Das ist ein Prozess, in dem wir mit-
tendrin sind. Stark III hilft dabei sehr, auch das 
Schulbauprogramm.  
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Es gibt noch drei Nachfragen, nämlich von Herrn 
Kollegen Erdmenger, Herrn Kollegen Lange und 
Frau Kollegin Bull.  
 
 

Herr Erdmenger (GRÜNE): 
 

Da sich meine Nachfrage an den Finanzminister 
richtet, stelle ich mich hinten an.  
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Präsident Herr Gürth: 
 

Okay. - Herr Kollege Lange, Sie haben eine Frage 
an den Kultusminister.  
 
 

Herr Lange (DIE LINKE): 
 

Herr Minister, Sie haben gerade ausgeführt, dass 
das Land konkret die Kommunen auch bei der 
Herstellung der Barrierefreiheit in vorhandenen 
Schulen unterstützt. Können Sie mir ein Programm 
nennen, bei dem das passiert?  
 
 

Herr Dorgerloh, Kultusminister:  
 

Bei dem EU-Schulbauprogramm. Ich nenne einmal 
ganz konkret eine Schule: Grundschule Wernige-
rode. Dort bauen wir einen alten DDR-Plattenbau 
um. Die Architekten haben den Auftrag, den Ein-
gangsbereich so zu gestalten, dass er quasi wie 
eine Rampe funktioniert, sodass ein barrierefreier 
Zugang möglich ist.  
 
 

Herr Lange (DIE LINKE):  
 

Nur eine? 
 
 

Herr Dorgerloh, Kultusminister:  
 

Nein, das ist nur ein Beispiel. Sie wollten es ganz 
konkret wissen. Im EU-Schulbauprogramm wird 
das verwirklicht. Wir waren gerade in Tangerhütte 
und haben uns dort eine Grundschule angesehen. 
Dort ist ein Fahrstuhl eingebaut worden, der auch 
über das EU-Schulbauprogramm finanziert wurde. 
Die Liste, wo das passiert, könnte ich jetzt noch 
lange fortsetzen.  
 

Es geht aber eben nicht überall, weil wir zum Teil 
denkmalgeschützte Gebäude haben, in denen das 
eben nicht geht, oder weil der Träger vielleicht die 
Kofinanzierung nicht aufbringt, wie Sie schon zu 
Recht gesagt haben. Wir bemühen uns allerdings 
darum, dass das im Gesamtkontext funktioniert.  
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Danke schön, Herr Minister. - Frau Kollegin Bull.  
 
 

Frau Bull (DIE LINKE): 
 

Ich muss zugeben, dass ich von beiden Antworten 
ein wenig überrascht bin. Wir haben zweimal 
Wunsch- und Absichtserklärungen gehört. Ich bin 
davon ausgegangen, dass das eine klare Sache 
ist, dass also im Zuge von Stark III verlässlich Bar-
rierefreiheit hergestellt wird, und nicht etwa - ich 
widerspreche meinem Kollegen Herrn Lange nur 
sehr ungern - durch zusätzliche Förderprogramme.  
 

Deswegen meine Frage - eigentlich an beide Mi-
nister -: Gibt es eine verbindliche Prüfung der 
Anträge, ob sie den Kriterien der Barrierefreiheit 
Rechnung tragen und welche DIN-Norm - - Diese 
Frage können Sie wahrscheinlich nicht beantwor-
ten. Ich will Sie auch nicht überfordern. Das würde 

mir nicht einfallen. Ich möchte aber wissen, nach 
welchen Kriterien das geprüft wird, weil ich natür-
lich auch weiß, dass Barrierefreiheit immer nur ein 
Näherungswert ist und sich verändert. Es muss 
doch irgendetwas Belastbares geben, mehr als 
Wunsch und Absicht.  
 
 

Herr Dorgerloh, Kultusminister:  
 

Man kann sich sicherlich im Ausschuss die ent-
sprechenden Kriterien, nach denen das geprüft 
wird, anschauen. Man muss sich auch angucken, 
was von den EU-Projekten abgedeckt ist und was 
die Träger über ihren Anteil entsprechend ihren 
Wünschen oder den vorhandenen Anforderungen 
beisteuern müssen. 
 
 

Frau Bull (DIE LINKE):  
 

Werden die Anträge regelhaft auf Barrierefreiheit 
geprüft? 
 
 

Herr Dorgerloh, Kultusminister:  
 

Darüber müsste ich im Ausschuss berichten. Dazu 
kann ich jetzt nichts sagen.  
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Vielen Dank, Herr Minister. Dazu wird es sicherlich 
im Ausschuss noch weiteren Gesprächsbedarf ge-
ben. - Es gibt noch zwei weitere Nachfragen. Zu-
nächst die bereits von der Kollegin Bull formulierte 
Frage und dann der Kollege Erdmenger. Der Mi-
nister der Finanzen hat das Wort. Bitte.  
 
 

Herr Bullerjahn, Minister der Finanzen: 
 

Frau Abgeordnete Bull, ich kann ganz klar sagen, 
dass die Barrierefreiheit kein Kriterium von Stark III 
ist. Das war auch nie avisiert. Es hängt vom Träger 
ab; denn es gibt Träger, die sich bei der Inklusion 
auf spezielle Einrichtungen konzentrieren und die-
se Investitionen bei anderen nicht machen. Das ist 
das Thema vor Ort.  
 

Wird das in dem Bauantrag mit beantragt, dann 
wird das durch uns baufachlich geprüft und ist 
dann Teil des Antrages. Das ist ganz klar ein Krite-
rium. Nur deshalb bekommen wir das Geld aus 
Brüssel.  
 

Die Kommunen bekommen 70 % oder 75 % des 
Vorhabens gefördert und der Rest wird als zins-
freies Darlehen vergeben. Es gibt kein zweites 
Programm, das den Kommunen dermaßen unter 
die Arme greift. Sie sparen mit Blick auf die Be-
triebskosten mindestens 50 %, die entweder in das 
Objekt gesteckt oder zur Sanierung des Haushal-
tes genutzt werden können. 
 

Ein ganz klares Kriterium ist die energetische Sa-
nierung. Diesbezüglich gibt es einen sehr hohen 
Standard, der liegt weit über den technischen 
Standards, die wir im Rahmen des Konjunkturpro-
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gramms umsetzen mussten. Wir haben das an-
hand von Anträgen aus bestimmten Schulen ge-
prüft.  
 

Die Sanierung einer Schule im Süden des Landes 
hat im Rahmen des Konjunkturprogramms - das 
habe ich mir selbst angeschaut - 2,5 Millionen € 
gekostet. Darüber haben wir einen Stark III-Antrag 
gelegt. Diese Sanierung würde, wenn wir sie mit 
Stark III realisieren wollten, ca. 1 Million € mehr 
kosten.  
 

Deswegen die drei Kriterien: hochwertig energe-
tisch - selbst bei den fünf Modellprojekten nach 
höchstem Standard -, IT und allgemeine baufach-
liche Fragen. Gestern wurde ein wenig despektier-
lich über das Toilettenhäuschen gesprochen. Wir 
haben gesagt, wir möchten die Schulen vollständig 
sanieren, und nicht sagen, wir kommen in zwei 
Jahren mit Landesgeldern wieder. Das sind die 
Grundkriterien von Stark III. 
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Danke schön. - Herr Kollege Erdmenger.  
 
 

Herr Erdmenger (GRÜNE): 
 

Vielen Dank. - Wenn ich jetzt die beiden Antworten 
des Kollegen Bischoff und die Ihre, Herr Minister, 
zusammennehme, dann heißt das doch nichts an-
deres, als dass der für die Inklusion zuständige 
Minister sagt, er gehe davon aus, dass alle Kitas 
barrierefrei saniert werden, und Sie haben uns 
jetzt gesagt, nein, Sie fördern auch Kitas, die nicht 
barrierefrei saniert werden. Habe ich das richtig 
verstanden?  
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 
 
 

Herr Bullerjahn, Minister der Finanzen: 
 

Das ist der Sinn des heißen Stuhls. Man kann das 
auch gern auf die Spitze treiben. Es kann durch-
aus sein, dass sich einige Kollegen mit bestimmten 
Themen mehr beschäftigen als andere. Herr Bi-
schoff weiß, was mit Blick auf die Standards in den 
Kitas im Rahmen der Sozialgesetzgebung generell 
gefordert wird. Das Finanzministerium prüft, was 
aus der baufachlichen Sicht heraus im Rahmen 
des Programms Stark III umgesetzt werden kann 
oder nicht.  
 

Für diejenigen, die jetzt fordern - wir haben diese 
Debatte schon häufig geführt -, jedes Gebäude in 
Sachsen-Anhalt nach höchsten energetischen An-
sprüchen, barrierefrei und mit einem Parkplatz 
ausgestattet usw. zu sanieren,  
 

(Herr Schröder, CDU: Bauen wird immer 
teuer!) 

 

sage ich: Dann bauen wir - das ist unter Karl-Heinz 
Daehre anhand von drei Beispielen deutlich ge-
macht worden - mindestens 40 % weniger. Das 

muss der Gesetzgeber wissen. Dies ist auch nicht 
neu und hat den Landtag schon mehrfach beschäf-
tigt.  
 

Wir haben bisher alle gesagt: Lasst uns pragma-
tisch das eine mit dem anderen verbinden, und 
wenn es sich anbietet, dann wird komplett saniert.  
 

Ich habe noch die Diskussion über die Barriere-
freiheit im Zusammenhang mit dem Geisteswis-
senschaftlichen Zentrum in Halle im Ohr.  
 

(Herr Lange, DIE LINKE: Das ist ein super 
Beispiel dafür!) 

 

- Sie können das doch alles viel besser machen 
und anderes fordern. - An dieser Stelle sind die 
Preise verglichen worden und wir haben mit dem 
Behindertenbeauftragten gesprochen. Nunmehr ist 
eine Lösung gefunden worden, die mitgetragen 
wird.  
 

Wenn dies aber generell flächendeckend einge-
führt wird, dann hieße das, dass wir nur noch 
punktuell bauen und das wahrscheinlich 50 Jahre 
lang.  
 

(Herr Striegel, GRÜNE: Das ist Ihnen nichts 
wert, das ist das Problem!) 

 

Darüber, das sich dieser Standard allmählich er-
höht, haben wir auch im Ausschuss gesprochen. 
Wir sind uns mit den Regierungsfraktionen darin 
einig, dass wir in Zukunft - übrigens unter dem 
Problem einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung des 
Rechnungshofes - auch einmal sagen müssen: 
Man kann sicherlich billiger bauen, aber wir wollen 
es aus bestimmten Gründen dann lieber doch so 
oder so machen. Das ist das Spannungsfeld, in 
dem wir uns beim Bauen befinden. 
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Danke schön. - Ich würde noch eine Nachfrage zu-
lassen wollen, um dann zu den nächsten Fragen 
zu kommen. Frau Kollegin Bull, bitte.  
 
 

Frau Bull (DIE LINKE): 
 

Herr Finanzminister, Sie sprachen von unterschied-
lichen Zuständigkeiten und von dem Umstand, 
dass sich die Kollegen unterschiedlich mit den 
Dingen beschäftigen. Wir haben hier im Landtag 
sehr lange und intensiv über das Landesprogramm 
„Barrierefreies Sachsen-Anhalt“ gesprochen. Sind 
Sie mit mir der Meinung, dass das auch eine An-
gelegenheit des Finanzministeriums ist? 
 
 

Herr Bullerjahn, Minister der Finanzen: 
 

Ja, soweit es rechtlich gefordert wird und politisch 
vielleicht über das hinausgeht, was generell die 
Grundlage für das Bauen ist.  
 

Ich kann mir nicht vorstellen - das kann ich mir 
auch bei Ihnen nicht vorstellen -, dass wir wirklich 
alle der Meinung sind, dass sämtliche Einrichtun-
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gen der öffentlichen Daseinsvorsorge energetisch 
saniert und barrierefrei zugänglich sein müssen 
und mit Blick auf die technische Ausstattung auf 
den höchsten Standard zu trimmen sind. Diese 
Diskussion über die Frage, wie teuer öffentlicher 
Bau ist, habe ich schon erlebt.  
 

Wir haben mit den Trägern gesprochen. Die meis-
ten Träger statten bestimmte Schwerpunkteinrich-
tungen von sich aus so hochwertig aus, dass dort 
auch unter dem Gesichtspunkt der Beteiligung be-
hinderter Kinder alles gewährleistet wird - man 
nimmt dann lieber den einen oder anderen Trans-
port in Kauf, den man selbst organisiert -, und stat-
ten andere Einrichtungen nicht auf diesem Niveau 
aus.  
 

Ich kann in diesem Zusammenhang nur an die 
Diskussion über den Brandschutz im Rahmen des 
Konjunkturprogramms erinnern. Wer das nicht 
glaubt, kann sich bei den Trägern dieser Einrich-
tungen vor Ort erkundigen, wie teuer das aufgrund 
unserer sehr hohen Standards gewesen ist.  
 

(Herr Borgwardt, CDU: Sprinkleranlagen ein-
bauen!) 

 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Vielen Dank, Herr Minister.  
 

Wir kommen damit zur nächsten Frage. Sie betrifft 
das Ressort des Kollegen Bischoff. Frau Kollegin 
Frederking fragt zum freiwilligen Barometer; wel-
ches kann ich nicht lesen.  
 
 

Frau Frederking (GRÜNE):  
 

Herr Bischoff, nach der letzten Verbraucherschutz-
ministerkonferenz ist klargestellt worden, dass die 
Länder Regelungen zur Veröffentlichung der Er-
gebnisse von Lebensmittelüberwachungsunter-
suchungen treffen können, also in Restaurants, im 
Handel, in Gaststätten usw. Konkret geht es dar-
um, dass das freiwillig oder verpflichtend gemacht 
werden kann.  
 

Meine Frage ist: Wie wird die Landesregierung die 
als Hygieneampel oder als Hygienebarometer be-
zeichnete Regelung auf den Weg bringen?  
 
 

Herr Bischoff, Minister für Arbeit und Soziales:  
 

Frau Frederking, das ist eine der zentralen Fragen 
auch bei der letzten Tagung der Verbraucher-
schutzministerkonferenz gewesen, die schon seit 
mindestens drei Jahren dieses Thema auf der Ta-
gesordnung hat. Da waren sich alle Verbraucher-
schutzministerinnen und -minister darüber einig 
- einstimmig -, dass es möglichst eine bundesein-
heitliche Regelung für alle, für die Gaststätten und 
für die lebensmittelverarbeitende Industrie, geben 
soll.  
 

Die Wirtschaftsministerinnen und -minister aller 
Länder haben das nicht so gesehen. Sie haben ge-

sagt: Auf freiwilliger Basis okay, aber nicht ver-
pflichtend für alle.  
 

Die Forderung an die Bundesministerin Aigner, ei-
ne bundeseinheitliche Regelung zu schaffen, 
scheitert genau an der Frage, dass sie sich mit ih-
rem Bundeswirtschaftsminister auch nicht einig ist. 
Er sagt wie die Wirtschaftsminister der Länder, das 
solle freiwillig gemacht werden.  
 

Um das Ganze nicht scheitern zu lassen, haben 
sich die Länder in der letzten Woche in Hamburg 
zusammengetan und haben gesagt: Dann machen 
wir das auf freiwilliger Basis und bitten den Bund 
- dazu hat der Bund eine Prüfung zugesagt -, die 
rechtlichen Voraussetzungen dafür zu schaffen, 
dass die Länder es freiwillig, aber einheitlich ma-
chen.  
 

Auf ein Barometer haben wir uns alle geeinigt, weil 
die Stufung dort besser ablesbar ist. Die Farbe Rot 
soll da nicht erscheinen, denn Rot heißt, dass der 
Laden dicht machen muss. Vielmehr geht es von 
Grün bis Orange. Jeder kann das Barometer frei-
willig aushängen. So hat man sich geeinigt.  
 

Ich hoffe darauf, dass dann ein solcher Mechanis-
mus in Gang kommt, dass diejenigen, die Grün auf 
der Anzeige haben - - Ich gehe davon aus, dass 
das Barometer bei 90 oder mehr Prozent der Be-
triebe Grün anzeigen wird, weil sie gut geprüft 
sind. Die Mängel, die dort erscheinen, sind eher 
Hygienemängel, die relativ schnell abstellbar sind. 
Ich hoffe, dass das wie ein Selbstläufer in der 
Bundesrepublik ist, dass die Betriebe, die nicht 
mitmachen, in den Sog der Frage kommen: Wa-
rum machen Sie nicht mit? 
 

Ich halte viel davon. Diejenigen, bei denen viel-
leicht bei der Prüfung Mängel festgestellt worden 
sind, können sofort eine erneute Prüfung beantra-
gen, um nachzuweisen, dass die Mängel abgestellt 
sind. Das geht dann allerdings auf deren Kosten, 
denn es soll kostenneutral sein.  
 

Ich halte diese Regelung für gut, und ich hoffe, 
dass der Bund die Voraussetzung dafür schafft - er 
hat die Gesetzgebung schon in Gang gesetzt -, 
dass wir zeitnah eine Regelung bekommen, so-
dass der Verbraucher sich orientieren kann, wenn 
er Gaststätten besucht oder Läden betritt. 
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Danke schön, Herr Minister  
 

Wir kommen zur nächsten Frage zum Thema 
Schulgesetz Sachsen-Anhalt - Jugendarrest 
von Frau von Angern an Herrn Minister Dorgerloh. 
 
 

Frau von Angern (DIE LINKE):  
 

Sehr geehrter Minister! Im Rahmen der Anhörung 
des Ausschusses für Recht, Verfassung und Gleich-
stellung zum Antrag meiner Fraktion „Jugendarrest 
in Sachsen-Anhalt“ übersandte uns der Schullei-
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tungsverband Sachsen-Anhalt e. V. eine E-Mail mit 
folgendem Inhalt, den ich Ihnen kurz vorhalte: 
 

„Die Aussetzung der Ordnungsstrafen bei 
Schulverweigerern wäre ein falsches Signal. 
Der angedrohte Strafvollzug, ohne dass es 
in jedem Fall zu diesem kommt, führt dazu, 
dass schulabstinente Schülerinnen und 
Schüler die Schule wieder besuchen, wenn-
gleich dies über den Aufbau eines emotiona-
len Drucks geschieht.“ 

 

Ich frage Sie zum einen, wie Sie das fachlich be-
werten, zum anderen, ob Sie sich in der nächsten 
Woche in der Sitzung des Bildungsausschusses, 
der sich mit einer Änderung des Schulgesetzes 
des Landes Sachsen-Anhalt beschäftigt, für eine 
Änderung der entsprechenden Norm einsetzen hin 
zu einer Abschaffung dessen, dass Schulabstinenz 
bzw. Schulverweigerung in der Folge zu einem 
Beugearrest in der Jugendarrestanstalt führen 
kann oder führt bzw. ob Sie sich im Rahmen der 
zweiten Lesung zum Schulgesetz im Oktober mög-
licherweise dafür einsetzen werden, wie Sie es im 
Frühjahr dieses Jahres, als die Zahl der im Ju-
gendarrest in Sachsen-Anhalt befindlichen Schul-
schwänzer bekannt wurde, bereits gemeinsam mit 
Ihrer Kabinettskollegin Kolb getan haben.  
 

Ich schiebe, falls Sie jetzt mit Nein antworten, 
gleich die Nachfrage nach, was sich dann seit dem 
Frühjahr inhaltlich bei Ihnen verändert hat.  
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Herr Minister, bitte.  
 
 

Herr Dorgerloh, Kultusminister:  
 

Es ist so, Frau von Angern, dass wir eine gesetz-
liche Schulpflicht haben. Im Schulgesetz steht, 
dass die Verletzung der Schulpflicht eine Ord-
nungswidrigkeit ist. Nun wissen wir, dass Schul-
verweigerung, klassisch „schwänzen“ genannt, vie-
le Ursachen hat. Sie können in der Familie liegen, 
sie können in der Pubertät oder der Adoleszenz 
liegen, sie können mit Leistungs- und Versagens-
ängsten zu tun haben. Es gibt also eine ganze 
Bandbreite von Dingen, die da eine Rolle spielen.  
 

Mir ist erst einmal wichtig - dafür stehe ich hier als 
Kultusminister -, die pädagogische Dimension in 
den Blick zu bekommen und auch aufgrund dieser 
pädagogischen Dimension zu antworten. Das Bes-
te ist natürlich, präventiv zu agieren. Stichworte: 
Schulsozialarbeit - dazu kommen wir nachher noch 
in der Fragestunde - oder andere Dinge im Kon-
text, Schulpsychologen, Beratung, Gespräche mit 
dem Elternhaus.  
 

Aber auch mit der Jugendhilfe ist die Frage zu prü-
fen - dazu gibt es schon einen Dialog mit Norbert 
Bischoff -: Wie können wir diese Rahmenbedin-
gungen, die im Ergebnis zu Schulverweigerung 

führen, möglichst beseitigen? - Das ist die päda-
gogische Antwort, und da sage ich: Das hat für 
mich eindeutig immer das Prä.  
 

Jetzt ist die spannende Frage, die ich an die 
Rechtspolitiker im Landtag weitergebe - - 
 
 

Frau von Angern (DIE LINKE):  
 

Die haben eine Antwort darauf.  
 
 

Herr Dorgerloh, Kultusminister:  
 

Die Rechtspolitiker wollen wir gern im Bildungs-
ausschuss hören und die Frage klären, wie eine 
rechtssichere Formulierung, meinetwegen auch im 
Schulgesetz, aussehen kann, die die Frage mit 
beantwortet, wie wir mit der Verletzung der gesetz-
lichen Schulpflicht umgehen, ohne dass wir eine 
Situation, die ich in der Tat für sehr unglücklich 
halte, fortschreiben, nämlich Jugendarrest zu ha-
ben - mitunter mit einer solchen zeitlichen Ver-
zögerung, dass er kaum noch mit der Schulver-
weigerung in Beziehung gebracht werden kann - 
bzw. Ordnungswidrigkeiten im Hartz-IV-Kontext mit 
Geldstrafen zu belegen, die unrealistisch sind, o-
der solche Dinge.  
 

Das muss, glaube ich, in einem gemeinsamen Ge-
spräch der Rechtspolitiker und der Bildungspoli-
tiker verabredet werden. Das ist keine Sache, die 
der Minister alleine entscheidet. Das Gesetz ist im 
Landtag. Das heißt, da haben die Abgeordneten 
das Wort, um sich dazu miteinander zu verstän-
digen. Ich denke, es sollte dann eine gemeinsame 
Sitzung und Beratung dazu geben.  
 

Es ist möglich, das im Kontext der Schulgesetz-
novelle zu machen, wenn dafür eine Mehrheit ge-
funden wird. Wie gesagt, die Bildungspolitiker sind 
da offen. Für uns hat die pädagogische Antwort 
das Prä. Wie man Maßnahmen im Zusammen-
hang mit der Verletzung der Schulpflicht rechtlich 
ausgestaltet, muss mit beiden Fachausschüssen 
geklärt werden. 
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Danke schön, Herr Minister. Eine Nachfrage noch 
dazu.  
 
 

Frau von Angern (DIE LINKE):  
 

Es ist quasi eine Wiederholung meiner Frage an 
einer Stelle: Teilen Sie bzw. wie bewerten Sie die 
Aussage des Schulleitungsverbandes, die dem Te-
nor nach besagt: Die Androhung des Jugendarres-
tes führt dazu, dass bisher schwänzende Schüle-
rinnen und Schüler wieder in die Schule gehen? 
 
 

Herr Dorgerloh, Kultusminister:  
 

Ich finde es ein wenig schwierig, jetzt coram pu-
blico Auszüge aus einem Brief des Schulleiter-
verbandes zu kommentieren. Ich weiß auch nicht, 
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ob das Aufgabe dieser Fragestunde ist. Da ist es 
sicherlich auch sinnvoll, das Gespräch mit dem 
Schulleiterverband, der nur eine Interessentretung 
von sehr vielen ist - da gibt es Lehrerverbände, 
Gewerkschaften usw., da gibt es den Schulleiter-
verband -, zu suchen und zu fragen: Welches sind 
die Gründe für Ihre Argumentation? - Es wäre 
denkbar, dass man möglicherweise im Zuge einer 
gemeinsamen Beratung von Bildungsausschuss 
und Rechtsausschuss den einen oder andern Ver-
treter hinzuholt.  
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Danke schön, Herr Minister. Es gibt eine Nachfra-
ge von Frau Kollegin Dalbert.  
 
 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE):  
 

Danke, Herr Präsident. - Im Kern ist das ja die 
Frage, ob Sie es sinnvoll finden, dass man Schul-
verweigerer in eine Strafanstalt steckt. Ein klares 
Nein oder Ja sieht anders aus. Ein Prä ist etwas 
anderes als - -  
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 

Deswegen will ich die Frage noch einmal schärfen 
und will fragen: Halten Sie diese juristische Kon-
sequenz für eine sinnvolle Konsequenz oder für 
eine nicht sinnvolle Konsequenz, unabhängig da-
von, dass Sie sich andere Maßnahmen bevorzugt 
wünschen? Wollen Sie es abschaffen oder wollen 
Sie es nicht abschaffen? 
 
 

Herr Dorgerloh, Kultusminister:  
 

Ich habe schon deutlich gemacht, dass das keine 
Frage des Ministers ist. Vielmehr ist es eine Frage, 
wie wir das gesetzlich regeln. Für mich als Bil-
dungsminister stehen die pädagogischen Eingriffe 
im Vordergrund.  
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Danke schön, Herr Minister.  
 

Wir kommen somit zur letzten Frage, zum Thema 
Ärztemangel. Das betrifft die Ressorts Soziales 
sowie Wissenschaft und Wirtschaft. Der Abgeord-
nete Steinecke bitte. 
 
 

Herr Steinecke (CDU):  
 

Die Frage will ich an Frau Ministerin Wolff und wo-
möglich an Norbert Bischoff richten. Nach einem 
Vortrag der Kassenärztlichen Vereinigung Sach-
sen-Anhalt über das Thema der ärztlichen Versor-
gung im Land habe ich die Frage gestellt: Wie vie-
le Medizinstudenten von unseren Universitäten 
kommen letztlich beim Patienten an? - Darauf be-
kamen wir zur Antwort: Maximal 20 %.  
 

Deshalb meine Frage an die Frau Ministerin: Kön-
nen wir uns mit dieser Zahl zufriedengeben, wie 

kann man diese erhöhen, und wie können wir jun-
ge Absolventen an unser Land binden, damit sie 
nach ihrem Studium hier aktiv werden? 
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Zunächst Frau Ministerin für Wissenschaft und Wirt-
schaft.  
 
 

Frau Prof. Dr. Wolff, Ministerin für Wissen-
schaft und Wirtschaft: 
 

Herzlichen Dank für die Frage. - Bei uns beginnen 
jedes Jahr zweimal 185 Erstsemester in der Medi-
zin plus 40 in Halle in der Zahnmedizin. Die Durch-
fallquote in diesen Studiengängen ist erfreulich 
niedrig, sie liegt bei maximal 10 %. An der Zahl der 
Absolventen liegt es also in der Tat nicht, dass 
die Versorgung mit Ärzten im Land nicht gesichert 
ist.  
 

Ergo ist die Gretchenfrage: Wie können wir erstens 
die jungen Menschen, die die entsprechende Aus-
bildung haben, dazu bewegen, überhaupt als Ärzte 
tätig zu werden und nicht in der Pharmaindustrie 
oder in anderen vermeintlich attraktiveren Jobs ih-
re Zukunft zu suchen? Der zweite Teil der Gret-
chenfrage ist: Wie können wir die jungen Men-
schen dazu bewegen, das dann auch in Sachsen-
Anhalt und da insbesondere in den Regionen, in 
denen wir wirklich einen Ärztemangel haben, zu 
tun?  
 

Diesbezüglich gibt es einen engen Austausch zwi-
schen unserem Ministerium und dem für das Ge-
sundheitswesen zuständigen Sozialministerium, 
auch zwischen uns und den Kassenärztlichen Ver-
einigungen und den Kassen. Es gibt beispielswei-
se - aber das kann Norbert Bischoff im Einzelnen 
sicherlich gleich noch ausführen - Stipendienpro-
gramme, die einen Anreiz schaffen, nach dem Stu-
dium tatsächlich als Allgemeinmediziner im Land 
tätig zu werden. Es sind zusätzliche Klassen für 
die Allgemeinmedizin eingerichtet worden, unlängst 
auch in Magdeburg. Halle hatte so etwas vorher 
schon.  
 

Es gibt gegenwärtig Überlegungen zwischen den 
beteiligten Ministerien und der Kassenärztlichen 
Vereinigung, verstärkt Hochschulambulanzen ein-
zurichten, in denen Studierende stärker an die All-
gemeinmedizin und an die Betreuung von Patien-
ten vor Ort herangeführt werden. Das scheiterte in 
der Vergangenheit auch daran, dass solche Leis-
tungen für die Unikliniken nicht erstattet werden. 
Solche Fragen sind nun also auch zu klären.  
 

Es gibt eine ganze Reihe weiterer Ideen, wie man 
an dieses Problem herangehen kann. Zum Bei-
spiel die Schaffung von Anreizprogrammen, sprich 
Finanzierung von Gemeinschaftspraxen. Aber das 
sind vielleicht Themen, die Norbert Bischoff besser 
im Einzelnen erläutern sollte.  
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Präsident Herr Gürth:  
 

Danke schön, Frau Ministerin. - Herr Minister für 
Soziales, bitte. 
 
 

Herr Bischoff, Minister für Arbeit und Soziales:  
 

Vielleicht habe ich das nicht verstanden, Herr 
Steinecke. Wir haben ungefähr ein Drittel Absol-
venten, die nach dem Studium nicht in die kurative 
Medizin gehen. Es sind eher schon zwei Drittel, die 
als Medizinerinnen und Mediziner arbeiten, aber 
sie sind nicht alle in Sachsen-Anhalt. Sie gehen 
teilweise zurück in die Länder, aus denen Sie 
kommen. Es ist unser großes Ziel, viele, die diese 
guten Studienbedingungen, die wir in Sachsen-
Anhalt haben, nutzen, auch zu halten.  
 

Vor allen Dingen haben wir das Problem, wie Frau 
Ministerin Wolff gesagt hat, dass im ländlichen 
Bereich gerade die Allgemeinmedizin ein sehr 
schwieriges Gebiet ist. Das liegt auch daran, dass 
zwei Drittel der Medizinstudierenden Studentinnen 
sind. Wenn eine Studentin mit dem Studium fertig 
ist, ist sie ungefähr 30 Jahre alt. Dann hat sie zehn 
Jahre oder etwas mehr Zeit für die Familiengrün-
dung. Da überlegen sich Frauen, ob sie sich tat-
sächlich niederlassen und noch ein Stückchen 
verschulden wollen oder ob sie eher in eine Klinik 
gehen oder sich stundenweise oder halbtags an-
stellen lassen wollen.  
 

Daher haben wir das Programm der vernetzten 
und integrierten Praxen auf den Weg gebracht. 
Das, was wir in Sachsen-Anhalt - hauptsächlich in 
der Altmark - vorbildlich begonnen haben, ist übri-
gens in das Bundesgesetz übernommen worden.  
 

Des Weiteren gibt es das Stipendienprogramm, 
wobei ich zugeben muss, dass es weniger in An-
spruch genommen wird. Da haben wir am Anfang 
gedacht, es gibt einen richtigen Anreiz, wenn wir 
sagen - Studenten brauchen immer ein bisschen 
Geld -: Wenn ihr euch verpflichtet, anschließend 
drei Jahre in Sachsen-Anhalt zu bleiben, bekommt 
ihr 100 € pro Monat mehr. Das nehmen nicht allzu 
viele in Anspruch. Wir machen es trotzdem weiter. 
 

Dann gibt es Krankenhäuser in der Region, die ei-
gene Stipendienprogramme durchführen, um Per-
sonal an die Krankenhäuser zu binden. Von dort 
höre ich zurzeit relativ wenig Klagen, dass es dort 
einen Personalmangel gebe. Wir haben die Pro-
bleme wirklich bei den Niedergelassenen. 
 

Die Gesundheitsminister haben die KMK - an der 
die Frau Ministerin teilnimmt - gebeten zu prüfen 
- und sie prüft es auch -, ob die Voraussetzungen 
für ein Medizinstudium nicht ein bisschen anders 
geregelt werden können. Zurzeit ist nur der Nume-
rus Clausus wichtig. Vielleicht könnte es eine pro-
zentuale Priorisierung für Landeskinder geben, in-
dem man sagt, die haben eine etwas höhere Prio-
rität.  

Des Weiteren sollte geprüft werden, ob die Tat-
sache, dass ein Studienbewerber schon einen 
Praxiseinsatz im Krankenhaus oder in sozialen 
Einrichtungen geleistet hat, bei den Voraussetzun-
gen mit berücksichtigt werden kann, und nicht nur 
die Wartesemester. 
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 

Das soll die KMK prüfen. Damit tun sich die Pro-
fessoren sonst schwer. 
 

Den dritten Punkt hat die Ministerin schon erwähnt. 
Die Allgemeinmedizin führt im Kanon der Fach-
ärzte in den Kliniken ein Schattendasein. Man ist 
eher etwas, wenn man Facharzt ist. Der Allge-
meinmediziner ist - wenn ich es einmal ganz platt 
sage - der Wald- und Wiesenarzt. Dass er eigent-
lich die Voraussetzung der flächendeckenden me-
dizinischen Versorgung ist, das wird zu wenig ge-
sehen. 
 

Man muss hauptsächlich mit den Hochschulen und 
Universitäten darüber reden, dass dieser Stellen-
wert - der macht sich bei der Ausstattung und bei 
den Räumlichkeiten bemerkbar - erhöht wird, da-
mit es eine den Fachärzten gleichwertige Fachrich-
tung wird. Da müssen wir uns ordentlich bemühen. 
Wir sitzen an dieser Stelle wirklich in einem Boot 
und machen das auch. 
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Vielen Dank, Herr Minister. - Damit ist die Befra-
gung der Landesregierung abgeschlossen. 
 
 

Wir kommen nunmehr zu dem zweiten Teil der 
Fragestunde:  
 
 
 

Kleine Anfragen für die Fragestunde zur 17. Sit-
zungsperiode des Landtages von Sachsen-Anhalt 
 

Fragestunde mehrere Abgeordnete - Drs. 6/1437 
 
 
 

Für die Beantwortung Kleiner Anfragen stehen uns 
noch knapp 28 Minuten zur Verfügung. Die Ant-
worten, die in dieser Zeit nicht geschafft werden, 
werden zu Protokoll gegeben. 
 

Ich rufe die Frage 1 auf. Der Abgeordnete Herr 
Ralf Bergmann fragt nach den Europäischen Re-
gelungen zur Einführung von Umweltzonen. 
 
 

Herr Bergmann (SPD): 
 

Ich frage die Landesregierung: 
 

Kann die Landesregierung die von Herrn Dr. Horst 
Schnellhardt getroffene Aussage, dass durch euro-
päische Regeln keine Umweltzonen gefordert wer-
den, bestätigen? 
 

Welche konkreten rechtlichen Bestimmungen ha-
ben dazu geführt, dass in Halle und Magdeburg 
Umweltzonen eingerichtet wurden? 
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Präsident Herr Gürth: 
 

Für die Landesregierung antwortet Herr Minister 
Dr. Hermann Onko Aeikens. 
 
 

Herr Dr. Aeikens, Minister für Landwirtschaft 
und Umwelt: 
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich beantworte die Frage des Abgeordne-
ten Herrn Bergmann namens der Landesregierung 
wie folgt.  
 

Gestatten Sie mir zunächst folgende Vorbemer-
kung: Umweltzonen sind kein Instrument zur Gän-
gelung der Wirtschaft. Sie sind kein Instrument zur 
unverhältnismäßigen Einschränkung der Mobilität 
unserer Mitbürgerinnen und Mitbürger. 
 

Umweltzonen sind ein Instrument zur Senkung 
der Belastung von gesundheitsgefährdenden Luft-
schadstoffen, um Atemwegserkrankungen mit 
möglicher Todesfolge zu reduzieren. Die Einrich-
tung von Umweltzonen dient somit unserer Ge-
sundheit. 
 

(Herr Felke, SPD: Was noch bewiesen wer-
den muss!) 

 

Grenzwerte für einzelne Luftschadstoffe wurden 
auf europäischer Ebene vor mehr als zehn Jahren 
so festgelegt, dass Gesundheitsgefahren praktisch 
ausgeschlossen sind. Die EU überlässt es den Mit-
gliedstaaten, auf welche Weise sie die Einhaltung 
bestimmter Grenzwerte sicherstellen. 
 

Zu Frage 1. Die hier einschlägige EU-Luftqualitäts-
richtlinie 2008/50 fordert nach ihrem Wortlaut keine 
Umweltzone. Die Einhaltung von Grenzwerten für 
bestimmte Luftschadstoffe ist jedoch nur mit dem 
Mittel der Zufahrtsbeschränkung für Fahrzeuge mit 
hohem Schadstoffausstoß zu erreichen. Die Um-
weltzone stellt insoweit das mildere Mittel im Ver-
gleich zu generellen Verkehrsverboten dar. 
 

Die EU-Kommission prüft erfahrungsgemäß bei 
Grenzwertüberschreitungen sehr genau, ob alle 
wirksamen Maßnahmen - dazu zählt eben auch 
die Einrichtung von Umweltzonen - zur Minderung 
der Luftbelastung ergriffen wurden. De facto zwin-
gen die europäischen Regelungen zur Einführung 
von Umweltzonen in zahlreichen Ballungsräumen. 
In Europa gibt es mittlerweile in ca. 180 Städten 
Umweltzonen, davon 42 in Deutschland. 
 

Zu Frage 2. Die Rechtsgrundlage für die Luftrein-
halteplanung ist § 47 des Bundes-Immissions-
schutzgesetzes in Verbindung mit der 39. Bundes-
immissionsschutzverordnung.  
 

Mit den genannten Rechtsgrundlagen wird die EU-
Luftqualitätsrichtlinie 2008/50 in deutsches Recht 
umgesetzt. § 41 des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes in Verbindung mit der 35. Bundesimmis-
sionsschutzverordnung ist Rechtsgrundlage für die 

Einrichtung der Umweltzone als Teil des jeweiligen 
Luftreinhalteplanes. 
 

In Magdeburg und in Halle wurden die Feinstaub-
grenzwerte und die Grenzwerte für Stickstoffdioxid 
überschritten. Das bedeutet, dass in Magdeburg 
und in Halle ein Zustand der Vertragsverletzung in 
Bezug auf die Luftqualität gegenüber der EU exis-
tiert.  
 

Durch Untersuchungen zur Einführung der Um-
weltzonen in den Städten Magdeburg und Halle 
wurde festgestellt, dass die durch den Verkehr 
verursachten Stickoxid- und Feinstaubemissionen 
mit weit mehr als 50 % zur Gesamtbelastung bei-
tragen. 
 

Prognosen zur Einführung der Umweltzone in den 
Städten Magdeburg und Halle ergaben, dass die 
Umweltzone eine wirksame Maßnahme zur Sen-
kung der Anteile von verkehrsbedingten Schad-
stoffen in der Luft ist. Deshalb war es geboten, im 
Rahmen der Fortschreibung der Luftreinhaltepläne 
für Magdeburg und Halle in Abstimmung mit den 
Städten die Umweltzone einzuführen. 
 

Um die finanzielle Belastung der Wirtschaft gering 
zu halten, wurden bei der Erarbeitung der Aus-
nahmeregelungen zum Befahren der Umweltzone 
die Industrie- und Handelskammern und die Hand-
werkskammern hinzugezogen. Auch bei der Ab-
stimmung zur zweiten Stufe der Umweltzone wur-
den die Kammern erst in dieser Woche zu einem 
Gespräch mit den beiden Städten in mein Ministe-
rium eingeladen.  
 

Wir wollen die gute Zusammenarbeit beim Erteilen 
der Ausnahmegenehmigung von Fahrverboten 
zwischen den Kammern und Städten fortführen. 
 

Auch wenn die Einführung von Umweltzonen im 
zurückliegenden Jahr zu vielen Diskussionen ge-
führt hat, halte ich sie zur Erreichung der Luftquali-
tätsgrenzwerte für eine wirksame Maßnahme in-
nerhalb des gesamten Maßnahmenbündels. Mess-
werte geben keinen Anlass zu Zweifeln an dieser 
Feststellung. 
 

Die gestufte Einführung der Umweltzone und die 
Ausnahmen geben den Bürgern und der Wirtschaft 
Zeit, sich auf die Anforderungen einzustellen. Sie 
hat aber entscheidenden Einfluss auf die Wirk-
samkeit der Umweltzone. Der Monitoring-Zeitraum 
der Evaluierung der Luftreinhaltepläne ist deshalb 
auf dieses Stufenmodell abgestimmt. 
 

Da die vorliegenden Gutachten prognostizieren, 
dass die Einhaltung der Grenzwerte mit anderen 
Maßnahmen allein nicht möglich ist, ist das Instru-
ment Umweltzone anzuwenden. Alternativen be-
stehen nicht, wenn wir bestehende Gesundheits-
risiken für die betroffenen Menschen reduzieren 
wollen. Und das wollen wir. - Vielen Dank für Ihre 
Aufmerksamkeit. 
 

(Zustimmung bei der CDU) 
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Präsident Herr Gürth: 
 

Herr Minister, es gibt eine Nachfrage vom Kollegen 
Weihrich. 
 
 

Herr Weihrich (GRÜNE): 
 

Herr Dr. Aeikens, nur eine kurze Nachfrage zur 
Bewertung dieser Umweltzonen im Hinblick auf 
den Gesundheitsschutz der Bevölkerung. Stimmen 
Sie mit mir darin überein, dass die Reduzierung 
der Emissionen des Straßenverkehrs auch des-
wegen so wichtig ist, weil die Rußpartikel, die ins-
besondere von Diesel-Kfz ausgestoßen werden, 
ganz besonders gesundheitsschädlich sind und 
dass man deswegen einen besonderen Hand-
lungsbedarf zur Reduzierung dieser Emissionen 
sieht? - Das ist die erste Frage. 
 

Die zweite kurze Frage lautet: In einer Aufstellung 
der Stadt Halle ist deutlich geworden, dass die 
Stadtverwaltung einen Großteil der Ausnahmen für 
sich selbst in Anspruch nimmt, weil die Fahrzeug-
flotte der Stadtverwaltung Halle offensichtlich nicht 
besonders modern ist. Wie bewerten Sie diesen 
Sachverhalt? 
 
 

Herr Dr. Aeikens, Minister für Landwirtschaft 
und Umwelt: 
 

Lassen Sie mich zunächst auf die zweite Frage 
eingehen. Ich möchte mich jetzt nicht in kommu-
nalpolitische Angelegenheiten der Stadt Halle ein-
mischen. Soweit ich weiß, sind Sie Mitglied des 
Stadtrats dieser Stadt. Ich würde mich freuen, 
wenn diese Frage dort diskutiert würde.  
 

Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn man 
zu dem Ergebnis käme, dass die Stadt Halle si-
cherlich im Rahmen ihrer finanziellen Möglichkei-
ten zu einer modernen Fahrzeugflotte kommen 
könnte. 
 

Was die erste Frage angeht, so ist es sicherlich 
richtig, dass Dieselrußpartikeln besondere Auf-
merksamkeit zu schenken ist. Die adäquaten Maß-
nahmen in den jeweiligen Städten sind aber darauf 
auszurichten, wie sich der Mix zusammensetzt aus 
verschiedenen Luftschadstoffen, um darauf adä-
quat reagieren zu können. 
 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Danke schön, Herr Minister. 
 

Wir kommen zu Frage 2. Sie wird vom Abgeordne-
ten Herrn Erdmenger gestellt und befasst sich mit 
Gutachten der Landesregierung. 
 

Bevor ich Herrn Erdmenger das Wort erteile, be-
grüße ich im Namen des Hohen Hauses ganz 
herzlich Seniorinnen und Senioren des Deutschen 
Roten Kreuzes Osterweddingen. Herzlich willkom-
men! 
 

(Beifall im ganzen Hause) 

Herr Erdmenger (GRÜNE): 
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Ich habe Fragen zu zwei Gutachten. Ich 
glaube, es ist im Sinne aller, wenn ich die vollstän-
digen Titel dieser Gutachten in meiner Frage nicht 
wiederhole. 
 

Die Landesregierung hat laut einem Bericht der 
„Magdeburger Volksstimme“ vom 23. August 2012 
eine Energiestudie und nach einem Artikel der 
„Mitteldeutschen Zeitung“ vom 28. August 2012 ei-
ne Studie zur Wirtschaftlichkeit des Elbe-Saale-
Kanals durch die LUB Consulting erstellen lassen. 
 

Der Landtag hat in dem Beschluss in der Drs. 
4/51/1956 B zur Beauftragung externer Gutachter 
festgelegt, dass der Landtag vor Auftragsvergabe 
zu informieren ist und das Einverständnis des Fi-
nanzausschusses einzuholen ist, wenn das Volu-
men des Auftrages 20 000 € übersteigt. 
 

Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Wann hat die Landesregierung zu den Studien 
das Verfahren nach dem Beschluss in der Drs. 
4/51/1956 B vorgenommen? 

 

2. Mit welchem Ergebnis wurden die Aufträge öf-
fentlich ausgeschrieben (Zahl der Anbieter, er-
zielter Preis)?  

 
 

Präsident Herr Gürth: 
 

Danke schön, Herr Abgeordneter. - Für die Lan-
desregierung antwortet die Ministerin für Wissen-
schaft und Wirtschaft Frau Professor Dr. Wolff. 
 
 

Frau Prof. Dr. Wolff, Ministerin für Wissen-
schaft und Wirtschaft: 
 

Danke schön, Herr Präsident. - Sehr geehrte Da-
men und Herren! Ich darf die Fragen des Abge-
ordneten Herrn Erdmenger im Namen der Landes-
regierung folgendermaßen beantworten: 
 

Zunächst zur Energiestudie, deren Namen ich 
auch nicht in voller Länge wiederholen werde; er 
steht ja im schriftlichen Antrag. Die Energiestudie 
wurde vom Ministerium für Wissenschaft und Wirt-
schaft in Auftrag gegeben. Bei dieser Studie han-
delt es sich um eine wissenschaftliche Arbeit, in 
der Zahlen der Energiebilanz des Statistischen 
Landesamts unter Berücksichtigung weiterer Da-
ten nach mathematischen Modellen für das Jahr 
2011 hochgerechnet und für die Jahre 2020 und 
2030 prognostiziert werden. 
 

Damit fällt die Studie nicht unter die vorlagepflich-
tigen Beraterverträge. Der Landtag der vierten 
Wahlperiode hatte nicht die Vorlage aller externen 
Auftragsarbeiten beschlossen, sondern Folgendes 
- ich zitiere -: 
 

„Die Landesregierung ist aufgefordert, vor 
dem Abschluss von Beratungsleistungen die-
se dem Ausschuss für Finanzen des Land-
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tages von Sachsen-Anhalt zur Einwilligung 
vorzulegen.“ 

 

Dabei hatte sich der Landtag entsprechend der 
Empfehlung des Ausschusses für Finanzen davon 
leiten lassen, dass er nur über Leistungen, die 
unmittelbar der Politikberatung dienen, nicht aber 
über wissenschaftliche Studien beschließen wollte. 
Motivlage und Definition sind der Niederschrift ü-
ber die 73. Sitzung des Ausschusses für Finanzen 
am 10. Februar 2005 zu TOP 6 in der Anlage 2 zu 
entnehmen. 
 

Der Preis der Studie beträgt 58 115 € zuzüglich 
Mehrwertsteuer. Angefragt waren im Rahmen der 
Ausschreibung acht Unternehmen, die zunächst 
ihr Interesse bekundet hatten. Ein Angebot unter-
breitet hat letztlich aber nur ein Unternehmen. 
 

Zur Studie über den Elbe-Saale-Kanal, die vom 
Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr in 
Auftrag gegeben wurde, ist Folgendes zu sagen: 
Für das besagte Argumentationspapier zur Wirt-
schaftlichkeit des Saale-Seitenkanals beträgt das 
Auftragsvolumen 4 950 € zuzüglich Mehrwertsteu-
er. Es waren Haushaltsmittel in den dafür vorge-
sehenen Titel eingestellt worden und verfügbar. 
 

Demzufolge war in dem vorliegenden Fall keine In-
formation an den Landtag erforderlich und auch 
kein vorheriges Einverständnis des Finanzaus-
schusses zur Auftragsvergabe notwendig. Für die 
Auftragsvergabe des Papiers fand im Vorfeld keine 
öffentliche Ausschreibung statt. 
 

Die Verdingungsordnung für freiberufliche Leis-
tungen (VOF) in Verbindung mit der Verordnung 
über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Vergabe-
verordnung - VgV) lässt eine freihändige Vergabe 
zu, soweit die benannten Schwellenwerte nicht 
überschritten werden. Für beschränkte Ausschrei-
bungen freihändiger Vergaben jeweils ohne öf-
fentlichen Teilnahmewettbewerb mit einer Befris-
tung von zwei Jahren beträgt der Schwellenwert 
100 000 € bei Dienst- und Lieferleistungen. Außer-
dem bestand für die Erstellung des Argumenta-
tionspapiers eine besondere Eilbedürftigkeit, da 
die Gespräche mit der Bundesebene unmittelbar 
bevorstanden.  
 

Für das Gutachten zur Wirtschaftlichkeit des Saa-
le-Seitenkanals erfolgte im Rahmen der freihändi-
gen Vergabe vorab eine Leistungsanfrage an das 
im Anschluss beauftragte Unternehmen.  
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Danke schön, Frau Ministerin. - Herr Kollege Erd-
menger. 
 
 

Herr Erdmenger (GRÜNE):  
 

Eine kurze Nachfrage. Fall es nicht in Ihren Unter-
lagen ist, kann man es ja nachreichen. Mit Bezug 
auf das Gutachten zum Elbe-Saale-Kanal spra-

chen Sie von dem Haushaltstitel. Ist der Titel in Ih-
ren Unterlagen aufgeführt? Sonst würde ich darum 
bitten, dass das durch das Verkehrsministerium 
nachgereicht wird.  
 
 

Frau Prof. Dr. Wolff, Ministerin für Wissen-
schaft und Wirtschaft: 
 

Ich bin nicht sicher, ob ich die Frage richtig ver-
standen habe.  
 
 

Herr Erdmenger (GRÜNE):  
 

Sie begründeten die Nichtinformation des Land-
tages damit, dass die Mittel aus dem dafür vorge-
sehenen Haushaltstitel entnommen wurden.  
 
 

Frau Prof. Dr. Wolff, Ministerin für Wissen-
schaft und Wirtschaft: 
 

Und dass es unterhalb der Betragsgrenze lag. 
 
 

Herr Erdmenger (GRÜNE):  
 

Ich frage mich, welcher Titel das ist. 
 
 

Frau Prof. Dr. Wolff, Ministerin für Wissen-
schaft und Wirtschaft: 
 

Das muss das Verkehrsministerium nachliefern, 
kein Problem. 
 
 

Präsident Herr Gürth:  
 

Danke schön, das wird nachgeliefert. Vielen Dank, 
Frau Ministerin. 
 

Wir kommen zur Frage 3. Sie betrifft die Schul-
sozialarbeit. Ich rufe Frau Abgeordnete Birke Bull 
auf.  
 
 

Frau Bull (DIE LINKE):  
 

Dem Vernehmen nach ist eine Reihe von Anträgen 
zur Fortsetzung von Projekten im Rahmen der 
Schulsozialarbeit zu Beginn des Schuljahres noch 
nicht abschließend beschieden. Das soll auch An-
träge betreffen, die den Abschluss bzw. die Fort-
führung von Arbeitsverträgen der Schulsozialarbei-
terinnen und Schulsozialarbeiter zum Gegenstand 
haben. 
 

Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Treffen diese Informationen zu und welche Ur-
sachen führen zu den Verzögerungen bei der 
Bearbeitung und Bewilligung der Anträge? 

 

2. Wie viele Schulsozialarbeiterinnen und Schul-
sozialarbeiter sind durch diese Probleme der-
zeit ohne Arbeitsvertrag bzw. üben ihre Tätig-
keit lediglich mit einem vorläufigen Arbeitsver-
trag aus, wie viele haben ihre Tätigkeit wegen 
ausstehender gültiger Arbeitsverträge zum Be-
ginn des Schuljahres beendet? 
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Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Frau Bull. - Es antwortet der Kultus-
minister. Bitte schön, Herr Minister. 
 
 

Herr Dorgerloh, Kultusminister:  
 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich beantworte die Frage der Abgeordne-
ten Bull namens der Landesregierung wie folgt.  
 

Zu Frage 1: Für die Fortsetzung der Schulsozial-
arbeit liegen 220 Projektanträge - 197 Fortset-
zungs- und 23 Neuanträge - von 64 Trägern vor. 
Es sollen insgesamt ca. 210 Schulsozialarbeiterin-
nen und Schulsozialarbeiter im Zeitraum von 2012 
bis 2014 an mehr als 200 Schulen arbeiten.  
 

Durch die bis vor Kurzem noch nicht ausreichende 
personelle Ausstattung der Bewilligungsbehörde 
sind bei der Verwendungsnachweisprüfung für ab-
geschlossene Projekte und bei der Eintragung in 
den efRE Reporter erhebliche Rückstände ent-
standen. Dadurch konnte auch ein Großteil der 
Träger von Projekten zur Schulsozialarbeit noch 
keine Zuwendungsbescheide erhalten.  
 

Der Abarbeitung der Arbeitsrückstände wurde in 
den letzten Wochen höchste Priorität eingeräumt. 
Mit dem Landesverwaltungsamt wurde am 16. Au-
gust folgende Prioritätenliste vereinbart: erstens 
forcierte Verwendungsnachweisprüfung der Vor-
gänge, die bereits überfällig sind, zweitens Mini-
mierung offener Eintragungen im efRE Reporter 
und drittens Erstellung von Zuwendungsbeschei-
den für die Projekte zur Schulsozialarbeit. 
 

Zu Frage 2: Um den Trägern der Projekte zur 
Schulsozialarbeit eine Sicherheit für die Fortfüh-
rung zu geben, wurde als Zwischenlösung am 
16. August 2012 veranlasst, dass das Landesver-
waltungsamt ihnen eine Bewilligung für den be-
antragten Zeitraum zusichert. Nach Informationen, 
die im Haus vorliegen, musste kein Arbeitsverhält-
nis wegen einer ausstehenden Bewilligung be-
endet werden.  
 

Die Ausreichung der Zuwendungsbescheide läuft 
auf Hochtouren. Mit Stand vom 19. September sind 
106 Zuwendungsbescheide erteilt worden. Das 
heißt, nahezu die Hälfte ist abgearbeitet.  
 

Wir hatten das Thema ja schon am Mittwoch im 
Ausschuss. Ich hatte Ihnen dort berichtet, dass 77 
Anträge bewilligt worden sind. Innerhalb einer Wo-
che sind es also noch einmal knapp 30 Anträge 
mehr geworden.  
 

Ich denke, dass wir das hinbekommen. Der letzte 
Stichtag für die Erfassung im efRE Reporter ist der 
31. Oktober 2012. Bis dahin soll auch die Erstel-
lung der Zuwendungsbescheide abgeschlossen 
sein.  
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Frau Bull möchte gern nachfragen. - Bitte schön.  

Frau Bull (DIE LINKE):  
 

Ist denn beabsichtigt, die 14 Personalstellen für die 
Beantragung, die vor einer Stunde in Rede stan-
den, künftig im Landesschulamt zu verwenden oder 
wird es weiter im Landesverwaltungsamt bleiben? 
 
 

Herr Dorgerloh, Kultusminister:  
 

Das wird nach meiner Kenntnis weiter im Landes-
verwaltungsamt bleiben.  
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Herr Minister. 
 

Wir kommen zur Frage 4, die die Personalpolitik 
der geplanten Energieagentur betrifft. Sie wird 
von der Abgeordneten Frau Edler gestellt. Bitte 
schön, Frau Edler. 
 
 

Frau Edler (DIE LINKE): 
 

Danke schön. - Herr Präsident! Im Artikel der „Mit-
teldeutschen Zeitung“ vom 30. August 2012 „Spa-
ren mit zu teurem Personal“ wird thematisiert, dass 
die Endfassung des Koalitionsvertrages letztlich 
doch eine Energieagentur, die derzeit durch die 
Gelder des Nachtragshaushalts gegründet werden 
soll, beinhaltet.  
 

Es soll auch ein sogenanntes „geheimes Zusatz-
protokoll“ geben, in dem festgehalten wurde, dass 
der ehemalige Bundestagsabgeordnete Marko 
Mühlstein der zukünftige Chef der Energieagentur 
sein soll. 
 

Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Gibt es bereits erste Verhandlungen mit Marko 
Mühlstein zur Personalpolitik der geplanten 
Energieagentur und, wenn ja, mit welchem bis-
herigen Ergebnis, und welche Kriterien muss 
ein zukünftiger Geschäftsführer/eine zukünftige 
Geschäftsführerin erfüllen? 

 

2. Gibt es zum derzeitigen Stand eine Aufgaben-
beschreibung für die Tätigkeitsfelder des Ge-
schäftsführers/der Geschäftsführerin, des Pro-
kuristen/der Prokuristin, der Referatsleiter/Re-
feratsleiterinnen sowie der Referenten/Referen-
tinnen, und wann erfolgt eine öffentliche Aus-
schreibung? 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Frau Edler. - Herr Minister Bullerjahn, 
bitte beantworten Sie die Frage. 
 
 

Herr Bullerjahn, Minister der Finanzen:  
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Eine 
kurze Vorbemerkung: Das Thema Energie und 
Energieeffizienz spielt in allen Landtagen und bei 
allen Landesregierungen eine Rolle. Sein Stellen-
wert wächst allein schon durch die Vorgaben aus 
Brüssel.  
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Daher haben sich die beiden Regierungsparteien 
darauf geeinigt - das ist in der Koalitionsverein-
barung nachzulesen -, dass sie eine Energieagen-
tur zur Energieberatung bilden wollen. Diese soll 
vorhandene Angebote dort, wo möglich, in Form 
eines Netzwerks bündeln.  
 

Die Übersicht über die Länder zeigt, dass eine sol-
che Energieagentur in fast allen deutschen Län-
dern anzutreffen ist. Wir glauben schon unter dem 
Aspekt von Stark III, dass dieses Thema an Be-
deutung gewinnt - auch von der Kostenseite her; 
wir haben vorhin darüber gesprochen.  
 

Die Gründung einer solchen Energieagentur ist 
nach derzeitigem Stand für den September vorge-
sehen. Haushaltsvorsorge ist getroffen worden; wir 
haben das gestern ausführlich diskutiert. Ich will 
nicht in Abrede stellen, dass die letzten Wochen 
insofern etwas holprig waren.  
 

Die Frage der rechtlichen Ausgestaltung - sat-
zungsmäßige Grundlagen, Stellen- und Wirtschafts-
plan - wird im Kabinett und von den Ressorts, die 
dies vorbereiten, gerade diskutiert. Diese Diskus-
sion soll im Oktober zu Ende gebracht werden. Es 
wird auch noch Gespräche mit den Regierungs-
fraktionen geben; denn das war ja eines der The-
men, das diese in den Ausschussberatungen zum 
Haushalt umgetrieben hat. 
 

Ich komme nun ganz konkret zu den beiden Fra-
gen.  
 

Zu Frage 1: Verhandlungen zu einem zukünftigen 
Geschäftsführer oder einer zukünftigen Geschäfts-
führerin wurden bislang nicht geführt. Das ist, den-
ke ich, auch nachvollziehbar, da wir das erst im 
Oktober im Kabinett beschließen wollen. Auch 
wurde bisher kein Anforderungsprofil für einen 
künftigen Geschäftsführer oder eine künftige Ge-
schäftsführerin erstellt. Der Geschäftsführer oder 
die Geschäftsführerin soll kurz nach der Kabinetts-
entscheidung über eine Ausschreibung innerhalb 
der Landesverwaltung gewonnen werden. 
 

Zu Frage 2: Die Tätigkeitsfelder des Geschäftsfüh-
rers oder der Geschäftsführerin werden derzeit in 
der interministeriellen Arbeitsgruppe abgestimmt. 
Mit der Ausschreibung dieser Stellen wird - das ist 
jetzt nichts Neues - das dann sozusagen auch ge-
klärt. Die Ausschreibung selbst wird dann sicher-
lich im November vonstatten gehen können. 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Herr Minister.  
 

Wir kommen zur Frage 5. Sie lautet: Keine Zu-
sammenarbeit mit Brandenburg? Gestellt wird 
sie vom Kollegen Tögel. Bitte schön, Herr Kollege.  
 
 

Herr Tögel (SPD):  
 

In einer Antwort auf eine Kleine Anfrage im Land-
tag von Brandenburg „Unkontrollierte Ausbreitung 

des Minks“ stellt die dortige Landesregierung fest, 
dass es keine abgestimmten Pläne mit den Nach-
barländern zur Bekämpfung des Minks gibt und 
dass ihre oberste Jagdbehörde lediglich vom Land 
Sachsen-Anhalt über die Tierbefreiungsaktion 2007 
informiert wurde. 
 

Ich frage die Landesregierung: 
 

1. Ist diese Information korrekt, und wie vereinbart 
sich dies mit der Aussage des Umweltministers 
in der Fragestunde vom 1. September 2010, 
dass eine intensive Zusammenarbeit mit dem 
Land Brandenburg erforderlich sei? 

 

2. Was unternimmt das Umweltministerium, um 
zukünftig tatsächlich mit dem Land Branden-
burg abgestimmte Maßnahmen zur Eindäm-
mung der Minkpopulation einzuleiten? 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Herr Tögel. - Herr Minister Dr. Aei-
kens, bitte schön. 
 
 

Herr Dr. Aeikens, Minister für Landwirtschaft 
und Umwelt:  
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Die Anfrage des Abgeordneten Tögel be-
antworte ich namens der Landesregierung wie 
folgt.  
 

Die von Herrn Tögel angesprochene Kleine Anfra-
ge zur unkontrollierten Ausbreitung des Minks, die 
vor Kurzem im Landtag von Brandenburg von ei-
ner Abgeordneten der SPD-Fraktion gestellt wur-
de, beinhaltet unter anderem die Frage, ob es ei-
nen abgestimmten Plan zur gezielten Bekämpfung 
des Minks und zum Schutz der einheimischen 
Tierwelt zwischen Brandenburg, Sachsen-Anhalt 
und Mecklenburg-Vorpommern gibt.  
 

In der vom brandenburgischen Minister für Infra-
struktur und Landwirtschaft namens der Landes-
regierung dazu erteilten Antwort heißt es wörtlich 
- ich darf mit Genehmigung des Präsidenten zitie-
ren -:  
 

„Einen formal mit den Ländern Sachsen-An-
halt und Mecklenburg-Vorpommern abge-
stimmten Plan zur gezielten Bekämpfung 
des Minks gibt es nicht. Über die in 2007 
in Sachsen-Anhalt erfolgte Tierbefreiungs-
aktion wurde die oberste Jagdbehörde infor-
miert, auch im Hinblick auf die dort behörd-
licherseits getroffenen Maßnahmen. Darauf-
hin wurden von der obersten Jagdbehörde 
die örtlich zuständigen unteren Jagdbehör-
den dahin gehend informiert, sich im Rah-
men ihrer Möglichkeiten für eine intensivere 
Bejagung des Minks einzusetzen.“ 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wie Sie 
diesem vollständigen Wortlaut der Antwort bitte 
entnehmen wollen, ist die Information, dass die 
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oberste Jagdbehörde des Landes Brandenburg le-
diglich vom Land Sachsen-Anhalt über die Tier-
befreiungsaktion 2007 informiert wurde, so nicht 
korrekt, da unvollständig.  
 

Am 23. September 2010, aus Anlass der ersten Be-
handlung des Themas an dieser Stelle, hat mein 
Haus einen Erlass an das Landesverwaltungsamt 
gerichtet, in dem die zuständigen Jagd- und Natur-
schutzbehörden aufgefordert wurden, nach kon-
sensfähigen Lösungswegen zu suchen und dabei 
regional zuständige Stellen des Nachbarlandes 
Brandenburg einzubeziehen.  
 

Dieser Erlass wurde am 28. September 2010 durch 
mein Haus der obersten Jagdbehörde des Landes 
Brandenburg zur Kenntnis gegeben. Gleichzeitig 
wurde die oberste Jagdbehörde des Landes Bran-
denburg darum gebeten, die regional zuständigen 
Stellen entsprechend zu unterrichten und für eine 
grenzüberschreitende Zusammenarbeit zu sensibi-
lisieren.  
 

Am 29. September 2010 erfolgte die Antwort der 
obersten Jagdbehörde des Landes Brandenburg 
mit der Zusicherung, die örtlich zuständigen unte-
ren Jagdbehörden zu informieren und zu bitten, 
sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten für eine inten-
sivere Bejagung des Minks einzusetzen.  
 

Damit komme ich zur zweiten Frage. Sowohl 
Brandenburg als auch Sachsen-Anhalt haben die 
rechtlichen Rahmenbedingungen geschaffen, um 
eine ohne Zweifel notwendige intensive Bejagung 
des Minks zu ermöglichen. Beide Länder haben 
über die im Bundesjagdgesetz genannten Tier-
arten hinaus von der im Bundesjagdgesetz einge-
räumten Möglichkeit Gebrauch gemacht, den Mink 
in den Katalog der dem Jagdrecht unterliegenden 
Tierarten aufzunehmen.  
 

Sowohl in Brandenburg als auch in Sachsen-An-
halt kann vorbehaltlich der Ausnahme des Schut-
zes der zur Jungenaufzucht notwendigen Eltern-
tiere auf den Mink ganzjährig die Jagd ausgeübt 
werden. Insofern bestehen in beiden Ländern sehr 
weit reichende jagdrechtliche Voraussetzungen zur 
Reduzierung der Population.  
 

Aufgrund der nachtaktiven Lebensweise des Minks 
kann eine wirksame Eindämmung der Population 
nur durch Fallenjagd erfolgen.  
 

Ausgelöst durch den von mir bereits erwähnten Er-
lass meines Hauses wurden im Oktober 2010 so-
wie im Juni 2012 Vor-Ort-Beratungen des Land-
kreises Stendal mit einem breiten Teilnehmerkreis 
durchgeführt. Bei der Beratung im Juni wurde eine 
Auswertung der Ergebnisse und Erfahrungen bei 
der Minkbejagung vorgenommen.  
 

Als Ergebnis dieser Beratung kann festgehalten 
werden, dass eine weitere Intensivierung der Fal-
lenjagd in den betroffenen Gebieten erforderlich 
ist. Für die Anschaffung dieser Fallen hat das Lan-

desverwaltungsamt bereits 5 000 € aus Mitteln der 
Jagdabgabe bereitgestellt.  
 

Bei den Vor-Ort-Beratungen wurde herausgearbei-
tet, dass im Interesse des Artenschutzes, insbe-
sondere des Erhalts der geschützten Wat- und 
Wasservögel, die alleinige Konzentration auf die 
Minkberatung wenig zielführend ist. Eine mindes-
tens genauso große Gefährdung dieser Tiere geht 
vor allem vom Waschbären aus.  
 

Letztlich können nur die Jäger vor Ort dafür Sorge 
tragen, dass Mink und Waschbär in ihren Revieren 
effektiv und zielgerichtet bejagt werden. Dies gilt 
nicht nur für Sachsen-Anhalt, sondern ebenso für 
die anderen Länder.  
 

Über Ländergrenzen hinweg abgestimmte Maß-
nahmen können die Bereitschaft und den Einsatz 
der Jäger vor Ort nicht ersetzen. Die Kleine Anfra-
ge des Abgeordneten Tögel werde ich jedoch gern 
zum Anlass nehmen, über die bisherigen Kontakte 
auf Arbeitsebene hinaus meine Ressortkollegen in 
Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern noch 
einmal persönlich auf diese Problematik aufmerk-
sam zu machen. - Vielen Dank. 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Herr Minister. Herr Minister, der Kol-
lege Tögel möchte nachfragen. 
 
 

Herr Dr. Aeikens, Minister für Landwirtschaft 
und Umwelt:  
 

Bitte. 
 
 

Herr Tögel (SPD): 
 

Herzlichen Dank, Herr Minister, auch für Ihre Be-
reitschaft, sich persönlich dafür einzusetzen.  
 

Meine Frage ist: Gibt es Überlegungen, über An-
reize für Jäger nachzudenken, Minke, aber auch 
Waschbären mit Lebendfallen zu bejagen? - Die 
Zielgruppe der Tiere ist genau die gleiche. Das wä-
re aus meiner Sicht ein wichtiger Punkt, um die ge-
ringe Anzahl von Jagderfolgen, die aus der Statis-
tik in Brandenburg und auch in Sachsen-Anhalt 
hervorgeht, zu erhöhen. 
 
 

Herr Dr. Aeikens, Minister für Landwirtschaft 
und Umwelt: 
 

Das befindet sich auch in der Überlegung. Es wird 
auch über Prämien nachgedacht. Es ist auch ein 
Engagement der Jägerschaft zu verzeichnen. Die 
Jägerschaft in Havelberg beispielsweise hat noch 
einmal 30 Kastenfallen bestellt. Ich habe den Ein-
druck, dass unsere Gespräche dazu beitragen, 
dass unsere Jägerschaft zunehmend sensibilisiert 
wird. Über die Effektivität einer Prämienregelung 
muss man noch einmal nachdenken. Ich will mich 
dem aber nicht grundsätzlich verschließen. 
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Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Herr Minister. - Ich glaube, wir sind 
alle froh, weder Mink noch Waschbär zu sein, son-
dern gemeinsam in die auf 13 Uhr terminierte Mit-
tagspause eintreten zu können.  
 

Wir haben gestern schon den Tagesordnungs-
punkt 17 behandelt. Deshalb liegen wir noch halb-
wegs im Zeitplan, wenn wir nach der Mittagspause 
mit Tagesordnungspunkt 7 fortfahren. Wir beenden 
die Mittagspause um 14 Uhr. Zu dieser Stunde la-
de ich Sie wieder ein. Guten Appetit und gute Er-
holung! 
 

Unterbrechung: 13.02 Uhr. 
 

Wiederbeginn: 14 Uhr. 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist 14 Uhr und 
wir sollten in der Tagesordnung fortfahren.  
 
 

Ich rufe deshalb jetzt den Tagesordnungspunkt 7 
auf:  
 
 
 

Zweite Beratung 
 

Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung 
des Vermessungs- und Geoinformationsgeset-
zes Sachsen-Anhalt 
 

Gesetzentwurf Fraktionen CDU und SPD - Drs. 
6/1213 
 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Landesent-
wicklung und Verkehr - Drs. 6/1326 
 
 
 

Die erste Beratung fand in der 28. Sitzung des 
Landtages am 12. Juli 2012 statt. Es berichtet jetzt 
Herr Kollege Felke. Bitte, Herr Kollege. 
 
 

Herr Felke, Berichterstatter des Ausschusses 
für Landesentwicklung und Verkehr: 
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Ich denke, das Thema hätte sicherlich 
mehr Anwesenheit von den Kolleginnen und Kolle-
gen verdient; 
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 

denn bei Sonntagsreden gibt es sicherlich Vertre-
ter aller Fraktionen, die zu Festen von Kleingarten-
sparten mit eingeladen werden und sich da ent-
sprechend positionieren.  
 

Deswegen wäre es schön gewesen, wenn man 
das auch hier durch eine entsprechende Anwesen-
heit bei diesem Tagesordnungspunkt getan hätte. 
Es ist sicherlich immer etwas ärgerlich, wenn man 
nach der Mittagspause reden muss, aber es war 
angekündigt, was auf der Tagesordnung steht, und 
ich denke, Kleingärten interessieren uns alle. 
 

(Zuruf von der CDU: Jau!) 

Zum Beschluss: Meine Damen und Herren! Den 
Entwurf eines Zweiten Gesetzes zur Änderung des 
Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes Sach-
sen-Anhalt, einen Gesetzentwurf der Fraktionen 
der CDU und der SPD in der Drs. 6/1213, hat der 
Landtag in der 28. Sitzung am 12. Juli 2012 zur 
Beratung in den Ausschuss für Landesentwicklung 
und Verkehr überwiesen. Mitberatende Ausschüs-
se bestimmte der Landtag nicht.  
 

Nach dem Gesetzentwurf soll eine Pflicht zur Ver-
messung und Gebäudeeinmessung für Bauten 
nach dem Bundeskleingartengesetz bzw. diesen 
gleichgestellten Bauten in Kleingartenanlagen 
nicht mehr erforderlich sein.  
 

Der Ausschuss für Landesentwicklung und Ver-
kehr hat sich in der 11. Sitzung am 20. Juli 2012 
mit dem Gesetzentwurf befasst. Der Gesetz-
gebungs- und Beratungsdienst legte dem Aus-
schuss eine mit den einbringenden Fraktionen so-
wie mit dem Ministerium für Landesentwicklung 
und Verkehr abgestimmte Synopse vor, die als 
Vorlage 1 zum Gesetzentwurf verteilt wurde.  
 

Der Ausschuss für Landesentwicklung und Ver-
kehr verständigte sich darauf, die Beratung des 
Gesetzentwurfs auf der Grundlage der Empfehlun-
gen des Gesetzgebungs- und Beratungsdienstes 
durchzuführen. Die Synopse enthielt rechtsförm-
liche Änderungsempfehlungen zu den §§ 1 bis 3, 
die bei der Erarbeitung der Beschlussempfehlung 
Berücksichtigung fanden.  
 

Zu § 2 - Neufassung des Vermessungs- und Geo-
informationsgesetzes Sachsen-Anhalt - hat der 
Gesetzgebungs- und Beratungsdienst dem Aus-
schuss die Streichung des Paragrafen empfohlen, 
da die Lesbarkeit des Vermessungs- und Geo-
informationsgesetzes auch nach der in § 1 vorge-
sehenen Ergänzung gewährleistet und deshalb 
keine Neubekanntmachung des Gesetzes erfor-
derlich sei. Der Ausschuss stimmte der Streichung 
einstimmig zu.  
 

§ 1 enthält in der Fassung des Gesetzentwurfes 
eine auf die Gebäude gerichtete Regelung des 
§ 14 Abs. 3 des Vermessungs- und Geoinforma-
tionsgesetzes, nach der eine Vermessungspflicht 
für Bauten in Kleingartenanlagen nicht bestehen 
soll.  
 

Da sowohl in § 14 Abs. 1 als auch in § 14 Abs. 2 
des Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes 
Sachsen-Anhalt die Pflichten der Eigentümer, der 
Erbbauberechtigten sowie der Inhaber grund-
stücksgleicher Rechte geregelt sind, wird vom Ge-
setzgebungs- und Beratungsdienst empfohlen, 
dass auch in Absatz 3 an diese Pflichten ange-
knüpft werden sollte, damit der Gesetzentwurf dem 
Sprachgebrauch des Vermessungs- und Geo-
informationsgesetzes folgt.  
 

Als eine weitere Empfehlung zu § 1 hat der Ge-
setzgebungs- und Beratungsdienst vorgeschlagen, 
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den in der Fassung des Gesetzentwurfes verwen-
deten Begriff „Bauten“ in Anlehnung an das Bun-
deskleingartengesetz durch das Wort „Lauben“ zu 
ersetzen. Der Ausschuss für Landesentwicklung 
und Verkehr übernahm den Formulierungsvor-
schlag zu § 14 Abs. 3.  
 

§ 1 wurde in der so geänderten Fassung einstim-
mig beschlossen.  
 

Zu den §§ 2 und 3 übernahm der Ausschuss die 
Änderungsempfehlungen des Gesetzgebungs- und 
Beratungsdienstes und beschloss diese ebenfalls 
einstimmig.  
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Der 
Ausschuss für Landesentwicklung und Verkehr 
verabschiedete die Ihnen vorliegende Beschluss-
empfehlung in der Drs. 6/1326 einstimmig. Ich bitte 
Sie auch im Namen des Ausschusses um Ihre Zu-
stimmung zu dieser Beschlussempfehlung. 
 

Gestatten Sie mir noch eine persönliche Anmer-
kung: Auch wenn es bei diesem Gesetz, wie er-
wähnt, keinen Streit zwischen den Fraktionen ge-
geben hat, würde ich es begrüßen, wenn die Me-
dien trotzdem über diesen Sachverhalt berichteten 
und die Kleingärtner im Land entsprechend über 
diese Erleichterung für sie informiert werden wür-
den. - Ich danke Ihnen. 
 

(Zustimmung bei der SPD und bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Lieber Kollege Felke, wir danken Ihnen herzlich für 
die Berichterstattung einschließlich des Appells, 
dem man sich nur anschließen kann. - Es ist ver-
einbart worden, dazu keine Debatte zu führen. Ich 
sehe jetzt auch niemanden, der dazu debattieren 
möchte.  
 

Deswegen treten wir jetzt in das Abstimmungsver-
fahren zur Drs. 6/1326 ein. Ich schlage vor, dass 
wir über die vorliegende Beschlussempfehlung in 
ihrer Gesamtheit abstimmen. - Es erhebt sich kein 
Widerspruch.  
 

Dann stelle ich die selbständigen Bestimmungen 
zu Abstimmung. Wer stimmt zu? - Das ist eine 
breite Mehrheit im ganzen Haus. Wer stimmt da-
gegen? - Niemand. Wer enthält sich der Stimme? 
- Ebenfalls niemand. Damit ist das einstimmig be-
schlossen worden. 
 

Wir stimmen nunmehr über die Gesetzesüber-
schrift ab. Sie lautet: Zweites Gesetz zur Änderung 
des Vermessungs- und Geoinformationsgesetzes 
Sachsen-Anhalt. Wer dem zustimmt, den bitte ich 
um das Kartenzeichen. - Wer stimmt dagegen? 
- Niemand. Wer enthält sich der Stimme? - Auch 
niemand. Damit ist auch die Gesetzesüberschrift 
einstimmig beschlossen worden.  
 

Wir stimmen über das Gesetz in seiner Gesamtheit 
ab. Wer stimmt dem Gesetz in seiner Gesamtheit 

zu? - Auch das ist eine große Mehrheit im ganzen 
Haus. Wer stimmt dagegen? - Niemand. Wer ent-
hält sich der Stimme? - Ebenfalls niemand. Damit 
ist das Gesetz einstimmig beschlossen worden. 
- Vielen Dank.  
 
 

Wir fahren mit Tagesordnungspunkt 8 fort: 
 
 
 

Erste Beratung 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung verwal-
tungsvollstreckungs- und verwaltungsverfah-
rensrechtlicher Vorschriften 
 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 6/1422 
 
 
 

Im vorausschreitenden Gehorsam ist der zuständi-
ge Minister schon an das Pult getreten. Herr Minis-
ter Stahlknecht, Sie haben das Wort. Bitte schön. 
 
 

Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport:  
 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Verehr-
te Kolleginnen und Kollegen! Da Sie mir heute 
schon an anderer Stelle haben längere Zeit zu-
hören dürfen bzw. müssen, will ich mich jetzt kurz 
fassen. Kernpunkt des Gesetzes ist die Übertra-
gung des Instituts der Vermögensauskunft in das 
Verwaltungsvollstreckungsrecht des Landes. Die 
Vermögensauskunft tritt wie in der Zivilprozessord-
nung an die Stelle der eidesstattlichen Versiche-
rung.  
 

Ein weiterer Punkt ist die Einführung einer Kos-
tenerstattungspflicht für länderübergreifende Voll-
streckungshilfe bei fehlender Gegenseitigkeit. Da-
neben werden im Interesse der Rechtseinheit-
lichkeit und Rechtsklarheit einige im Zwangsvoll-
streckungsrecht des Bundes erfolgte Änderungen 
nachvollzogen.  
 

Wir haben die betroffenen Verbände angehört. Ich 
bitte, dieses Gesetzesvorhaben zur Beratung in 
den Ausschuss für Inneres und Sport und in den 
Ausschuss für Recht, Verfassung und Gleichstel-
lung zu übertragen.  
 

Ich habe gehört, Herr Striegel, Sie wollen dieses 
Gesetz als eines der ersten für die öffentliche Dis-
kussion im Innenausschuss zugänglich machen. 
Ich bin einmal gespannt, wie viele Leute das inte-
ressieren wird. - Herzlichen Dank.  
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Herr Minister. - Auch hierzu ist ver-
einbart worden, keine Debatte zu führen. 
 

(Herr Striegel, GRÜNE, meldet sich zu Wort) 
 

- Herr Striegel, bitte. 
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Herr Striegel (GRÜNE): 
 

Daran wollen wir überhaupt nichts ändern; der Mi-
nister hat es schon gesagt. Ich möchte bloß noch 
einen Antrag auf Überweisung stellen. Wir würden 
den Gesetzentwurf gern auch noch in den Aus-
schuss für Recht, Verfassung und Gleichstellung 
überweisen. 
 

(Zurufe von der CDU: Was? - Nicht zuge-
hört? - Das ist er!) 

 

- Oh, dann habe ich Ihnen nicht zugehört. Das bitte 
ich zu entschuldigen.  
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vor der Sanierung können wir alles auf die Akustik 
schieben. Mal sehen, wie es danach ist.  
 

Wir kommen zum Abstimmungsverfahren. Es ist 
beantragt worden, den Gesetzentwurf in der Drs. 
6/1422 in die Ausschüsse für Inneres und Sport 
und für Recht, Verfassung und Gleichstellung zu 
überweisen. Innenausschuss federführend?  
 

(Minister Herr Stahlknecht: Yes!) 
 

Dann frage ich noch einmal: Wer ist dafür, dass wir 
diesen Gesetzentwurf zur federführenden Bera-
tung in den Innenausschuss und zur Mitberatung 
in den Ausschuss für Recht, Verfassung und 
Gleichstellung überweisen? - Das ist die große 
Mehrheit des Hauses. Ist jemand dagegen? - Ent-
hält sich jemand der Stimme? - Das ist nicht der 
Fall. Dann ist der Gesetzentwurf einstimmig in die 
Ausschüsse überwiesen worden und der Tages-
ordnungspunkt 8 ist abgearbeitet. 
 

Wir haben ein Problem mit der Technik bezüglich 
der Redezeit. Das heißt, wir werden hier auf die 
Uhr gucken müssen. Wenn die Anzeige der Rede-
zeit nicht wieder anspringt, würde ich, wenn vier-
einhalb Minuten um sind, hüsteln. Das ist wie das 
rote Blinken. Wenn ich hüstele, blinkt es rot. 
 
 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 9 auf: 
 
 
 

Erste Beratung 
 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung wasser-
rechtlicher Vorschriften 
 

Gesetzentwurf Landesregierung - Drs. 6/1423 
 
 
 

Einbringer ist unser Geburtstagskind Herr Minister 
Dr. Aeikens. Herr Minister, Sie haben das Wort. 
 
 

Herr Dr. Aeikens, Minister für Landwirtschaft 
und Umwelt: 
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Die Landesregierung hat Ihnen den Ge-
setzentwurf zur Änderung wasserrechtlicher Vor-
schriften zur Beschlussfassung zugeleitet. Mit dem 
Gesetzentwurf soll unter anderem ein Außerkraft-

treten des bestehenden Landeswassergesetzes 
verhindert werden. Das ist notwendig, weil das gel-
tende Wassergesetz für das Land Sachsen-Anhalt 
mit Ablauf des 31. März 2013 außer Kraft tritt.  
 

Daneben enthält der Gesetzentwurf eine Änderung 
des Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgaben-
gesetz und als eine Folgeänderung die Änderung 
der Verordnung über abweichende Zuständigkei-
ten auf dem Gebiet des Wasserrechts.  
 

Wegen der zeitlichen Befristung des geltenden 
Wassergesetzes war es notwendig, das Regelwerk 
zeitnah zu evaluieren. Vorbereitet wurde dieser 
Prozess durch ein Rechtsgutachten, welches von 
Herrn Professor Dr. Kluth im Auftrag meines Hau-
ses erstellt worden ist. Dieses Gutachten trägt den 
Titel „Vergleichende Untersuchung zur Finanzie-
rung der Gewässer der zweiten Ordnung des Lan-
des Sachsen-Anhalt“. Ein Teil der Vorschläge und 
Empfehlungen des Gutachtens hat in den Gesetz-
entwurf Eingang gefunden.  
 

Im Ergebnis der Evaluierung war festzustellen, 
dass inhaltliche Änderungen des bestehenden 
Wassergesetzes auch im Hinblick auf die in Teilen 
des Landes aufgetretenen Vernässungserschei-
nungen und hohen Grundwasserstände erforder-
lich sind. Unter anderem wurde es als notwendig 
angesehen, das für einen ordnungsgemäßen Was-
serabfluss maßgebliche Recht der Gewässer-
unterhaltung an die tatsächlichen Erfordernisse an-
zupassen.  
 

Die Landesregierung hat den Gesetzentwurf in ein 
Anhörungsverfahren gegeben. Die Anhörung fand 
in der Zeit vom 4. Juli bis zum 3. August 2012 statt. 
In die Anhörung einbezogen wurden insgesamt 
46 Verbände, darunter die kommunalen Spitzen-
verbände, anerkannte Naturschutzverbände, Ver-
bände aus dem land- und forstwirtschaftlichen Be-
reich sowie Vertreter der Wirtschaft. Parallel dazu 
wurde den Vollzugsbehörden Gelegenheit gege-
ben, Stellung zu nehmen.  
 

Das Rechtsgutachten und das Anhörungsergebnis 
sind in den vorgelegten Gesetzentwurf eingeflos-
sen, dessen Schwerpunkte ich Ihnen jetzt kurz 
vorstellen möchte. 
 

Erstens. Der Gesetzentwurf hält an der Aufteilung 
der Gewässer in eine erste und eine zweite Ord-
nung fest. Verschiedene Gewässer werden dabei 
entsprechend ihrer wasserwirtschaftlichen Bedeu-
tung von der ersten in die zweite Ordnung abge-
stuft. Auf die Empfehlung des Gutachters hin wur-
de die Anlage 1 des Wassergesetzes, in der unter 
anderem die Gewässer der ersten Ordnung ab-
schließend aufgezählt sind, überprüft und im Hin-
blick auf die wasserwirtschaftliche Bedeutung der 
einzelnen Gewässer neu gefasst.  
 

Die Anlage 1 bezeichnet nunmehr nur noch die 
Gewässer als Gewässer der ersten Ordnung, die 
von einer erheblichen wasserwirtschaftlichen Be-
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deutung sind, wie es auch in anderen Bundeslän-
dern der Fall ist. Im Ergebnis werden 281 km Ge-
wässer - das sind gut 12 % der momentanen Ge-
wässer der ersten Ordnung - zur Abstufung vorge-
schlagen. Dem liegen eindeutig definierte Kriterien 
zugrunde. 
 

Zweitens. Der Gesetzentwurf hält entgegen der 
Stellungnahme einiger Verbände an der bestehen-
den Einteilung der Gewässer in zwei Ordnungen 
fest, weil mit der gewählten Einteilung eine qualita-
tiv bessere Unterhaltung gewährleistet werden 
kann als bei einer Einteilung in drei Kategorien. 
 

Drittens. Der verständlichen Forderung des Städte- 
und Gemeindebundes, dass die abzustufenden 
Gewässer in einem ordnungsgemäßen Unterhal-
tungszustand übergeben werden, trägt der Gesetz-
entwurf Rechnung; denn die Abstufungen treten 
erst zum 1. Januar 2015 in Kraft. Eventuell beste-
hende Unterhaltungsdefizite können noch bis zu 
diesem Zeitpunkt abgebaut werden. 
 

Viertens. Mit dem Änderungsgesetz zum Wasser-
gesetz soll des Weiteren eine Rechtsgrundlage für 
eine anteilige Refinanzierung der Kosten für die 
Unterhaltung der Gewässer erster Ordnung ge-
schaffen werden. 
 

Bislang werden für die Unterhaltung der Gewässer 
der ersten Ordnung keine Beiträge erhoben. Darin 
wird im Vergleich zu den Gewässern der zweiten 
Ordnung eine Ungleichbehandlung gesehen. Die 
Einführung dieser Beitragspflicht löst diese Un-
gleichbehandlung auf. Zudem dient sie einer effek-
tiveren Gewässerunterhaltung, die letztlich auch 
der Wirtschaft zugute kommt.  
 

Fünftens. Auch beschäftigt sich der Gesetzentwurf 
mit Fragen, die die Organisation der Unterhaltungs-
verbände betreffen. So unterliegen die Unterhal-
tungsverbände zukünftig einer erweiterten Über-
prüfung der Ordnungsmäßigkeit ihrer Aufgaben-
erfüllung sowie zusätzlichen rechtsaufsichtlichen 
Instrumenten. 
 

Sechstens. Des Weiteren werden die Vorschriften 
über die Abwasserbeseitigung neu strukturiert und 
punktuell geändert. Der neu gefasste § 79 regelt 
zum Beispiel die von den Gemeinden zu erstellen-
de Abwasserbeseitigungskonzeption dahin gehend, 
dass die Schmutzwasserbeseitigung und Nieder-
schlagswasserbeseitigung in gesonderten Konzep-
ten darzustellen sind. 
 

Siebtens. Neu regelt der Gesetzentwurf auch, un-
ter welchen Voraussetzungen die Gemeinden die 
Beseitigung des Niederschlagswassers ganz oder 
teilweise an sich ziehen können. Zudem wird klar-
gestellt, dass der Straßenbaulastträger für die Be-
seitigung des Straßenoberflächenwassers zustän-
dig ist und nicht die Gemeinden oder Abwasser-
zweckverbände. 
 

Die Änderung des Ausführungsgesetzes zum Ab-
wasserabgabengesetz beinhaltet neben einer Rei-

he von redaktionellen Änderungen Vorschriften zur 
Vereinfachung des abgabenrechtlichen Vollzuges, 
unter anderem die Abschaffung des landesrecht-
lichen Bauphasenprivilegs und die ausdrückliche 
Regelung von Ausschlussfristen für Abgabeerklä-
rungen. 
 

Meine Damen und Herren! Die Landesregierung 
hat eine fachlich fundierte Novelle vorgelegt. Er-
kenntnisse aus einem anerkannten Gutachten von 
Professor Kluth und vielfältige Anregungen aus der 
Anhörung wurden übernommen. Ich bin der Auf-
fassung, dass der Entwurf eine solide Grundlage 
für die Zukunft der Wasserwirtschaft in unserem 
Lande schafft. Ich freue mich auf anregende Dis-
kussionen in den Ausschüssen. - Herzlichen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit.  
 

(Beifall bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Herr Minister Aeikens, für diese kurze 
und bündige Einbringung. - Vor lauter Begeiste-
rung ist die Uhr auch wieder in Ordnung.  
 

Wir treten in die Fünfminutendebatte ohne mein 
Räuspern ein. Es beginnt Herr Weihrich für die 
Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Bitte schön, 
Herr Kollege. 
 
 

Herr Weihrich (GRÜNE): 
 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Zunächst einmal möchte ich anerkennen, 
dass in dem Gesetzentwurf viele positive Punkte 
enthalten sind, die wir durchaus mittragen. Ich ver-
weise auf die Regelung zur Beseitigung des Nie-
derschlagswassers und auch darauf, dass das 
Gesetz rechtzeitig im nächsten Jahr in Kraft treten 
muss; auch das wird von uns unterstützt.  
 

Aber die Landesregierung hat mit dem Entwurf ei-
nes Wassergesetzes auch gezeigt, dass sie sehr 
findig ist im Erschließen neuer Einnahmenquellen 
für den Landeshaushalt. Das Bestreben, den Lan-
deshaushalt zu entlasten, ist einerseits zwar nach-
vollziehbar. Aber andererseits schießt die Landes-
regierung dabei an einigen Stellen deutlich über 
das Ziel hinaus.  
 

So werden die im Entwurf enthaltenen wesent-
lichen Änderungen zu höheren Belastungen für pri-
vate Grundstückseigentümer und auch für die 
kommunalen Haushalte führen. Durch die Einfüh-
rung der Beitragspflicht für die Gewässer erster 
Ordnung und die Abstufung mehrerer Gewässer 
erster Ordnung in Gewässer zweiter Ordnung wer-
den Kosten vom Land abgewälzt. In der Summe ist 
das immerhin ein Betrag in Höhe von 1,5 Millio-
nen €. Dies muss vor allem durch die Grund-
stückseigentümer aufgebracht werden. Ich denke, 
das muss man an dieser Stelle deutlich sagen. 
 

Die Abstufung verschiedener Gewässer erfolgt ü-
ber die Anlage 1 des Entwurfs des Wassergeset-
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zes. Das haben Sie bereits ausgeführt, Herr 
Dr. Aeikens. Gewässer, denen eine große wasser-
wirtschaftliche Bedeutung beigemessen wird, wer-
den nun als Gewässer zweiter Ordnung kategori-
siert. Als Kriterien für die große wasserwirtschaft-
liche Bedeutung werden folgende genannt: Ein 
Einzugsgebiet größer als 150 km², Gewässer mit 
potenzieller Hochwassergefährdung und Gewäs-
ser von außerordentlicher Bedeutung. 
 

Ich denke, angesichts des Kriteriums, dass ein 
Einzugsgebiet von 150 km² vorhanden sein muss, 
wird deutlich, wie hoch die Schwelle nun gelegt 
wurde.  
 

Im Übrigen muss auch über den Unterhaltungs-
zustand der Gewässer geredet werden. Auch Sie, 
Herr Dr. Aeikens, haben darauf hingewiesen. Ich 
erkenne auch in diesem Fall Ihr Bestreben an, 
dass die Gewässer in einen ordnungsgemäßen 
Unterhaltungszustand gesetzt werden.  
 

Aber ich denke, die Aussage, Maßnahmen könn-
ten noch bis zum Jahr 2015 umgesetzt werden, 
reicht nicht aus. Ich fordere an dieser Stelle eine 
eindeutige Regelung, sodass sichergestellt wird, 
dass tatsächlich keine Unterhaltungsdefizite auf 
die kommunale Ebene übergehen.  
 

(Zustimmung von Frau Prof. Dr. Dalbert, 
GRÜNE, und von Herrn Czeke, DIE LINKE) 

 

Ein Beispiel ist in diesem Fall der Floßgraben. Ich 
denke, dieses Gewässer kann in diesem Zustand 
nicht auf die kommunale Ebene übertragen wer-
den. 
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 

Ein weiterer Aspekt ist die Begrenzung der umzu-
legenden Verwaltungskosten auf 15 % der Beiträ-
ge. Auch das wird noch einmal hinterfragt werden 
müssen. Ich bin der Auffassung, dass dies mög-
licherweise nicht ausreichen könnte, und bin auf 
die Ergebnisse der Anhörung gespannt.  
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Die 
zweite große die Änderung des Wassergesetzes 
betrifft die Erhebung von Beiträgen für Grund-
stücke an Gewässern erster Ordnung. Aus dem 
Blickwinkel der Beitragsgerechtigkeit ist das si-
cherlich nachvollziehbar. 
 

Allerdings hat das Land auch hierbei ganz elegant 
die Verantwortung komplett auf die kommunale 
Ebene abgeladen. Denn die Kosten, die seitens 
des LHW in Rechnung gestellt werden, müssen 
von den Unterhaltungsverbänden erstattet werden, 
und zwar ohne Rücksicht darauf, ob diese Kosten 
durch Einnahmen, also durch Umlagen, gedeckt 
werden können. Somit gehen alle Risiken, auch 
die Prozessrisiken bei möglichen Widersprüchen 
und Ähnliches, komplett zulasten der kommuna-
len Ebene. Ich glaube, dass es sich die Landes-
regierung an diesem Punkt deutlich zu leicht 
macht.  

Ich möchte weitere Punkte nennen, auf die im 
Rahmen der Ausschussberatungen eingegangen 
werden sollte. Ein Thema ist die Mehrkostenrege-
lung nach § 64 des Wassergesetzes. Ich denke, es 
müsste Konsens darüber bestehen, dass der Auf-
wand für die Abrechnung der Mehrkosten viel zu 
hoch ist und eine Vereinfachung dringend geboten 
ist.  
 

Auch über den Vorschlag der kommunalen Spit-
zenverbände, das zweistufige Abrechnungsverfah-
ren zu ändern, wird im Ausschuss noch zu disku-
tieren sein. 
 

Schließlich vermisse ich in dem Gesetzentwurf 
auch ein klares Bekenntnis zu den Gewässern als 
Ökosysteme. Ich denke, die Ziele der Wasser-
rahmenrichtlinie müssen deutlicher betont werden, 
auch wenn dies rechtlich nicht zwingend erforder-
lich ist. Ich hätte mir auch gewünscht, dass die 
Vorschriften zur Vermeidung von Stoffeinträgen in 
die Gewässer schärfer gefasst werden.  
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 
 

Meine Damen und Herren! Ich denke, dass es ziel-
führend wäre, den Gesetzentwurf zur federführen-
den Beratung in den Umweltausschuss sowie zur 
Mitberatung in den Innenausschuss und in den 
Landwirtschaftsausschuss zu überweisen. Ich freue 
mich auf die Ausschussberatungen. - Vielen Dank. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Wir danken Ihnen, Herr Weihrich. - Bevor wir in de 
Debatte fortfahren, darf ich ganz herzlich Damen 
und Herren des CDU-Kreisverbandes Ammerland 
begrüßen.  
 

(Beifall im ganzen Hause) 
 

Ammerland ist ein Landkreis im Nordwesten von 
Niedersachsen. Sie sind bei wasserrechtlichen 
Vorschriften ganz richtig, denn Ammerland heißt 
so viel wie Sumpfland.  
 

(Herr Wagner, DIE LINKE: Deswegen CDU! 
- Herr Kolze, CDU: Nur die Harten kommen 
in den Garten!) 

 

Wir fahren fort mit den Beiträgen. Für die SPD-Frak-
tion spricht der Kollege Bergmann. Bitte schön.  
 
 

Herr Bergmann (SPD): 
 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich freue mich, einen kleinen Redebeitrag zum 
Wassergesetz leisten zu können. Ich freue mich 
insbesondere auch immer wieder über die schö-
nen Einführungen unseres Präsidenten. Bei dem 
Thema Sumpfland bin ich eigentlich richtig.  
 

Wir haben uns in den letzten Monaten insbesonde-
re im zeitweiligen Ausschuss mit der Thematik der 
Vernässungen in Sachsen-Anhalt beschäftigt. Aber 
Sie geben mir sicherlich Recht, meine Damen und 
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Herren, Frau Take, in der folgenden Einschätzung: 
So schwierig wie die Angelegenheiten im Land 
sind, so vielschichtig wie die Probleme sind, so 
vielfältige Arten von Problemen sich darstellen, 
können wir das nicht ohne Weiteres lediglich im 
Wassergesetz regeln.  
 

Einige Dinge kann man regeln, einige nicht. Wenn 
man das ganz ausführlich machen wollte, müsste 
man etliche Gesetze ändern und wüsste im Er-
gebnis immer noch nicht, ob man auf der richtigen 
Seite ist.  
 

(Herr Kolze, CDU: Das weiß man nie!) 
 

- Es geht nicht nur um die Seite. Es geht auch dar-
um, ob man das Richtige tut. Wir wissen, dass es 
gerade bei dieser Thematik sehr schwierig ist. Die 
Probleme können wir nicht durch eine Gesetzes-
änderung lösen, sondern durch gute Arbeit.  
 

Ich glaube auch, dass die Förderrichtlinie eine 
wichtige Hilfe war, um der einen oder anderen 
Kommune im Land zu helfen. Ich glaube, dass die 
Landesregierung in Zusammenarbeit mit dem Par-
lament auf dem richtigen Weg ist. 
 

Bei der Novelle des Wassergesetzes kommt es zu 
einer Neugestaltung der Gewässerzuordnung. Sie 
haben es möglicherweise bereits vernommen, 
dass im Rahmen der Anhörung, die durch die Lan-
desregierung durchgeführt wurde, die eine oder 
andere Korrektur bereits vorgenommen wurde.  
 

Herr Kollege Weihrich, Sie haben darauf hingewie-
sen, dass es den einen oder anderen Aspekt noch 
zu besprechen gibt. Das können wir auch im 
Fachausschuss machen. Das ist auch gut so. 
 

Ich bin angenehm überrascht, dass es gar nicht 
viel Dissens gibt. Aber heute findet ja auch erst die 
Einbringung des Gesetzentwurfes statt. Ich ver-
mute, das wird sich auch nicht ändern, wenn die 
Fraktion DIE LINKE gesprochen hat. 
 

(Zuruf von Herrn Czeke, DIE LINKE) 
 

- Prinzipiell mag das sein, aber grundsätzlich glau-
be ich das nicht.  
 

Wir reden an dieser Stelle über ein fachlich orien-
tiertes Wassergesetz, das politisch nicht hoch-
brisant ist. Wir werden uns über die Details sicher-
lich noch ein bisschen streiten müssen.  
 

Wir von der SPD haben auch immer gefordert, ge-
rade weil es um die Problematik der Gewässer 
erster und zweiter Ordnung geht, Modellversuche 
zu starten, um die Unterhaltung der Gewässer ers-
ter Ordnung auch einmal durch Unterhaltungsver-
bände durchführen zu lassen. An dieser Forderung 
wollen wir festhalten. Grundsätzlich halten wir die 
Neuordnung der Gewässer aufgrund der Erfahrung 
im Lande für richtig. Dass es hierüber Diskussio-
nen geben muss, ist auch uns klar. 
 

Ich will weiterhin darauf abheben, dass wir im Ge-
setz auch die Tatsache berücksichtigen wollen, 

dass die Unterhaltungsverbände zusammenarbei-
ten, sofern sich die Möglichkeit hierfür ergibt. Ich 
gebe offen zu, dass uns die Formulierung hierzu 
im Gesetzentwurf noch zu schwach daherkommt. 
Man kann darüber nachdenken, an dieser Stelle 
eine Soll-Bestimmung aufzunehmen. Der zeitweili-
ge Ausschuss musste immer wieder zur Kenntnis 
nehmen, dass es auf der kommunalen Ebene bei 
den Unterhaltungsverbänden Probleme gab.  
 

Ich habe in der heutigen Diskussion sehr stark her-
ausgehört, dass in diesem Landesparlament ein 
sehr großes Herz für die Kommunen schlägt. 
Wenn das so ist, dann darf man nicht immer nur 
fordern, sondern man muss den Kommunen auch 
sagen, was sie zu tun haben und dass sie es rich-
tig zu tun haben.  
 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD) 
 

Wenn das nicht getan wird, dann muss der Ge-
setzgeber an der Stelle auch einmal nachhelfen. 
Darüber werden wir zu gegebener Zeit reden müs-
sen. 
 

Zudem müssen wir erörtern, dass die Gebühren 
für die Unterhaltung von Gewässern erster Ord-
nung erhoben werden sollen. Ich halte das für eine 
sinnvolle Sache, Kollege Weihrich, weil das zu 
mehr Gerechtigkeit und Gleichheit führt. Bisher 
war es so, dass ich in einer großen Stadt wohnen 
konnte und das Pech haben konnte, dass ich ge-
bührenpflichtig war, weil das Gewässer in den Vor-
fluter entwässerte. Wenn eine Entwässerung in ein 
Gewässer erster Ordnung erfolgte, war ich nicht 
gebührenpflichtig.  
 

Ich denke, dass an dieser Stelle nicht nur eine 
neue Einnahmequelle für das Land erschlossen 
wurde, wie Sie es ausgedrückt haben, sondern ich 
denke, dass damit mehr Gerechtigkeit gegeben ist. 
Aber auch darüber sollten wir fachlich beraten. Ich 
sehe das politisch nicht als hochbrisant an.  
 

Schließlich möchte ich auf die Streichung von § 71 
eingehen. Wir als SPD-Fraktion sind sehr froh, 
dass die Privatisierungsoption für die Wasserver-
sorgung und Abwasserbeseitigung verschwindet. 
Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung 
sind Aufgaben der Daseinsvorsorge und gehören 
in die öffentliche Hand. Darin sind wir uns, so 
glaube ich, im Großen und Ganzen einig.  
 

Hinsichtlich des Konzessionsmodells sollten wir al-
lerdings darauf achten, dass auch zukünftig die 
Möglichkeit besteht, dass die Stadtwerke als Erfül-
lungsgehilfen der Kommunen eine Ermächtigung 
zur selbständigen Refinanzierung erhalten. Eine 
Klarstellung im Gesetz zur Absicherung des Kon-
zessionsmodells scheint mir an dieser Stelle gebo-
ten. Der Hinweis in dem Gesetzentwurf könnte 
sich angesichts der aktuellen Rechtsprechung des 
OLG Brandenburg und des Bundesgerichtshofes 
als unzureichend erweisen. An dieser Stelle be-
steht noch Handlungsbedarf.  
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Das sollte für heute reichen, liebe Kolleginnen und 
Kollegen. Ich denke, den Rest machen wir in den 
Fachausschüssen. Ich bedanke mich für das Zu-
hören und wünsche uns viel Erfolg bei der Geset-
zesberatung.  
 

(Beifall bei der SPD)  
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Kollege Bergmann. - Für die Fraktion 
DIE LINKE spricht der Kollege Herr Lüderitz. Bitte 
schön. 
 
 

Herr Lüderitz (DIE LINKE): 
 

Herr Präsident! Sehr geehrte Kolleginnen und Kol-
legen! Das vorliegende Dreierpaket von wasser- 
und abwasserrechtlichen Regelungen hat seine 
Vorgeschichte in der letzten Legislaturperiode. Ich 
möchte daran erinnern, dass auf Antrag meiner 
Fraktion eine Befristung der damaligen Wasser-
gesetzesnovelle zum 31. März 2013 einmütig be-
schlossen wurde. Dieser Beschluss war keinesfalls 
einfach aus der Luft gegriffen, sondern hatte seine 
Ursachen in den umfänglichen Bedenken der Ver-
bände, der Betroffenen und der Fachpolitiker.  
 

Am 2.Februar 2011 hat der damalige Vorsitzende 
des Umweltausschusses bei der Erläuterung der 
Beschlussempfehlung an dieser Stelle vorgetra-
gen, dass die Geltungsdauer mit der Annahme des 
Antrages der Fraktion DIE LINKE auf zwei Jahre 
festgelegt werde. Wörtlich erklärte er in diesem 
Hohen Haus: 
 

„Eine Befristung erschien dem Ausschuss 
sinnvoll, da weiterer tatsächlicher Rege-
lungsbedarf besteht.“ 

 

Da seitens des Umweltausschusses diese Fest-
stellung zuvor einstimmig untersetzt worden war, 
kann man sich seitens der Landesregierung dann 
nicht hinstellen und sagen, es gebe kaum einen 
Anlass für Veränderungen. Oder wie muss ich 
sonst die Bemerkung unter Abschnitt A im vor-
liegenden Gesetzentwurf verstehen? - Dort heißt 
es, als Ergebnis der Novellierung ist festzustellen, 
dass umfangreiche inhaltliche Veränderungen des 
bestehenden Wassergesetzes nicht erforderlich 
sind. 
 

Ich halte diese Festlegung für falsch. Auch wenn 
Sie heute Geburtstag haben, Herr Minister, so 
kann ich Ihnen diese Kritik nicht ersparen. Sie 
ignorieren damit nicht nur den einstimmig gefass-
ten Beschluss des Ausschusses, sondern konter-
karieren damit letztendlich auch sich selbst, haben 
Sie doch in Artikel 2 des Wassergesetzes mehrere 
erhebliche inhaltliche Veränderungen vorgenom-
men, die Sie soeben auch dargestellt haben, von 
den redaktionellen und förmlichen Anpassungen 
ganz zu schweigen. Also bestand doch wohl selbst 
aus der Sicht der Landesregierung ein erheblicher 

Änderungsbedarf, oder wie soll man das Ganze 
jetzt bewerten? 
 

Kommen wir zu den inhaltlichen Aspekten des vor-
liegenden Entwurfes. Der Kollege Weihrich hatte 
einige Bedenken angeführt, die ich nicht noch 
einmal wiederholen will. Auch ich sage, Herr Minis-
ter, ja, Sie haben sich zwischen dem ersten und 
dritten Entwurf durchaus bewegt, wie ich finde, 
oftmals auch in die richtige Richtung. Ich möchte 
hierbei insbesondere die Veränderungen bei der 
Herabstufung von Gewässern von der ersten in die 
zweite Ordnung nennen. Dabei gab es durchaus 
einige Veränderungen. Der Floßgraben wurde 
schon genannt. 
 

(Zustimmung von Herrn Höhn, DIE LINKE) 
 

Ich halte die jetzt festgelegte Maßgabe, dass man 
sich vorab mit den Vereinen und - das wird den 
Kollegen Dr. Thiel insbesondere freuen - den Kom-
munen erst einmal verständigt, wie es weitergehen 
soll, für richtig und begrüße das durchaus.  
 

(Zustimmung von Herrn Dr. Thiel, DIE LIN-
KE) 

 

Was die richtige Richtung betrifft, so wäre dabei 
auch die Heranziehung bei den Kosten für die Un-
terhaltung der Gewässer erster Ordnung zu nen-
nen. Anders als Sie, Kollege Weihrich, finde ich 
diesen Schritt richtig. Er führt zu mehr Beitrags-
gerechtigkeit. Ich habe dies bei der letzten Ge-
setzesnovellierung als fehlendes Argument ange-
mahnt.  
 

Ich halte auch den § 73 für richtig. Kollege Berg-
mann hat bereits darauf hingewiesen.  
 

Auch bei der Mehrkostenregelung, auch wenn ich 
sie nach wie vor für unzureichend halte, geht es in 
die richtige Richtung. Man hat hier bestimmte Din-
ge mit einbezogen, einschließlich der Problematik 
der Verwaltungskostenumlage. 
 

Einige Stellungnahmen haben bereits deutlich ge-
macht, dass es an verschiedenen Stellen noch 
mehr zu ändern gibt. Aber dazu hat der Landtag 
etwas mehr Zeit als beim letzten Mal. Es ist zu-
mindest am 26. Oktober eine Anhörung geplant. 
Ich hoffe, dass diese Dinge dort mit angesprochen 
werden. 
 

Dennoch meinen wir - darin sind wir uns durchaus 
mit den unmittelbar betroffenen Unterhaltungsver-
bänden einig -, dass einige Streitpunkte gar nicht 
- ich will hierbei nur die Dreigliederung des Beitra-
ges nennen: Fläche, Erschwernis, Mehraufwand - 
und andere nur sehr zaghaft angefasst worden 
sind. 
 

Insbesondere die Stellungnahme des Städte- und 
Gemeindebundes hebt darauf ab, das eine Ab-
schaffung der Zweistufigkeit bei der Finanzierung 
der Gewässerunterhaltung durchaus dienlich wäre. 
Auch das wurde heute schon angesprochen. Ich 
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denke, wir sollten uns in den Ausschüssen darüber 
unterhalten.  
 

Genauso zu bemängeln ist die Problematik der 
Rücklagenhöhe.  
 

Noch unzureichender ist das Problem bei den Nie-
derschlagskonzepten, die, gerade vor dem Hinter-
grund der Arbeit des zeitweiligen Ausschusses, die 
Vernässungsprobleme in unserem Land nicht aus-
reichend widerspiegeln.  
 

Ich halte auch die Festlegung in § 101 - Besondere 
Schutzvorschriften für festgesetzte Überschwem-
mungsgebiete - mit einer Benehmensregelung für 
völlig unzureichend. Hierbei bedarf es meiner Mei-
nung nach einer Einvernehmensregelung mit der 
Wasserbehörde. 
 

Wir sollten unbedingt nicht vergessen, den zeitwei-
ligen Ausschuss bei der Diskussion zu dieser Ge-
setzesnovelle mit einzubeziehen, auch um die Er-
fahrungen, die man vor Ort gesammelt hat, zumin-
dest an einigen Stellen heranzuziehen, um dabei 
weiter voranzukommen. 
 

So ließe sich noch eine Vielzahl von Detailproble-
men anführen. Ich gehe davon aus, dass wir dazu 
in den Ausschüssen Gelegenheit haben und auch 
die Anhörung mit dazu beitragen wird. Ich wün-
sche uns eine zielführende Beratung und sachliche 
Diskussion. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Vielen Dank, Herr Lüderitz. - Für die Fraktion der 
CDU spricht jetzt der Kollege Herr Stadelmann. 
Bitte schön, Herr Stadelmann. 
 
 

Herr Stadelmann (CDU):  
 

Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und 
Herren! Es herrscht doch, so will ich sagen, insge-
samt ein Konsens unter den Fachpolitikern. Si-
cherlich kann man an der einen oder anderen Stel-
le immer über Details streiten.  
 

In Richtung Herrn Weihrich möchte ich sagen: Ja, 
wir bekennen uns dazu, dass wir den Landes-
haushalt entlasten. Das ist nicht nur eine Frage, 
die wir in der Koalition für uns beschlossen haben, 
sondern selbst der Kollege Lüderitz von den LIN-
KEN - Sie haben es gehört - unterstützt uns in die-
sem Bereich. 
 

Ich möchte an dieser Stelle auch einmal darauf 
aufmerksam machen, dass es bereits das dritte 
Mal ist, dass aus dem Ressort MLU für den Lan-
deshaushalt Mittel eingespielt werden. Ich erinnere 
nur an den Wassercent. Ich erinnere auch an die 
geplanten Verkäufe der Domänen. Jetzt werden 
durch die Herabstufung der Gewässer Landesmit-
tel eingespart bzw. werden durch Beiträge Mittel 
für den Landeshaushalt eingenommen.  

Dazu bekennen wir uns, auch wenn jeder von Ih-
nen weiß, dass dies nicht immer leicht in den 
Wahlkreisen, in den Diskussionen mit den Men-
schen vor Ort darzustellen ist. Trotzdem wollen wir 
das auch weiterhin so beibehalten. 
 

Ich muss noch einmal in Ihre Richtung, Herr Weih-
rich, sagen: Ich habe ein Problem damit, bestimm-
te Zielstellungen der Wasserrahmenrichtlinie ge-
setzlich zu verankern. Dabei geht es nicht um die 
Zielstellungen, sondern um das Verfahren, weil wir 
dabei in eine Falle laufen; die heißt EU-Förder-
mittel. Sie wissen genau, dass es für Rechtsver-
pflichtungen keine Fördermöglichkeit gibt. Des-
wegen haben wir uns dazu entschlossen, das nicht 
im Wassergesetz dezidiert festzuschreiben.  
 

Stattdessen geben wir gerade den Unterhaltungs-
verbänden die Möglichkeit, eine 100-prozentige 
Förderung für Maßnahmen der Wasserrahmen-
richtlinie zu erhalten. Ich glaube, das ist das einzi-
ge Programm im Land, bei dem es eine 100-pro-
zentige Förderung gibt. Mir ist jedenfalls kein wei-
teres Programm bekannt. 
 

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal auf die 
Vorredner zu sprechen kommen, was die Konzes-
sionsabgabe betrifft. Ich denke, dass wir hierbei 
noch Regelungsbedarf haben. Wir sollten in der 
Diskussion noch einmal darüber nachdenken, ob 
wir die Konzessionsabgabe angesichts des Thea-
ters, was wir vor Kurzem darum hatten, nicht so im 
Gesetz festmachen können, dass es hierbei eine 
Aussage gibt, die Rechtssicherheit gewährt. 
 

Herr Lüderitz, zu Ihrer Kritik, was die Nieder-
schlagskonzepte betrifft, gebe ich Ihnen zum Teil 
Recht. Das liegt meiner Meinung nach nicht nur 
daran, dass die Unterhaltungsverbände nicht ge-
nügend zusammenarbeiten, sondern auch daran, 
dass es auch immer noch eine gewisse Kommu-
nikationsgrenze, Schnittstellenprobleme zwischen 
den Unterhaltungs-, Abwasser- und Trinkwasser-
zweckverbänden gibt. Dort ist auch die Nieder-
schlagswasserbeseitigung ein Thema. 
 

Ich habe vor kurzem darüber mit dem Wasser-
verbandstag gesprochen. Ich sehe ihn als einen 
Verband, der die Fachinteressen bündelt, in der 
Pflicht, uns in dieser Sache zu unterstützen.  
 

Ein Problem möchte ich noch ansprechen, das 
nicht direkt mit unserem Wassergesetz zu tun hat, 
womit wir uns aber, so denke ich, anschließend 
beschäftigen sollten, wenn wir das neue Wasser-
gesetz auf den Weg gebracht haben. Das ist die 
Frage der Abwasserabgabe. 
 

Die Abwasserabgabe ist einmal in Zeiten, wo ein 
Defizit an Kläranlagen bestanden hat, als Bundes-
recht geschaffen worden. Man hat damit erfolg-
reich den Weg beschritten, ein vernünftiges Sys-
tem von Kläranlagen in Deutschland zu schaffen. 
Nunmehr und zukünftig werden wir das Problem 
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haben, dass die überalterten Kanalnetze zu rekons-
truieren und zum Teil aus demografischen Grün-
den zurückzubauen sind. 
 

Das Abwasserabgabengesetz zielt auf die Gewäs-
sergüte ab. Ich denke, man könnte eine Begrün-
dung finden, um auch in die Kanalnetze zu inves-
tieren. Ich habe das bereits mit den Kollegen im 
Bundestag und mit dem Wasserverbandstag be-
sprochen. Ich könnte mir schon vorstellen, dass 
wir hierzu im Land eine Initiative ergreifen. 
 

Ein letzter Satz noch. Ich sehe das Ende meiner 
Redezeit erreicht. Ich möchte zu der Frage der 
Mehrkosten sagen, dass dies auch ein Problem 
des Verwaltungsvollzuges ist. Wir haben mit Un-
terstützung des Ministeriums für Landesentwick-
lung und Verkehr, das dafür zuständig ist, einen 
Erlass auf den Weg bringen lassen, dass die Da-
ten für die Unterhaltungsverbände von den Kom-
munen kostenlos zur Verfügung gestellt werden. 
Der Erlass ist in der Mitzeichnung beim MF. Ich 
hoffe, dass das Finanzministerium unseres Landes 
ein Einsehen haben wird, dass wir hierbei eine 
fachliche Erleichterung für den Vollzug der Mehr-
kosten brauchen, weil sich das auch auf die Bei-
träge auswirken wird. 
 

Ich freue mich auf die Diskussion in den Fachaus-
schüssen, auch mit den Kollegen und auf die An-
hörung. Wir werden sicherlich das eine oder ande-
re an Kleinigkeiten ändern müssen. Im Großen 
und Ganzen, denke ich, sind wir doch auf einem 
guten Weg. - Vielen Dank.  
 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Vielen Dank, Herr Kollege Stadelmann. - Damit ist 
die Debatte beendet.  
 

Wir treten in das Abstimmungsverfahren zur Drs. 
1423 ein. Ich habe ausschließlich den Vorschlag 
zur Überweisung in den Umweltausschuss gehört. 
- Das habe ich richtig gehört. Dann stimmen wir 
darüber ab. Wer ist dafür, dass der Entwurf in den 
Umweltausschuss überwiesen wird? - Das ist die 
große Mehrheit des Hauses. Wer ist dagegen?  
 

(Zuruf von der SPD: Mitberatung!) 
 

- Jetzt meldet sich der Kollege Bergmann. Ich ha-
be aber laut und deutlich gefragt. 
 
 

Herr Bergmann (SPD):  
 

Da Herr Weihrich das beantragt hatte und es mit 
dem, was ich sagen wollte, übereinstimmt, habe 
ich es nicht wiederholt: zur federführenden Bera-
tung in den Umweltausschuss, zur Mitberatung in 
die Ausschüsse für Landwirtschaft und für Inneres.  
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Das muss ich jetzt aufschreiben. Also: zur feder-
führenden Beratung in den Umweltausschuss, zur 

Mitberatung in den Ausschuss für Landwirtschaft 
und in den zeitweiligen - -  
 

(Zuruf von der CDU: In den zeitweiligen 
Ausschuss nicht!) 

 

Wir beginnen mit dem federführenden Ausschuss. 
Wer dafür ist, dass der Umweltausschuss der fe-
derführende Ausschuss ist, der gibt jetzt das Kar-
tenzeichen. - Das ist eine große Mehrheit des Hau-
ses. Ist jemand dagegen? - Enthält sich jemand 
der Stimme? - Einstimmig so beschlossen. 
 

Jetzt frage ich: Wer ist dafür, dass der Entwurf zur 
Mitberatung in den Landwirtschaftsausschuss 
geht? - Das ist auch eine große Mehrheit des Hau-
ses. Ist jemand dagegen? - Enthält sich jemand 
der Stimme? - Nein. Also ist das so beschlossen.  
 

Jetzt war der zweite Vorschlag die Mitberatung in 
diesem zeitweiligen Ausschuss. Wer hat den rich-
tigen Namen parat? 
 

(Zurufe von der SPD und von der CDU: In-
neres war das!) 

 

- Also Ausschuss für Inneres. Wer ist dafür, dass 
der Entwurf zur Mitberatung in den Innenaus-
schuss geht? - Das ist eine Mehrheit im Haus. Wer 
ist dagegen? - Wer enthält sich der Stimme? 
- Dann ist das mit Mehrheit zur Mitberatung in den 
Innenausschuss überwiesen worden. 
 

Jetzt kommt der zeitweilige Ausschuss Vernäs-
sung. Wer ist dafür, dass der Entwurf dorthin über-
wiesen wird? - DIE LINKE. Wer ist dagegen? - Die 
Regierungskoalition und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN. Damit ist das abgelehnt worden. Wir haben 
den Tagesordnungspunkt 9 erledigt.  
 
 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 12:  
 
 
 

Beratung 
 

Europatauglichkeit des Landtages voranbrin-
gen 
 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/1251 
 

Alternativantrag Fraktionen CDU und SPD - Drs. 
6/1457 
 
 
 

Einbringer ist Herr Czeke. Bitte, Herr Czeke.  
 
 

Herr Czeke (DIE LINKE):  
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Das Thema Europatauglichkeit ist fast 
schon zu einem Lieblingsthema meiner Fraktion 
geworden. Sämtliche parlamentarischen Initiativen 
dazu gingen von uns aus; die letzte im Sommer 
vergangenen Jahres. Dass wir die Absender der 
Anträge zur Europatauglichkeit waren und sind, 
hat seinen Grund sicherlich auch darin, dass die 
Mitwirkung und Begeisterung der anderen Land-
tagsfraktionen immer recht gering war, obwohl die 
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Interessenlage in diesem Punkt einmal eine ge-
meinsame ist. 
 

Dass die Landesregierung bei der Diskussion um 
mehr Mitsprache für das Parlament bei EU-Ange-
legenheiten buchstäblich auf der Bremse steht, 
liegt wohl in der Natur der Sache. Dieses Mal 
scheint es jedoch ein wenig anders zu sein; steter 
Tropfen höhlt wohl doch den Stein. 
 

Unser heutiger Antrag mit dem Titel „Europataug-
lichkeit des Landtages voranbringen“ trägt das Da-
tum 4. Juli 2012 und fiel vor der Sommerpause ei-
ner vollen Tagesordnung zum Opfer. Zum Dank 
liegt seit gestern irgendwann - das „irgendwann“ 
bezieht sich auf unsere schon mehrfach geäußerte 
Kritik, dass bei der Einstellung im LIV leider keine 
Zeit zu erfahren ist - ein Alternativantrag der Koali-
tionsfraktionen vor, der keiner ist, da er lediglich 
die Vorschläge der Landesregierung begrüßt und 
von unseren sieben Punkten einen zur Prüfung 
aufgreift. Wo bitte schön ist das eine Alternative?  
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 

Unsere Vorschläge scheinen so parlamentsfreund-
lich zu sein, dass sie besser nicht in den Aus-
schuss überwiesen werden sollen. Das hat schon 
etwas von Selbstkastration bei einigen Kollegen. 
Wer will das schon? 
 

Schneller und kreativer war da schon die Landes-
regierung mit ihrem Angebot zur Optimierung der 
Unterrichtung des Landtages in oben genannten 
EU-Angelegenheiten. Mit Schreiben vom - man hö-
re und staune - 7. Juli, einem Sonnabend, also vier 
Tage nach der Veröffentlichung unseres Antrags, 
bewegte sich die Staatskanzlei damit auf den 
Landtag zu.  
 

Ich erspare dem Hohen Haus die Abfrage, welche 
Abgeordneten die Vorlage kennen und sogar gele-
sen haben. Dennoch sind solche Vorschläge aus-
gehend von der Regierung erstmalig und daher 
löblich, geradezu motivierend, wurde doch im Hin-
blick auf unsere vorangegangen Initiativen zur Eu-
ropatauglichkeit durch die Landesregierung immer 
betont, dass sie diesbezüglich keinen Verbesse-
rungsbedarf erkennen könne. Zu dem Angebot des 
Europaministers komme ich gleich im Einzelnen. 
Vorher möchte ich auf unseren Antrag eingehen. 
 

Die Grundlage unserer erneuten Initiative sind die 
Beratungen und Ergebnisse des Treffens der Vor-
sitzenden der Europaausschüsse der Landtage 
vom 7. Mai 2012 in München. Während dieser 
erstmaligen Zusammenkunft wurde unter anderem 
über die Bindungswirkungen der Stellungnahmen 
der Landtage für die Landesregierungen und die 
gesetzliche Verankerung der Mitwirkungsmöglich-
keiten der Landtage debattiert. Man tauschte sich 
aus über die parlamentarische Einbindung, die un-
ter anderem im Thüringer Landtag auch mithilfe 
eines Deckblatts, eines Berichtsbogens erfolgt, der 

die Relevanz und die Auswirkungen eines EU-
Rechtsaktes für das Land erläutert.  
 

Gerade Letzteres begeisterte den Vorsitzenden 
unseres Europaausschusses Ralf Geisthardt, der 
dankenswerterweise an der Veranstaltung teil-
nahm, so sehr, dass er sich zu der Bemerkung hin-
reißen ließ, dass dies auch in Sachsen-Anhalt so 
zu machen sei. Nun können und wollen wir ihn 
heute darin unterstützen. 
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 

Wie in München diskutiert und von den Landtags-
präsidenten bereits mehrfach erklärt, unterstützen 
wir es ausdrücklich, dass die Stellungnahmen des 
Landtages zu einem EU-Vorhaben - es wird selten 
genug passieren, dass die einstimmig sind - für die 
Landesregierung im Bundesrat bindend sein müs-
sen. Ansonsten kann man sich die Meinungsbil-
dung und -äußerung auch sparen.  
 

Wenn relevante EU-Pläne wie beispielsweise zur 
Konzessionsrichtlinie, zu Beihilfen oder zu euro-
päischen Stiftungen über den Frühwarnmechanis-
mus zur Stellungnahme anstehen, dann sollte dies 
nicht mittels Tischvorlage im Europaausschuss oh-
ne Diskussion erfolgen, sondern öffentlich im Ple-
num. Das wird die zeitlich knappe Rahmensetzung 
selten genug ermöglichen.  
 

Aber wenn der Landtag in Sachen Europapolitik 
mehr Offenheit, Transparenz und Diskussion an-
schieben will, dann kann er das nicht hinter ver-
schlossener Tür tun. Schließlich erklären während 
der Europawoche auch die Vertreter der Landes-
regierung immer unisono: Wir wollen die Bevölke-
rung gerade in Sachen Europa und Europapolitik 
mehr mitnehmen. 
 

Für den praktischen Gebrauch der elektronischen 
Informationseinstellung zu EU-Vorlagen in der LIV 
sollte der Korb „EU-Angelegenheiten“ gegliedert 
werden nach Absender und Adressat, damit man 
erkennt, ob es sich beispielsweise um ein EU-
Grünbuch handelt oder um den jährlichen Europa-
bericht der Landesregierung. Die Staatskanzlei fil-
tert die Informationen zu den EU-Angelegenheiten 
ohnehin für die Ressorts vor. Bisher steht alles nur 
nach Eingangsdatum, aber thematisch unsortiert in 
einer endlosen Eingangsliste. 
 

Unstrittig, zumindest unter den Parlamentarierin-
nen und Parlamentariern, ist auch die entspre-
chende Überarbeitung der LIV. Diese Forderung 
enthielt schon unser Antrag in der Drs. 6/161 vom 
29. Juni 2011, der selbst durch den Änderungsan-
trag der Koalitionsfraktionen unterstützt wurde. Die 
Landtagsinformationsvereinbarung würde aus un-
serer Sicht aufgewertet, wenn sie in die Ge-
schäftsordnung integriert würde. 
 

Die Landtage von Bayern und Baden-Württemberg 
verfügen bereits über eine Beobachterin vor Ort in 
Brüssel, was auch für Sachsen-Anhalt in Anbin-
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dung an die Vertretung in Brüssel geprüft werden 
sollte. Im kommenden Doppelhaushalt des Landes 
Brandenburg wird bereits zur Unterstützung des 
Landtages in EU-Fragen vor Ort in der Brüsseler 
Vertretung Brandenburgs eine juristische Stelle 
geschaffen. 
 

In der letzten Legislaturperiode verfügte der Land-
tag mit einem Referenten im Ausschuss für Bun-
des- und Europaangelegenheiten über eine be-
währte Unterstützung. Dies sollte wieder eingeführt 
werden. Im Moment übernimmt ein Kollege des 
GBD freundlicherweise zusätzlich die Aufgabe, die 
LIV- und Bundesratseingänge zeitlich und nach 
Relevanz in einer Vorschlagsliste für den Europa-
ausschuss zusammenzustellen.  
 

Es bedarf jedoch einer kontinuierlichen themati-
schen Verfolgung der Entwicklung von EU-Vorgän-
gen aus der Sicht der Legislative. Das Problem ist 
zum Beispiel, dass, wenn der Kollege urlaubs- o-
der krankheitsbedingt fehlt, auch nichts zu diesem 
Thema getan wird.  
 

Der Hessische Landtag stellt seit Kurzem eine re-
gelmäßige spezielle Infomappe zu aktuellen EU-
Themen für die dortigen Parlamentarierinnen und 
Parlamentariern zusammen. 
 

Ich komme nun zum Angebot der Staatskanzlei für 
eine optimierte Unterrichtung des Landtages in 
EU-Angelegenheiten und der dazugehörigen Stel-
lungnahme des GBD für den Europaausschuss. 
Ich habe die Initiative des Europaministers ein-
gangs hinreichend gelobt und kann damit zur Kritik 
kommen.  
 

Unser Antrag geht natürlich weiter als ein Angebot 
der Staatskanzlei. Die Idee hinsichtlich des Be-
richtsbogens wird zwar aufgegriffen, aber nur für 
die Schwerpunkte aus dem EU-Kommissions-
arbeitsprogramm.  
 

Wir möchten diese Einschätzung für alle landes-
bedeutsamen EU-Vorlagen haben; denn nach den 
Vorschlägen der Landesregierung wäre der wichti-
ge Richtlinienvorschlag zur Vergabe von Konzes-
sionen hiervon nicht erfasst gewesen. In Thüringen 
hat der Landtag aber über eben jene Vorlage wich-
tige Informationen durch die Landesregierung er-
halten.  
 

Weitere wichtige EU-Vorhaben stehen an, die per 
Berichtsbogen kommentiert werden müssten. Als 
Beispiele werden das Jugendpaket mit einem Qua-
litätsrahmen für Praktika und Neuregelungen zur 
Entsenderichtlinie genannt. 
 

Von einer bindenden Stellungnahme ist im Ange-
bot der Staatskanzlei ebenso wenig die Rede wie 
von der Überarbeitung der LIV, auch was die the-
menspezifische Untergliederung im LIV-Korb „EU-
Angelegenheiten“ betrifft. Wie die von uns seit 
Langem geforderte Verbesserung oder Anbindung 
des Landtages an die Vertretungen in Brüssel und 

Berlin erfolgen kann - ebenfalls Schweigen im Wal-
de. 
 

Der Gesetzgebungs- und Beratungsdienst stützt in 
seiner Stellungnahme im Wesentlichen unseren 
Antrag. Hier erfolgt mein besonderer Dank an 
Herrn Dr. Pfannkuchen für seine Zuarbeit.  
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 

Er bestätigt weitergehende Unterrichtungen in Ver-
einbarungen anderer Bundesländer und hält Be-
richtsbögen zu jedem Legislativakt der EU ohne 
größeren Mehraufwand für umsetzbar.  
 

Unklar ist uns allerdings, warum es laut GBD-Stel-
lungnahme - ich zitiere - „vertretbar erscheint, auf 
eine Anpassung der Landtagsinformationsverein-
barung zu verzichten“, wenn wir das Papier nicht 
so lesen, dass es Gewohnheit sein müsste, dass 
man es uns an die Hand gibt. 
 

Der Hinweis des GBD, dass laut LIV dem Landtag 
lediglich Vorhaben von grundsätzlicher Bedeutung 
zu übermitteln sind, ist eher ein Argument für eine 
Änderung der LIV und dafür, die Übermittlungsver-
pflichtung auf sämtliche Vorgänge auszudehnen. 
 

Leider hatten die anderen Fraktionen während der 
Diskussion zum Regierungsangebot in der letzten 
Sitzung des Europausschusses vor zwei Wochen 
in Berlin keine konkreten Vorschläge oder Ergän-
zungen beizusteuern.  
 

Der Europaausschuss wird aber nicht umhinkom-
men, eigene weiterreichende Verbesserungen in 
der Mitwirkungsmöglichkeit bei Europafragen zu 
unterbreiten. Es geht nicht nur um technische Fra-
gen.  
 

Die Landesregierung bietet uns den kleinen Fin-
ger. Der Landtag sollte die dargebotene ganze 
Hand ergreifen, zumal einige Dinge in unserer 
Hand liegen, zum Beispiel die LIV-Überarbeitung 
und der Ausschussreferent bzw. die -referentin 
und die Informationsstelle in Brüssel.  
 

Wir bitten daher zur weiteren Diskussion unserer 
Vorschläge um eine Überweisung in den Europa-
ausschuss sowie in den Ältestenrat. - Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Herr Kollege Czeke. - Für die Lan-
desregierung spricht jetzt Frau Ministerin Professor 
Wolff. Bitte schön, Frau Ministerin. 
 
 

Frau Prof. Dr. Wolff, Ministerin für Wissen-
schaft und Wirtschaft:  
 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Sehr geehrte Da-
men und Herren! Es scheint zu einer guten Tradi-
tion zu werden, dass sich der Landtag in nahezu 
regelmäßigen Abständen mit Fragen der Verbes-
serung seiner Europatauglichkeit befasst.  
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Vor etwas mehr als einem Jahr haben wir über den 
Antrag der Fraktion DIE LINKE „Europatauglichkeit 
des Landtages weiter ausbauen“ beraten. Für die 
heutige Sitzung des Landtages liegt ein neuer An-
trag der Fraktion DIE LINKE vor, der unter ande-
rem auch Maßnahmen enthält, die die Landes-
regierung aus der Sicht der Antragsteller ergreifen 
soll, um die Europatauglichkeit des Landtages wei-
ter voranzubringen.  
 

Alternativ hierzu wurde ein Antrag der Fraktionen 
der CDU und der SPD übermittelt, der sich mit der 
Optimierung der Unterrichtungspraxis des Land-
tages in EU-Angelegenheiten befasst. 
 

In der Landtagsdebatte am 11. Juli 2011 hat Herr 
Staatsminister Robra in seiner Rede auf die Koali-
tionsvereinbarung für die laufende Legislaturperio-
de Bezug genommen, die der Landesregierung 
aufgibt, durch leistungsfähige Informationsmecha-
nismen und die jährliche Vorlage eines Europa-
berichts den Landtag in seiner Integrationsverant-
wortung zu unterstützen. Seitdem hat die Landes-
regierung kontinuierlich an der Umsetzung dieses 
Auftrags gearbeitet. Die Ergebnisse liegen Ihnen 
vor. 
 

Im Januar wurde dem Landtag die von der Lan-
desregierung beschlossene Internationalisierungs- 
und Europastrategie für Sachsen-Anhalt übermit-
telt, mit der sich das Hohe Haus bereits befasst 
hat. Diese Strategie bildet für die Dauer der ge-
samten sechsten Legislaturperiode den Rahmen 
für die jährlichen Europaberichte. 
 

Der auf der Strategie aufbauende Europabericht 
für das Jahr 2012 liegt dem Landtag seit März vor. 
Der Europabericht 2013 wird Ihnen in Übereinstim-
mung mit der Landtagsinformationsvereinbarung 
Ende 2012/Anfang 2013 zugehen.  
 

Zudem wurde dem Landtagspräsidenten nach vo-
rausgegangener Kabinettsbefassung mit Schrei-
ben des Chefs der Staatskanzlei vom 7. Juli 2012 
ein Angebot der Landesregierung zur Optimierung 
der Unterrichtung des Landtages in EU-Angele-
genheiten übermittelt.  
 

Dieses enthält auf der Basis der Landtagsinfor-
mationsvereinbarung drei Vorschläge für die Er-
gänzung der bisherigen Unterrichtungspraxis, mit 
denen die Landesregierung insbesondere auch 
dem in der Vergangenheit verschiedentlich ge-
äußerten Interesse des Landtages nach frühzeiti-
gen Informationen zur Bewertung von Legislativ-
vorschlägen unter den Gesichtspunkten von Sub-
sidiarität und Verhältnismäßigkeit entgegenkom-
men und ihn in die Lage versetzen möchte, eigene 
Entscheidungsabläufe zu konzentrieren und zu 
beschleunigen. 
 

Die Vorschläge der Landesregierung sehen Fol-
gendes vor: Zum einen bietet die Landesregierung 
dem Landtag an, Berichtsbögen zu ausgewählten 

Schwerpunktvorhaben der Ressorts zum jährlichen 
Arbeitsprogramm der Europäischen Kommission 
zu übersenden.  
 

Von dieser Berichterstattung würden ausgehend 
von der allgemeinen Informationspflicht der Lan-
desregierung gegenüber dem Landtag in Angele-
genheiten der Europäischen Union gemäß der LIV 
sowohl Vorhaben legislativen als auch nichtlegisla-
tiven Charakters erfasst.  
 

Für das Jahr 2012 hieße dies, dass die Landes-
regierung dem Landtag voraussichtlich noch Be-
richte zu etwa 17 Vorhaben von den 22 Vorhaben 
übermitteln würde, die als Schwerpunktvorhaben 
der Landesregierung in der Anlage zum Europa-
bericht 2012 aufgeführt sind. 
 

Ich sage voraussichtlich, da eine Berichterstattung 
selbstverständlich von der Vorlage der Vorschläge 
durch die Europäische Kommission abhängig ist 
und nur dann Sinn macht, wenn die Beratungsver-
fahren auf bundes- und europäischer Ebene noch 
nicht abgeschlossen sind.  
 

Ab dem Jahr 2013 würden Sie Berichte zu allen 
Vorhaben erhalten, zu denen die Landesregierung 
zuvor in ihrem vorausschauenden Europabericht 
gemäß der LIV die grundsätzliche Bedeutung für 
das Land festgestellt hat 
 

Darüber hinaus enthält das Angebot der Landes-
regierung an den Landtag zwei Vorschläge, wie 
die Unterrichtung des Landtages in Subsidiaritäts-
angelegenheiten künftig optimiert werden kann. Es 
ist vorgesehen, den Landtag durch die Übersen-
dung entsprechender Prüfbögen über Fälle zu un-
terrichten, bei denen im Ergebnis der landesinter-
nen vorläufigen Subsidiaritätsprüfung ein Subsidia-
ritätsverstoß vermutet wird.  
 

Diese Unterrichtung würde vor dem Abschluss der 
landesinternen Bundesratskoordinierung erfolgen 
und - dies liegt in der Natur der Sache - damit un-
ter dem ausdrücklichen Vorbehalt eines gegebe-
nenfalls auch von der ursprünglichen Einschätzung 
abweichenden abschließenden Votums der Lan-
desregierung stehen. 
 

Zudem wurde dem Landtagspräsidenten vorge-
schlagen, dass der Bevollmächtigte des Landes 
Sachsen-Anhalt beim Bund, Herr Staatssekretär 
Dr. Michael Schneider, den Landtag in zeitlicher 
Nähe zu den Plenarsitzungen des Bundesrates 
über das voraussichtliche Abstimmungsverhalten 
der Landesregierung zu Anträgen auf Subsidiari-
tätsrüge unterrichten wird.  
 

Sollte der Landtag das Angebot der Landesregie-
rung annehmen - hiervon gehe ich im Anschluss 
an die Befassung des Ausschusses für Bundes- 
und Europaangelegenheiten sowie Medien mit 
den Vorschlägen am 12. September sowie im Lich-
te des Alternativantrags der Koalitionsfraktionen 
aus -, macht dies die im Antrag der Fraktion DIE 
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LINKE unter Punkt 1 Buchstabe a enthaltene For-
derung aus der Sicht der Landesregierung obsolet.  
 

Im Hinblick auf die Forderung unter Punkt 1 Buch-
stabe b des Antrages der Fraktion DIE LINKE 
möchte ich auf die Ausführungen von Herrn 
Staatsminister Robra aus dem Vorjahr verweisen, 
der festgestellt hat, dass Abschnitt VIII Nr. 3 der 
Landtagsinformationsvereinbarung diese Materie 
bereits jetzt regelt.  
 

Entsprechend wurde der Landtag in den Fällen, in 
denen der Bundesrat im Rahmen des Frühwarn-
systems Subsidiaritätsbedenken erhoben hat, un-
terrichtet. Dies erfolgte mit Schreiben der Staats-
kanzlei vom 31. März 2010, vom 27. September 
2010, vom 19. Dezember 2011, vom 25. Januar 
2012, vom 8. Februar 2012 und vom 5. März 2012 
sowie in zwei Fällen am 2. April 2012.  
 

Sehr geehrte Damen und Herren! Die weiteren 
Punkte des Antrages der Fraktion DIE LINKE rich-
ten sich nicht an die Landesregierung, sodass eine 
Stellungnahme hierzu entbehrlich ist. Dies betrifft 
auch die Buchstaben c und d des Punktes 1 des 
Antrages der Fraktion DIE LINKE, die zwar formal 
an die Landesregierung gerichtet sind, jedoch Fra-
gen aufgreifen, die allein in der Zuständigkeit des 
Landtages zu klären sind.  
 

Ich würde es begrüßen, wenn der Landtag das 
Angebot der Landesregierung zur Optimierung der 
Unterrichtung des Landtages in EU-Angelegenhei-
ten annimmt, wie dies auch im Antrag der Regie-
rungsfraktionen zum Ausdruck kommt, den im Üb-
rigen für sachgerecht halte.  
 

Seitens der Landesregierung sind, wie bereits im 
Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenhei-
ten sowie Medien zugesagt, alle notwendigen Vor-
kehrungen getroffen, um unmittelbar wie vorge-
schlagen zu verfahren.  
 

Abschließend darf ich nochmals die Bereitschaft 
der Landesregierung zum Ausdruck bringen, auch 
künftig an der weiteren Verbesserung unserer Zu-
sammenarbeit mitzuwirken. Landtagsinformations-
gesetz und Landtagsinformationsvereinbarung ge-
ben uns hierfür die notwendigen Mittel in die Hand.  
 

Gleichzeitig möchte ich daran erinnern, dass die 
Nutzung der vorhandenen Instrumente zur Erar-
beitung inhaltlicher Stellungnahme Vorrang vor der 
Schaffung immer neuer Informationspflichten ha-
ben sollte. Wir sehen daher künftigen Debatten in 
der Sache mit Interesse entgegen. - Vielen Dank.  
 

(Zustimmung bei der CDU und bei der SPD) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Vielen Dank, Frau Ministerin. - Wir treten jetzt in 
die vereinbarte Fünfminutendebatte ein. Als Ers-
ter spricht Herr Tögel für die SPD-Fraktion. Bitte 
schön.  

Herr Tögel (SPD):  
 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Zum wiederholten Mal führen wir heute eine De-
batte, die eigentlich nur die Mitglieder des Europa-
ausschusses interessiert, wobei vermutlich auch 
nur - bis auf wenige Ausnahmen - die Mitglieder 
des Europaausschusses verstehen, worum es 
hierbei geht.  
 

Das ist eine Diskussion, die eigentlich überhaupt 
nicht in das Plenum gehört; vielmehr müsste diese 
Diskussion im Ausschuss geführt werden. Diese 
Diskussion wird seit vielen Jahren seit dem Ab-
schluss des Vertrages von Lissabon immer wieder 
im Europaausschuss geführt. 
 

Aus meiner Sicht ist es so, dass wir hierbei an vie-
len Stellen Verständnisprobleme haben. Die inhalt-
liche Diskussion wird immer wieder mit der Diskus-
sion über das Thema Subsidiaritätskontrolle ver-
mischt.  
 

Im Hinblick auf die Subsidiaritätskontrolle stellt sich 
jedoch keine inhaltliche Diskussion über EU-Doku-
mente bzw. andere Vorgänge; vielmehr stellt sich 
in Bezug auf die Subsidiaritätskontrolle die Frage: 
Verletzt die EU das Subsidiaritätsrecht oder ver-
letzt sie es nicht? Ist das Land also in seinen 
Rechten, einen Rechtsetzungsakt selbst zu treffen, 
beeinträchtigt oder ist das Land nicht beeinträch-
tigt? 
 

Diese Prüfung beinhaltet überhaupt keine inhalt-
liche Diskussion hinsichtlich der EU-Dokumente 
bzw. anderer Vorgänge. Das ist das Problem, das 
wir im Ausschuss versucht haben zu klären, aber 
bisher scheinbar noch nicht durchgedrungen ist.  
 

Das, was die Frau Ministerin eben in ihrer Rede 
hinsichtlich der Staatskanzlei vorgelesen hat, näm-
lich dass wir eigentlich über Inhalte diskutieren 
müssen, kommt viel zu kurz, weil wir uns ständig 
über das Verfahren verständigen und diesbezüg-
lich nicht zu einer vernünftigen Lösung kommen.  
 

Wir müssen dazu kommen, dass wir uns im Aus-
schuss rechtzeitig - dazu gibt es entsprechende 
Vorschläge, zum Beispiel das Arbeitsprogramm 
des Ausschusses der Regionen - auf die Themen 
verständigen, die wir inhaltlich behandeln wollen. 
Das führt dazu, dass wir uns inhaltlich mit den 
Dingen beschäftigen, die im Europaausschuss 
richtig und wichtig sind.  
 

Das Thema Subsidiaritätskontrolle kann man so 
schön aufblähen. Man kann diesbezüglich viel Pa-
pier und Informationen bekommen, sodass wir zu-
geschüttet werden. Aber das bewegt in der Sache 
inhaltlich überhaupt nichts, weil das Thema Subsi-
diaritätskontrolle nur dann Wirkung entfaltet, wenn 
sich über verschiedene Ebenen bis hin nach Brüs-
sel entsprechende Mehrheiten finden und es dazu 
kommt, dass die Kommission überlegt, ob es die 
Vorlage zurückzieht oder sie ändert.  
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Also, wir müssen einerseits Verfahren finden, bei 
denen wir über das informiert werden, was die 
Landesregierung will - das kann sie, das macht sie 
und das sollen wir auch einfordern -; andererseits 
müssen wir schauen, dass wir die Informationen 
so gefiltert bekommen, wie wir sie wollen.  
 

Die Landesregierung hat für das Thema Subsidia-
ritätskontrolle Vorschläge unterbreitet. Im Rahmen 
der LIV werden weitere Dokumente eingestellt. Wir 
müssen schauen, ob wir diese entsprechend über-
arbeiten und systematisieren, damit es übersicht-
licher ist. Aber das alles hat letztlich wenig mit dem 
zu tun, über was wir inhaltlich im Ausschuss disku-
tieren wollen.  
 

Wie gesagt, für mich ist es wichtig, dass wir über 
Inhalte diskutieren und nicht ständig das Thema 
Subsidiaritätskontrolle wie eine Monstranz vor uns 
hertragen, mit dem sich schon ganz andere Gre-
mien beschäftigen.  
 

Es geht um die Frage: Wie geht es mit dem Subsi-
diaritätsnetz des AdR weiter? - Wir sind beigetre-
ten. Unser Antrag ist angenommen worden, und 
wir können jetzt testen, ob wir die Hinweise umset-
zen können. Wer in den letzten Tagen ins Netz 
geschaut hat, der sieht, dass dort verschiedene 
Dokumente von Schleswig-Holstein, von Thürin-
gen bzw. von Hessen schon eingestellt worden 
sind. Die haben sozusagen schon Vorarbeit für 
uns geleistet. Das erspart uns eine Menge Arbeit 
und personelle Ressourcen.  
 

Wir wollen erst einmal abwarten, wie sich die Mit-
gliedschaft im Subsidiaritätsnetzwerk auf unsere 
Arbeit auswirkt. Herr Wobben, der ehemalige Lei-
ter der Landesvertretung in Brüssel, ist im Aus-
schuss der Regionen Direktor für Subsidiaritäts-
kontrolle und institutionelle Beziehungen gewor-
den. Ich denke, dass wir mit Herrn Wobben Mög-
lichkeiten haben, uns inhaltlich weiter einzubrin-
gen.  
 

Herr Staatssekretär Schneider hat in der Sitzung 
des Europaausschusses in Berlin gesagt, dass er 
als Vertreter der EVP-Fraktion im AdR der Vertre-
ter für ein Gremium Subsidiaritätskontrolle sein 
wird. Wir haben auch darüber die Chance, an wei-
tere Informationen oder Mitwirkungsmöglichkeiten 
zu kommen. 
 

Die Frage, wie wir mit Personal im Landtag um-
gehen, ist eine Sache, über die man diskutieren 
kann. Ich würde es mir sehr wünschen, dass wir 
einen eigenen Referenten hätten. Wir hatten nie 
einen eigenen Referenten, sondern der Aus-
schusssekretär hat diese Aufgabe damals für den 
Ausschuss mit wahrgenommen. Mit der Umorgani-
sation ist diese Aufgabe weggefallen.  
 

Ich würde es mir wünschen, dass wir dafür einen 
Referenten bekommen. Genauso schön wäre es, 
wenn wir jemanden in Brüssel hätten. Aber das ist 

eine Frage, die der Ältestenrat im Benehmen mit 
der Landtagsverwaltung klären muss. Es muss ge-
klärt werden, ob das finanziell leistbar ist.  
 

Wir können nicht überall Verwaltung einsparen und 
an anderer Stelle neue aufbauen. Das ist eine An-
gelegenheit, die wir nicht per Landtagsbeschluss 
regeln können, sondern hierzu muss sich der Äl-
testenrat in Absprache mit der Verwaltung ver-
ständigen und prüfen, ob das überhaupt möglich 
ist.  
 

Im Übrigen gab es das Angebot der Staatskanz-
lei, dass Praktikanten, aber im Zweifel auch eine 
Dauerstelle in der Landesvertretung immer gern 
gesehen sind und wir uns dort auch personell ver-
ankern können, wenn wir es denn finanzieren wol-
len.  
 

Wir legen Ihnen den Alternativantrag vor, den wir 
zur Abstimmung stellen. Das Thema wird uns auch 
weiterhin im Ausschuss begleiten. Ich denke, dass 
wir mittelfristig zu Lösungen kommen werden und 
ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Zielset-
zung, Aufwand und Nutzen hinbekommen, was 
das Thema Subsidiaritätskontrolle betrifft.  
 

Ich betone es noch einmal: Es ist davon zu tren-
nen, was wir inhaltlich bei EU-Dokumenten bzw. 
europapolitischen Aktivitäten der Landesregierung 
diskutieren wollen. Diese inhaltliche Diskussion 
kommt mir leider immer zu kurz. - Danke schön.  
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Vielen Dank, Herr Tögel. - Für die Fraktion BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN spricht jetzt Herr Herbst. Bit-
te, Herr Herbst.  
 
 

Herr Herbst (GRÜNE):  
 

Vielen Dank. - Herr Präsident! Meine lieben Kolle-
ginnen und Kollegen! Lieber Herr Tögel, mit dem 
Verständnis ist das so eine Sache. Ich glaube 
nicht, dass dieses Thema eines ist, das nur sehr 
wenige hier verstehen oder verstehen wollen, son-
dern ich glaube, Verständnis wächst immer durch 
den Umgang mit einer Sache.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LINKEN) 
 

Wenn wir den Menschen immer nur sagen „Das ist 
alles viel zu kompliziert für euch, und das machen 
wir am besten in den Fachausschüssen; denn das 
versteht eigentlich niemand“, dann kommen sie 
auch nicht zu mehr Verständnis für Europa-
Themen. Ein wenig mehr Verständnis würde uns 
gut tun. 
 

(Herr Dr. Thiel, DIE LINKE: Sehr richtig, Herr 
Herbst!) 

 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist der 
Fraktion DIE LINKE dankbar, dass sie das Thema 
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mit ihrem Antrag auf die Tagesordnung gesetzt 
hat. Einem großen Teil dieses Antrages stimmen 
wir ausdrücklich zu.  
 

Der Vertrag von Lissabon stärkt die Mitwirkungs-
rechte der Parlamente - auch der Landesparla-
mente - der EU-Mitgliedstaaten. Wir sollten diese 
Beteiligungsmöglichkeiten nutzen. Es ist zu begrü-
ßen, dass Sie dieses Thema heute ansprechen.  
 

Beteiligung heißt aber mehr als Information. So 
muss sich nicht nur die Unterrichtungspraxis durch 
die Landesregierung verbessern, sondern wir er-
warten vor allem mehr Chancen für Beteiligung. 
Europa steht mit der festgefahrenen Eurokrise am 
Scheideweg. Nie zuvor war das Vertrauen in die 
europäischen Institutionen so erschüttert wie heu-
te. Das ist zum Teil ein hausgemachtes Problem.  
 

Mit der gestiegenen Komplexität der Strukturen 
und den stärker werdenden Eingriffsmöglichkeiten 
europäischer Politik und europäischen Rechts wird 
es immer wichtiger, Beteiligungen einzufordern, 
weil Europa eben nur über Beteiligungen zu ver-
stehen ist.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LINKEN) 
 

Gerade im Hinblick auf die Neuprogrammierung 
der EU-Strukturfonds - wir haben es heute schon 
der Fragestunde gehört - ist es unerlässlich, das 
Parlament ausreichend und frühzeitig sowie sei-
nem Verfassungsrang entsprechend über die Ziele 
der Landesregierung zu informieren, aber vor al-
lem ist es wichtig, diese mit den Bedürfnissen und 
Wünschen des Parlamentes abzustimmen und an 
diese anzupassen.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LINKEN) 
 

Über kaum ein anderes Instrument sind in den 
letzten Jahren mehr Menschen in unserem Bun-
desland mit einem wichtigen europäischen Gedan-
ken in Berührung gekommen wie über die europäi-
schen Förderprogramme. Der Gedanke ist: Wir 
bauen gemeinsam an Europa.  
 

Europa als Solidargemeinschaft erschöpft sich e-
ben nicht in Euro-Rettungsfonds, sondern wir alle 
- besonders in den ostdeutschen Bundesländern - 
profitieren seit Jahren in erheblichem Maße von 
diesem solidarischen Europa, von dieser solidari-
schen Seite der EU.  
 

Wir sind in der glücklichen Lage, jetzt über die 
Neuprogrammierung eines erneuten Milliardenpro-
gramms diskutieren zu dürfen, von dem wir mög-
licherweise zum letzten Mal, aber doch ganz er-
heblich profitieren werden.  
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 
 

Mit dem Antrag möchten Sie die Europatauglich-
keit des Landtages voranbringen. Sie unterbreiten 
dafür konkrete Vorschläge. Ihr Antrag stammt von 
Anfang Juli 2012 - das ist heute schon gesagt 

worden - und wenige Tage darauf kam dieses viel 
gelobte Schreiben von Staatsminister Robra. 
 

Auch wir sagen: Ja, das ist tatsächlich ein bemer-
kenswerter Inhalt. Schade, dass Herr Robra heute 
nicht anwesend ist. Er bekommt ja nicht so viel 
Lob. Deswegen ist es mir wichtig, das heute hier 
zu sagen.  
 

(Ministerin Frau Prof. Dr. Wolff: Ich gebe es 
ihm weiter!) 

 

- Sie geben es weiter, Frau Professor Wolff.  
 

Die Staatskanzlei schlägt dem Landtag ein Verfah-
ren für die zukünftige Unterrichtung in EU-Angele-
genheiten mittels Berichtsbögen zu Schwerpunkt-
vorhaben vor. Diese Vorschläge entsprechen der 
Praxis in anderen Bundesländern. Wir begrüßen 
diese Vorschläge und sehen der Umsetzung er-
wartungsvoll entgegen.  
 

Zur umfassenden Unterrichtung des Landtages 
möchten wir als bündnisgrüne Fraktion lediglich 
hinzufügen - das können Sie vielleicht auch wei-
tergeben, Frau Ministerin, und die Staatskanzlei 
darum bitten -, auch den Berichtsbogen gemäß Zif-
fer II Nr. 3 der Anlage zu § 9 des Gesetzes über 
die Zusammenarbeit von Bund und Ländern in An-
gelegenheiten der Europäischen Union mit zur 
Verfügung Zusammenhang zu stellen. Das ist viel-
leicht ein wenig spezieller.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Wir finden, mit ihren Vorschlägen erfüllt die Lan-
desregierung einen wesentlichen Teil des Antrags 
der Linksfraktion, zumindest den Teil, den wir als 
bündnisgrüne Fraktion als sinnvoll ansehen und 
gern unterstützen möchten.  
 

Der Alternativantrag der Koalitionsfraktionen er-
übrigt sich im Wesentlichen für uns, da er eine 
bloße Bekräftigung der Vorschläge des Staats-
ministers ist.  
 

Wir glauben, dass die Arbeit des Ausschusses für 
Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Me-
dien und des Landtages im Hinblick auf Europa 
gestärkt und ernster genommen werden muss.  
 

Dies kann sehr einfach geschehen, zum Beispiel 
durch sinnvolle Ergänzungen der Informations-
praxis durch die Landesregierung, wie heute be-
reits Thema gewesen, oder zum Beispiel durch ei-
ne stärkere Einbindung des Landtages bei der 
Neuprogrammierung der nächsten Fördermittel-
periode. Diese ist von der Landesregierung noch 
nicht vorgeschlagen worden. Wir warten noch auf 
diese Beteiligungsmöglichkeiten.  
 

Mehr Europatauglichkeit ist für uns vorrangig eine 
inhaltliche Aufgabe und weniger eine Frage von 
zusätzlichen Stellen. Somit halten wir auch Ihre 
Forderung nach einer Referentenstelle im Landtag 
sowie nach Informationsstellen und Kontaktstellen 
des Landtages in Brüssel für überflüssig.  
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Weder wird eine einzelne Referentenstelle im 
Landtag bei der Fülle der Informationen aus Euro-
pa auch nur annähernd die bestehenden Kompe-
tenzen des GBD sinnvoll ergänzen können, der 
- Herr Czeke, vielleicht wissen Sie da mehr als 
ich - nach meiner Kenntnis eigens um eine Teil-
stelle aufgestockt wurde, um diese Aufgaben 
wahrnehmen zu können - es ist nicht so, dass das 
eine zusätzliche Aufgabenübernahme wäre -, noch 
scheint es uns besonders sinnvoll, die Europa-
Kompetenz Sachsen-Anhalts durch einen weiteren 
Ausbau der physischen Anwesenheit von Beamten 
in Brüssel zu simulieren. Das muss nun wirklich 
nicht sein. Davon haben wir dort genug.  
 

Die Tauglichkeit unseres Landtages in Europafra-
gen entscheidet sich nicht an Posten, sondern an 
unserer Einstellung zu Europa und an unserer Be-
reitschaft, alle Fraktionen und vor allem die Bürge-
rinnen und Bürgern an unserer Europapolitik hier 
im Land zu beteiligen und sie mitzunehmen und ih-
re Beteiligung zu stärken. - Vielen Dank.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Herr Herbst. - Für die Fraktion der 
CDU spricht der Kollege Geisthardt. Bitte schön, 
Herr Geisthardt. 
 
 

Herr Geisthardt (CDU): 
 

Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und 
Herren! Lieber Kollege Herbst, schönen Dank für 
Ihren Beitrag. Er könnte beinahe dazu dienen, 
dass ich meinen Beitrag zur Protokoll gebe, weil 
wir uns in vielen Dingen durchaus einig sind. Aber 
ich will ein paar Anmerkungen machen, weil ich 
diese aus meiner Sicht für richtig und wichtig halte.  
 

Wenn es um die Stärkung der Parlamentsbeteili-
gung geht, dann gibt es genügend Vorschläge. In 
unserem Alternativantrag ist zu lesen, dass es 
Dinge gibt, die nur der Ältestenrat regeln kann. 
Diese Dinge muss der Ältestenrat im Benehmen 
mit der Staatskanzlei regeln. Über die Vorschläge, 
die wir haben - wir nehmen auch gern Vorschläge 
aus der Fraktion DIE LINKE auf, wenn sie sinnvoll 
sind -, werden wir weiter sprechen.  
 

(Frau Dr. Klein, DIE LINKE: Das haben wir 
noch nie erlebt! - Herr Gallert, DIE LINKE: 
Die Frage ist, ob Sie den Sinn erkennen!) 

 

- Ob Sie Sinn oder Unsinn erkennen, bleibt Ihnen 
überlassen. Diesbezüglich möchte ich Ihnen nicht 
hineinreden. - Ich denke, wir werden dazu im Äl-
testenrat eine vernünftige Lösung finden.  
 

Ob wir Informationen mithilfe einer Referentenstel-
le, einer Kontaktstelle oder wie auch immer be-
kommen, ist im Moment erst einmal eine zweitran-
gige Frage. Wichtig ist die Qualität der Information.  

Ich halte nichts davon, dass wir in Informationen 
„ersaufen“ und uns irgendwann jemand sagt: Ihr 
könnt euch gar nicht mehr damit beschäftigen; 
denn ihr wisst in dem Meer an Informationen gar 
nicht mehr, worum es geht. Deswegen geht es 
mehr um die Qualität der ganzen Angelegenheit. 
Die Berichte, die Zuarbeiten müssen so strukturiert 
sein, dass sie auch verständlich sind.  
 

Es ist doch ganz klar: Parlamentarier wie wir es al-
le hier in diesem Landtag sind, können nicht das 
Herrschaftswissen einer Regierung haben. Das 
heißt, wir sind darauf angewiesen, dass wir be-
stimmte Dinge vorbereitet bekommen. Insofern 
kann es nur eine Zusammenarbeit mit der Regie-
rung geben und nicht ein Gegeneinander. Das gilt 
auch für Anträge, die ohne entsprechende Vor-
bereitung nicht durchsetzbar sind.  
 

Ich denke, auch diesbezüglich werden wir vernünf-
tig miteinander umgehen und dann auch das er-
reichen, was wir brauchen. Es kann im Endeffekt 
nicht darum gehen, dass bei uns Vorschläge 
durchgehen oder mit Vorschlägen gehandelt wird, 
von denen es dann im Brüsseler Jargon so wun-
derschön heißt: In Brüssel wird’s gedacht, in 
Deutschland wird’s gemacht und in Italien wird ge-
lacht.  
 

An dieser Stelle ist beispielsweise auf die ange-
dachte Verordnung für eine Glühlampenpolizei 
- lachen Sie nicht, in Brüssel denkt man tatsächlich 
darüber nach - hinzuweisen. Die Bundesländer 
sollen 50 Stellen schaffen, um zu kontrollieren, ob 
in Baumärkten noch Glühlampen verkauft werden. 
Ich glaube, in Italien gäbe es niemanden, der das 
umsetzt.  
 

Wenn wir das nicht wissen und wenn wir nicht wis-
sen, wie sich unsere Landesregierung dazu posi-
tioniert, dann können wir uns als Landtag dazu 
auch nicht äußern. Wir werden dieses Thema wei-
ter behandeln und wir werden weiter miteinander 
reden. Ich bin mir sicher: Wir finden eine vernünfti-
ge Lösung.  
 

Um einer eventuellen Legendenbildung, Herr Kol-
lege Czeke, vorzubeugen, möchte ich sagen: Wir, 
die Koalitionsfraktionen, stehen nicht in einer un-
verbrüchlichen Treue zur Landesregierung; auch 
wenn Sie das manchmal meinen. Wir machen es, 
weil wir eine gemeinsame Politik vertreten.  
 

Der Dienstherr eines Landtagsabgeordneten, Herr 
Kollege Czeke, auch wenn Sie das manchmal an-
ders sehen, ist der mündige Wahlbürger, nicht eine 
Partei oder eine Regierung. - Schönen Dank.  
 

(Beifall bei der CDU und bei der SPD) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Herr Geisthardt. - Der Kollege Czeke 
ist schon aufgebrochen und bekommt jetzt für die 
Fraktion DIE LINKE das Wort. Bitte schön.  
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Herr Czeke (DIE LINKE):  
 

Vielen Dank, Herr Präsident, aber ich bin nur zum 
Rednerpult aufgebrochen. - Ich möchte in der Er-
widerung noch einmal auf die - wie ich es aus mei-
ner Sicht nenne - Arbeitsverweigerung der Koali-
tionsfraktionen eingehen.  
 

(Zustimmung von Herrn Lange, DIE LINKE) 
 

Wie ich es eben in meiner Rede bereits sagte, ha-
ben es CDU und SPD zehn Wochen nach dem 
Vorliegen unseres Antrages - und das im Land der 
Frühaufsteher - gestern geschafft, eine Minimal-
lösung für das Problem vorzulegen. Sie nennen 
das auch noch „Alternative“. Derartig offen unmoti-
viert und unambitioniert zeigten sie sich selten.  
 

Seit dem Jahr 2005 bekommen wir über das LIS 
täglich eine unsortierte Flut von EU-Vorlagen auf 
den Rechner. Bereits vor sieben Jahren sollte das 
neue Verfahren in einer Testphase laufen.  
 

Verbesserungsvorschläge hat meine Fraktion oft 
und gern eingebracht. Sie liefen aber immer ins 
Leere. So anscheinend auch heute wieder; denn 
die Parlamentarier wünschen - ganz alternativ - ei-
ne Testphase zum Angebot der Landesregierung.  
 

Die Landesregierung hat nur einen Bruchteil unse-
rer Forderungen aufgenommen. Das ist klar, weil 
es der Regierung eigentlich „schnurzpiepegal“ ist, 
ob der Landtag in Brüssel vertreten ist, ob ein Re-
ferent oder eine Referentin für den Ausschuss die 
Vorlagen sortiert oder ob die LIV so gegliedert 
wird, dass man damit etwas anfangen kann, und 
eben nicht durch eine Papierflut verschüttet wird.  
 

Schon gar nicht sollen die Stellungnahmen des 
Landtages bindend für die Landesregierung sein. 
Das ist auch irgendwo verständlich. Darum muss 
sich das Parlament schon selbst kümmern. Des-
halb unser Antrag. Aber von Parlamentariern der 
Koalition ist er nicht gewollt. Daran kann man 
schon einmal verzweifeln. Bitte sehen Sie es mir 
nach.  
 

Im letzten Jahr haben Sie unseren Antrag zur Eu-
ropatauglichkeit zumindest so geändert, dass auch 
Sie die Überarbeitung der LIV gefordert haben. 
Selbst das trauen Sie sich jetzt nicht mehr zu.  
 

Ihr Alternativantrag ist keiner, weil er weit hinter 
unseren Vorschlägen zurückbleibt. Einen Punkt 
wollen Sie prüfen, ansonsten reicht Ihnen das ab-
gespeckte Angebot der Landesregierung, nämlich 
einen Berichtsbogen zum Arbeitsprogramm der 
Kommission zu erstellen.  
 

Wir benötigen aber, wie dies in Thüringen und in 
anderen Landtagen geschieht, zu allen für das 
Land relevanten Themen einen Berichtsbogen - zu 
allen relevanten Themen.  
 

Herr Geisthardt, bei all Ihrer soldatischen Ehre, 
der Sie gegenüber Ihrem Dienstherren verpflichtet 
sind: Sie können diesem Alternativantrag Ihrer 

Fraktionskollegen nicht zustimmen. Bei der Tagung 
der Vorsitzenden der Europaausschüsse in Mün-
chen haben Sie angekündigt, weitreichende Ver-
besserungen bei EU-Angelegenheiten auch in un-
serem Landtag durchzusetzen. Das können Sie 
mit diesem Alternativantrag nicht. Damit treten Sie 
auf der Stelle. Oder nennt man das Rückzug?  
 

(Herr Lange, DIE LINKE: Parade!) 
 

Ich bleibe militärisch korrekt: Soldat Nico Schulz 
- ich muss es sagen - war als damaliger Vorsitzen-
der des Europaausschusses schon etwas forscher 
in der Sache.  
 

Aber nicht nur bei den Anträgen der LINKEN se-
hen Sie rot und nennen Ihre Oppositionsausbrem-
sungsanträge alternativ,  
 

(Zustimmung von Herrn Knöchel, DIE LINKE) 
 

sogar der Vorschlag in der Stellungnahme des 
GBD, den Berichtsbogen der Bundesregierung für 
den Bundesrat auch dem Landtag zuzuleiten, ver-
hallt.  
 

Ich frage mich, was die Urteile des Bundesverfas-
sungsgerichtes zu den Mitbestimmungsrechten 
und der Integrationsverantwortung der Parlamente 
tatsächlich wert sind, wenn die Mehrheit der Par-
lamentarier, wie es wohl zu vermuten ist, dies ei-
gentlich gar nicht will.  
 

Wir werden im Ältestenrat wohl beantragen, die 
Zulässigkeit dieses Alternativantrages als Alterna-
tivantrag von der Landtagsverwaltung prüfen zu 
lassen.  
 

Frau Ministerin Wolff, schön, dass Sie als Vertrete-
rin der Landesregierung eine regelmäßige Befas-
sung feststellen konnten. Die Europastrategie der 
Landesregierung ist der Rahmen für sechs Jahre. 
Ich warte noch darauf, dass der Europabericht am 
Jahresende rückwirkend erscheint. Zeitnah wäre 
durchaus angebracht - mit Ausnahme des Beginns 
einer neuen Legislaturperiode, denn dann ist es 
wirklich schwierig.  
 

Es ist von Ihnen als Mitglied des Kabinetts in der 
Sache nichts Neues erklärt worden; lediglich die 
Terminleiste ist vorgezogen worden. Ich sage es 
noch einmal: Dr. Schneider ist ein Vertreter der 
Exekutive. Es geht uns um die Vertretung der Le-
gislative.  
 

Herr Tögel, Sie verweigern sich der inhaltlichen 
Diskussion doch schon länger als seit ein, zwei, 
drei Monaten. Die Verständnisfrage - das ist wahr-
scheinlich die Gretchenfrage - stellt sich vielleicht 
nicht immer nur auf unserer Seite, bei den An-
tragstellern. Vielleicht geht man diesbezüglich 
einmal in sich.  
 

Wenn wir als Fachpolitiker etwas aus dem AdR auf 
die Tagesordnung nehmen, dann sind Sie es, der 
dann immer erklärt, darüber müssen wir in den 
Fachausschüssen beraten. Sie verweigern sich 
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der inhaltlichen Diskussion. Immer mit Subsidiarität 
zu kommen - Donnerwetter -, das funktioniert 
nicht. Sie sagen selbst, wir müssen Verfahren fin-
den, um an die Inhalte heranzukommen. Genau 
das ist es. Deswegen unsere Vorschläge, dies im 
Verfahren zu ändern. Wir wollen Sie „blockieren“.  
 

Eines darf ich zurückweisen: Ich und eine Mons-
tranz, das ist schwierig.  
 

Bei Einführung vor sieben Jahren ist die LIV rich-
tungsweisend gewesen. Mittlerweile haben uns 
sieben oder acht Bundesländer überholt, und wir 
tun so, als ob wir das gar nicht merken würden.  
 

Mit dem Einsparen von Personal ist das so eine 
Sache. Ich sage nur: 45 Sonderstellen. Eine Stelle 
ist in der Staatskanzlei geschaffen worden. Warum 
kann nicht jemand eingestellt werden, der uns die 
„Körbe“ tatsächlich inhaltlich benennt?  
 

Herr Tögel, ich finde es schon ein wenig über-
heblich - Kollege Herbst hat es angesprochen -, 
wenn Parlamentariern hier im Hohen Haus vorge-
tragen wird, sie verstünden das nicht, dies sei ein-
fach zu komplex. Dabei habe ich Bauchschmer-
zen.  
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 

Herr Kollege Herbst, ich darf mich für Ihren Beitrag 
bedanken. Es ist ein inhaltlicher Beitrag gewesen, 
er hat die Komplexität der Strukturen tatsächlich 
aufgezeigt.  
 

Herr Kollege Geisthardt ist Ihnen auf die Leimrute 
gegangen. Sie sagten, aus Ihrer Sicht erübrige 
sich der Alternativantrag, wiederhole er doch nur 
das Angebot der Staatskanzlei. Kollege Geisthardt 
sagte dann anschließend: Wir sind uns mit den 
Grünen einig. - Das ist doch eine Ansage, auf die 
ich mich bei der Abstimmung freue.  
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 

Zum Thema Glühlampenpolizei möchte ich sagen 
- Sie wissen, dass ich landwirtschaftlich tätig bin -: 
Die Europäische Union gibt mehr als 100 Millio-
nen € an Steuergeldern aus, Herr Kollege Geist-
hardt, um den Anbau von Oliven, die derzeit 
noch nicht in Sachsen-Anhalt wachsen, zu kontrol-
lieren. Dagegen ist eine Glühlampenpolizei Pille-
palle.  
 

Ich freue mich auf die Abstimmung. - Vielen Dank.  
 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei 
den GRÜNEN) 

 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Herr Kollege Czeke. - Damit ist die 
Debatte beendet. Wir kommen zum Abstimmungs-
verfahren.  
 

Herr Czeke, habe ich Sie richtig verstanden, dass 
Sie bei Ihrer Einbringungsrede die Überweisung 

des Antrages zur federführenden Beratung an den 
Ausschuss für Bundes- und Europaangelegenhei-
ten sowie Medien und zur Mitberatung an den Äl-
testenrat beantragt haben?  
 

(Herr Czeke, DIE LINKE: Ja!) 
 

Das ist so richtig gewesen. - Dann stimmen wir 
darüber jetzt ab. Der Alternativantrag wäre damit 
automatisch ebenfalls in den Ausschuss überwie-
sen.  
 

Wer dafür ist, dass der Antrag zur federführenden 
Beratung an den Ausschuss für Bundes- und Eu-
ropaangelegenheiten sowie Medien sowie zur Mit-
beratung an den Ältestenrat überwiesen wird, den 
bitte ich um das Kartenzeichen. - Das ist die Frak-
tion DIE LINKE und die Fraktion BÜNDNIS 90/ DIE 
GRÜNEN. Wer ist dagegen? - Das sind die Koali-
tionsfraktionen. Dieser Antrag ist abgelehnt wor-
den. 
 

Wir stimmen nunmehr über den Antrag der Frak-
tion DIE LINKE in der Drs. 6/1251 ab. Wer diesem 
Antrag zustimmt, den bitte ich um das Karten-
zeichen. - Das ist die Antragstellerin. Wer stimmt 
dagegen? - Das sind die Regierungsfraktionen. 
Wer enthält sich der Stimme? - BÜNDNIS 90/DIE 
GRÜNEN. Der Antrag ist abgelehnt worden. 
 

Dann stimmen wir über den Alternativantrag der 
Fraktionen der CDU und der SPD in der Drs. 
6/1457 ab. Wer stimmt diesem Alternativantrag 
zu? - Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer stimmt 
dagegen? - Die Fraktion DIE LINKE und die Frak-
tion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Damit ist der Al-
ternativantrag angenommen worden und der Ta-
gesordnungspunkt 12 ist abgearbeitet.  
 
 

Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 13:  
 
 
 

Beratung 
 

„Nationale Kohorte“ - Einbeziehung des Land-
tags und inhaltliche Überprüfung 
 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN - Drs. 
6/1413 
 
 
 

Die Einbringerin ist Frau Professor Dr. Dalbert. Bit-
te schön, Frau Professor.  
 
 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE): 
 

Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Unser Antrag zur nationalen Kohorte besteht, wie 
der Titel schon sagt, aus zwei Teilen. Der eine Teil 
ist ein parlamentarischer und der andere ein inhalt-
licher.  
 

Ich beginne mit dem parlamentarischen Teil. Der 
parlamentarische Teil beginnt am 24. - - 
 

(Unruhe)  
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Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Frau Professor, ich würde Ihnen gern etwas Ruhe 
verschaffen, wenn Sie einverstanden sind.  
 

(Zustimmung von Herrn Erdmenger, GRÜNE) 
 
 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE):  
 

Herzlichen Dank. - Die parlamentarische Geschich-
te dieses Antrags beginnt am 24. November 2011 
in einer Ausschusssitzung, in der wir den Doppel-
haushalt 2012/2013 beraten haben. In diesem 
Doppelhaushalt finden wir für das Jahr 2013 eine 
Finanzposition über 206 000 € für die „Nationale 
Kohorte“. Es ist das erste Mal, dass wir mit diesem 
Forschungsvorhaben hier im Land konfrontiert 
wurden.  
 

Wir haben nachgefragt und haben erfahren, dass 
es sich um ein Forschungsvorhaben handelt, das 
- so war damals die Auskunft - über zehn Jahre 
gehen soll. Auf unsere Nachfrage, wie hoch die 
Kosten dafür sind, bekamen wir die Antwort, das 
würden über zehn Jahre jeweils 206 000 € sein. 
So die Auskunft der Mitarbeiterin des Ministeriums 
für Wissenschaft und Wirtschaft. Inhaltlich haben 
wir keine Auskunft über die „Nationale Kohorte“ 
bekommen. Wir haben eine inhaltliche Auskunft 
eingefordert.  
 

Ich habe schon zu diesem Zeitpunkt durchaus 
Sympathien für die „Nationale Kohorte“ erkennen 
lassen. Ich halte es für durchaus sinnvoll, sich sehr 
langfristig Fragen von Krankheitsrisiken und Fakto-
ren der Gesundheitserhaltung zu widmen. Aber ich 
würde dann schon gern im zuständigen Ausschuss 
über ein solches Forschungsvorhaben informiert 
werden.  
 

Der damals anwesende Staatssekretär - die Minis-
terin war verhindert - sagte uns zu, dass er den 
Ausschuss für Arbeit und Soziales über das For-
schungsvorhaben unterrichten würde, weil es auch 
um ein gesundheitspolitisches Thema geht.  
 

Das Nächste, was wir von der „Nationalen Kohor-
te“ erfahren, ist ein Schreiben am 28. August 2012 
von der Staatskanzlei, die uns darauf hinweist, 
dass der Landtag, wenn er noch eine Meinungs-
äußerung zu diesem Bund-Länder-Vertrag abge-
ben möchte, bevor der Vertrag von der Landes-
regierung unterzeichnet wird, dies bis zum 17. Sep-
tember 2012 tun möge. - Es wird Ihnen unschwer 
auffallen, dass der Termin 17. September 2012 
drei Tage vor der Landtagssitzung war.  
 

Dann haben wir zurückgeschaut und haben fest-
gestellt: Auch im Ausschuss für Arbeit und Sozia-
les wurde nicht wie zugesagt über die „Nationale 
Kohorte“ debattiert. Es hat also in keinem der bei-
den möglichen Ausschüsse - weder im Ausschuss 
für Wissenschaft und Wirtschaft, bei dem die „Na-
tionale Kohorte“ finanziell angesiedelt ist, noch im 
Ausschuss für Arbeit und Soziales, in dem es we-

gen des Gesundheitsthemas auch verhandelt wer-
den könnte - eine Auseinandersetzung mit diesem 
Forschungsvorhaben stattgefunden. Das, Frau Mi-
nisterin, halte ich für einen respektlosen Umgang 
mit dem Parlament.  
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN und bei der 
LINKEN) 

 

Wenn wir uns mehr als zehn Jahre lang binden - - 
In Wahrheit sind es 20 bis 30 Jahre, denn der 
Bund-Länder-Vertrag geht über zehn Jahre, das 
Forschungsvorhaben ist auf 20 bis 30 Jahre ange-
legt; das heißt, wir unterzeichnen jetzt etwas für 
zehn Jahre, legen uns fest, und dann folgt eine 
Nachverhandlung für die nächsten zehn oder 
20 Jahre -, dann ist es, finde ich, Aufgabe des Par-
laments, sich in den dafür zuständigen Ausschüs-
sen mit einem solchen Forschungsvorhaben aus-
einanderzusetzen und die Landesregierung aus 
der Sicht des Parlaments zu beraten, ob es das 
auch befürwortet.  
 

Diese von mir empfundene Respektlosigkeit hat 
mich dann zu diesem Antrag veranlasst.  
 

Wenn man sich nun diese „Nationale Kohorte“ in-
haltlich anschaut: Wie gesagt, grundsätzlich ist es 
sinnvoll, sich über lange Zeiträume - zehn, 20, 
30 Jahre - die Entwicklung von Krankheiten, die 
Entwicklung der Aufrechterhaltung der Gesundheit 
anzuschauen. Aber was kann die Aufgabe des 
Parlaments dabei sein?  
 

Die Aufgabe des Parlaments kann dabei nicht sein 
- das möchte ich auch ausdrücklich sagen -, die 
wissenschaftliche Qualität eines solchen For-
schungsvorhabens zu untersuchen. Dafür gibt es 
Systeme in der Wissenschaft wie das sogenannte 
Peer-Reviewing-Verfahren, das die Frage prüft: Ist 
das vernünftig geplant, wird das sauber gemacht? 
- Das kann nicht die Aufgabe des Parlaments sein. 
Da kann man allenfalls hinschauen, um zu sehen, 
ob ein solches Peer-Reviewing-Verfahren stattge-
funden hat. Es hat stattgefunden.  
 

Aber es kann die Aufgabe des Parlaments sein; 
dazu fallen mir gleich zwei Aufgaben ein. Die eine 
Aufgabe ist die, von der zuständigen Ministerin zu 
erfahren, wie die „Nationale Kohorte“ oder jedes 
andere größere Forschungsvorhaben oder For-
schungsinstitut sich in die Forschungslandschaft 
und in die Ziele der Wissenschaftspolitik hier im 
Land einfügt, also was sich für ein Gesamtbild er-
gibt: Ist das homogen, ist das stimmig, wo wollen 
wir da hin?  
 

Darüber kann man ja debattieren. Vielleicht ist das 
alles auch ganz toll. Ich will gar nicht sagen, dass 
das an dieser Stelle schlecht ist. Aber ich denke, 
es ist die Aufgabe des Parlaments, danach zu fra-
gen und das Thema dann in den Ausschüssen zu 
debattieren.  
 

Das andere, was man natürlich fragen kann, ist: 
Passt denn das, was die Wissenschaftler dort aus 
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sicherlich wohl begründeten wissenschaftlichen In-
teressen untersuchen wollen, in unsere Vorstellun-
gen über Gesundheit und Krankheit? Anders ge-
fragt: Was ist denn der politische Ertrag eines sol-
chen Forschungsvorhabens?  
 

Es ist, finde ich, auch eine Aufgabe des Parla-
ments, wenn es um langfristige Forschungsvor-
haben geht, die steuerfinanziert werden, zu 
schauen: Was kann denn für uns der politische Er-
trag sein, also was bekommen wir da an die Hand, 
um am Ende politische Entscheidungen treffen zu 
können, um das Thema „Gesundheit und Krank-
heit“ nach vorn zu bringen?  
 

Wie gesagt, wir sind bisher von der Landesregie-
rung nicht inhaltlich über dieses Projekt unterrich-
tet worden. Aber natürlich gibt es die eine oder an-
dere Quelle, wo man sich informieren kann. Wenn 
man das dann tut, ist die Frage: Was erfährt man 
denn da?  
 

Zum Beispiel aus einer Anfrage an die Bundes-
regierung von der GRÜNEN-Fraktion erfahren wir 
vor allen Dingen, dass sehr viel Geld bei der „Na-
tionalen Kohorte“ in die Anschaffung von Groß-
geräten geht, also für MRTs. Da stellt sich für uns 
die Frage: Bleibt denn dann genug Geld übrig, um 
andere, weniger biologische, weniger individuelle 
Faktoren von Gesundheit und Krankheit zu unter-
suchen? 
 

Aus der „Mitteldeutschen Zeitung“ erfahren wir in 
einem Bericht über die „Nationale Kohorte“, dass 
den genetischen Markern ein sehr starkes Augen-
merk gewidmet werden soll.  
 

Kurz und gut: Wenn wir das alles zusammen be-
trachten, haben wir den Eindruck, dass ein starker 
Fokus auf biologische, individuelle Krankheitsfak-
toren gelegt wird. Wenn ich das mit den Debatten 
abgleiche, die wir im Land und hier im Parlament 
zu den Gesundheitszielen, zu der Frage der seeli-
schen Gesundheit als ein Gesundheitsziel in 
Sachsen-Anhalt geführt haben, dann habe ich den 
Eindruck, dass wir diesbezüglich doch etwas wei-
ter sind, als dass wir bei solch einem engen biolo-
gischen Krankheitsbegriff verharren würden.  
 

Was für unser Land als Thema ganz zentral ist, ist 
die Frage des Zusammenhangs von Armut und 
Arbeitslosigkeit auf der einen Seite und Gesund-
heit und Krankheit auf der anderen Seite. Wenn 
man sich einmal ein paar Zahlen ansieht, um zu 
untermauern, wie zentral diese Frage ist, dann 
kann man feststellen, dass zum Beispiel die Le-
benserwartung in der Gesamtbevölkerung steigt, 
aber bei Geringverdienern sinkt sie.  
 

Wir haben hier im Parlament - auch gestern - 
schon sehr ausführlich über Armut im Land Sach-
sen-Anhalt gesprochen. Das ist für uns ein re-
levantes Thema, wenn die Lebenserwartung von 
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern mit einem 
geringen Einkommen im Jahr 2001 noch bei 

77,5 Jahren lag und im Jahr 2010 um genau zwei 
Jahre auf 75,5 Jahre gesunken ist. Der Rückgang 
in den neuen Bundesländern insgesamt ist noch 
drastischer: von 77,9 auf 74,1 Jahre - also ein 
Trend bei den armen Menschen, bei den Gering-
verdienern gegen den Trend bei der Bevölkerung 
insgesamt.  
 

Noch eine Zahl: Die Lebenserwartung einer Frau 
aus der Armutsrisikogruppe liegt rund acht Jahre 
unter der Lebenserwartung einer Frau aus einer 
hohen Einkommensgruppe. Bei Männern - hier im 
Plenum sitzen ja viele Männer - beträgt der Unter-
schied elf Jahre.  
 

Dann ist es natürlich eine Forschungsfrage: Was 
sind die vermittelnden Faktoren? Sind das Verhal-
tensfaktoren, also mit Armut assoziierte Verhal-
tensweisen, die dazu führen, dass man früher 
stirbt? Sind es die Lebensbedingungen, unter de-
nen arme Menschen leben müssen, die zu diesem 
Sterberisiko führen? Und anderes mehr.  
 

Das sind Fragen, die für unser Land drängend 
sind, und deswegen interessiert es mich, wie das 
in der „Nationale Kohorte“ ist. Also, wie ist das Au-
genmerk auf solche Faktoren der Lebensbedin-
gungen von Menschen zur Erklärung von Gesund-
heit und Krankheit?  
 

Wir haben uns gerade in diesem Jahr darauf ge-
einigt, dass aus unserer Sicht auch psychische 
Gesundheit ein Gesundheitsziel in Sachsen-Anhalt 
ist. Das ist auch gut so. Wenn wir sehen, dass sich 
bei psychischen Erkrankungen die Anzahl der 
Krankschreibungen in den letzten zehn Jahren 
nahezu verdoppelt hat, also von 6,6 % auf 13,1 %, 
dann wissen wir, dass es gut ist, dass wir uns ein 
solches Gesundheitsziel gegeben haben. Dabei 
stellt sich mir wiederum die Frage: Wird so etwas 
mit der „Nationalen Kohorte“ auch in den Blick ge-
nommen? - Unsere Befürchtung ist, dass ein sehr 
verengter biologischer, auf das Individuum kon-
zentrierter Krankheitsbegriff im Mittelpunkt steht.  
 

Heute ist es eigentlich State of the Art, dass man 
biopsychosoziale Modelle betrachtet. Vor allem ist 
es auch zentral, dass man nicht nur die Vermei-
dung von Krankheit untersucht, sondern auch die 
Aufrechterhaltung von Gesundheit. Denn nicht al-
les, was hilft, Krankheit zu vermeiden, erhält auch 
die Gesundheit aufrecht.  
 

Insofern gibt es viele Fragen, die wir an ein sol-
ches Design haben. Ich würde mich freuen, wenn 
sich dann, wenn ich Informationen bekomme, her-
ausstellen würde, dass viele der Befürchtungen 
vielleicht gar nicht eintreffen. Aber ich denke, der 
Respekt vor dem Parlament verlangt, dass man 
solche Forschungsprojekte in den zuständigen 
Ausschüssen beraten kann, diese Fragen stellen 
kann, darüber informiert wird, sich daraufhin eine 
Meinung bilden kann und damit die Landesregie-
rung berät. Das ist unsere Aufgabe.  
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Ich denke, wir haben auch die Zeit dazu. Der 
Bund-Länder-Vertrag soll am 1. Januar 2013 in 
Kraft treten. Der Ausschuss für Wissenschaft und 
Wirtschaft, der federführend beraten soll, tagt am 
4. Oktober, der Ausschuss für Arbeit und Soziales 
am 10. Oktober, und es haben unseres Wissens 
noch nicht alle Länder unterschrieben.  
 

Wir haben also die Zeit, uns, ohne ein solches Pro-
jekt zu torpedieren, in aller Ruhe in den Ausschüs-
sen informieren zu lassen, zu beraten und dann 
die Landesregierung mit einem Statement zu ver-
sehen. Das verstehe ich unter vernünftiger parla-
mentarischer Arbeit. - Herzlichen Dank. 
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Vielen Dank, Frau Professor Dalbert. - Für die 
Landesregierung spricht die Ministerin Frau Pro-
fessor Wolff. Bitte schön.  
 
 

Frau Prof. Dr. Wolff, Ministerin für Wissen-
schaft und Wirtschaft: 
 

Herr Präsident! Sehr geehrte Damen und Herren! 
Respektlosigkeit vor dem Parlament liegt mir fern, 
liebe Frau Dalbert, und das wissen Sie eigentlich 
auch.  
 

Lassen Sie mich zu dem aktuellen Antrag Folgen-
des sagen: 
 

Erstens. Sie kritisieren, nicht hinreichend einbezo-
gen worden zu sein. Diese Kritik ist aus meiner 
Sicht unbegründet. Die Beschlussfassung der 
GWK hat sich aufgrund zäher Diskussionen um die 
Aufteilung der Finanzen hingezogen - Stichwort 
„Modifizierter Königsteiner Schlüssel“ -, weil Thü-
ringen, Hessen und Rheinland-Pfalz nicht teilneh-
men. Einen neuen Sachstand in der GWK gab es 
deshalb erst mit der Erhebung über die Finanzie-
rungsanteile im Juni.  
 

Nach der Beschlussfassung in der GWK am 
29. Juni 2012 hat sich das Kabinett am 28. Au-
gust 2012 mit der Verwaltungsvereinbarung be-
fasst und sie unmittelbar danach dem Landtag 
gemäß Abschnitt III der Landesinformationsverein-
barung zugeleitet.  
 

Ebenfalls vereinbarungskonform haben wir infor-
miert, dass eine Stellungnahme des Landtags bis 
zum 17. September 2012 berücksichtigt werden 
könne. Auch der Bitte der Fraktion der GRÜNEN, 
diese Frist bis nach der Plenarsitzung zu verlän-
gern, hat die Landesregierung entsprochen.  
 

Im Rahmen dieses Verfahrens sind Ihnen unter 
anderem folgende Informationen übermittelt wor-
den: 
 

Ziel aller Länder ist es, die Verwaltungsverein-
barung bis Ende September zu unterzeichnen. 
Das Finanzvolumen beträgt insgesamt 210 Millio-

nen € bei einer Laufzeit von zehn Jahren. Sach-
sen-Anhalt wird ca. 1,35 Millionen € des Länder-
anteils finanzieren. Das sind 135 000 € im Jahr.  
 

Die Landesregierung erwartet von der Studie und 
den mit ihr gewonnenen Daten belastbare Aus-
sagen über die Ursachen von Volkskrankheiten im 
Zusammenspiel von genetischer Veranlagung, Le-
bensgewohnheiten und umweltbedingten Fakto-
ren.  
 

Die Beteiligung der Medizinischen Fakultät der 
Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg an der 
„Nationalen Kohorte“ hat erhebliche Bedeutung für 
die Forschungsstrategie der Fakultät. Dort haben 
sich alle sehr über die Möglichkeit der Beteiligung 
gefreut. 
 

Neben der Stärkung der epidemiologischen For-
schung wird ein direkter Zugang zu probanden- 
und patientenbezogenen Forschungsmethoden, 
Instrumenten und Daten ermöglicht, die für eine 
weitergehende Forschungsprofilierung genutzt 
werden können. Der Zugang zu den Daten soll 
künftig allen Wissenschaftlern des biomedizini-
schen Bereichs nach einem fairen Verfahren er-
möglicht werden. 
 

Die nationale Kohorte steht damit nicht nur den an 
der Rekrutierung beteiligten Zentren und der Epi-
demiologie zur Verfügung. Sie ist vielmehr gerade 
für Einrichtungen der transnationalen, das heißt 
der auf Anwendung bedachten Grundlagenfor-
schung und der an der Frühdiagnostik und Präven-
tion interessierten klinischen Forschung von be-
sonderem Interesse.  
 

Diese Informationen finden sich, wie gesagt, alle-
samt in der Vorlage, die dem Landtag zugeleitet 
worden ist. Sie beantwortet die Frage 2. 
 

Zweitens. Punkt 4 Ihres Antrags fußt auf der An-
nahme, dass das Forschungsvorhaben primär na-
turwissenschaftlich-biomedizinische Fragestellun-
gen verfolge und die sozialen und psychischen 
Entstehungsgründe und Bedingungen von Krank-
heit und Gesundheit ausblende, weshalb Sie in 
den Punkten 5 und 6 eine Überarbeitung des For-
schungsdesigns fordern. 
 

Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist doch 
ansonsten zumeist für die Freiheit der Wissen-
schaft. So haben Sie eben auch argumentiert. In 
Ihrem Antrag fordern Sie aber nun, die Politik solle 
sich in das Forschungsdesign der nationalen Stu-
die einmischen mit dem Ziel, einen stärkeren Fo-
kus auf bestimmte Aspekte von Krankheit zu le-
gen. 
 

Betrachtet man Ihren Antrag im Kontext der Anfra-
ge der Bundestagsabgeordneten Bender, könnte 
man Ihre Forderung auf den Nenner bringen: we-
niger MRT, mehr sozialer Kontext. Aber gerade 
unsere Forscher in Halle interessieren sich zufälli-
gerweise für MRT. Es ist bewährte Praxis der Wis-
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senschaft, nicht in jedem Projekt alles zu unter-
suchen, sondern jeweils klare Untersuchungs-
gegenstände zu benennen. 
 

Die Erarbeitung des Konzepts für die nationale 
Kohorte unterlag und unterliegt dem verfassungs-
rechtlich abgesicherten Diskurs innerhalb der Wis-
senschaft. Die Förderer, also der Bund und die 
Länder, vertrauen im Rahmen ihrer Förderent-
scheidung international anerkannten wissenschaft-
lichen Gutachterinnen und Gutachtern. Ich bin 
ziemlich sicher, dass sich in Deutschland diese Art 
der Arbeitsteilung zwischen Politik und Wissen-
schaft bewährt hat und dass wir auch in diesem 
Fall nicht davon abweichen sollten. 
 

Drittens. Schon das jetzige Untersuchungsdesign 
ist nicht annähernd so einseitig, wie Sie es zu in-
terpretieren scheinen. Dem Konzept und der Ant-
wort der Bundesregierung auf die Frage der Abge-
ordneten Bender ist zu entnehmen, dass soziale 
Aspekte wie Migrationshintergründe, Gender-As-
pekte und die ökonomischen Lebensverhältnisse 
sehr wohl berücksichtigt werden und auch entspre-
chende internationale Experten einbezogen sind. 
 

Dies wiederum könnte erklären, weshalb grün re-
gierte oder mitregierte Länder wie Baden-Würt-
temberg oder Nordrhein-Westfahlen der Unter-
suchung offenbar ganz unbefangen gegenüber-
stehen. Zumindest haben sie in der GWK entspre-
chend mit gestimmt. 
 

In unserem Land sind die Hallenser Professoren 
Stang und Haerting maßgeblich an der Konzeptio-
nierung und Ausgestaltung der nationalen Kohorte 
beteiligt. Herr Professor Stang ist auch Sprecher 
des Konsortiums Halle-Leipzig und bringt als Mit-
glied des Epidemiologischen Planungskomitees 
seine Expertise ein. Ich bin sicher, dass der Aus-
schuss für Soziales oder der Ausschuss für Wis-
senschaft und Wirtschaft ihn jederzeit einladen 
können, und er wird dann auch gern berichten. 
 

Ich empfehle dem Landtag, den Antrag abzuleh-
nen. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Frau Professor Wolff. - Wir treten 
jetzt in die Fünfminutendebatte ein. - Jetzt habe ich 
die Fragen übersehen. Frau Dr. Pähle setzt sich 
noch einmal. Zuerst stellt Frau Wicke-Scheil ihre 
Frage und dann Herr Lange. Sie würden sie beant-
worten? 
 
 

Frau Prof. Dr. Wolff, Ministerin für Wissen-
schaft und Wirtschaft: 
 

Sehr gern, wenn ich es kann. 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Wunderbar. 

Frau Wicke-Scheil (GRÜNE): 
 

Frau Ministerin, diese Kohortenstudie ist ja eine 
prospektive Studie. Dabei geht es darum, dass 
mögliche Wirkungen bei angenommenen Ursachen 
erforscht werden sollen. Habe ich Sie jetzt richtig 
verstanden, dass es in dieser Kohortenstudie eher 
um die Wissenschaft geht - Sie haben gesagt, die 
Universität Halle legt großen Wert auf MRT - und 
weniger um die Fragestellung der Gesundheit der 
Bevölkerung? Ist es richtig, dass die Wissenschaft 
die Fragestellung nach der Bevölkerungsgesund-
heit dominiert? 
 
 

Frau Prof. Dr. Wolff, Ministerin für Wissen-
schaft und Wirtschaft: 
 

Man muss unterscheiden zwischen dem Sinn und 
Zweck der nationalen Kohorte insgesamt - das ist 
eine sehr langfristig angelegte Studie mit insge-
samt 200 000 Teilnehmern - und den Teilprojekten 
der Wissenschaftler an den einzelnen Standorten. 
Es gibt innerhalb dieses Gesamtsamples zehn 
Teilcluster mit jeweils 20 000 Probanden. Halle-
Leipzig ist das sogenannte mitteldeutsche oder 
zentraldeutsche Cluster mit 10 000 Probanden in 
Halle und 10 000 in Leipzig.  
 

All diese teilnehmenden Zentren arbeiten an Ein-
zelfragestellungen, die zusammen das ganze Kon-
zept ergeben. Halle hat sich für den MRT-lastigen 
Teil beworben. Da liegt ein Hallenser Schwer-
punkt, aber nicht der Schwerpunkt der gesamten 
Studie. - Beantwortet das Ihre Frage? 
 
 

Frau Wicke-Scheil (GRÜNE): 
 

Vielen Dank. 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank. - Jetzt die Frage des Kollegen Lange. 
Bitte schön, Herr Lange. 
 
 

Herr Lange (DIE LINKE): 
 

Frau Ministerin, mich würde interessieren, wann 
der Landesregierung klar war, dass der Landtag 
mit einer Stellungnahme zu beteiligen ist. 
 
 

Frau Prof. Dr. Wolff, Ministerin für Wissen-
schaft und Wirtschaft: 
 

Die Spielregeln nach der LIV sind doch allgemein 
klar, uns auch. Den Prozess haben wir auch unmit-
telbar nach der Kabinettsbefassung vollzogen. 
 
 

Herr Lange (DIE LINKE): 
 

Frau Ministerin, wenn es der Landesregierung vor-
her klar war, müsste Ihnen eigentlich geläufig sein, 
wie die Abläufe im Parlament sind, wie es sich mit 
parlamentsfreien Zeiten verhält und wie es sich vor 
allem mit den Vorlaufzeiten verhält, wenn man tat-
sächlich eine Stellungnahme des Landtags erwar-
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tet. Das scheint ja in Ihren Überlegungen zumin-
dest vom Datum her nicht wirklich eine Rolle ge-
spielt zu haben. 
 
 

Frau Prof. Dr. Wolff, Ministerin für Wissen-
schaft und Wirtschaft: 
 

Vier Wochen ist die übliche Frist. Außerdem wuss-
te ich ja, dass wir das Thema vorher schon im 
Ausschuss behandelt haben. Also, mir war jetzt 
nicht klar, dass es akute, über das im Ausschuss 
Diskutierte hinausgehende Informationsbedürfnis-
se gab. Auch der Sozialausschuss hat nie nachge-
fragt. Sie wissen, dass ich mich immer darüber 
freue, wenn wir inhaltliche Diskussionen im Aus-
schuss führen. Sie hätten einfach fragen können. 
Sie können sogar auf dem „kurzen Weg“ fragen. 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Beantworten Sie auch noch eine Frage von Frau 
Professor Dalbert? 
 
 

Frau Prof. Dr. Wolff, Ministerin für Wissen-
schaft und Wirtschaft: 
 

Wenn ich es kann, gerne. 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Bitte. 
 
 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE): 
 

Ich möchte nur festhalten, dass wir das nicht im 
Ausschuss behandelt haben. Das ist ja der Anlass 
der Anfrage. Wir haben keine inhaltliche Debatte 
im Ausschuss gehabt. Staatssekretär Herr Tullner 
hat diese zwar für den Ausschuss für Arbeit und 
Soziales zugesagt, aber auch dort wurde sie nicht 
geführt. 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Das halten wir jetzt so im Protokoll fest. - Frau 
Dr. Pähle hat das Wort für die SPD-Fraktion. Bitte 
schön. 
 
 

Frau Dr. Pähle (SPD): 
 

Herr Präsident! Meine werten Kolleginnen und Kol-
legen! Der vorliegende Antrag lässt mich ein wenig 
ratlos hier vorn stehen, weil ich ein bisschen hin 
und her gerissen bin zwischen Kritik, die ich nach-
vollziehen kann - - Ja, ich gebe zu, auch ich hätte 
mir mehr Information durch das Ministerium ge-
wünscht. 
 

(Zustimmung von Herrn Striegel, GRÜNE) 
 

An dieser Stelle bin ich voll beim Antragsteller. 
Darüber hinaus bin ich allerdings auch über das, 
was von Ihnen, Frau Dalbert, und von Ihrer Frak-
tion im Antrag geschrieben und festgestellt wird, 
ein Stück weit entsetzt bzw. es lässt mich mit gro-
ßen Fragezeichen stehen. 

Sie haben bereits selbst darauf hingewiesen, dass 
in der Ausschusssitzung am 24. November 2011 
- damals ging es um den Doppelhaushalt - DIE 
LINKE einen Änderungsantrag zum eingebrachten 
Haushalt gestellt hat, nämlich die Mittel für die na-
tionale Kohorte zu streichen. In diesem Zusam-
menhang hat sich der Ausschuss, zugegebener-
maßen kurz, mit dem Thema beschäftigt. 
 

So ist im Protokoll nachzulesen, dass Staatssekre-
tär Herr Tullner - ich möchte meine Redezeit nicht 
allzu sehr strapazieren - erklärt, dass das Vor-
haben eine Langzeitstudie mit einer Dauer von 20 
bis 30 Jahren ist, in der Volkskrankheiten, Lebens-
gewohnheiten, genetische Veranlagungen und um-
weltbedingte Faktoren in den Blick genommen 
werden sollen und für eine biomedizinische For-
schungsperspektive eine entsprechende Daten-
ressource abgebildet wird. Das ist bereits am 
24. November 2011 im Ausschuss berichtet und 
debattiert worden. Für den Landtag sei es sicher-
lich geboten, sich im Ausschuss für Arbeit und So-
ziales mit dem Thema zu befassen, wozu Herr 
Tullner berichten werde. - Das hat er nicht getan. 
Das ist die Kritik, die ich teile. 
 

Aber jetzt zu sagen und im Antrag zu formulieren, 
es habe keine ausreichende Information über das 
Forschungsprojekt gegeben, was die Laufzeit und 
die Finanzierung betrifft, ist nicht korrekt. Auch das 
ist am 24. November 2011 im Ausschuss bespro-
chen worden, nämlich dass es momentan um eine 
Dauer von zehn Jahren geht mit einem jährlichen 
Finanzierungsanteil von 206 000 €. Das ist im Aus-
schussprotokoll nachzulesen. Da bitte ich auch dar-
um, das Protokoll in Gänze heranzuziehen, wenn 
man die Diskussion hier beschreiben möchte. 
 

Wenn es Ihnen darum ging, über dieses Projekt 
noch einmal genauer zu debattieren, dann hätte 
wahrscheinlich auch im Nachgang zu den Haus-
haltsberatungen - wir reden jetzt von fast einem 
Jahr - ein Selbstbefassungsantrag zum Stand der 
Verhandlungen zwischen dem Bund, den Ländern 
und der Helmholtz-Gemeinschaft ausgereicht. Es 
hätte nicht erst der Vorlage des Beschlusses der 
GWK oder der Bund-Länder-Koordinierung be-
durft, um das Thema hier im Landtag wieder auf-
zurufen. 
 

Andere Punkte Ihres Antrages, nämlich die Über-
prüfung und gegebenenfalls die Überarbeitung des 
Forschungsdesigns bzw. auch die Festlegung, 
dass dieses Projekt zu sehr naturwissenschaftlich-
biomedizinisch ausgerichtet ist, halte ich für falsch. 
Sie zeugen an manchen Stellen - es sei mir er-
laubt, es so zu formulieren - von Unkenntnis der 
hier diskutierten Forschungsaspekte. 
 

Ganz einfach: Wer sich ein wenig über die nationa-
le Kohorte schlau macht, der erfährt, dass dieses 
Projekt insgesamt seit 2007 in der Vorbereitung ist. 
Das heißt, dieses Projekt geht weit über eine Le-
gislaturperiode dieses Landtags hinaus und bedarf 
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auch in der Vorbereitungszeit eines sehr langen 
Anlaufs. 
 

In der Antwort der Bundesregierung auf die An-
frage von Abgeordneten der Bundestagsfraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN ist dann auch zu lesen: 
 

„Zentrales Planungsgremium ist das Epide-
miologische Planungskomitee, dem die pro-
jektverantwortlichen Wissenschaftlerinnen 
und Wissenschaftler aus den beteiligten Ein-
richtungen angehören und das bei seiner 
Arbeit von weiteren fachspezifischen aus-
gewiesenen Wissenschaftlerinnen und Wis-
senschaftlern unterstützt wird, die in mehre-
ren thematischen Arbeitsgruppen organisiert 
sind.“ 

 

Das hatte Frau Ministerin gerade auch ausgeführt. 
Damit obliegt die Erarbeitung des Konzeptes für 
die nationale Kohorte dem verfassungsrechtlich 
abgesicherten Diskurs innerhalb der Wissenschaft.  
 

Die von Ihnen aufgestellte Forderung zur Überprü-
fung und Überarbeitung des Forschungsdesigns 
stellt einerseits infrage, dass die einschlägigen 
Forschungseinrichtungen den richtigen Fokus ge-
wählt haben. Andererseits geht es auch um die 
Aufforderung, dass politisch Einfluss auf die For-
schungsausrichtung zu nehmen ist. 
 

An dieser Stelle sprachen Sie vorhin vom politi-
schen Mehrwert dieses Projektes. Ich frage Sie am 
Schluss meiner Redezeit nur, was ist der politische 
Mehrwert der Projekte, die wir über die Exzellenz-
initiative des Landes fördern.  
 

Ich bin sehr stolz darauf, dass wir im Rahmen der 
Haushaltsverhandlungen den Ansatz dafür wieder 
erhöht haben. Dort fragen wir zum Glück nicht 
nach politischem Mehrwert, sondern wir geben der 
Wissenschaft Geld, Raum und Zeit, um für die 
Wissenschaft wichtige Fragen zu erforschen, ihnen 
nachzugehen, weil das einen generellen Mehrwert 
für die Gesellschaft bedeutet.  
 

Ich denke, wir sollten an der Stelle nicht anfangen, 
Projekte nach dem politischen Mehrwert zu be-
urteilen, sondern wir sollten das der Wissenschaft 
überlassen. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung bei der SPD) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank, Frau Dr. Pähle. Würden Sie eine Fra-
ge von Herrn Dr. Köck beantworten wollen? - Herr 
Dr. Köck, stellen Sie Ihre Frage. 
 
 

Herr Dr. Köck (DIE LINKE): 
 

Sie scheinen sich inhaltlich intensiv damit befasst 
zu haben. Ich habe nur eine Frage. Wie erfolgt 
denn die Probandenauswahl? Nach dem Zufalls-
prinzip? - Denn 10 000 Probanden im Raum Hal-
le - - 

Frau Dr. Pähle (SPD): 
 

Ich habe mich damit beschäftigt, nicht mit allen 
Einzelheiten. Von der Warte her kann ich Ihnen 
jetzt nicht sagen, wie die Auswahl erfolgt. Ich ver-
mute allerdings, dass es eine Zufallsstichprobe ist. 
Ich weiß auch, dass die MLU mit der Auswahl der 
Probanden schon begonnen hat, damit die Unter-
suchungen im nächsten Jahr beginnen können. 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank. - Jetzt spricht für die Fraktion DIE 
LINKE Herr Lange. Bitte schön. 
 
 

Herr Lange (DIE LINKE): 
 

Vielen Dank Herr Präsident. - Meine sehr geehrten 
Damen und Herren! Was die nationale Kohorte ist, 
wie sie angelegt ist, dazu sind jetzt schon sehr vie-
le Ausführungen gemacht worden. Prinzipiell ist 
diese Langzeitstudie aus der Sicht meiner Fraktion 
ein interessantes und sinnvolles Projekt, auch 
wenn wir im Ausschuss in der Haushaltsberatung 
gefordert haben, dass diese Mittel vollständig vom 
Bund übernommen werden. Das war der Hinter-
grund. 
 

Ich habe jetzt gelernt, dass das möglich ist, dass 
zumindest eine Neuverteilung möglich ist. Einige 
Bundesländer scheinen sich ja nicht daran zu 
beteiligen. Das finde ich auch wieder interessant; 
denn diese Option wurde uns in der Haushalts-
beratung nicht mitgeteilt.  
 

Ebenso finde ich es interessant, dass es nur 
1,35 Millionen € über zehn Jahre sind. Es ist im-
mer schön, wenn es ein bisschen günstiger wird. 
Da hätten wir ja schon 70 000 € gehabt, um zum 
Beispiel dem Theater in Dessau ein wenig Milde-
rung bei den Haushaltskürzungen zu verschaffen. 
Auch das hat bis jetzt noch keine Rolle gespielt.  
 

Uns geht es nicht darum, hier etwas zu behindern 
oder zu verhindern, sondern uns geht es um die 
Beteiligung des Parlaments. Deswegen unterstüt-
zen wir den Antrag der GRÜNEN. Ihr Anliegen ist 
es, das Parlament so zu beteiligen, dass es auf 
der einen Seite die Möglichkeit hat, eine Stellung-
nahme abzugeben, und dass auf der anderen Sei-
te diese Stellungnahme dann auch berücksichtigt 
wird.  
 

Es ist kein Einzelfall, Frau Ministerin, dass die 
Landesregierung den Landtag erst auf den letzten 
Drücker einbezieht, sodass kaum mehr Zeit für Be-
ratungen gegeben ist, und dass das Votum bei 
dem, was die Landesregierung macht, ich sage 
einmal, nicht unbedingt immer berücksichtigt wird. 
Das kritisieren wir auf das Schärfste. Hier sollte 
sich erstens das Parlament ernster nehmen und 
zweitens sollte die Landesregierung ein bisschen 
mehr Respekt und Achtung gegenüber dem Par-
lament aufbringen.  
 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜNEN) 
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Wir treten also klar für die Stärkung des Parla-
ments ein und sehen den Antrag besonders unter 
diesem Fokus. Deswegen werden wir ihm zustim-
men, auch wenn ich seine Nr. 4 - so wie auch Frau 
Pähle und die Ministerin - durchaus kritisch sehe. 
Ob sich das einfach so beschließen lässt, das ver-
sehe ich einmal mit einem großen Fragezeichen.  
 

Es ist ein Grenzbereich. Einerseits wird eine For-
schung initialisiert, die in gewisser Weise einem öf-
fentlichen Auftrag folgt. Andererseits kann auch 
der politische Raum auf Forschung einwirken, in-
dem er zum Beispiel sagt: Forscht mal zum The-
ma X und schaut mal, wie da die Situation ist. 
- Das kann man durchaus tun. Von daher sind die 
Punkte, die Frau Dalbert kritisch angemerkt hat, 
bereits einbezogen.  
 

Gleichwohl wird hier die Grenze zur Freiheit der 
Forschung tangiert. Deswegen sagen wir, dass an 
dieser Stelle Artikel 5 des Grundgesetzes zu be-
rücksichtigen ist. Ich habe die GRÜNEN aber nicht 
so verstanden, dass sie damit Schwierigkeiten hät-
ten.  
 

Ich glaube allerdings nicht, dass man die Grenz-
linie so scharf ziehen kann. Auch wenn hier zwei 
honorige Professorinnen sitzen und da drauf-
blicken, so wird das nicht helfen, um im politischen 
Raum zu sagen, in welcher Form die Studie ver-
ändert werden müsste. So wird das nicht funktio-
nieren. Dieser Diskurs muss schon im Wissen-
schaftsraum stattfinden.  
 

Dass es aber die Notwendigkeit einer Diskussion 
gibt, zeigt die Debatte. Wir teilen die Auffassung 
der GRÜNEN, dass man hier gewisse Informatio-
nen braucht und vor allem eine Debatte in den 
Ausschüssen benötigt.  
 

Ich habe Sie als Koalition so verstanden, dass Sie 
den Antrag ablehnen. Deswegen werden wir im 
Ausschuss einen Selbstbefassungsantrag stellen, 
dass wir vielleicht auch einmal die Wissenschaftle-
rinnen und Wissenschaftler einladen, die an der 
Studie beteiligt sind. Damit ließe sich unser Dis-
kussionsbedarf dann vielleicht doch befriedigen. 
- Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Frau Wolff, Sie hatten sich zu einer Antwort auf ei-
ne gestellte Frage gemeldet.  
 
 

Frau Prof. Dr. Wolff, Ministerin für Wissen-
schaft und Wirtschaft: 
 

Zu einer Antwort auf eine implizit gestellte Frage, 
nämlich auf die lustige Bemerkung, es habe mögli-
cherweise die Option bestanden, sich nicht an den 
Kosten der Studie zu beteiligen. - So naiv sind Sie 
nicht wirklich, Herr Lange. 
 

(Herr Lange, DIE LINKE: Nein, nein!) 

Wahrscheinlich ist Ihnen messerscharf aufgefallen, 
dass die von mir genannten Länder Thüringen, 
Hessen und Rheinland-Pfalz, die sich nicht finan-
ziell an der Studie beteiligen, die sind, die nicht auf 
der Sitzlandkarte der Nationalen Kohorte vorkom-
men, sprich: die nicht ein Subsample im Gesamt-
sample haben. Deswegen war es auch ein Rie-
sengefrett in der GWK, die Finanzierung dieses 
Megaprojekts auszuhandeln.  
 

Eigentlich ist das nämlich ein Helmholtz-Projekt. 
Da gilt der Schlüssel 90 : 10, also 90 % Bund, 
10 %Länder. Der Bund hat sich aber schlichtweg 
geweigert, in diesem Fall diesen Schlüssel anzu-
wenden, eben weil hierbei der Einfluss des Sitz-
landes sehr viel stärker ist als bei normalen Helm-
holtz-Projekten.  
 

Man hat sich schließlich und endlich auf 75 : 25 
geeinigt, und dann mussten sich die Länder noch 
einmal einigen, wie ihre 25 Prozentpunkte auf-
geteilt werden. Dabei ist dann der modifizierte Kö-
nigsteiner Schlüssel - sprich: der Königsteiner 
Schlüssel minus die Länder, die sich nicht beteili-
gen -, herausgekommen. - Das nur zur Illustration.  
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Mit Ihrem Redebeitrag haben Sie die Debatte neu 
eröffnet, und beim Thema Nationale Kohorte ist 
uns keine Zeit zu kostbar. Herr Lange möchte Sie 
noch etwas fragen. 
 
 

Herr Lange (DIE LINKE):  
 

Keine Frage, sondern nur eine Feststellung. Ich 
bin den GRÜNEN mittlerweile außerordentlich 
dankbar für diese Debatte. Wir haben heute richtig 
etwas über die Nationale Kohorte gelernt, wir ha-
ben viele Informationen bekommen. Das hat sich 
gelohnt, und ich finde, es hätte sich auch gelohnt, 
das vorher im Ausschuss ein bisschen klarer zu 
machen.  
 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜNEN) 
 
 

Frau Prof. Dr. Wolff, Ministerin für Wissen-
schaft und Wirtschaft: 
 

Ich freue mich immer, wenn Sie im Ausschuss fra-
gen. Dort können wir das intensiv und beliebig lan-
ge diskutieren, ohne dass dem gesamten Plenum 
damit das Wochenende verbaut wird.  
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Vielen Dank. Mir geht es wie Ihnen: Ich komme mir 
auch etwas klüger vor. - Nach dieser honorigen 
Professorin kommt jetzt die nächste honorige Pro-
fessorin, weil ich glaube, dass die CDU-Fraktion 
auf ihren Redebeitrag verzichtet.  
 

(Oh! bei den GRÜNEN) 
 

Herr Zimmer? 
 

(Herr Zimmer, CDU: Zwei Worte!) 
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- Sie sagen etwas? - Okay. Frau Professor Dal-
bert, ich war etwas zu voreilig. - Herr Zimmer, Sie 
haben das Wort. 
 

(Zuruf von der CDU: „Zwei Worte“ hast du 
gesagt!) 

 
 

Herr Zimmer (CDU):  
 

Herr Präsident! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Kollegen ermahnen mich schon, nicht 
mehr als zwei Worte zu sagen.  
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen von den GRÜ-
NEN, wir hätten dieses Thema sehr tiefgreifend im 
Ausschuss behandeln können. Die dafür erforder-
lichen Instrumentarien haben Sie in der Hand.  
 

Der eine oder andere von uns hat sicherlich ge-
stutzt - mir ging es auch so -, als er in der Tages-
ordnung den Begriff „Nationale Kohorte“ gelesen 
hat. Dahinter verbirgt sich allerdings nicht eine wil-
de Horde, die durch Deutschland marodiert, son-
dern eine zusammenhängende Gruppe bzw. ein 
Bevölkerungsanteil, der an einem Forschungspro-
jekt teilnimmt.  
 

Wie wir erfahren haben, handelt es sich bei der 
„Nationale Kohorte“ um eine prospektive multizen-
trische Kohortenstudie, an der 200 000 Probanden 
zwischen 20 und 69 Jahren teilnehmen. Die weite-
ren Zahlen schenke ich mir, meine Damen und 
Herren; dazu hat Frau Ministerin alles Nötige ge-
sagt.  
 

Aber über Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen von 
den GRÜNEN, darf ich dann doch noch zwei, drei 
Worte verlieren. Sie haben uns einen Antrag mit 
einigen markigen Forderungen vorgelegt. Markige 
Forderungen kennen wir von Ihnen, das ist nicht 
neu. Auch bei diesem Thema ist es nicht neu; 
denn ähnliche Anträge haben Sie auch in anderen 
Landtagen eingebracht.  
 

Sie fordern zum Beispiel, mal eben die Bund-
Länder-Vereinbarung nicht zu unterzeichnen, eine 
inhaltliche Neuausrichtung zu prüfen und Ähn-
liches. Ich sage Ihnen ganz klar: Das ist mit uns 
nicht zu machen. Es wurde schon richtig darge-
stellt: Hierbei handelt es sich um eine der wichtigs-
ten Studien der zurückliegenden Jahre.  
 

Meine Damen und Herren! Ich kann uns als Politik 
nur davor warnen, nun einfach mal so daherzu-
kommen und der wissenschaftlichen Ebene Vor-
schriften machen zu wollen, was wir selbst viel-
leicht gerne einmal untersucht hätten. Meine Frak-
tion und ich haben Vertrauen in die Wissenschaft. 
Ich als Politiker würde mir nicht anmaßen, in die 
Erstellung eines derartig bedeutenden Studien-
konzepts einzuwirken.  
 

Natürlich geht es bei der Studie um die Erfor-
schung von Gesundheits- und Krankheitsgesche-
hen. Ob es sinnvoll ist, dabei auch soziale und 
psychische Faktoren zu berücksichtigen, kann ich 

als Laie nicht beurteilen. Angesichts der Erfahrun-
gen, die wir mit der Sozialwissenschaft eben auch 
schon machen durften, möchte ich dahinter ein 
Fragezeichen setzen.  
 

Seitdem mir erklärt wurde, dass der Mensch durch 
die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, unter 
denen er lebt, geformt wird und sich davon aus-
gehend entscheidet, ob er später ein Nobelpreis-
träger oder ein Schwerverbrecher wird, habe ich 
da meine Zweifel. Der liebe Gott selbst, meine Da-
men und Herren, möge uns davor bewahren, der-
artige oder ähnliche Erkenntnisse in eine wissen-
schaftlich-medizinische Studie einfließen zu lassen.  
 

Ich kann auch keinen Grund erkennen, warum wir 
dies ausgerechnet von Magdeburg aus einfordern 
müssten. Aus meiner Sicht ist es völlig falsch, dass 
sich ein Landtag mit der Ausgestaltung von Stu-
dieninhalten befasst. Mit Verlaub: An dieser Stelle 
hat die Politik - aber das fällt Ihnen schwer, das 
wissen wir - Funkstille zu wahren. Wir brauchen 
wissenschaftlichen Sachverstand. Den finden wir 
bei Helmholtz und bei Leibniz mit Sicherheit. Glau-
ben Sie es mir, glauben Sie es uns, glauben Sie es 
den Wissenschaftlern!  
 

Sie können sich sicherlich denken, dass wir als 
Koalitionsfraktionen Ihren Antrag ablehnen. - Herz-
lichen Dank.  
 

(Beifall bei der CDU) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt:  
 

Vielen Dank, Herr Zimmer. - Jetzt sind Sie dran, 
Frau Professor. Bitte schön.  
 
 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE):  
 

Danke. - Herr Präsident! Zu dem Beitrag von Herrn 
Zimmer fehlen mir die Worte.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LINKEN) 
 

Deswegen erlaube ich mir, darauf nicht einzu-
gehen.  
 

(Frau Dr. Klein, DIE LINKE: Glauben Sie es?) 
 

- Nein, mit dem Glauben habe ich es nicht so. 
 

Ich habe es eben schon zu Protokoll gegeben: Wir 
sind in die Debatte nicht einbezogen worden. Wir 
haben im Ausschuss nur rudimentäre Informatio-
nen bekommen. Uns ist eine Auseinandersetzung 
in einem anderen Ausschuss zugesagt worden. 
Als das Schreiben kam, haben wir das überprüft 
und festgestellt, dass diese Auseinandersetzung 
nicht stattgefunden hat. - Erster Punkt.  
 

Zweiter Punkt. Ich stimme Herrn Lange zu: Wir ha-
ben heute richtig was erfahren, wir haben etwas 
Neues über die Finanzen gehört usw. Insofern war 
das auch eine gute Debatte.  
 

Aber wenn Sie, Frau Pähle, sagen, das sei doch 
alles schon seit 2007 bekannt, dann frage ich Sie, 
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warum die Wissenschaftsministerin dieses Thema 
nicht schon 2011 auf die Tagesordnung gebracht 
und uns informiert hat. Eine Regierung darf durch-
aus auch einmal proaktiv sein. Wir müssen ihr 
nicht immer im Internet hinterherpuzzeln.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LINKEN) 
 

Ich komme zu einem letzten, sehr ernsten Punkt. 
Mir als Wissenschaftlerin - im Übrigen: als Natur-
wissenschaftlerin - liegt es fern, in die Freiheit der 
Wissenschaft einzugreifen. Warum haben wir 
trotzdem die Frage nach dem Inhalt der Studie ge-
stellt? - Darüber kann man sicherlich streiten und 
der Ausschuss wäre genau der richtige Ort dafür 
gewesen.  
 

Die Nationale Kohorte ist ein auf 20 bis 30 Jahre 
angelegtes Projekt. Nicht auf zehn Jahre! Der 
Bund-Länder-Vertrag läuft über zehn Jahre. Uns 
wurden heute ja auch genug Homepage-Inhalte 
vorgelesen. Dieses Projekt ist eine einmalige Ge-
legenheit. Das macht die Nation nicht täglich, dass 
sie Hunderttausende von Menschen mit biologi-
schen oder anderen Diagnoseinstrumenten unter-
sucht, um Gesundheit und Krankheit zu betrach-
ten.  
 

Vor diesem Hintergrund empfinde ich es schon als 
eine Aufgabe der Politik - nicht den Wissenschaft-
lern ins Handwerk zu pfuschen; die müssen schon 
selber wissen, was sie machen und wie sie das 
machen -, Fragen zu stellen und zu prüfen, ob be-
stimmte Aspekte, die zum Beispiel gerade für uns 
in Sachsen-Anhalt wichtig sind - etwa die Frage 
von Armut und Reichtum oder die Frage, wie sich 
prekäre Lebensverhältnisse auf die Gesundheit 
auswirken -, ausreichend berücksichtigt wurden. 
Solche Fragen müssen doch erlaubt sein. Und 
dann möchte ich gerne die Antworten der Wissen-
schaftler hören, wie diese Fragen berücksichtigt 
werden.  
 

Das ist unser Anliegen. Nach den Informationen, 
die uns vorliegen, sehen wir da eine Schieflage. 
Die Diskussion, ob es tatsächlich eine Schieflage 
gibt, gehört in den Ausschuss.  
 

Ich sehe uns schon in der Verantwortung, dazu 
beizutragen, dass so ein einmaliges Projekt auf ei-
nen guten Weg gebracht wird. Das ist nun einmal 
keine kleine Studie von ein, zwei oder drei Jahren, 
sondern das ist eines der - ich sage es einmal so 
salopp - dicken Dinger, die sich die Bundesrepu-
blik Deutschland in der Frage von Gesundheits- 
und Krankheitsforschung erlaubt. 
 

Auch wenn Sie es sicherlich nicht so gemeint ha-
ben, Frau Ministerin - Sie haben das vermutlich 
nur auf den Schwerpunkt in Halle bezogen -, so ist 
doch schon klar, dass man, wenn man eine solche 
Studie auf den Weg bringt, das, was man am An-
fang versäumt, nur sehr schwer nachholen kann. 
Was ich am Anfang nicht mit in den Blick nehme, 
kann ich nach zehn oder 20 Jahren nicht mehr 

daraufhin untersuchen, ob es bestimmte Auswir-
kungen gehabt hätte. Deswegen ist gerade die Zeit 
am Anfang so wichtig.  
 

Von daher hätte ich mir eine rechtzeitige Informa-
tion des Ausschusses mit anschließender Debatte 
gewünscht. Offensichtlich wäre eine solche auch 
schon direkt nach der Wahl möglich gewesen. 
Dann hätte man das gleich entsprechend in den 
Blick nehmen und Fragen stellen können. Wie ge-
sagt, ich finde schon, dass man die Wissenschaft-
ler fragen und dass man auch sagen darf, dass wir 
als Politik uns wünschen würden, dass dieses oder 
jenes möglicherweise stärker in den Blick genom-
men wird. Darin sehe ich keinen Eingriff in die 
Freiheit der Wissenschaft. - Herzlichen Dank. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN) 
 
 

Vizepräsident Herr Miesterfeldt: 
 

Vielen Dank. - Die Debatte ist damit beendet. Wir 
kommen zum Abstimmungsverfahren.  
 

Ich habe keine Überweisungswünsche gehört. Des-
wegen stimmen wir jetzt über den Antrag in der 
Drs. 6/1413 ab. Wer diesem Antrag zustimmt, den 
bitte ich um das Kartenzeichen. - Das sind die 
Fraktionen DIE LINKE und BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN. Wer stimmt dagegen? - Das sind die Regie-
rungsfraktionen. Wer enthält sich der Stimme? 
- Das ist niemand. Damit ist der Antrag abgelehnt 
worden. 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 14 auf: 
 
 
 

Erste Beratung 
 

a) Aktuelle Situation syrischer Staatsangehö-
riger in Sachsen-Anhalt verbessern 
 

Antrag Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
- Drs. 6/1414 

 
 

b) Aufnahme von Flüchtlingen und Asylsuchen-
den aus Syrien 
 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/1416 
 
 
 

Zunächst erhalten die einbringenden Fraktionen 
das Wort, Abgeordneter Herr Herbst zu dem An-
trag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und 
Abgeordnete Frau Tiedge zu dem Antrag der Frak-
tion DIE LINKE. Daran wird sich eine verbundene 
Debatte anschließen.  
 

Herr Herbst, Sie haben das Wort. 
 
 

Herr Herbst (GRÜNE): 
 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Liebe Kolleginnen 
und Kollegen! Wie muss es sich anfühlen, wenn 
man sich in Deutschland befindet und einen jeden 
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Tag aus der Heimat Nachrichten über Trauer, Ter-
ror und Tod erreichen? Alle Menschen aus Syrien, 
die hier mit uns leben, sind derzeit in dieser Situa-
tion. 
 

Ich habe mich vor einigen Tagen mit syrischen 
Doktoranden der Uni Magdeburg unterhalten, die 
mir berichtet haben, was sie nicht erst heute, son-
dern bereits seit vielen Monaten bewegt. Jeder von 
Ihnen kennt jemanden, der im laufenden Bürger-
krieg verletzt oder getötet wurde, bei manchen in 
der eigenen Familie. 
 

Wut und tiefe Trauer sind die beherrschenden Ge-
fühle in einer Situation emotionaler Anspannung, in 
die wir uns nicht hineinversetzen können. Wir kön-
nen aber zuhören.  
 

Unfassbar ist es, mit anzusehen, wie ein diktatori-
sches Regime in seinem Überlebenskampf ohne 
Rücksicht auf die Zivilbevölkerung alles mit ins 
Grab reißt, was sich nicht retten kann. Im Wissen 
um die Tatsache, dass das Assad-Regime keine 
Zukunft hat, steigert es den Blutzoll seines Macht-
verlusts ins Unermessliche.  
 

Erst gestern berichteten die Medien, dass Assads 
Truppen die Städte und Dörfer gezielt unter flä-
chendeckendes Feuer nehmen, die sie aufgeben 
müssen. Ganz bewusst werden Wohngebiete aus 
der Luft und vom Boden aus angegriffen, um die 
Zivilbevölkerung zu bestrafen - Terror gegen Zivi-
listen für das vermutete Unterstützen von soge-
nannten Rebellen. 
 

Die Bevölkerung leidet, trauert und flieht. Während 
der Flüchtlingsstrom in Gänze kaum zu beziffern 
ist, wissen wir, dass seit Beginn des bewaffneten 
Konflikts im Jahr 2011 insgesamt 4 700 Syrerinnen 
und Syrer in Deutschland Asyl beantragt haben. 
Erst 100 davon wurden bisher als politische Flücht-
linge anerkannt. 
 

Der Bürgerkrieg in Syrien geht auch uns etwas an. 
Wir haben die Verantwortung für die Kriegsflücht-
linge, die hierherkommen und die nicht mehr wün-
schen, als Leib und Leben zu retten, wie es jeder 
Mensch in einer ähnlichen Situation tun würde. 
Diese Menschen haben in ihrem Land leider auf 
längere Zeit wahrscheinlich keine Perspektive 
mehr. 
 

Auch wenn die Bundesländer wie aktuell den Ab-
schiebestopp für syrische Flüchtlinge um ein hal-
bes Jahr verlängert haben - wer geht denn ernst-
haft davon aus, dass sich die Lage in Syrien in ei-
nem halben Jahr so gebessert haben wird, dass 
sie wieder zurückkehren wollten oder könnten?  
 

Deshalb ist es unsere Verantwortung, diesen Men-
schen eine Perspektive zu geben. Wir beantragen, 
den syrischen Flüchtlingen nach dem Ablauf der 
Halbjahresfrist eine humanitäre Aufenthaltserlaub-
nis nach § 23 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes zu 
erteilen. Das ist nach unserer Meinung die einzige 
nachhaltige und verantwortbare Lösung.  

Ich möchte keinem Menschen aus Syrien, sei es 
einem Kriegsflüchtling oder einem Studierenden, 
sagen müssen, dass er oder sie in einem halben 
Jahr oder nach Abschluss des Studiums den Weg 
in ein Land antreten muss, das vom Krieg und 
Hass zerfressen ist und in dem im schlimmsten 
Fall der Tod auf ihn oder sie wartet.  
 

Dass diese Vermutungen keine Übertreibungen 
sind, wissen wir von den Berichten syrischer Men-
schen, die in Sachsen-Anhalt leben. Das sind auch 
die etwa 120 Studierenden und Doktoranden, die 
durch den Bürgerkrieg noch in eine ganz andere 
Notlage geraten sind. Ihnen ist der Geldhahn 
zwangsweise zugedreht worden, weil sie die Mittel 
aus Stipendien syrischer Universitäten aus ver-
schiedenen Gründen nicht mehr erreichen.  
 

Die ersten Universitäten mussten ihre Zahlungen 
übrigens bereits im November 2011 einstellen, wie 
mir berichtet wurde, weitere folgten im März 2012 
und im Mai 2012. Spätestens seit dem Zeitpunkt 
im Mai 2012 sind viele Syrer in Sachsen-Anhalt, 
die davon betroffen sind, in einer echten Notlage. 
 

Ich sprach vorgestern mit einer betroffenen Familie 
in Magdeburg, die selbst seit Mai kein Geld mehr 
erhält. Ein syrischer Doktorand an der Uni Magde-
burg berichtete mir von Freunden, die sich über 
mehrere Tausend Euro privat verschulden muss-
ten.  
 

In ihrer Not suchen Einzelne Kontakt zur Universi-
tätsleitung, zu den Studentengemeinden und den 
Studierendenräten. Von diesen wurde ihnen auch 
Hilfe angeboten. Die Uni konnte mit ihnen einige 
Hiwi-Jobs vereinbaren. Doch laut Aufenthaltsgesetz 
dürfen ausländische Studierende nur 120 Tage im 
Jahr arbeiten.  
 

Die Studentengemeinde konnte anfangs auf einen 
Hilfsfonds der Diakonie Mitteldeutschland zurück-
greifen. Diese Mittel sind jedoch längst ausgege-
ben. 
 

Es kann daher in keiner Weise die Rede davon 
sein, dass die Probleme gelöst seien, wie es laut 
dem Protokoll über die Sitzung des Ausschusses 
für Wissenschaft und Wirtschaft am 6. September 
2012 von Ministerin Frau Professor Dr. Wolff ge-
äußert worden ist. 
 

(Zustimmung von Herrn Lange, DIE LINKE) 
 

Auch die übrigen Ausführungen der Ministerin zu 
diesem Thema zeichnen ein Trugbild, wenngleich 
dies sicherlich nicht absichtsvoll herbeigeführt 
wurde. Ich könnte mir aber vorstellen, dass dies 
mit einem Mangel an Informationen zu tun hat.  
 

Fakt ist, dass an den Unis in Magdeburg und Halle 
etwa 120 Studierende aus Syrien eingeschrieben 
sind. Laut Aussage derjenigen, mit denen ich ge-
sprochen habe, ist ein Großteil von der finanziellen 
Not betroffen, die durch den Krieg in Syrien be-
dingt ist. 
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Es kommt hinzu, dass unter den Studierenden aus 
Syrien Angst herrscht - Angst vor Denunziation 
durch die Regimetreuen unter ihnen, die Informa-
tionen über kritische Äußerungen weitergeben. Die 
syrischen Studierenden sind untereinander ziem-
lich gut vernetzt und wissen, auf wen der Vorwurf 
zutrifft, ein Spitzel zu sein.  
 

Das ist für uns wichtig zu wissen, um besser ge-
wichten zu können, weshalb die syrischen Studie-
renden extrem sensibel mit ihrer derzeitigen Not-
lage umgehen und nicht lauter auf sich aufmerk-
sam machen. Daraus zu schließen, es gäbe nur 
einige Einzelfälle, die betroffen wären, ist falsch. 
 

(Zustimmung von Herrn Lange, DIE LINKE) 
 

Die Ängste haben einen sehr realen Hintergrund. 
Der Hintergrund ist die Angst um die eigenen An-
gehörigen daheim.  
 

Im Februar 2012 ist in Syrien ein Gesetz in Kraft 
getreten, wonach bei Negativäußerungen über das 
Regime die gesamte Familie des Betroffenen we-
gen Unterstützung des Terrorismus verhaftet wird. 
Was das in der derzeitigen Lage in Syrien bedeu-
tet, das brauche ich hier wohl nicht näher auszu-
führen.  
 

Auch deshalb ist es nun allerhöchste Zeit, dass wir 
als Land Verantwortung für die Betroffenen über-
nehmen. Darum geht es uns in dem Antrag. Hoch-
schulen sind Landessache. Wir dürfen das Schick-
sal der syrischen Menschen in unserem Land nicht 
dem Zufall überlassen und nicht dem Vorstellig-
werden bei der einen oder anderen Institution, die 
die Notlage kurzfristig vielleicht etwas abfedern 
kann.  
 

Deswegen, Frau Ministerin Wolff, muss Ihr Ministe-
rium eine koordinierende Rolle einnehmen. Sie 
müssen erheben lassen, wie viele Betroffene es 
wirklich gibt, welche Maßnahmen bereits durch 
wen getroffen worden sind und wie wir den indivi-
duellen Notlagen planvoll entgegenwirken können.  
 

Dafür gibt es verschiedene Möglichkeiten. Wir ha-
ben den Punkt 1 unseres Antrags bewusst offen-
gelassen und ihn sehr allgemein formuliert, um Ih-
nen den ganzen Spielraum der Möglichkeiten ein-
zuräumen. 
 

Frau Ministerin, die Lage der Betroffenen ist wirk-
lich ernst. Unsere sozialen Sicherungssysteme 
und sonstigen bestehenden Instrumente greifen in 
diesem Fall nicht. Eine finanzielle Unterstützung 
muss deshalb so ausgelegt sein, dass sie ange-
messen und zuverlässig erfolgt, sodass den Be-
troffenen die Möglichkeit gegeben wird, ihr Leben 
weiter so zu gestalten, wie es vor dem Entstehen-
den der Notlage der Fall gewesen ist, für die sie 
nicht selbst verantwortlich sind. 
 

Die finanziellen Mittel für eine solche humanitäre 
Unterstützung sind vorhanden. Es ist eine unbüro-

kratische Lösung gefragt. Es handelt sich nicht um 
eine Standardsituation.  
 

Für die mögliche Einrichtung eines Notfallfonds 
möchten wir Ihnen die Inanspruchnahme von Aus-
gabenresten im Haushaltsplan vorschlagen. Bei 
dem Titel mit der Zweckbestimmung „Verfügungs-
mittel des Ministerpräsidenten und des Chefs der 
Staatskanzlei“ sind mit Stichtag vom 20. Juli 2012 
Ausgabenreste in Höhe von 8 900 € vorhanden 
und bei dem Titel mit der Zweckbestimmung „Ver-
fügungsmittel der Staatskanzlei für außergewöhn-
lichen Aufwand“ sind mit Stichtag vom 20. Juli 
2012 Mittel in Höhe von rund 175 000 € übrig. 
 

Frau Ministerin, wir würden Ihnen empfehlen, dass 
Sie diese Ausgabenreste verwenden und einen 
Notfonds installieren, der für die Betroffenen zu ei-
ner Quelle wird, um diese für sie sicherlich sehr 
schlimme Zeit in Deutschland überbrücken zu kön-
nen, damit sie ihr Studium fortsetzen, ihre Familie 
weiter ernähren, ihre Kinder weiter in den Kinder-
garten schicken, zum Arzt gehen und all das ma-
chen können, was dazu gehört.  
 

Die weiteren Punkte - ich bin schon auf die Auf-
enthaltsgenehmigung, auf das Bleiberecht nach 
§ 23 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes aus humani-
tären Gründe eingegangen - betreffen den weite-
ren Aufenthalt der Personen. 
 

Der vierte Punkt - das Thema haben wir im Land-
tag schon einmal thematisiert - betrifft das Rück-
nahmeabkommen mit Syrien.  
 

Herr Minister Stallknecht, das ist wahrscheinlich Ihr 
Beritt. Wir haben keinen direkten Einfluss darauf, 
können aber an die Bundesregierung appellieren, 
ein Abkommen zurückzunehmen, das im Moment 
obsolet ist.  
 

Wir sind uns darin einig - das hoffe ich zumin-
dest -, dass wir in der derzeitigen Situation nie-
manden nach Syrien abschieben wollen und dür-
fen. Wir tun es in unserem Bundesland auch nicht. 
Wir haben es zwar gefährlich lange getan, auch 
noch während der Auseinandersetzung in Syrien, 
aber wir tun es im Moment nicht.  
 

Warum soll man ein Regime legitimieren, indem 
man ein Abkommen aufrechterhält, wenn man 
sagt, dieses Regime hat keine Zukunft mehr?  
 

Ich wünsche mir, dass wir uns auch in dieser Fra-
ge einig sind. - Vielen Dank. 
 

(Zustimmung bei den GRÜNEN) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr, Herr Kollege Herbst, für die Einbrin-
gung zu Punkt 14 a. - Punkt 14 b bringt die Abge-
ordnete Frau Tiedge ein. 
 

(Herr Borgwardt, CDU: Darf ich dazu etwas 
sagen, zu der Einbringung?) 
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- Es gibt eine Nachfrage. Herr Herbst, würden Sie 
die Nachfrage beantworten? - Entschuldigung. Ich 
hatte das vergessen. 
 

(Herr Borgwardt, CDU: Kein Problem! Des-
wegen melde ich mich noch einmal!) 

 
 

Herr Borgwardt (CDU): 
 

Darf ich, Frau Präsidentin? - Ich darf. Okay. 
 

Herr Herbst, da Sie offensichtlich über sehr pro-
funde Kenntnisse verfügen, können Sie uns viel-
leicht erhellen.  
 

Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann geht 
es Ihnen um diejenigen, die geflohen sind, um die 
Flüchtlinge. Oder geht es Ihnen auch um diejeni-
gen, die damals mit Willen Assads ein Assad-Sti-
pendium hatten und hier sind, also unter ganz 
normalen Bedingungen hierher gekommen sind? 
- Vielleicht können Sie uns erhellen, um wen es 
Ihnen geht, wenn Sie auf die Frage der Flüchtlinge 
abstellen. 
 
 

Herr Herbst (GRÜNE): 
 

Herr Borgwardt, ich bin Ihnen für diese Frage 
dankbar, weil es in der Tat eine wichtige Frage ist 
und weil es in diesem Fall zur Klarheit und Wahr-
heit dazugehört, darüber zu sprechen. Darum geht 
es uns auch, dass wir sozusagen nichts dem Zufall 
überlassen dürfen, sondern eine koordinierende 
Funktion brauchen. 
 

Fakt ist und klar sein muss, dass wir keine Glau-
bensprüfung und auch keine politische Prüfung 
einführen können. Das geht nicht. Wer sich in ei-
ner Notlage befindet - ob das ein Assad-Stipen-
dium ist, wie Sie sagen, oder ein sonstiges Stipen-
dium, aus dem keine Mittel mehr fließen - - 
 
 

Herr Borgwardt (CDU):  
 

Die gibt’s.  
 
 

Herr Herbst (GRÜNE):  
 

Ich weiß, dass es die gibt. Wie gesagt, wenn man 
sich mit den Betroffenen unterhält und wenn ein 
gewisser Rahmen gewahrt ist, dann erzählen ei-
nem die Betroffenen schon sehr gern und vertrau-
ensvoll einiges darüber. 
 

Ich glaube, damit muss man leben, dass es nicht 
nur politische Meinungen sind, die wir aus unserer 
Sicht für unterstützenswert halten. Wenn die Men-
schen in eine Notlage geraten sind, dann trifft das, 
glaube ich, auf alle Betroffenen zu. 
 

Zu dem ersten Teil Ihrer Frage: Nein, ich rede 
nicht nur über die Flüchtlinge. Wir haben die Lage 
der Flüchtlinge und der Studierenden in unserem 
Antrag bewusst miteinander verknüpft. Die Links-
fraktion hat es differenziert.  

Wir sagen, es geht um Menschen in einer speziel-
len Situation. Sie verbindet ein ähnliches Problem. 
Wir wollen nicht zwischen Studierenden und 
Flüchtlingen differenzieren.  
 

Ich kann nur dafür plädieren, selbst den Kontakt 
mit den Betroffenen aufzubauen. Ich glaube, das 
ist die beste Quelle für Informationen.  
 

Das sollte nicht auf einer unorganisierten Ebene 
geschehen; vielmehr glaube ich, dass das Land 
hierbei zumindest im Rahmen einer koordinieren-
den Funktion auch gegenüber den Hochschulen in 
der Verantwortung ist. 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr, Herr Kollege Herbst. - Frau Tiedge, 
jetzt sind Sie als Einbringerin zu Punkt 14 b an der 
Reihe.  
 
 

Frau Tiedge (DIE LINKE): 
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Ein 
Satz vorweg in Reaktion auf die Frage von Herrn 
Borgwardt: Ich kann mich noch gut an die Bilder 
erinnern, als in der Bundesrepublik Deutschland 
ein Herr Assad mit allen diplomatischen Ehren 
empfangen wurde bzw. die Bundespräsidenten, 
Bundeskanzler und die Bundeskanzlerin zu Assad 
nach Syrien geflogen sind, um dort gute bzw. we-
niger gute Geschäfte zu machen. Das gehört zur 
Wahrheit dazu. 
 

(Unruhe) 
 

Meine Damen und Herren! In Syrien herrscht Bür-
gerkrieg. Mehr als 26 000 Menschen sind gestor-
ben. An der Grenze Syriens zur Türkei toben bluti-
ge Kämpfe zwischen Rebellen und Regierungssol-
daten. 
 

Das Regime Assad terrorisiert die syrische Bevöl-
kerung. Laut dem jüngsten Bericht von Amnesty 
International nehmen die Truppen Assads ver-
stärkt die Zivilbevölkerung unter Beschuss, greifen 
mit Luftangriffen und massivem Artilleriebeschuss 
gezielt diejenigen an, die sie als Unterstützer oder 
auch nur Sympathisanten der Oppositionellen ver-
muten. 
 

Die durch die Regierungstruppen aufgegebenen 
Gebiete werden wahllos bombardiert, eine Unter-
scheidung zwischen militärischen und zivilen Zie-
len findet nicht statt. Der Tod der in den umkämpf-
ten Gebieten lebenden Menschen, auch der Kin-
der, wird nicht nur in Kauf genommen, sondern ist 
offenkundig auch beabsichtigt. Menschenrechts-
verletzungen, der Bruch des Völkerrechts und 
Kriegsverbrechen sind offensichtlich an der Ta-
gesordnung.  
 

Menschenrechts- und Hilfsorganisationen wie zum 
Beispiel Human Rights Watch werfen aber glei-
chermaßen den Aufständischen schwere Men-
schenrechtsverletzungen vor.  
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Zudem spielen immer mehr und deutlicher andere 
Länder, beispielsweise Saudi-Arabien und Katar 
- beides Länder übrigens, die von Deutschland mit 
Waffen beliefert werden - eine Rolle im Konflikt. 
Ausländische Kämpfer - unter ihnen offenkundig 
auch iranische Revolutionswächter - verfolgen ei-
gene Interessen. Die Gemengelage ist also - das 
ist weder überraschend noch ungewöhnlich - un-
übersichtlich.  
 

Ohne Zweifel ist jedoch, dass die große Mehrheit 
der syrischen Bevölkerung kein Interesse an ei-
nem bewaffneten Konflikt hat. Wer kann, flieht.  
 

Laut Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Ver-
einten Nationen sind über eine viertel Million Men-
schen aus Syrien auf der Flucht. Die Zahl der 
Flüchtlinge innerhalb des Landes ist um ein Viel-
faches höher. 
 

Die Anrainerstaaten sind angesichts der Flücht-
lingsströme überlastet. In Jordanien, der Türkei, 
dem Libanon und in den Grenzregionen Syriens 
leben Menschen unter zum Teil katastrophalen 
Bedingungen. Viele der durch Gewalt und Folter 
traumatisierten Flüchtlinge, die von den Nachbar-
ländern Syriens aufgenommen wurden, können 
dort nicht die notwendige Hilfe erhalten.  
 

Im Libanon und in den Flüchtlingslagern Jorda-
niens sind sie erneut mit Gewalt konfrontiert. Teil-
weise stecken sie im Niemandsland fest und lau-
fen Gefahr, erneut zwischen die Fronten von nach-
rückenden Einheiten der syrischen Armee und be-
waffneten Oppositionskräften zu geraten.  
 

Griechenland und die Türkei haben bereits Flücht-
linge abgewiesen. 
 

Vor Beginn des Bürgerkriegs war Syrien selbst Zu-
fluchtsort oder auch Durchgangsstation für Flücht-
linge aus anderen Ländern, wie dem Irak oder 
auch Afghanistan und für sogenannte Staatenlose. 
Für diese Gruppe ist die Situation besonders 
schwierig. Sicherheit wird für diese Menschen in 
der gesamten Region auf absehbare Zeit nicht zu 
finden sein.  
 

Meine Damen und Herren! Was kann nun die 
Bundesrepublik tun, was sollte, besser gesagt, 
was muss sie tun? - Die Bundesrepublik unter-
stützt Erstaufnahmestaaten. Das THW beispiels-
weise hilft beim Aufbau von Flüchtlingslagern in 
Jordanien. Das ist gut und richtig, aber das reicht 
nicht.  
 

Die Europäische Union und mit ihr die Bundes-
republik müssen endlich ein eigenes Aufnahme-
programm auf den Weg bringen und umsetzen. 
Und um es deutlich zu sagen: Die Überlegung, 
Länder wie Griechenland oder Zypern zum Auf-
fanglager für die Flüchtlinge einerseits und damit 
gleichzeitig zur Abschirmzone für Mitteleuropa an-
dererseits zu machen, ist damit explizit nicht ge-
meint.  

Die Lebensbedingungen für Flüchtlinge in diesen 
Ländern - im Übrigen auch mittlerweile mehrfach 
gerichtlich in Italien festgestellt - sind katastrophal 
und in weiten Teilen menschenunwürdig. 
 

Der politische Wille und in Teilen auch die staat-
liche Leistungsfähigkeit, um diesen Menschen zu 
helfen, sind mehr als fraglich. Griechenland 
schloss Anfang dieses Monats mit dem ausdrück-
lichen Ziel, die aus Syrien erwarteten Flüchtlinge 
abzuwehren, die Grenzen.  
 

Diese massive Abschottung der Landesgrenze 
zwischen Griechenland und der Türkei wiederum 
zwingt mehr Flüchtlinge zu der gefährlichen Fahrt 
über das Meer zwischen der Türkei und Griechen-
land. Dabei kommt es immer wieder zu schweren 
Unglücken. Auch in den letzten Wochen erreichten 
uns Nachrichten von gesunkenen Flüchtlingsboo-
ten, sahen wir Bilder von Menschen in äußerster 
Not. 
 

Das Abschieben der Verantwortung auf diese Län-
der kann nicht ernsthaft die Hilfsleistung der Euro-
päischen Union sein.  
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 

Vielmehr sind die EU und alle ihre Mitgliedstaaten 
gefordert, Aufnahmeprogramme aufzulegen, Un-
terkünfte zur Verfügung zu stellen und sich um den 
sicheren Transfer vor allem von besonders schutz-
bedürftigen Flüchtlingen, also von Menschen mit 
Traumatisierungen und Verletzungen, von unbe-
gleiteten Kindern und alleinstehenden Frauen, zu 
bemühen.  
 

Der Blick auf die Presseberichterstattung hierzu-
lande lässt politische Mehrheiten dafür zumindest 
denkbar erscheinen. Auf Bundesebene forderten 
Ende August Außenpolitikerinnen und Außenpoliti-
ker des Bundestages - über alle Parteigrenzen hin-
weg - die Aufnahme von Flüchtlingen aus Syrien 
durch die Bundesrepublik.  
 

Die Staatsministerin für Migration, Integration und 
Flüchtlinge Maria Böhmer erklärte ebenfalls, dass 
die Bundesrepublik Flüchtlinge aus Syrien auf-
nehmen könne. Der Bundesaußenminister erklärte 
Anfang September, er könne sich ein Aufnahme-
programm der Bundesregierung vorstellen, sehe 
es aber nicht als prioritär an.  
 

Da eine Regelung zur Aufnahme von Flüchtlingen 
nur im Benehmen des Bundesinnenministers mit 
den Innenministern der Länder realisierbar ist, 
scheint es unserer Fraktion dringend geboten, aus 
den Ländern den politischen Willen und die Bereit-
schaft zu einem solchen Programm zu bekunden.  
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 

Meine Damen und Herren! Wir wollen die Landes-
regierung auffordern, ihrerseits aktiv zu werden, 
um zum einen alle notwendigen Maßnahmen zur 
Aufnahme von Flüchtlingen aus Syrien im Land zu 
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treffen und dabei insbesondere die Zahl der zur 
Verfügung stehenden Aufnahmeplätze zu benen-
nen und diese bereitzustellen.  
 

Zum anderen soll sie sich auf der Ebene des Bun-
des für ein Aufnahmeprogramm der Bundesregie-
rung für besonders schutzbedürftige Flüchtlinge 
einsetzen.  
 

Sachsen-Anhalt könnte damit einen Beitrag dazu 
leisten, der Verantwortung der Bundesrepublik in 
Europa gerecht zu werden. Es wäre zugleich ein 
Beitrag dazu, die Bemühungen der Landesregie-
rung um die so oft beschworene sogenannte Will-
kommenskultur authentisch und glaubhaft zu ma-
chen.  
 

Denn wenn Zuwanderungspolitik allein an wirt-
schaftlichen Kriterien ausgerichtet und von wirk-
samer Asyl- und Flüchtlingspolitik im Interesse der 
Betroffenen und als Gebot der Humanität entkop-
pelt wird, bleibt die Rede von Weltoffenheit und 
Willkommenskultur ein Lippenbekenntnis.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Eine Initiative Sachsen-Anhalts und insbesondere 
des Innenministers, ähnlich dem Appell des schles-
wig-holsteinischen Innenministers, in Richtung Bun-
desregierung, zügig eine Regelung zu schaffen, 
die allen Beteiligten Handlungssicherheit gewährt, 
wäre in unseren Augen die richtige Entscheidung.  
 

Wir begehen nächste Woche die alljährliche inter-
kulturelle Woche, in der wir alle, sofern wir uns 
beteiligen, uns auch den Fragen der Syrierinnen 
und Syrier in Sachsen-Anhalt stellen werden müs-
sen.  
 

Auch in diesem Kontext wäre eine solche Ent-
scheidung ein richtiges und auch ein notwendiges 
Signal; denn trotz des derzeitigen Abschiebe-
stopps und der Bewilligung der im Übrigen nur 
leicht gestiegenen Zahl der Asylanträge - die Men-
schen kommen nur in Ausnahmefällen bis nach 
Deutschland - sollten wir nicht übersehen, dass 
Flüchtlinge aus Syrien über lange Jahre hinweg 
auch in der Bundesrepublik eben keinen ange-
messenen Schutz erhalten haben.  
 

Mehr als 3 400 Syrer leben deshalb in dem un-
sicheren Status der Duldung in Deutschland - mehr 
als 2 000 bereits seit mehr als sechs Jahren.  
 

Neben dem Aufnahmeprogramm müsste also auch 
die aufenthaltsrechtliche Situation dieser Gruppe 
geregelt werden.  
 

Ebenso ist es ein Gebot der Stunde, Verwandte 
von hier lebenden syrischen Staatsangehörigen 
nach einem vereinfachten Visumverfahren aufzu-
nehmen und die Zusammenführung von Familien 
zu ermöglichen.  
 

Der von den Kollegen der GRÜNEN beantragte Ab-
schiebestopp ist prinzipiell richtig, allerdings gibt es 
ihn bereits. Es geht allerdings vollkommen an der 

Realität vorbei, dass er angesichts der aktuellen 
Lage in Syrien lediglich um ein halbes Jahr verlän-
gert wurde. Auch nach einem möglichen Sturz des 
Regimes Assads würden die Lebensbedingungen 
in Syrien Abschiebungen oder Rückführungen, wie 
es bezeichnet wird, nicht rechtfertigen. 
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 

Die Forderung nach Erteilung von humanitären 
Aufenthaltserlaubnissen statt Duldungen, wie es 
die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN in ihrem 
Antrag unter Punkt 3 benennt, unterstützen wir da-
her ausdrücklich. Auch dem vierten Punkt Ihres 
Antrags stimmen wir zu.  
 

Das deutsch-syrische Rücknahmeabkommen hat 
nachvollziehbar zu Abschiebungen von Menschen, 
die aus Syrien nach Deutschland geflohen sind, 
geführt, die - zurück in Syrien - in Haft genommen 
und gefoltert wurden. Ein Fortbestand des zwar 
ausgesetzten, aber formal noch immer bestehen-
den Abkommens ist einfach nicht erklärbar und 
hinnehmbar. Seine Rücknahme ist in der Tat über-
fällig. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Zur Situation syrischer Studierender in Sachsen-
Anhalt hat meine Fraktion einen eigenen Antrag 
eingebracht, zu dem mein Kollege Herr Lange, 
sprechen wird.  
 

Meine Damen und Herren! Sachsen-Anhalt ist in 
der Lage zu helfen. Die möglichen und die nötigen 
Ansatzpunkte sind meines Erachtens aufgezeigt 
worden.  
 

Ich werbe daher ausdrücklich um Ihre Zustimmung 
zu unserem Antrag und will abschließend den 
Fachverband Pro Asyl zitieren, der in einer aktuel-
len Erklärung feststellte - ich zitiere -:  
 

„Dass syrische Flüchtlinge vor verschlosse-
nen Grenzen stehen, während sich die Staa-
tengemeinschaft über die syrische Tragödie 
empört, ist nicht hinnehmbar.“ 

 

Danke. 
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke sehr für die Einbringung. - Für die Landes-
regierung spricht Minister Herr Stahlknecht. 
 
 

Herr Stahlknecht, Minister für Inneres und 
Sport: 
 

Frau Präsidentin! Verehrte Kolleginnen und Kolle-
gen! Herr Herbst, soweit von Ihnen unter Punkt 2 
des Antrags ein Stopp der Abschiebung nach Sy-
rien gemäß § 60a Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes 
gefordert ist, so muss dieser nicht mehr erlassen 
werden; ihn gibt es bereits. 
 

(Herr Herbst, GRÜNE: Ganz kurz!) 
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- Ja. Aber es gibt ihn. - Bereits vor dieser förm-
lichen Anordnung des Abschiebungsstopps haben 
die Ausländerbehörden mit Runderlass vom Mai 
2011 bereits darum gebeten, keine Abschiebung 
nach Syrien durchzuführen. Deshalb muss sich 
auch in Sachsen-Anhalt, was ich sehr begrüße, 
kein Syrier Sorgen machen, nach Syrien abge-
schoben zu werden.  
 

Die Frage der Erteilung von Aufenthaltserlaubnis-
sen nach § 23 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes 
stellt sich auch vor diesem Hintergrund zurzeit 
nicht. Die meist hier lebenden syrischen Staats-
angehörigen sind ohnehin bereits im Besitz eines 
Aufenthaltstitels.  
 

Dies gilt auch für Syrier, die - so haben wir gese-
hen - hier um Asyl gebeten haben. Diese erhalten 
selbst bei Ablehnung des Antrags - soweit keine 
Flüchtlingseigenschaften festgestellt werden - auf-
grund des Abschiebungsstopps eine Aufenthalts-
erlaubnis nach § 25 Abs. 3 des Aufenthaltsgeset-
zes. 
 

Bezüglich Ihrer Aufforderung an uns als Landes-
regierung, sich für die Kündigung des Rücküber-
nahmeabkommens mit Syrien einzusetzen, ver-
weise ich zunächst an diesem Abend auf die Ant-
wort der Landesregierung auf Frage Nr. 7 der Klei-
nen Anfrage vom 12. März 2012. Darin wurde deut-
lich gemacht, dass aus der Sicht der Landesregie-
rung keine Veranlassung besteht, dieses Rück-
übernahmeabkommen mit Syrien zu kündigen.  
 

Denn allein aus der Existenz von Rückübernahme-
abkommen kann eben nicht der Schluss gezogen 
werden, dass hierin die Ursache für Abschiebun-
gen liegt. Deutschland steht es frei, Rückführun-
gen nach Rückübernahmeabkommen einzuleiten 
oder - wie gegenwärtig - aufgrund einer aktuellen 
Situation darauf zu verzichten und das auch auf 
Dauer.  
 

Daher wäre die Frage der Aufhebung von Rück-
übernahmeabkommen eher eine grundsätzliche 
und nicht eine auf die aktuelle Situation bezogene, 
weil davon keine Gefährdung ausgeht. 
 

Zu dem Antrag Ihrer Fraktion, verehrte Frau Tied-
ge, in Bezug auf die Aufnahme von flüchtigen Asyl-
suchenden aus Syrien ist Folgendes zu sagen:  
 

Mit Beschluss vom 9. Dezember 2011 hat sich die 
Ständige Konferenz der Innenminister und -sena-
toren der Länder im Interesse einer Fortentwick-
lung und Verbesserung des Flüchtlingsschutzes 
für eine permanente Beteiligung der Bundesrepu-
blik Deutschland an der Aufnahme und Neuansied-
lung besonders schutzbedürftiger Flüchtige aus 
Drittstaaten in Zusammenarbeit mit dem UNHCR 
ausgesprochen.  
 

Die Innenministerkonferenz, an der ich selbst teil-
genommen habe, empfahl, in den Jahren 2012 
bis 2014 jährlich jeweils 300 Flüchtlinge im Rah-

men dieses sogenannten Resettlements aufzuneh-
men.  
 

Das Bundesministerium des Innern hat daraufhin 
am 5. April 2012 im Benehmen mit den obersten 
Landesbehörden gegenüber dem Bundesamt für 
Migration und Flüchtlinge - alles sehr technisch - 
nach § 23 Abs. 2 des Aufenthaltsgesetzes die Auf-
nahme von bis zu 200 Personen, die aufgrund der 
gewaltsamen Auseinandersetzung im Jahr 2011 in 
Libyen nach Tunesien geflüchtet sind und sich im 
Flüchtlingslager Shousha aufhalten, angeordnet.  
 

Diese Einreise der Personen erfolgte am 3. Sep-
tember 2012. Sachsen-Anhalt nimmt selbstver-
ständlich, und dies auch gern, entsprechend seiner 
Quote nach dem sogenannten Königsteiner 
Schlüssel fünf Flüchtlinge auf. Das ergibt sich aus 
diesem Schlüssel.  
 

Darüber hinaus hat das Bundesministerium des In-
nern im Rahmen der Resettlement-Aufnahme 2012 
mit Anordnung vom 29. Mai 2012 bereits die Auf-
nahme von weiteren 100 Flüchtlingen beschlos-
sen. Dabei handelt es sich um in die Türkei ge-
flüchtete Iraker. 
 

Wir können sagen: Wir haben in der Bundesrepu-
blik 200 Flüchtlinge aus Tunesien, 102 Flüchtlinge 
aus Malta und 2 501 irakische Flüchtlinge aus Sy-
rien und Jordanien aufgenommen. Sachsen-Anhalt 
leistet seinen Beitrag zur Unterbringung von 
Flüchtlingen, die aufgrund von Aufnahmeaktionen 
des Bundes oder der Länder oder aufgrund von 
Resettlement-Aufnahmen im Rahmen einer Ab-
stimmung auf EU-Ebene hierher gelangt sind. 
 

Ich will zum Schluss eines sagen: Das große En-
gagement Deutschlands - das muss auch einmal 
gesagt werden - wird in der Weltflüchtlingsstatistik 
2009 des UNHCR bestätigt. Beim Resettlement 
belegt Deutschland in Europa den ersten Rang. 
Neben den freiwilligen Aufnahmeaktionen sind 
auch die Asylverfahren zu beachten. 
 

Meine Damen und Herren! Ich denke, der vorlie-
gende Antrag ist diskussionswürdig. - Ich bedanke 
mich für Ihre Aufmerksamkeit. 
 

(Beifall bei der CDU)  
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr, Herr Minister. - Wir treten in die ver-
bundene Debatte zu Tagesordnungspunkt 14 a 
und 14 b mit einer Redezeit von fünf Minuten je 
Fraktion ein. Als erste Debattenrednerin spricht für 
die SPD-Fraktion die Abgeordnete Frau Schindler.  
 
 

Frau Schindler (SPD): 
 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Die beiden vorliegenden Anträge umfassen 
ein Thema, das derzeit täglich in den Medien erör-
tert wird. Die Bilder sind uns vor Augen und sind 



 Landtag von Sachsen-Anhalt • Plenarprotokoll 6/31 • 21.09.2012 2483 
 

von Ihnen, Herr Herbst und Frau Tiedge, geschil-
dert worden.  
 

Parteien, nicht wir im Landtag von Sachsen-An-
halt, haben über dieses Thema bereits diskutiert. 
Aber ich denke, in den politischen Gremien und 
auch im Bundestag ist sehr oft über das Thema 
Syrien gesprochen worden. Man hat sich auch 
damit befasst, wie sich Deutschland zu den Vorfäl-
len in Syrien stellt.  
 

Ich glaube, wir sind uns darin einig, dass unhalt-
bare, menschenverachtende und undemokratische 
Zustände in Syrien herrschen und dass wir diese 
alle gemeinsam verurteilen. Die Auswirkungen die-
ser Zustände sind vielfältig, vor allem auch vielfäl-
tig für die Syrier, die bei uns in Sachsen-Anhalt le-
ben oder die bei uns Zuflucht suchen.  
 

Es ist bereits angesprochen worden: Betroffen sind 
zum einen die Menschen, die bereits unter uns le-
ben, speziell die Gruppe der syrischen Studenten, 
und zum anderen die Menschen, die mit einem An-
trag auf Asyl bei uns Schutz suchen.  
 

Meine Ausführungen möchte ich auf die Asyl-
suchenden beschränken. Bei der Behandlung des 
nächsten Tagesordnungspunktes wird noch einmal 
ausführlich über die Situation der Studierenden 
debattiert werden. Deshalb beschränke ich mich 
auf die Frage des Schutzes von Asylsuchenden 
und von Flüchtlingen. 
 

Zu dem Antrag der Fraktion DIE LINKE. Bereits im 
Mai 2011, also vor über einem Jahr, gab es eine 
ähnliche Situation. Flüchtlingen aus Nordafrika ha-
ben Asyl in Europa gesucht. Auch zu dieser The-
matik hatten Sie einen Antrag gestellt. Ähnlich wird 
auch mit dem heute von Ihnen gestellten Antrag 
zur Situation der Flüchtlinge aus Syrien umgegan-
gen werden.  
 

Die Flüchtlingsproblematik bezieht sich nicht allein 
auf Deutschland. Vielmehr muss sich Deutschland 
in die europäische Flüchtlingspolitik einreihen. Für 
uns ist es besonders wichtig, dass es Absprachen 
mit unserem europäischen Nachbarn gibt. In diese 
Absprachen sind die Bundesrepublik und wieder-
um wir als Sachsen-Anhalt eingebunden. Auch wir 
- der Minister hat es bereits ausgeführt - werden 
unseren Anteil, unseren Beitrag zu dieser euro-
päischen Flüchtlingspolitik beitragen. Ich bin aber 
nicht dafür, ein gesondertes Programm in Sach-
sen-Anhalt aufzulegen.  
 

Zu dem Antrag der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN. Es ist schon festgestellt worden, dass der 
Abschiebestopp bereits existiert. Dass dieser nicht 
dauerhaft erlassen werden kann, liegt schon in der 
Natur der Sache, weil es einen Abschiebestopp 
immer nur für einen bestimmten Zeitraum geben 
kann. Ein solcher Abschiebestopp kann aber ent-
sprechend der Situation des Landes immer wieder 
verlängert werden. Wir kennen auch Fristen von 

ein bis drei Monaten. In dem Fall des Abschiebe-
stopps nach Syrien gibt es eine relativ lange Frist 
von einem halben Jahr. Ich kann mir vorstellen, 
dass es unproblematisch ist, diesen Abschiebe-
stopp um ein weiteres halbes Jahr zu verlängern. 
Darin sind sich sicherlich alle Beteiligten einig.  
 

Bereits seit Ende April 2011 gibt es keine Rückfüh-
rungen nach Syrien mehr. Faktisch gilt auch die-
ses Rücknahmeabkommen nicht mehr, und auf 
dieses Rücknahmeabkommen wird nicht mehr zu-
gegriffen.  
 

Die SPD-Bundestagsfraktion hat im Rahmen ver-
schiedener Anträge im Bundestag bereits die Auf-
hebung dieses Rücknahmeabkommens beantragt. 
In diesem Zusammenhang könnten wir Ihren An-
trag unterstützen.  
 

Die Aufenthaltserlaubnis nach § 23 Abs. 1 des Auf-
enthaltsgesetzes bedarf aber wiederum einer Ab-
stimmung zwischen der Bundesregierung und den 
Ländern. Das heißt, an dieser Stelle können wir al-
lein als Bundesland nicht handeln, sondern müs-
sen dies im Konsens mit den anderen Bundeslän-
dern und vor allem mit der Bundesregierung tun. In 
§ 23 des Aufenthaltsgesetzes ist ausgeführt, dass 
dies nur im Einvernehmen mit dem Bundesministe-
rium des Innern geschehen kann.  
 

Unter welchen Bedingungen dies möglich ist, 
konnten wir aufgrund der Kürze der Zeit nicht 
herausfinden. Deshalb bitte ich darum, dass die 
vorliegenden Anträge in den Innenausschuss ü-
berwiesen werden und dass wir uns über die wei-
tere Verfahrenweise verständigen können. - Vielen 
Dank. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr, Frau Schindler. - Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN hat Herr Herbst die 
Möglichkeit zu sprechen.  
 
 

Herr Herbst (GRÜNE): 
 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. Es wäre schön, 
wenn der Innenminister noch anwesend wäre.  
 

(Zustimmung von Frau Prof. Dr. Dalbert, 
GRÜNE, und bei der LINKEN) 

 

Ich habe ihm das bereits gesagt, als er eben her-
ausging. Ich glaube, er ist an dieser Stelle in der 
Verantwortung in Bezug auf die aufenthaltsrecht-
lichen Fragen.  
 

Ehrlich gesagt, finde ich es vor dem Hintergrund 
der Situation in Syrien, wie sie von mehreren Red-
nerinnen und Rednern geschildert worden ist, und 
aufgrund der Ernsthaftigkeit der Lage unangemes-
sen bzw. zumindest sehr fragwürdig, sich hinzu-
stellen und zu sagen, Sachsen-Anhalt nehme nach 
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dem Königsteiner Schlüssel ganze fünf Flüchtlinge 
auf im Rahmen des arabischen Frühlings. Das be-
trifft nicht nur Syrien. 
 

Diese Zahl von fünf Flüchtlingen wurde in diesem 
Hohen Haus bereits genannt. Damals war sie ge-
nauso erschütternd. Dass man mit zunehmender 
Intensität der Konflikte die Haltung etwas ändert 
und sagt, Königsteiner Schlüssel hin oder her; uns 
in Sachsen-Anhalt steht es doch frei, uns davon zu 
lösen, die Flüchtlinge aufzunehmen und Kapazitä-
ten, die darüber hinaus vorhanden sind, anzubie-
ten, diese Reaktion würde ich mir wünschen. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LINKEN)  
 

Ich glaube, mit dieser Reaktion würden wir uns 
nicht viel vergeben. Wir haben definitiv diese Ka-
pazitäten.  
 

Zu den einzelnen Punkten. Einiges hat sich schon 
aufgeklärt. Frau Tiedge und Herr Stahlknecht ha-
ben beide darauf Bezug genommen. Unsere For-
derung nach dem Abschiebestopp für ein halbes 
Jahr nach § 60a Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes 
ist seit gestern bzw. seit drei Tagen erfüllt worden. 
Auf jeden Fall ist unser Antrag älter als diese Ent-
scheidung. Insofern ist das ein Lichtblick in der 
Sache, aber natürlich keiner, der uns ausreicht. 
Denn dieser Abschiebestopp ist auf ein halbes 
Jahr beschränkt, und es stellt sich die Frage, was 
dann passiert.  
 

Frau Schindler, Sie haben völlig Recht; natürlich 
kann man diesen Stopp immer wieder verlängern 
und die Menschen fallen immer wieder unter eine 
neue Regelung, wenn die Bedingungen so bleiben, 
wie sie sind. Aber erstens wollen wir uns nicht 
wünschen, dass die Bedingungen so bleiben wie 
sie sind, und zweitens gibt es den Betroffenen kei-
nerlei Planungssicherheit. Diese Planungssicher-
heit brauchen sie aber. Stellen Sie sich einmal vor, 
sie kommen mit einer Familie in Deutschland an. 
Ich glaube, wir alle planen unser Leben nicht in 
Zeitabschnitten von sechs Monaten, sondern et-
was langfristiger. Diese Menschen kommen au-
ßerdem in eine völlig fremde Umgebung. Insofern 
ist ein halbes Jahr, in dem der Stopp gilt, nicht 
ausreichend. 
 

Es erschließt sich mir nicht, warum die Regelung 
des § 23 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes, wonach 
den Betroffenen eine humanitäre Aufenthalts-
erlaubnis erteilt werden kann, nicht greifen kann. 
Der Minister hat darauf nicht Bezug genommen. Er 
hat nur gesagt, es gehe nicht oder wir machten es 
nicht.  
 

Was ist denn eine humanitäre Notlage? Wofür ha-
ben wir denn diese Möglichkeit nach § 23 des Auf-
enthaltsgesetzes, wenn nicht für solche Notlagen? 
- Das frage ich mich schon. Der Minister hat sich 
auf § 23 Abs. 3 bezogen. Das betrifft die Richtlinie 
zum humanitären Schutz, unter die einige Flücht-
linge fallen würden, aber das sind ganz geringe 

Fallzahlen. Ich hatte vorhin die Zahlen genannt: 
Von insgesamt 4 700 Asylanträgen sind bisher erst 
100 Anträge positiv beschieden worden. 
 

Hinsichtlich des Rücknahmeabkommens haben 
Sie ausgeführt, dass die SPD-Fraktion mitgehen 
könnte. Wir würden uns freuen, wenn Sie diesen 
Prozess weiterhin mit uns vorantreiben. Das ist ein 
wichtiges Anliegen. Wenn man ein Regime nicht 
akzeptiert, dann braucht man mit ihm auch keine 
Abkommen schließen. Natürlich geht es hierbei um 
ein politisches Signal.  
 

Die Fraktion DIE LINKE hat die Thematik der 
Flüchtlinge aus Syrien in zwei Anträge aufgeteilt. 
Das kann man machen, aber wir haben andere 
Instrumente gewählt. Ich halte unseren Antrag in 
einigen Punkten für etwas weitergehender und 
konsequenter. Ich hoffe, dass wir bei der Beratung 
des zweiten Antrages der Fraktion DIE LINKE über 
die Lage der syrischen Studierenden im Land, de-
ren Aufenthaltsstatus und deren Perspektiven 
auch finanzieller Art reden. Das ist bei der Debatte 
zu diesem Tagesordnungspunkt etwas zu kurz ge-
kommen.  
 

Ich hoffe, dass die Diskussionen im Ausschuss 
weitergeführt werden. Ich höre mit einem gewissen 
Wohlgefallen, dass die Anträge in den Ausschuss 
überwiesen werden sollen und als Grundlage für 
weitere erhellende Diskussionen dienen sollen. 
Man kann solche Vorhaben weiterentwickeln. 
 

(Zustimmung von Frau Prof. Dr. Dalbert, 
GRÜNE) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke sehr, Herr Kollege Herbst. - Für die CDU-
Fraktion spricht der Abgeordnete Herr Bönisch.  
 
 

Herr Bönisch (CDU):  
 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und 
Herren! Ich habe mir in meiner Vorbereitung eine 
ganze Menge aufgeschrieben. Ich werde darauf 
verzichten, es zu verlesen, weil inhaltlich bereits 
alles gesagt wurde. Ich muss das nicht wieder-
holen. 
 

Wir werden die Überweisung der Anträge in den 
Innenausschuss beantragen. Frau Schindler hat es 
auch gesagt; wir stimmen darin überein. 
 

Ich finde es bemerkenswert, dass solche Anträge 
zur Landtagssitzung eingebracht werden, die ei-
gentlich typischerweise im Rahmen der Selbst-
befassung im Ausschuss behandelt werden könn-
ten.  
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 

Wir können an dieser Stelle keine Entscheidung 
treffen, die uns wirklich voranbringt. Es ist die In-
tention eines solchen Antrages, im Ausschuss be-
handelt zu werden. Und zu sagen, dass man als 
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Mensch immer noch ein bisschen besser sein 
kann und immer noch ein bisschen mehr tun kann 
als die Landesregierung, ist kein Grund für die Be-
handlung im Plenum.  
 

(Zuruf von Herrn Herbst, GRÜNE) 
 

Wir tun eine ganze Menge. Es ist lege artis. Wir 
sind im Rahmen der Bundesgesetzlichkeit einge-
bettet, auch im Rahmen des Verbundes der Bun-
desländer, gemeinsam mit dem Bundesinnen-
ministerium, gemeinsam in Europa. Ich denke, wir 
werden letztlich das Richtige herausfinden. - Ich 
danke für Ihre Aufmerksamkeit und bitte ebenfalls 
darum, den Antrag in den Innenausschuss zu ü-
berweisen.  
 

(Zustimmung bei der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr. - Für die Fraktion DIE LINKE hat Frau 
Tiedge das Wort.  
 
 

Frau Tiedge (DIE LINKE): 
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Herr 
Bönisch, es sind eben keine Themen für Selbst-
befassungsanträge. 
 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung bei 
den GRÜNEN)  

 

Es geht darum, dass das Parlament mit unserem 
Antrag und auch mit dem Antrag der Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN klare Aufträge an die 
Landesregierung bewirken sollte, die diese dann 
durchsetzen muss. Das heißt nicht, dass wir dar-
über erst noch im Ausschuss hätten reden müs-
sen.  
 

Ich finde es langsam politisch unglaubwürdig und 
kaum noch vermittelbar, wie im Parlament mit 
wichtigen Themen umgegangen wird. Um sich 
nicht positionieren zu müssen und klare politische 
Signale zu setzen, überweist man die Anträge in 
den Innenausschuss oder in den Rechtsausschuss 
und sagt, dort könne man dann einmal in Ruhe 
darüber reden.  
 

Die Probleme sind aktuell. Sie müssen jetzt gelöst 
werden und nicht erst in einem halben oder in ei-
nem Jahr, sondern so schnell wie möglich.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Das sind wir den betroffenen Bürgerinnen und 
Bürgern in Syrien schuldig.  
 

Frau Schindler, Sie sagten, ein Aufnahmepro-
gramm sei nicht notwendig. Nun gab es im Jahr 
2009 bereits so ein Programm für irakische Flücht-
linge. Selbst die Bundesregierung hat gesagt, sie 
hätte gar nichts gegen so ein Aufnahmeprogramm. 
Es sei im Moment nur nicht auf ihrer Agenda. 
Deswegen ist von uns der Antrag gestellt worden, 
die Landesregierung zu beauftragen, die Bundes-

regierung daraufhin zu beeinflussen, dass sie so 
ein Aufnahmeprogramm wieder auflegt. 
 

(Zuruf von Frau Schindler, SPD) 
 

Deshalb war unser Antrag nicht für den Ausschuss 
vorgesehen. Es würde Sachsen-Anhalt gut zu Ge-
sicht stehen, wenn von uns ein Signal kommen 
würde, so ein Aufnahmeprogramm auf der Bun-
desebene erstellen zu lassen. 
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 

Ich muss auch noch einmal auf die Zahlen, die hier 
gesagt wurden, eingehen. Deutschland als eines 
der reichsten Länder Europas rühmt sich damit 
- ich setze das einmal in Anführungszeichen -, 
dass es 300 Flüchtlinge aufnimmt. Ich finde diese 
Zahl beschämend. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Ich finde, angesichts des tausendfachen Elends, 
das in Syrien herrscht, sollten wir mit Zahlen etwas 
besser - nicht so positiv - umgehen, weil wir uns, 
wie gesagt, damit kein Ruhmesblatt umhängen. 
 

Angesichts der Tragödie in Syrien sollte die Bun-
desregierung sehr schnell darüber entscheiden, 
wie ein Aufnahmeprogramm, das wirklich eine Hil-
fe ist, aufgestellt werden kann. Natürlich sind wir 
froh über jeden Flüchtling, der in Deutschland si-
cher ankommt und in Deutschland sicher aufge-
nommen wird. Aber, wie gesagt, die Zahlen sind 
für uns beschämend. 
 

Wir werden selbstverständlich auch einer Über-
weisung in den Innenausschuss zustimmen, um 
wenigstens in Ruhe noch einmal darüber reden zu 
können. Aber die Lösung ist das auf keinen Fall.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke sehr. - Damit ist die Debatte beendet. Wir 
stimmen jetzt ab, und zwar getrennt zu beiden 
Drucksachen, weil es zwei unterschiedliche Anträ-
ge sind.  
 

Zunächst stimmen wir über den Antrag von BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN in der Drs. 6/1414 ab. Wer 
einer Überweisung in den Innenausschuss zu-
stimmt, den bitte ich um das Kartenzeichen. - Das 
sind alle Fraktionen. Damit ist der Antrag in den 
Innenausschuss überwiesen worden.  
 

Wir stimmen nunmehr über die Drs. 6/1416 ab. 
Das ist der Antrag der Fraktion DIE LINKE. Auch in 
diesem Fall ist die Überweisung in den Innenaus-
schuss beantragt worden. Wer stimmt dem zu? 
- Das sind ebenfalls alle Fraktionen. Damit sind 
die Anträge in den Innenausschuss überwiesen 
worden und wir verlassen den Tagesordnungs-
punkt 14. 
 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 15 auf: 
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Beratung 
 

Syrische Studierende in Sachsen-Anhalt unter-
stützen 
 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/1417 
 

Änderungsantrag Fraktionen CDU und SPD - Drs. 
6/1456 
 
 
 

Einbringer ist der Abgeordnete Herr Lange. Bitte 
sehr.  
 
 

Herr Lange (DIE LINKE):  
 

Vielen Dank, Frau Präsidentin. - Meine sehr geehr-
ten Damen und Herren! Zuerst einmal freue ich 
mich, dass unsere Debatten heute auch Interesse 
bei den syrischen Studierenden gefunden haben. 
Ein paar syrische Studierende sind heute anwe-
send und verfolgen unsere Debatten. 
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 

Das hätten sie nicht machen können, wenn wir das 
Thema nichtöffentlich im Ausschuss debattiert hät-
ten, Herr Bönisch. 
 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜNEN) 
 

Von daher ist es immer auch ein Mehrwert, im Par-
lament über so wichtige Themen zu reden. 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Zu der 
Situation in Syrien und zu der Situation der hier le-
benden Syrer wurde bei dem vorhergehenden Ta-
gesordnungspunkt schon vieles ausgeführt. Die 
Lage der ca. 110 bis 120 syrischen Studierenden 
in Sachsen-Anhalt ist in vielen Fällen sehr schwie-
rig. Oft kann kein Geld aus Syrien überwiesen 
werden, weil die Banken in den Bürgerkriegsregio-
nen nicht mehr arbeiten, die Familien auf der 
Flucht sind oder bei Sanktionen des deutschen 
Staates durch die hiesigen Banken es als Verbot 
aufgefasst wird, Überweisungen aus Syrien zuzu-
lassen. 
 

Viele Studierende, besonders aus den Universitä-
ten in den Städten der Aufständischen, wie zum 
Beispiel aus Homs, bekommen von der Assad-
Regierung die zugesagten Stipendien nicht mehr. 
Oft sind darunter auch Studierende, deren Partner 
und Kinder hier in Deutschland leben. 
 

Gleichzeitig gibt es aber trotzdem noch Studieren-
de, die weiterhin Stipendien aus Syrien bekom-
men. Das fand ich vorgestern interessant, als ich 
mit dem Auswärtigen Amt telefoniert habe. Dort 
hat man mir gesagt, dass es tatsächlich auch sehr 
Regierungstreue gibt, die das Geld noch überwie-
sen bekommen. Das ist eine komplizierte Situa-
tion, und das schafft untereinander das Misstrau-
en, von dem Herr Herbst bereits gesprochen hat. 
 

(Zuruf von der CDU) 
 

Die Lage ist also kompliziert und wenig übersicht-
lich. Das gilt auch für die Studierenden in Sach-

sen-Anhalt, wenn es darum geht, in einer für sie 
schwierigen Zeit Unterstützung zu finden. Des-
wegen danke ich an dieser Stelle ausdrücklich den 
Hochschulen, den Studentenwerken, den Studie-
rendenräten, den Studentengemeinden und Privat-
initiativen, wie dem Hausverein in Halle, für ihre 
schnelle Hilfe und Unterstützung der Studierenden, 
die sich an sie gewandt haben. 
 

So vergeben die Universitäten Studentenjobs. Die 
Studentenwerke gewähren Freitische, zum Teil 
Mietstundungen und Notkredite. Zu den Notkredi-
ten kann ich Folgendes sagen, weil die Ministerin 
das auch im Ausschuss angesprochen hat - das 
habe ich auch gerade erst gehört -: Die Studen-
tenwerke verlangen dort Bürgen. Wer soll bitte 
schön in dieser Situation für diese Studierenden 
bürgen? - Das wird wohl in einer Bürgerkriegs-
region nicht möglich sein. 
 

Deswegen ist die Lage kompliziert. Es muss ge-
handelt werden. Die Studierendenräte stehen mit 
Rat und Tat zur Seite, manchmal auch mit Geld. 
Die privaten und kirchlichen Initiativen - das hat 
Herr Herbst auch schon angesprochen - sammeln 
Spenden und versuchen, eine Milderung der Situa-
tion herbeizuführen.  
 

Und das Land Sachsen-Anhalt? - Die Aussage der 
Ministerin im Ausschuss war: Wir beobachten und 
finden, dass alles ganz gut läuft. Es gebe kein 
Problem. 
 

Es gibt eine deutlich andere Wahrnehmung bei 
den Akteuren und bei den Betroffenen. Beide füh-
len sich an dieser Stelle oft allein gelassen. Gera-
de weil die Lage so kompliziert ist, erwarten wir 
von der Landesregierung die Unterstützung der 
Hochschulen und die Unterstützung der Studen-
tenwerke. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Gerade weil die Einrichtungen in Halle und in Mag-
deburg unterschiedlich reagieren, braucht man 
dort eine Koordination durch das Land. So scheint 
das Studentenwerk in Halle wesentlich kulanter auf 
die Studierenden zuzugehen, als es in Magdeburg 
der Fall ist. Das ist zumindest der Eindruck aus 
den vielen Gesprächen, die ich in den letzten Wo-
chen führen konnte. 
 

Aus den Gesprächen und den Zeitungsartikeln er-
fahre ich dann auch recht Widersprüchliches, was 
der Klarheit, besonders der Betroffenen, nicht 
dienlich ist. So hieß es in einem Artikel der „Zeit“, 
dass der DAAD die Stipendien der syrischen Stu-
dierenden zahlen wird, solange die Lage so ist, wie 
sie ist. In einem Büro für ausländische Studierende 
einer Universität kannte man diese Aussage noch 
gar nicht, was gar kein Vorwurf ist, sondern ein In-
diz für das Wirrwarr, das derzeit herrscht. 
 

In dem eben schon angesprochenen Telefonat mit 
dem Auswärtigen Amt stellte sich dann heraus, 
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dass es in der „Zeit“ falsch wiedergegeben wurde, 
dass sich die Studierenden erst in der nächsten 
Stipendienvergaberunde um diese Stipendien be-
werben können. Ausgang? - Natürlich ungewiss. 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! In einer 
so komplizierten Situation, auf die die Landes-
regierung schon von den Hochschulen hingewie-
sen wurde, reicht es nicht aus, einen Mitarbeiter 
des Ministeriums loszuschicken, der fragt, wie vie-
le syrische Studierende es gibt. In einer solchen 
Situation braucht es Koordination und Unterstüt-
zung - Unterstützung mit Information, mit Logistik, 
und da, wo es nötig ist, braucht es auch die Unter-
stützung mit Geld. 
 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung von 
Frau Prof. Dr. Dalbert, GRÜNE) 

 

Meine Damen und Herren! Da dies nicht nur eine 
Frage der Landesebene ist, fordern wir die Lan-
desregierung auf, auch in Kooperation mit dem 
Bund zu treten. Es wundert mich, dass die Koali-
tion gerade diesen wichtigen Punkt aus ihrem An-
trag herausgenommen hat, wenn es darum geht, 
vielleicht auch mildernd zu wirken, wenn es um die 
finanzielle Unterstützung geht. Da kneifen Sie und 
möchten das aus dem Antrag herausnehmen. Das 
können wir so nicht akzeptieren. 
 

Warum nicht in Sachsen-Anhalt dem Beispiel der 
RWTH Aachen folgen? Diese hat alle Studieren-
den aus Syrien angeschrieben, gefragt, ob Hilfe 
nötig ist und auch auf Hilfsangebote hingewiesen. 
Die Angst vor Trittbrettfahrern an dieser Stelle 
kann ich der Ministerin schon nehmen, auch den 
Damen und Herren der Koalition. Denn an dieser 
Hochschule haben sich nur wenige Studierende 
mit einem konkreten Hilfegesuch zurückgemeldet. 
 

Das hat nun wieder unterschiedliche Ursachen. 
 

(Zurufe von der CDU) 
 

- Ich komme gleich auf das zu sprechen, was Sie 
zum Einsatz, zum Misstrauen untereinander ge-
sagt haben. Es ist aber auch verständlich, dass ich 
mich, wenn es visarelevant ist, ob ich Geld auf 
dem Konto habe, nicht traue, mich an staatliche 
Behörden mit dem Ersuchen zu wenden, dass ich 
Geld brauche. Das ist doch nachvollziehbar. 
 

(Herr Kolze, CDU: Wenn ich Geld habe, 
brauche ich doch nicht die Behörden! - Herr 
Leimbach, CDU: Woher wissen Sie das 
denn?) 

 

- Das ist so.  
 

(Zurufe von der CDU) 
 

- Moment. Lassen Sie mich das ausführen. 
 

(Zuruf von der CDU: Nein!) 
 

Darauf kommen wir gleich noch. 
 

(Zuruf von der CDU: Nein!) 

- Sie können doch eine Frage stellen. Bleiben Sie 
doch ganz ruhig. 
 

(Zuruf von der CDU: Was? - Unruhe) 
 

Meine Damen und Herren! Übrigens ist es leider 
auch auf die Situation zurückzuführen, dass sich 
die Studierenden manchmal untereinander nicht 
trauen, Angst vor den deutschen Behörden haben; 
denn aufenthaltsrechtlich müssen die Studieren-
den die finanzielle Unabhängigkeit nachweisen 
können.  
 

Das führt mich zu Punkt 3 unseres Antrags. Las-
sen Sie uns gemeinsam, Bund, Länder und Kom-
munen, dafür Sorge tragen, dass die Studieren-
den, die durch den Umbruch in Syrien in finanzielle 
Not geraten sind, nicht ihren Status als Studieren-
de verlieren.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Es muss ein Zeichen der Unterstützung sein, dass 
die Studierenden in dieser Situation nicht ihr Stu-
dium in Deutschland abbrechen müssen. Es ist 
wichtig, dass der Ermessensspielraum der Aus-
länderbehörden zugunsten der Studierenden voll-
ständig genutzt wird. 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Syrien ist 
nicht das einzige Land, das in einer solchen Kri-
sensituation ist. Es ist sehr wahrscheinlich, dass 
es immer wieder Länder geben wird, aus denen 
Studierenden in Sachsen-Anhalt an unseren Hoch-
schulen studieren und die in eine solche Krisen-
situation geraten.  
 

Deshalb ist meiner Fraktion besonders daran ge-
legen, dass in unserem Bundesland so etwas wie 
ein Krisenmanagement installiert wird. Verfahren, 
Absprachen und Abläufe sollten überprüft und so 
gestaltet werden, dass genau in einer solchen Si-
tuation wie der in Syrien Studierende nicht in ein 
Loch fallen, Ansprechpartner da sind und schnell 
Hilfe geboten werden kann. 
 

Ich freue mich, dass die Koalition diese Notwen-
digkeit ähnlich sieht und diesen Vorschlag auf-
greift, so wie Ihr Änderungsantrag in der Substanz 
nicht so sehr von unserem Antrag abweicht. Aber 
dieses Ritual ist ja nicht neu. 
 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! Lassen 
Sie uns jetzt dafür sorgen, dass den syrischen 
Studierenden unkompliziert geholfen wird. Lassen 
Sie uns in Zukunft dafür Sorge tragen, dass es ver-
lässliche und koordinierte Strukturen im Land gibt. 
Die Erfahrungen, die jetzt gesammelt werden, 
können in den Aufbau ihres Landes einfließen.  
 

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn 
Sie jetzt noch Fragen haben, stehe ich Ihnen gern 
zur Verfügung. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
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Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke sehr, Herr Lange, für die Einbringung. - Für 
die Landesregierung spricht Frau Ministerin Pro-
fessor Dr. Wolff. 
 
 

Frau Prof. Dr. Wolff, Ministerin für Wissen-
schaft und Wirtschaft: 
 

Frau Präsidentin! Sehr geehrte Damen und Her-
ren! Was sich in Syrien zurzeit abspielt, ist in der 
Tat ein Drama, auch ein humanitäres. Deshalb ha-
ben wir uns mit dem Thema dieses Antrags auf-
grund einer Initiative der Regierungsfraktionen be-
reits in der letzten Ausschusssitzung befasst. Das 
Protokoll scheint schon bekannt zu sein. 
 

Natürlich liegt es im Interesse der Landesregie-
rung, den Aufenthaltsstatuts der syrischen Studen-
ten nicht zu gefährden. Das haben wir auch schon 
unter Tagesordnungspunkt 14 vom Innenminister 
gehört.  
 

Ebenso selbstverständlich ist es, den syrischen 
Studierenden, wie übrigens allen ausländischen 
Studierenden, die aufgrund von unglücklichen Er-
eignissen in ihren Heimatländern in eine Notsitua-
tion geraten, im Rahmen des Möglichen zu helfen.  
 

(Beifall bei der CDU) 
 

Zu den syrischen Studierenden erfuhren wir auf 
Anfrage bei den Hochschulen Folgendes - Herr 
Lange, mit einer Erhebung der Zahlen, denke ich, 
geht Koordination los,  
 

(Herr Lange, DIE LINKE: Ja!) 
 

damit man überhaupt weiß, über wie viele Schick-
sale wir reden -: An den meisten Fachhochschulen 
unseres Landes sind keine Studierenden aus Sy-
rien eingeschrieben. An der Hochschule Anhalt 
gibt es derzeit vier Studierende aus Syrien. 
 

An der Otto-von-Guericke-Universität in Magde-
burg sind 42 und an der Martin-Luther-Universität 
61 syrische Studierende gemeldet. Das sind ins-
gesamt also 107. Das sind leider noch nicht die 
120. Wir freuen uns über jeden Einzelnen und wir 
alle wissen, wie hart die Hochschulen in unserem 
Land daran arbeiten, auch für internationale Stu-
denten attraktiv zu sein. 
 

Es ist übrigens nicht allen syrischen Studierenden 
der Geldhahn zugedreht worden, wie es Herr 
Herbst vielleicht vermutet. Die Finanzierung der 
Studierenden erfolgt auf sehr unterschiedlichen 
Wegen. Deren Erläuterung wäre ein abendfüllen-
des Thema, das ich hier nicht vertiefen möchte. 
 

Aufgrund unserer schon vor der Ausschusssitzung 
gestarteten Anfrage gab es folgende Meldungen 
der Hochschulen und Universitäten zur Problema-
tik von in Not geratenen syrischen Studierenden 
bei uns im Land:  
 

Die Otto-von-Guericke-Universität meldete zehn 
syrische Studierende, die sich mit finanziellen Pro-

blemen an die evangelische Studentengemeinde 
gewandt hatten. Nach der Auskunft der Universität 
konnten hier Problemlösungen gefunden werden. 
 

Im Studentenwerk Magdeburg sind insgesamt 
ca. 15 Fälle bekannt, in denen es bisher Anfragen 
nach finanzieller Unterstützung bei der Sozialbera-
tung gab. Hier wird noch geprüft bzw. ist auch 
schon geholfen worden. Es ist nicht bekannt, wie 
groß die Schnittmenge zwischen den zehn bei der 
Studentengemeinde und den 15 beim Studenten-
werk bekannten Fällen ist. 
 

Das Rektorat der MLU meldet bisher nur einzelne 
Fälle. Das Studentenwerk Halle teilt mit, dass es in 
Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, wie-
derum mit der evangelischen Studentengemeinde, 
aber auch mit dem International Office, Hilfspakete 
für bedürftige Studierende schnürt. Die erste An-
laufstelle ist dabei die Sozialberatung im Studen-
tenwerk. Dort kann man finanzielle Hilfen beantra-
gen. 
 

Meine Damen und Herren! Für derartige Fälle gibt 
es durchaus eingespielte, aber sehr stark individu-
ell orientierte Verfahren, die sich auch bei politi-
schen und anderen Katastrophen in anderen Hei-
matländern unserer Studierenden schon bewährt 
haben, ohne dass sich übrigens außerhalb der 
Hochschulen und der ihnen verbundenen Einrich-
tungen jemand dafür interessiert hätte. Das kann 
ich als ehemalige Ausländerbeauftragte der Otto-
von-Guericke-Universität aus eigener Erfahrung 
berichten.  
 

Kurz und gut: Derartige Probleme und auch Lö-
sungen dafür gibt es seit etlichen Studentengene-
rationen. Das aktuelle Problem syrischer Studie-
render ist leider kein wirklich neues Phänomen, 
was es nicht weniger katastrophal macht. 
 

Es geht auch nicht nur um finanzielle Hilfen im en-
geren Sinne. Ich nenne vielleicht einige konkrete 
Beispiele. Als im März 2012 im Studentenwerk 
Halle aufgrund der damals schon instabilen Ver-
hältnisse eine Anfrage eines syrischen Studieren-
den ankam, wurden folgende Hilfen bereitgestellt: 
Es gab eine Beihilfe zu den Krankenversiche-
rungsbeiträgen und Gratisessen. In einem weite-
ren Fall gibt es neben einer Beihilfe die Möglich-
keit, einen preisgünstigen Wohnheimplatz zu nut-
zen, um die Mietkosten zu senken. 
 

Das Studentenwerk Halle betont dabei, dass es 
bei jedem zukünftigen Hilferuf eines ausländischen 
Studierenden individuell maßgeschneiderte Lö-
sungen im Rahmen des Möglichen sucht. Insge-
samt gab es dort bis heute acht weitere Bera-
tungskontakte, die sich nicht nur auf finanzielle Un-
terstützung bezogen. Sollte die Zahl der Anfragen 
in nächster Zeit steigen, kümmert sich das Studen-
tenwerk verstärkt um weitere Problemlösungen. 
 

In beiden Studentenwerken besteht für alle Stu-
dierenden die Möglichkeit, sogenannte Über-
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brückungsdarlehen für in Not geratene Studieren-
de in Anspruch zu nehmen. Diese sind zinslos, 
werden unabhängig vom Bafög und von der 
Staatsangehörigkeit vergeben und sind an den 
Nachweis einer unverschuldeten finanziellen Not-
lage und die Benennung von Bürgen gekoppelt. 
Nach den Angaben der Studentenwerke werden 
gerade diese Überbrückungsdarlehen gern von 
ausländischen Studierenden in Anspruch genom-
men. Offenbar gibt es auch Bürgen dafür.  
 

(Herr Lange, DIE LINKE: Ja, aber nicht flä-
chendeckend!) 

 

Beide Studentenwerke empfehlen den in Not gera-
tenen Studierenden unabhängig davon, aus wel-
chem Land sie kommen, als erste Anlaufstelle für 
ihre Probleme die Sozialberatungen der Studen-
tenwerke aufzusuchen. Dort können, auch in Zu-
sammenarbeit mit anderen Einrichtungen, Hilfs-
pakete geschnürt werden. Genau für solche Fälle 
sind die, übrigens vom Land finanzierten, Sozial-
beratungen der Studentenwerke eingerichtet wor-
den. 
 

Neben den Studentenwerken gibt es weitere Ein-
richtungen, die sich um in Not geratene ausländi-
sche Studierende bemühen. Einige wurden eben 
bereits erwähnt. Die evangelischen Studenten-
gemeinden sind aktiv, die katholischen auch. Es 
gibt darüber hinaus andere Einrichtungen und 
auch private Initiativen. Der Verein „Hilfe für aus-
ländische Studierende e. V.“ in Halle wurde bereits 
genannt. Aber auch durch Lions- und Rotary-Klubs 
sowie Privatpersonen wird geholfen, zum Beispiel 
durch Unterstützung bei der Miete, durch die Zah-
lung der Immatrikulationsgebühr oder der Kranken-
kassenbeiträge, aber auch durch Stipendien und 
andere Nothilfen. 
 

Auch die Studierendenräte selbst - das wurde 
auch erwährt - haben Geld, um in Not geratenen 
Studierenden extrem flexibel helfen zu können. 
Studierende untereinander können manchmal be-
sonders gut und einfühlsam einschätzen, wer wel-
che Hilfe wirklich braucht. Das weiß ich noch gut 
aus meiner Zeit als Ausländerbeauftragte hier in 
Magdeburg. 
 

Zusätzliche Hilfe kann den Studierenden aus dem 
Ausland übrigens auch durch die Vermittlung von 
Stipendien und Jobs an den Hochschulen angebo-
ten werden. Das geschieht auch.  
 

Zusammenfassend kann ich zumindest bislang 
feststellen, dass die Hochschulen im Land die aus 
den Unruhen in Syrien resultierenden Probleme 
eigenverantwortlich im Sinne der Betroffenen lösen 
und ein Eingreifen der Landesverwaltung nicht er-
forderlich zu sein scheint. Zumindest aus der Sicht 
des Landes Sachsen-Anhalt ist auch kein Eingrei-
fen der Bundesebene erforderlich. 
 

Das von Ihnen aus NRW genannte Beispiel, Herr 
Lange, war interessanterweise eines für eine ei-

genverantwortliche Lösung auf der Hochschul-
ebene, nicht auf der Ebene der Regierung des 
Landes NRW.  
 

Das Land und hier vor allem die Hochschulen und 
Studentenwerke werden wie immer die soziale Si-
tuation unserer Studierenden im Blick haben. Bis-
lang ist uns noch nicht berichtet worden, dass die 
Akteure vor Ort damit überfordert seien.  
 

Wir werden den Änderungsantrag der Regierungs-
fraktionen gern zum Anlass nehmen, um vor allem 
mit den beiden Universitäten die Verfahrensweisen 
nochmals zu besprechen und, wo erforderlich, zu 
verbessern. Selbstverständlich werden wir darüber 
gern im Ausschuss berichten. Ich empfehle Ihnen, 
dem Änderungsantrag der Regierungsfraktionen 
zuzustimmen. - Herzlichen Dank. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr, Frau Ministerin. Es gibt zwei Nachfra-
gen. Es sind Fragen des Kollegen Herbst und des 
Kollegen Lange. - Herr Kollege Herbst, Sie sind 
zuerst dran. 
 
 

Herr Herbst (GRÜNE): 
 

Vielen Dank. - Frau Ministerin, wenn Sie das hier 
in Ihrer ruhigen und sehr angenehmen Art so dar-
legen, dann bekommt man das Gefühl, es ist ei-
gentlich alles in Butter, es läuft alles nach einem 
wunderbaren Verfahren ab, es ist alles geregelt 
und es gibt für alle diese Fälle irgendeinen ge-
regelten Ablauf. Dann wird mit Stempel, Unter-
schrift und zweiter Durchschrift entschieden, dann 
bekommen die ihre Unterstützung und es gibt kein 
Problem mehr. Aber so ist es eben nicht.  
 

So ist es nicht, und ich frage Sie, wie kommt es 
denn dann, dass diese Studierenden und die an-
deren Betroffenen klagen? Wie kommt es denn, 
dass sie offensichtlich alle Ansprechpartner abge-
klappert haben und jetzt nicht mehr wissen, wohin 
sie sich wenden sollen?  
 

Wie kommt es denn, dass sich am 3. August eine 
Gruppe von sieben Studierenden von der Universi-
tät Magdeburg in ihrer Not erst zum Rathaus auf-
gemacht hat, weil sie nicht wussten, an wen sie 
sich wenden sollten, dort mit dem Hinweis wegge-
schickt wurden, bitte wenden sie sich an den Land-
tag, dann zwischen 10 und 11 Uhr hier im Landtag 
eintrafen und an der Tür mit dem Hinweis wegge-
schickt wurden, bitte fahrt nach Berlin und wendet 
euch an den Deutschen Bundestag? Wie kommt 
das, frage ich Sie, Frau Ministerin? - Dieses Ereig-
nis ist nachprüfbar. Ich bitte Sie auch, es nachzu-
prüfen. 
 

(Zurufe von der CDU)  
 

- Ja. Ich bitte Sie auch, es nachzuprüfen. - Wie 
kommt es zu solchen Vorfällen? 
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Frau Prof. Dr. Wolff, Ministerin für Wissen-
schaft und Wirtschaft: 
 

Ich hoffe, ich habe nicht den Eindruck erweckt, 
dass alles in Butter sei. Im Gegenteil, ich habe 
hinzugefügt, dass es derartige katastrophale Fälle 
auch mit anderen Studierenden aus anderen Län-
dern, übrigens auch mit deutschen Studierenden, 
immer wieder gibt und dass damit umgegangen 
werden muss. Vielleicht ist es nicht immer so, dass 
jeder gleich beim ersten Anlauf den richtigen An-
sprechpartner findet. Das mag sein. 
 

Den Studierenden ist wirklich zu empfehlen - ich 
hoffe, das machen auch alle an den Hochschulen, 
wenn sie angesprochen werden -, zur Sozialbera-
tung der Studentenwerke zu gehen. Es gibt In-
tegrationsbeauftragte. Wenn Studierende im Ein-
zelfall als erstes den falschen Ansprechpartner er-
wischen, dann ist das bedauerlich, aber am besten 
dadurch korrigierbar, dass man dann die richtigen 
Ansprechpartner wählt.  
 

Ich bin mir nicht sicher, ob die Lage wirklich besser 
würde, wenn wir jetzt auf Landesebene irgendeine 
mit Geld ausgestattete Koordinationsstelle einrich-
ten würden, weil alles, was aus den Hochschulen 
herausgezogen wird, immer mit Informationsver-
lusten einhergeht. Es ist weiter weg von den Be-
troffenen. Sie kriegen endlose bürokratische Ver-
fahren. Ob das wirklich mehr hilft und per Saldo 
vom Preis-Leistungs-Verhältnis her aus der Sicht 
der Betroffenen effektiver ist, wage ich zu bezwei-
feln. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Herr Lange. 
 
 

Herr Lange (DIE LINKE): 
 

Vielleicht bedarf es keiner richtigen Koordinations-
stelle, so wie Sie das jetzt beschrieben haben, 
sondern es bedarf vielleicht einfach nur des Wil-
lens des Ministeriums, sich noch einmal mit den 
Einrichtungen in Kontakt zu begeben und diese 
Koordination einfach zu machen. Dafür muss man 
nicht eine extra Stelle einrichten.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Frau Ministerin, Sie haben gerade auch gesagt, 
dass in Ihren Augen ein Eingreifen nicht erfor-
derlich ist. Können Sie mir dann einmal erklären, 
warum sich der Rektor der Otto-von-Guericke-
Universität in Magdeburg an das Ministerium, an 
Herrn Tullner, gewandt und um Hilfe gebeten hat 
und warum er sich an das Auswärtige Amt, na-
mentlich an Frau Pieper, gewandt hat? Könnte 
es sein, dass vor Ort vielleicht doch eine ge-
wisse Hilfe staatlicherseits gefordert bzw. erwartet 
wird? 

Frau Prof. Dr. Wolff, Ministerin für Wissen-
schaft und Wirtschaft: 
 

Herr Lange, Sie kennen die finanzielle Lage an 
den Hochschulen. Finanzielle Hilfe ist immer mehr 
als willkommen. Natürlich würde ich auch gern das 
Angebot von Herrn Herbst annehmen, über Aus-
gabereste irgendwo in der Landesregierung zu 
verfügen. Solche Fährten verfolgen wir selbstver-
ständlich gern. Das heißt aber nicht, dass die 
Hochschulen zurzeit mit den an sie gestellten An-
forderungen überfordert wären. 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr. - Für die SPD-Fraktion spricht die Ab-
geordnete Frau Dr. Pähle. 
 
 

Frau Dr. Pähle (SPD):  
 

Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Kolleginnen 
und Kollegen! Der arabische Frühling hat uns mit 
seinen weitreichenden Umwälzungen im nordafri-
kanischen Raum wohl alle mit Hoffnung und Re-
spekt vor der Leistung der jeweiligen Bürgerinnen 
und Bürger erfüllt.  
 

Der nun täglich in den Medien zu verfolgende Bür-
gerkrieg in Syrien macht uns nun aber in gleichem 
Maße sprachlos. Es ist eine Schande, beobachten 
zu müssen, dass hier alle diplomatischen Ein-
flussmöglichkeiten ins Leere gelaufen sind und 
sich die internationale Gemeinschaft nicht auf ei-
nen einheitlichen Umgang mit der syrischen Dikta-
tur verständigen kann .Die Leidtragende in dieser 
Situation ist - wie immer, mag man denken und 
sagen - die Zivilbevölkerung.  
 

Unter den bisherigen Tagesordnungspunkten zu 
diesem Thema hat sich nun das Hohe Haus zu ge-
nerellen Unterstützungsmöglichkeiten für die syri-
sche Bevölkerung oder für syrische Asylsuchende 
ausgetauscht. Der Antrag der Fraktion DIE LINKE 
fokussiert nun ganz spezifisch auf die syrischen 
Studierenden, die sich in unserem Bundesland 
aufhalten.  
 

Ich erlaube mir, an dieser Stelle zu sagen, dass 
meine Fraktion dem Ursprungsantrag der LINKEN 
durchaus hätte zustimmen können. 
 

(Beifall bei der SPD und bei der LINKEN) 
 

Allerdings halten wir es für wichtig, zu diesem wirk-
lich wichtigen aktuellen Problem hier im Hohen 
Haus eine Beschlussfassung hinzubekommen. 
Deshalb gibt es einen Änderungsantrag. 
 

Mit dem Einfrieren der syrischen Konten am 27. No-
vember 2011 sind zwei wichtige Finanzierungs-
quellen für die in Deutschland studierenden Syrer 
gestoppt worden. Zum einen ist es den syrischen 
Familien nicht mehr möglich, Geld nach Deutsch-
land zu überweisen. Die anderen Gründe, aus de-
nen Finanzierungs- und Unterstützungsleistungen 
nicht mehr gewährt werden können, hat Herr Lan-
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ge schon ausgeführt. Gleichzeitig sind auch die 
staatlichen Stipendien, die aus Syrien nach 
Deutschland überwiesen wurden, gestoppt worden 
oder gehen zum Teil nur noch unregelmäßig ein. 
 

Wie sich jeder vorstellen kann, ist dadurch natür-
lich das Leben in Deutschland für die syrischen 
Studierenden fast unmöglich geworden. Hier hel-
fen die von der Frau Ministerin dargestellten An-
gebote weiter, aber sie sind unzureichend. Die an-
gelaufenen Unterstützungsangebote sind kein 
Polster, auf dem wir uns ausruhen können, weil es 
ganz einfach zu viele Leerstellen gibt. Deshalb tei-
le ich die Meinung und die Darstellungen der Frau 
Ministerin ausdrücklich nicht.  
 

Der Bürgerkrieg in Syrien zeigt seine Auswirkun-
gen bis nach Deutschland; denn auch hier fühlen 
sich die hier Lebenden vom Regime verfolgt und 
bedroht. Sie trauen den auch hier lebenden Lands-
leuten nicht immer, weil sie nicht wissen, auf wel-
cher Seite der jeweils andere steht. Der DAAD 
spricht davon, dass sich nur die wenigsten den of-
fiziellen Stellen anvertrauen - genau aus diesem 
Grund. Von der tatsächlichen Inanspruchnahme 
der Hilfe kann also nicht auf den Bedarf geschlos-
sen werden. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Hierbei gilt es, darüber nachzudenken - auch von-
seiten des Ministeriums -, wie Angebote der Unter-
stützung offen gestaltet werden können, sodass 
der Zugang dazu leichter wird.  
 

Ich weiß auch, dass die Situation an den beiden 
Universitäten recht unterschiedlich gehandhabt 
wird. Auch die Studentenwerke gehen mit der be-
schriebenen Notlage der Studierenden unter-
schiedlich um. Eine Koordinierung der Hilfsange-
bote und eine Abstimmung der Möglichkeiten zur 
Unterstützung wie auch zur Finanzierung dieser 
Hilfen sind daher unbedingt notwendig.  
 

(Zustimmung von Herrn Lange, DIE LINKE) 
 

Man kann es den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der Universitäten und der Studentenwerke nicht 
verdenken, wenn sie sagen, dass sie einen Rah-
men haben möchten, in dem sie sich bewegen 
können, damit sie rechtlich auf der sicheren Seite 
sind. Es darf aber auch für die Studierenden kei-
nen Unterschied machen, an welcher Hochschule 
sie in unserem Land studieren. Deshalb ist jetzt 
Koordinierung gefragt.  
 

(Beifall bei der SPD, bei der LINKEN und bei 
den GRÜNEN) 

 

Andere Konsequenzen, beispielweise die Ver-
pflichtung ausländischer Studierender, gegenüber 
den Ausländerbehörden die Absicherung ihrer fi-
nanziellen Situation darzustellen, um sich weiterhin 
in Deutschland aufhalten zu dürfen, können durch 
die gegebenen Hilfsangebote nicht verhindert wer-
den.  

Auch ist durch die örtlichen Hilfen das Dilemma 
nicht zu lösen, dass das Stellen eines Asylantra-
ges die Exmatrikulation nach sich zieht und man 
dementsprechend sofort in einen unsicheren Auf-
enthaltsstatus gerät. An dieser Stelle sind Lösun-
gen außerhalb Sachsen-Anhalts gefragt.  
 

Deshalb hoffen wir sehr stark, dass es mit der 
Bundesregierung und dem Bundestag Gespräche 
über Möglichkeiten gibt, wie man in der speziellen 
Situation der syrischen Studierenden eine Lösung 
finden kann, die schnell eine Abhilfe für diese Krise 
schafft. - Ich danke Ihnen.  
 

(Beifall bei der SPD und bei der LINKEN) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke sehr, Frau Dr. Pähle. - Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht Frau Professor 
Dr. Dalbert.  
 
 

Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE):  
 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Im Grunde genommen bleibt nicht mehr viel zu sa-
gen. Herr Lange, Frau Pähle und zum vorherigen 
Tagesordnungspunkt Herr Herbst haben alles Not-
wendige gesagt, was es zu dem Thema zu sagen 
gibt.  
 

Mir bleibt nur übrig, meine Verwunderung über die 
Debatte zum Ausdruck zu bringen. Wer in seinem 
Antrag schreibt, dass er dafür Sorge tragen will, 
dass die ausländischen Studierenden, die wir nach 
Sachsen-Anhalt eingeladen haben und die wir im 
Rahmen unserer Internationalisierungsstrategie 
auch herzlich willkommen heißen, ihr Studium zu 
Ende bringen können, der muss auch über den 
Aufenthaltsstatus sprechen - das ist unter dem 
vorherigen Tagesordnungspunkt, glaube ich, hin-
reichend gemacht worden - und er muss auch über 
Geld sprechen.  
 

Ein Student, der Angst hat, dass er kein Geld mehr 
zum Leben haben wird, hat Probleme mit dem 
Studium. Das trifft auf einen deutschen Studenten 
zu, das trifft aber auch auf einen Studenten zu, der 
fernab der Heimat ist, der sich in einer fremden 
Kultur mit fremden Gewohnheiten zurechtfinden 
muss, der selten nach Hause kann. Das trifft auf 
einen Studenten aus Ländern mit Bürgerkriegs-
situationen, der überhaupt nicht nach Hause kann 
und seine Familie auf ungewisse Zeit nicht mehr 
sieht, natürlich umso mehr zu. Deswegen muss 
man in dem Zusammenhang über Geld sprechen. 
Das haben Sie eben auch getan.  
 

Frau Ministerin, wenn man Ihnen zuhört, dann be-
kommt man die besten Argumente dafür, dass 
das, was derzeit an finanziellen Hilfen geleistet 
wird, nicht ausreicht.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LINKEN) 
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Das ist keine Kritik an der Universität in Magde-
burg und keine Kritik an der Universität in Halle, 
auch keine Kritik an den Studentenwerken, denn 
diese bemühen sich in der Tat sehr zu helfen. Aber 
die Hilfen reichen nicht, und die Hilfe müssen der-
gestalt sein, dass die Studenten, wenn sie eine 
Zusage bekommen, auf Dauer die Unterstützung 
- auch eine finanzielle Unterstützung - bekommen, 
damit sie ihr Studium beenden können.  
 

Ausländische Studenten haben kein Anrecht auf 
Bafög, sie haben kein Anrecht auf Sozialhilfe und 
sie dürfen nicht arbeiten gehen. Sie haben nicht 
viele Möglichkeiten, an Geld zu kommen.  
 

Sie haben es erwähnt, auch ich weiß das: Es gibt 
viele Vereinigungen, die dort helfend eingreifen. 
Wir haben zum Beispiel in Halle einen Verein, der 
eigens gegründet worden ist, über den Geld ge-
sammelt wird, um ausländischen Studenten in Not 
zu helfen. Genau das zeigt aber, dass wir nicht 
über die Instrumente verfügen, Studenten, die in 
Not sind, ein klares Angebot zu machen, damit sie 
ihr Studium zu Ende bringen können, wenn sie von 
den Töpfen, die aus der Heimat kommen, abge-
schnitten sind.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LINKEN) 
 

Das Geld ist der große Unterschied zwischen bei-
den vorliegenden Anträgen. Der andere Unter-
schied zwischen beiden Anträgen ist die Bereit-
schaft der zuständigen Ministerin - die Hochschu-
len sind ja Landeseinrichtungen -, zentrale Ver-
antwortung zu übernehmen. Dafür gibt es eine 
sehr gute Begründung, und diese finde ich in ei-
nem Satz des Antrages der regierungstragenden 
Fraktionen. Dort schreiben Sie:  
 

„Jedoch ist zu beobachten, dass an den 
Hochschulen unseres Landes in sehr unter-
schiedlicher Art und sehr unterschiedlichem 
Umfang Unterstützung gewährt wird.“ 

 

Dem kann ich, Frau Dr. Pähle, nur zustimmen. Es 
kann doch nicht sein, dass das Lebensschicksal 
von ausländischen Studierenden, die zu uns ge-
kommen und unverschuldet in Not geraten sind, 
davon abhängt, an welcher Universität sie studie-
ren. Insofern bedarf es hierfür einer zentralen Ver-
antwortlichkeit.  
 

(Beifall bei den GRÜNEN und bei der LINKEN) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke sehr. - Für die CDU-Fraktion spricht Herr 
Abgeordneter Harms.  
 
 

Herr Harms (CDU):  
 

Frau Präsidentin! Meine Damen und Herren! Herr 
Lange, ich muss schon sagen: Sie enttäuschen 
mich! 
 

(Zuruf von der LINKEN: Ach nee!) 

Ich glaube, wir haben zum richtigen Zeitpunkt über 
dieses Thema gesprochen. Die Ministerin hat aus-
führlich und vollständig dieses Thema und die viel-
fältigen Bemühungen dargestellt. Ich frage mich: 
Was bezweckt dieser Antrag? 
 

(Frau Dr. Klein, DIE LINKE: Sie zu ärgern!) 
 

Das frage ich mich umso stärker nach Ihren Aus-
führungen, Frau Professor Dalbert.  
 

Ich habe den Eindruck, ein guter Onkel, eine gute 
Tante will Probleme lösen, und das möglichst öf-
fentlichkeitswirksam. Ich frage mich: Ist der Ruf 
nach dem Staat an dieser Stelle wirklich der richti-
ge,  
 

(Herr Dr. Thiel, DIE LINKE: Wo denn sonst?) 
 

wo wir doch nach meinem Blickwinkel Strukturen 
und Lösungsansätze haben. Sie haben zu Recht 
darauf hingewiesen, Herr Lange, dass es hierbei 
nicht nur um Syrien geht, sondern auch um Studie-
rende aus anderen Ländern und mit anderen Pro-
blemen.  
 

Sie haben in Ihren Ausführungen angesprochen, 
dass wir ein Krisenmanagement installieren und 
Ansprechpartner schaffen müssen. Das kann man 
nicht anders verstehen, als dass Sie zusätzliche 
Verwaltungsstellen aufbauen wollen; auch wenn 
Sie das mit Ihrer Zusatzfrage an die Ministerin wie-
der zurückgenommen haben. Ich kann nur davon 
abraten, vorschnell Verwaltungsstrukturen aufzu-
blähen.  
 

(Frau Dr. Klein, DIE LINKE: Das stimmt! Da 
gebe ich Ihnen vollkommen Recht!) 

 

- Vielen Dank für den Zuspruch.  
 

(Zurufe von der CDU und von der SPD) 
 

Deshalb bitte ich darum, dass wir bei diesem The-
ma in der bisher erprobten Arbeitsweise weiter-
arbeiten, uns damit im Ausschuss beschäftigen 
und Sie diesem Änderungsantrag zustimmen.  
 

(Beifall bei der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Herr Lange, Sie haben noch einmal das Wort.  
 
 

Herr Lange (DIE LINKE):  
 

Bis zum Redebeitrag von Frau Dalbert wollte ich 
nicht noch einmal sprechen, aber dann kam Herr 
Harms.  
 

(Beifall bei der LINKEN - Zurufe von der CDU) 
 

Herr Harms, ich muss Sie fragen: Wozu sind wir 
denn da? Natürlich sind wir dazu da, um Probleme 
zu lösen.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Wenn Sie zugehört hätten und einmal mit den 
Menschen, die es betrifft, sprechen würden, dann 
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wüssten Sie, dass diese Probleme noch nicht ge-
löst sind. Warum ist es so schwer zu akzeptieren, 
dass Politik weiter gehen muss als nur zu sagen: 
Es ist schon alles in Butter, darum kümmern sich 
ja Leute, auf zivilgesellschaftliche Strukturen zu 
verweisen und sich darauf auszuruhen, dass die 
zivilgesellschaftlichen Strukturen etwas machen. 
Das kann doch nicht alles sein.  
 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜ-
NEN - Zurufe von der CDU:) 

 

- Ich meine keine Managementstelle, sondern ich 
meine koordiniertes Handeln. Dafür ist diese Lan-
desregierung zuständig.  
 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜNEN) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Damit ist die Debatte beendet. Wir treten in das 
Abstimmungsverfahren ein. Eine Überweisung 
wurde nicht beantragt. Somit erfolgt eine Direkt-
abstimmung.  
 

Wir stimmen zunächst über den Änderungsantrag 
von CDU und SPD in Drs. 6/1456 ab. Wer stimmt 
dem zu? - Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer 
ist dagegen? - Das ist die Fraktion DIE LINKE. 
Wer enthält sich der Stimme? - Das ist die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Der Änderungsantrag 
ist angenommen worden.  
 

Wir stimmen jetzt ab über den Ursprungsantrag in 
der soeben geänderten Fassung. Wer stimmt zu? 
- Die Koalitionsfraktionen. Wer ist dagegen? - Wer 
enthält sich der Stimme? - Das sind die Opposi-
tionsfraktionen. Damit ist der Antrag in der ge-
änderten Fassung angenommen worden.  
 
 

Ich rufe Tagesordnungspunkt 16 auf:  
 
 
 

Erste Beratung 
 

Tarifvertragliche Regelung der Eingruppierung 
angestellter Lehrkräfte in Sachsen-Anhalt 
 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/1418 
 
 
 

Einbringer ist der Abgeordnete Herr Höhn.  
 
 

Herr Höhn (DIE LINKE):  
 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Ich habe das Gefühl, dass wir alle 
richtig Lust haben, über diesen Antrag zu spre-
chen. Das freut mich natürlich.  
 

(Frau Prof. Dr. Dalbert, GRÜNE, lacht) 
 

Deswegen will ich die Zeit nicht überstrapazieren, 
aber trotzdem versuchen zu beschreiben, warum 
wir diesen Antrag gestellt haben.  
 

Angestellte Lehrkräfte sind in der Bundesrepublik 
bisweilen immer noch eine Art Fremdkörper - zu-

mindest, wenn man sich anschaut, wie mit ihrem 
Status und ihrer Entlohnung umgegangen wird. 
Das hat auch historische Gründe, die vor allen Din-
gen darin liegen, dass es in den alten Bundeslän-
dern maßgeblich war, Lehrerinnen und Lehrer zu 
verbeamten.  
 

Das hat sich spätestens mit der deutschen Einheit 
deutlich verändert. In den ostdeutschen Bundes-
ländern haben wir eine gänzlich andere bzw. um-
gekehrte Situation. Wenn Sie sich im Personal-
entwicklungskonzept, das uns allen gut bekannt 
ist, die Tabellen bei den Lehrerinnen und Lehrer 
anschauen, in denen die Verhältnisse in einer Gra-
fik sehr plastisch dargestellt sind, dann sehen Sie, 
dass in Sachsen-Anhalt die überwiegende Zahl der 
Lehrerinnen und Lehrer im Angestelltenverhältnis 
tätig ist. Nur bei den jüngeren Jahrgängen haben 
wir im Wesentlichen verbeamtete Lehrerinnen und 
Lehrer.  
 

Ich will die Debatte heute nicht dafür nutzen, 
grundsätzlich darüber zu sprechen, ob ich es für 
sinnvoll halte oder nicht, dass wir in Deutschland 
Lehrerinnen und Lehrer veramten. Prinzipiell halte 
ich das für nicht sinnvoll.  
 

(Herr Leimbach, CDU: Das hören die Lehre-
rinnen und Lehrer gern!) 

 

- Das freut mich, wenn die das gern hören, Herr 
Leimbach. Ich weiß aber auch, dass die Landes-
regierungen in der aktuellen Situation in den Bun-
desländern dazu neigen, bei diesem Mittel der 
Verbeamtung zu bleiben, was nicht zuletzt an dem 
Konkurrenzkampf liegt, dass wir uns um jeden Ab-
solventen in der Bundesrepublik streiten und die 
Verbeamtung natürlich eines der geeigneten Mittel 
ist, Vorteile zu suggerieren.  
 

Ich will an dieser Stelle aber auch sagen: Wenn wir 
ausreichend Vorsorge getroffen und mehr Absol-
ventinnen und Absolventen hätten, dann gäbe es 
diesen Konkurrenzkampf nicht und wir müssten 
nicht zu diesem Mittel greifen, meine Damen und 
Herren.  
 

(Beifall bei der LINKEN und bei den GRÜNEN) 
 

Die angestellten Lehrerinnen und Lehrer sind inso-
fern in einer besonderen Situation, als sie im Ge-
gensatz zu anderen Angestellten im öffentlichen 
Dienst ihr Entgelt nicht über Tarifverhandlungen 
festgelegt bekommen, sondern über eine einseiti-
ge Festlegung der Landesregierung, nämlich eine 
Richtlinie.  
 

Ich finde, nachdem wir gestern in einem anderen 
Zusammenhang hier im Haus sehr viel über die 
Stärkung der Tarifpartner und über den Stellenwert 
von Tarifverträgen geredet haben, sollte es unser 
gemeinsames Anliegen sein, auch für die Lehre-
rinnen und Lehrer insofern eine Veränderung her-
beizuführen, als sie nicht mehr im Rahmen eines 
politischen Diktats, um in dem Duktus von Herrn 
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Schröder zu bleiben, sondern im Ergebnis einer 
fairen Verhandlung zwischen Arbeitnehmern und 
Arbeitgebern ihr Entgelt erhalten, meine Damen 
und Herren.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Wir haben bei den Beamten die Situation, dass wir 
im Ergebnis der Föderalismusreform über die Din-
ge auch in den Landesparlamenten per Gesetz 
verhandeln können. 
 

(Minister Herr Bullerjahn: Das war vorher 
auch schon so!) 

 

Bei den Angestellten haben wir nicht einmal diese 
Möglichkeit. 
 

Die letzte Richtlinie der Tarifgemeinschaft deut-
scher Länder ist noch gar nicht so alt.  
 

(Unruhe) 
 

Trotzdem - auch das muss gesagt werden - kommt 
sie 22 Jahre nach der deutschen Einheit nicht um-
hin, für die ostdeutschen Länder eine Reihe von 
zusätzlichen Sonderregelungen festzulegen, die 
zum Teil eine deutliche Schlechterstellung gegen-
über den alten Bundesländern bedeutet. Die Ge-
werkschaft redet in diesem Zusammenhang von 
Eingruppierungsstrafrecht, meine Damen und Her-
ren. 
 

Dieser Entgeltrichtlinie ist zudem in der Praxis 
schwer handhabbar.  
 

Ich will versuchen, an einigen Beispielen deutlich 
zu machen, warum die Gewerkschaften eine Inte-
resse daran haben, dazu ins Gespräch zu kom-
men, und warum es aus meiner Sicht auch poli-
tisch sinnvoll ist, darüber zu diskutieren.  
 

Im Wesentlichen gibt es zwei Gruppen, nämlich 
die Erfüller und die Nichterfüller. Bei den Erfüllern 
ist das Problem weniger relevant, weil sie im We-
sentlichen an dem orientiert werden, was für die 
Beamtinnen und Beamten vereinbart und festge-
legt worden ist.  
 

Das große Problem liegt in dem unübersichtlichen 
Bereich der sogenannten Nichterfüller. Dort gibt es 
eine Reihe von erheblichen Benachteiligungen. 
Durch die Gewerkschaften und auch aus dem poli-
tischen Raum, auch aus den Fraktionen hier im 
Haus, ist in der Vergangenheit mehrfach auf den 
einen oder anderen Fall hingewiesen worden. Ich 
erinnere daran, dass wir hier vor einiger Zeit über 
einen Antrag zum Thema Ein-Fach-Lehrer disku-
tiert haben.  
 

Es stellt sich schon die Frage, ob wir an dieser 
Stelle nicht wieder einmal generell darüber reden 
müssen, ob wir Lehrkräfte, die in Schulen unter-
wegs sind und vergleichbare vollwertige Arbeit 
leisten, wirklich allein danach entlohnen wollen, mit 
welcher Qualifikation sie in die Schule gekommen 
sind, oder ob wir nicht endlich dazu kommen wol-

len, das anzuerkennen, was sie real in der Schule 
leisten, nämlich vergleichbare und gleichwertige 
Arbeit, und sie auch dementsprechend bezahlen. 
 

(Beifall bei der LINKEN - Zustimmung von 
Frau Prof. Dr. Dalbert, GRÜNE) 

 

Ich will ein paar Beispiele nennen, damit das plas-
tisch wird; denn ich weiß, dass sich nicht jeder je-
den Tag mit der Entgeltrichtlinie befasst. Ich neh-
me einmal das Beispiel Stichtagsnichterfüller. Das 
betrifft Lehrerinnen und Lehrer nach dem DDR-
Recht, Diplomlehrerinnen und -lehrer, vollwertig 
ausgebildete Pädagoginnen und Pädagogen.  
 

In diesem Kontext gibt es einen schönen Stichtag, 
nämlich den 31. Dezember 1996. Wenn diese Leh-
rerinnen und Lehrer vor diesem Stichtag in den 
Landesdienst in Sachsen-Anhalt aufgenommen 
wurden, dann finden sie sich im Regelfall in der 
Entgeltgruppe 13 wieder. Wenn sie danach in den 
Dienst aufgenommen worden sind, dann finden sie 
sich im Regelfall in der Entgeltgruppe 10 wieder. 
 

Wenn eine so deutliche Unterscheidung allein an 
einem Datum festgemacht wird, dann bedarf dies 
dringend einer Korrektur, meine Damen und Her-
ren.  
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

Wir haben - dies als zweites Beispiel - an den 
Grundschulen zum Teil Lehrkräfte mit einer voll-
wertigen hochschulwissenschaftlichen Ausbildung 
im Einsatz, die jedoch aufgrund der Tatsache, wie 
wir mit Grundschullehrerinnen und - lehrern insge-
samt umgehen, trotz ihrer akademischen Ausbil-
dung nie über die Entgeltgruppe 9 hinauskommen 
werden.  
 

Wir haben Lehrkräfte an den Schulen mit einer ab-
geschlossen Hochschulausbildung aus dem wis-
senschaftlichen Bereich im Einsatz, zum Beispiel 
Mathematikerinnen und Mathematiker, die wir qua-
si als Quereinsteiger in unseren Schulen einset-
zen. In Klammern: Ich gehe davon aus, dass wir in 
Zukunft eine Menge mehr an Quereinsteigerinnern 
und Quereinsteigern brauchen.  
 

Diese Quereinsteiger werden geringer vergütet als 
vergleichbare Kolleginnen und Kollegen, und zwar 
um zwei Entgeltgruppen niedriger am Gymnasium 
und um drei Entgeltgruppen niedriger an den an-
deren Schulen der Sekundarstufe I. Dies bedeutet 
einen Unterschied in Höhe von 600 € bis 800 €. 
Das ist schwer zu erklären.  
 

Ich möchte ein viertes Beispiel nennen. Für Lehr-
kräfte an Förderschulen, die zum Beispiel nur über 
eine Ausbildung als Erzieherin bzw. Erzieher ver-
fügen, aber als Lehrkräfte im Einsatz sind, zum 
Teil neue Lehrkräfte helfen auszubilden, ist nicht 
mehr als Entgeltgruppe 9 drin.  
 

Besonders absurd finde ich die Regelung, die für 
die integrierten Gesamtschulen vorgesehen ist. 
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Dort wird die Unterscheidung über die Entgelt-
gruppen nach dem hauptsächlichen Einsatz in den 
Klassenstufen vorgenommen, sprich nach der 
Stundentafel.  
 

Lehrerinnen und Lehrer, die hauptsächlich in den 
Klassen 5 und 6 unterrichten - was sich ab und zu 
ändern kann, manchmal sogar sehr oft -, bekom-
men die Endgeltgruppe 9. Lehrerinnen und Lehrer 
in den Klassen 7 bis 10 werden nach Entgeltgrup-
pe 10 vergütet.  
 

Wir haben in den Richtlinien zudem eine durch-
gängige Schlechterstellung ausländischer Lehr-
kräfte, die an unseren Schulen unterwegs sind.  
 

Meine sehr verehrten Damen und Herren! Es gibt 
noch eine Reihe weiterer Punkte, die man zu die-
ser Richtlinie sagen könnte. Ich gehe fest davon 
aus, dass sie beiden Ministern, den Finanzminister 
und dem Kultusminister, hinlänglich bekannt sind, 
weil die Gewerkschaften seit langer Zeit darauf 
hinweisen.  
 

Ich glaube, dass es an der Zeit ist, faire Gespräche 
zwischen den Gewerkschaften und der TdL zu füh-
ren und zu erörtern, wie man sich diesem Problem 
stellen will.  
 

Der Antrag will Sie, Herr Finanzminister, unterstüt-
zen und ermutigen, in den Gesprächen in der TdL 
auf eine solche Einigung mit der Arbeitnehmerseite 
hinzuwirken. Jede Einigung muss unbedingten 
Vorrang haben vor einer erneuten einseitigen Fest-
legung, lieber Kollege Bullerjahn.  
 

Nun habe ich die prinzipielle Botschaft vernom-
men, dass es Gesprächsbereitschaft gibt. Darüber 
bin ich froh. Allerdings hoffe ich, dass es am Ende 
auch ein vernünftiges Ergebnis gibt. Gesprächs-
bereitschaft hat es bereits häufiger gegeben.  
 

Es gibt einen zweiten Punkt in unserem Antrag. 
Dieser betrifft die Landesebene. Nun habe ich die 
Antwort der Landesregierung auf die Kleine Anfra-
ge zu diesem Thema gelesen. Ich schätze das an-
ders ein, was die Frage der Landesebene und der 
Möglichkeiten betrifft, aber diesbezüglich werden 
Sie Ihre Position noch vortragen.  
 

Ich habe den Nachrichten entnehmen können, 
dass Sie in der TdL eine ganz besondere Funktion 
übernommen haben oder übernehmen werden. Ich 
wünsche Ihnen dort viel Erfolg als Verhandlungs-
führer. Sie sollten als Verhandlungsführer an Fol-
gendes denken: Wenn Sie scheitern, dann kom-
men die angestellten Lehrkräfte aus allen Bundes-
ländern nach Magdeburg. Das sollten wir vielleicht 
nicht riskieren.  
 

(Beifall bei der LINKEN - Zuruf von der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr für die Einbringung. - Für die Landes-
regierung spricht Herr Minister Bullerjahn.  

Herr Bullerjahn, Minister der Finanzen: 
 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Herr Kollege Höhn, Sie haben das sehr, sehr cle-
ver gemacht. Wir haben mit Blick auf die Frage, ob 
die von der Regierung geplante Anzahl der Lehrer 
ausreichend ist, gehört, dass sie nicht ausreichend 
ist. Darüber werden wir bei Gelegenheit zu streiten 
haben; denn das sehe ich anders.  
 

Sie haben den Neueinstellungskorridor angespro-
chen. Sie haben bildungsfachliche Dinge ange-
sprochen. Sie haben auch die Frage der Ein-Fach-
Lehrer angesprochen. Diesbezüglich kann ich nur 
an die ausreichenden Ausschussberatungen erin-
nern, die bestimmte Ergebnisse mit sich gebracht 
haben. Das alles wissen Sie. Ich schätze Sie auch 
als Fachmann.  
 

Sie haben am Ende richtig festgestellt, dass es 
hierbei nicht um eine Richtlinie geht, die ich ein-
fach ändern kann. Vielmehr geht es um die Frage, 
inwieweit sich die TdL als Tarifgemeinschaft der 
deutschen Länder für diese Änderungen, diese 
Wünsche und Forderungen der GEW in Sachsen-
Anhalt einsetzt.  
 

An dieser Stelle gibt es, so glaube ich, einigen 
Aufklärungsbedarf, aber ich bin mir auch ganz si-
cher, dass Sie vieles von dem, was ich vortragen 
werde, kennen.  
 

Im Jahr 2009 hatten die Tarifvertragsparteien ver-
einbart, Verhandlungen über ein neues Eingrup-
pierungsrecht für die Beschäftigten der Länder zu 
führen. Um diese Verabredung auch für den Be-
reich der Lehrkräfte umzusetzen, haben in den 
Jahren 2009 und 2010 sechs Verhandlungsrunden 
und mehrere Sondierungsgespräche zwischen der 
TdL und der Lehrergewerkschaft stattgefunden. 
Eine Einigung konnte wegen der weit auseinander-
liegenden Positionen nicht erzielt werden.  
 

Gleichwohl hat die TdL die Forderungen der Ge-
werkschaften ernst genommen und in der Entgelt-
runde im Jahr 2011 ein Angebot für eine tarifver-
tragliche Regelung der Eingruppierung von Lehr-
kräften vorgelegt. Dieses Angebot ist von den Ge-
werkschaften abgelehnt worden.  
 

Sie wissen auch, dass es zwischen den Gewerk-
schaften selbst zu unterschiedlichen Positionen 
kam. Mehr muss ich dazu nicht sagen. Sie wissen 
aber auch, dass in Potsdam zwischen ver.di, der 
GEW und anderen Gewerkschaften manches un-
terschiedlich gesehen wurde.  
 

In der Tarifeinigung im Jahr 2011 haben die Tarif-
vertragsparteien des öffentlichen Dienstes - dazu 
gehört auch die Lehrergewerkschaft - darauf ver-
zichtet, eine Entgeltordnung für Lehrkräfte zu ver-
einbaren. Das war ein Thema zwischen den Tarif-
partnern.  
 

Erst dieser Verzicht hat die in der Entgeltrunde 
2011 gefundene Einigung und damit insbesondere 



2496 Landtag von Sachsen-Anhalt • Plenarprotokoll 6/31 • 21.09.2012 
 

auch die deutliche Erhöhung des Entgeltes für alle 
Beschäftigten ermöglicht; denn das Sonderthema 
war dann nicht mehr das Problem, sodass eine 
generelle Lösung zwischen der TdL als Arbeit-
geber und den Gewerkschaften - Gott sei Dank - 
umgesetzt werden konnte.  
 

Die Lehrergewerkschaften haben die TdL Anfang 
des Jahres erneut aufgefordert, die Verhandlungen 
wieder aufzunehmen. Die TdL hat reagiert. Die 
Länder haben diese Frage in der Mitgliederver-
sammlung der TdL besprochen. Das ist eine Run-
de, in der 16 Vertreter der jeweils zuständigen Mi-
nisterien unter Beteiligung der Geschäftsstelle in 
Berlin fachlich darüber beraten.  
 

Vor einer abschließenden Entscheidung haben sie 
es für erforderlich gehalten, die Gewerkschaft in 
Vorgesprächen anzuhören und dies mit ihr zu er-
örtern. Die Positionen sind ja bekannt. Sie haben 
zu Recht darauf hingewiesen. Ich als Finanzminis-
ter habe mehrere Schreiben, die diese bekannten 
Themen zum Inhalt haben, erhalten.  
 

Darüber will ich demnächst mit der GEW - Sie ha-
ben es angesprochen - reden. Wir wollen prüfen, 
ob sich die gegenseitigen Positionen angenähert 
haben, sodass eine Wiederaufnahme gerechtfer-
tigt erscheint; denn ein formelles Verfahren über 
Gespräche ist etwas anderes als der Austausch 
von Briefen.  
 

Diese Gespräche haben inzwischen stattgefunden. 
Die TdL hat im Anschluss eine Arbeitsgruppe ein-
gesetzt, die derzeit die von den Gewerkschaften 
gemachten Vorschläge bewertet. Das Land Sach-
sen-Anhalt ist in dieser Arbeitsgruppe vertreten 
und arbeitet selbstverständlich auch mit.  
 

In dieser Arbeitsgruppe ist eine Reihe von Fragen 
zu klären, sodass zum jetzigen Zeitpunkt noch 
nicht abzusehen ist, ob und wann Tarifverhandlun-
gen aufgenommen werden. Sobald diese Vor-
schläge, also die Ergebnisse der Arbeitsgruppe, 
den anderen als Vorschlag vorgelegt werden, muss 
die TdL entscheiden.  
 

An dieser Stelle gibt es einen unterschiedlichen 
Ansatz. Ich schätze Sie aber so ein, dass Sie ei-
gentlich das Grundprinzip richtig finden. Sachsen-
Anhalt hat eine von 14 Stimmen. Zwei Länder sind 
nicht dabei, wobei diese Länder überlegen, wieder 
einzutreten. Man muss sehen, was daraus wird.  
 

Für den Fall, dass die Verhandlungen wiederauf-
genommen werden sollten, bedeutet dies noch 
nicht, dass am Ende auch eine Entgeltordnung für 
Lehrkräfte entsteht; denn verhandeln heißt einen 
Kompromiss eingehen. Man muss sehen, inwie-
weit Gewerkschaft und TdL von sich aus bereit 
sind, dies zu tun. Ich werde als Verhandlungsfüh-
rer alles dafür tun, dass wir ernsthafte Gespräche 
führen, um einen Kompromiss zu finden, ohne Er-
gebnisse vorwegzunehmen.  
 

Sie haben weiterhin den Antrag gestellt, dass wir 
landesbezirkliche Verhandlungen aufzunehmen, 

falls in der kommenden Entgeltrunde kein Ab-
schluss möglich wird. Darüber müssen wir offen 
diskutieren und auch den Grundsatz, den ich je-
denfalls habe, beherzigen.  
 

Die FMK hat vorgeschlagen - Sie haben es ange-
sprochen -, mich in der nächsten Sitzung zum Vor-
sitzenden der TdL zu berufen. Dies muss die TdL 
noch bestätigen.  
 

Ich weiß auch, dass die TdL insofern ein wichtiges 
Instrument ist, als sie die Interessen der Arbeitge-
berseite bündelt, aber auch darauf achtet - ich 
glaube, das ist den Gewerkschaften sehr, sehr 
wichtig -, dass nicht die Interessen einzelner Län-
der überhand nehmen.  
 

Flächentarifverträge sind, so glaube ich, für die 
LINKEN etwas ganz Wichtiges - jedenfalls habe 
ich das immer so gelesen -; denn sonst entsteht 
die Diskussion, dass einzelne Tarifbezirke auf-
grund einzelner Interesse auseinanderdividiert 
werden. Dies würde sicherlich nicht nur die Arbeit-
geberseite schwächen - im privaten Bereich viel-
leicht sogar verstärkt -, sondern vor allem Gewerk-
schaften das Leben schwerer machen.  
 

Deswegen wird die TdL auch unter meiner Leitung 
den Ansatz, dass die Einheitlichkeit der Arbeitsbe-
dingungen der Beschäftigten in den Mitgliedslän-
dern zu wahren ist, weiter verfolgen. 
 

Ich möchte auch nicht, dass ein Wettbewerb ent-
steht - Sie haben es angesprochen -: Beamten-
recht und Föderalismuskommission.  
 

Wenn ich mir anschaue, was auf dem Markt in Be-
zug auf Eingruppierungen nach dem Motto „Die 
Länder, die das meiste Geld haben, bieten am 
meisten“ los ist und wie aufgrund dessen innerhalb 
der Bundesrepublik ein Druck entsteht, dann muss 
ich sagen: Ich halte das mit Blick auf den öffent-
lichen Dienst und auch mit Blick auf die Beschäf-
tigten nicht für gut.  
 

Zur Wahrung der Einheitlichkeit der Arbeitsbedin-
gungen bedarf es auch landesbezirklicher Tarifver-
träge und trotzdem der Zustimmung der Mitglie-
derversammlung. Wenn es wirklich dazu käme, 
dass das nur Einzelne machen wollten, müssten 
sie die anderen Länder dazu bewegen, dazu ja zu 
sagen.  
 

Im Übrigen gibt es für Sachsen-Anhalt - das wis-
sen Sie auch - wie in allen anderen neuen Bundes-
ländern bereits eine tarifvertragliche Regelung zur 
Eingruppierung der Lehrkräfte. Danach werden 
Lehrkräfte, die die fachlichen und pädagogischen 
Voraussetzungen für eine Übernahme in das Be-
amtenverhältnis erfüllen, hinsichtlich der Eingrup-
pierung wie ihre verbeamteten Kollegen behandelt. 
Das sind in Sachsen-Anhalt immerhin 15 000. Wir 
sprechen hierbei über ein Thema, bei dem flächen-
deckend überhaupt kein Ansatz besteht.  
 

Ich sage es hier noch einmal, weil Sie das allge-
mein politisch verpackt haben, was ich richtig fin-
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de: Alle Landesregierungen von Sachsen-Anhalt 
haben damals mit den Gewerkschaften ausverhan-
delt, dass es nicht zu einer Kündigung von Lehr-
kräften kam, obwohl der Bedarf im Zusammen-
hang mit der Entwicklung der Schülerzahlen nie 
dementsprechend nachgewiesen werden konnte.  
 

Sachsen ist einen anderen Weg gegangen. Des-
wegen hat die sächsische Politik jetzt andere Mög-
lichkeiten, zum Beispiel über Einstellungskorridore. 
Da schließt sich der Kreis. Das muss man berück-
sichtigen bei all den Tarifdiskussionen, die man 
führt, bei denen uns natürlich auch andere Länder 
in die Bücher schauen.  
 

Für Lehrkräfte, die diese von mir eben erwähnten 
Voraussetzungen nicht erfüllen, bestimmt der Ta-
rifvertrag, dass die Eingruppierung nach näherer 
Maßgabe von Richtlinien erfolgt. Dies sind diejeni-
gen, die Sie ansprechen. Das sind im Land ca. 
800 Lehrkräfte. Die GEW hat uns ein Papier vorge-
legt, das beschreibt, für welchen Fall am Ende 
welche Gruppe gemeint ist. Diese Entscheidung ist 
zwischen den Gewerkschaften und dem Land ge-
meinsam vereinbart worden; Land bedeutet TdL.  
 

Deswegen bitte nicht hinstellen und so tun, als sei 
es Willkür gewesen. Es entsteht der Eindruck, 
dass kaum dass die Unterschrift unter dem Vertrag 
trocken ist - wenige Wochen danach -, so getan 
wird, als ob es keine Ergebnisse bei gemeinsamen 
Verhandlungen gegeben hätte.  
 

Ich weiß, dass das das Wesen von Tarifverträgen 
ist: Nach dem Vertrag ist vor dem Vertrag; nach 
der Tarifverhandlung ist vor der Tarifverhandlung. 
Nur wollte ich es nicht so stehen lassen, dass ein 
böswilliges Land nicht mit einer Gewerkschaft 
sprechen will. Gerade mit der GEW gibt es viele 
Gespräche. Sie wissen, dass es die GEW auch in-
nerhalb der Gewerkschaftsstruktur mit ihren eige-
nen Forderungen nicht sehr leicht hat. Insofern 
werden die Diskussionen fortgeführt.  
 

Wir als TdL werden jetzt wegen der großen Tarif-
runde sowieso mit den Gewerkschaften über 
grundsätzliche Dinge zu reden haben. Ich werde in 
einigen wenigen Tagen - ich kann Ihnen jetzt den 
Termin nicht genau nennen - mit Herrn Lippmann 
und sicherlich mit Vertretern der GEW aus dem 
Vorstand über diese landesspezifische Sicht spre-
chen.  
 

Aber ich sage ganz offen: Ich werde nichts ma-
chen - und das nicht erst, seitdem ich für die Füh-
rung der TdL vorgeschlagen worden bin -, was ei-
nen Sonderweg von Sachsen-Anhalt vorsieht, bei 
dem wir alle anderen Länder nicht an unserer Sei-
te haben. Das halte ich nicht für richtig.  
 

(Zustimmung von Frau Niestädt, SPD) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke, Herr Minister. Es gibt eine Nachfrage von 
Herrn Höhn.  

Herr Bullerjahn, Minister der Finanzen:  
 

Das habe ich gesehen; ich wollte nur zu Ende 
sprechen.  
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Bitte schön. 
 
 

Herr Höhn (DIE LINKE):  
 

Herr Minister, Sie haben jetzt mit dem Punkt ge-
endet, zu dem ich auch meine Frage stellen wollte. 
Sie haben darauf hingewiesen, dass wir bei der 
Beamtenbesoldung schon die Situation haben, 
dass die Länder zum Teil auseinanderlaufen.  
 

Wir haben hier im Landtag schon über das eine 
oder andere Problem gesprochen, haben auch bei 
den Lehrern entschieden mit dem Hinweis aus Ih-
rem Ministerium, dass die anderen Länder das so 
nicht machen.  
 

Nun ist die Tariffrage hinsichtlich der angestellten 
Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel für die Erfül-
ler sehr nahe an das gekoppelt, was bei den Be-
amten passiert. Daher meine Frage, ob es dann 
nicht schon in der Natur der Sache liegt, dass auch 
für die Tarifbeschäftigten die Länder ein Stück weit 
auseinanderdriften, wenn man diese Koppelung 
beibehalten will. 
 
 

Herr Bullerjahn, Minister der Finanzen:  
 

Herr Höhn, ich gebe Ihnen Recht. Ich war in der 
Föderalismuskommission II wie auch in der Föde-
ralismuskommission I dabei. Ich habe damals aus 
der Sicht der ostdeutschen Länder davor gewarnt, 
das zu machen. Es gab politische Zwänge, die über 
diesen Sachstand hinaus am Ende diesen Kom-
promiss erzwungen haben.  
 

Da Sie selbst im Bildungsbereich aktiv arbeiten, 
wissen Sie: Zum Beispiel das Kooperationsverbot 
und all das war Teil der gesamten Diskussion.  
 

Ich sage hier nur noch einmal: Gerade die ost-
deutschen Länder, wir, sind die großen Verlierer, 
wenn es bei der Entwicklung bleibt, dass es im öf-
fentlichen Dienst, ob nun für Beamtinnen und Be-
amte oder für Angestellte, möglich wird, die Sprei-
zung derart zuzulassen, dass Länder mit viel Geld 
Ländern mit wenig Geld Konkurrenz machen.  
 

Ich bin nur einer von 14 oder 16 Finanzministern. 
Ich bin dabei der Dienstälteste. Ich kann nur mah-
nend meinen Finger heben, damit das die Bayern, 
egal welcher Couleur, oder die Baden-Württember-
ger und andere interessiert. Obwohl man zur Wahr-
heit hinzufügen muss, dass die Baden-Württem-
berger ihre Zielkorridore bei Lehrern stark herun-
terfahren werden. Sie werben bei uns oft gnaden-
los ab. Ich werde mit dem Landeshaushalt - auch 
jeder andere, egal wer dann hier an meiner Stelle 
sitzt - nie diese Konkurrenzsituation aushalten kön-
nen.  
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Deswegen habe ich - das wissen Sie auch - als 
großer Gegner der Verbeamtung von Lehrerinnen 
und Lehrern - - Ich bin manchmal völlig frustriert, 
dass ich, wenn junge Leute von der Universität 
kommen und als Erstes die Frage stellen „Werde 
ich verbeamtet?“, obwohl sie total klug sind und 
eigentlich als junge Pädagogen andere Vorstellun-
gen haben müssten, diese Diskussion führen 
muss.  
 

Nur eines sage ich Ihnen auch: Das hat nichts da-
mit zu tun, dass wir sie alle einstellen können. Ich 
sehe das schon wieder.  
 

Ein Lehrer, egal wo er arbeitet, sollte sicherlich zu-
erst andere Diskussionen führen, als die Frage 
nach der Verbeamtung zu stellen. Dass die Bayern 
das gnadenlos machen und in einer Aggressivität 
auch an die Universitäten gehen, kann ich nicht 
verhindern.  
 

Deswegen warne ich auch bei den anstehenden 
Verhandlungen zum Länderfinanzausgleich: Vor-
sicht an der Bahnsteigkante! Was als Grundprinzip 
im öffentlichen Tarifrecht jetzt möglich ist, soll sich 
ja auf andere Bereiche wie Sozialhilfe und Ähn-
liches ausweiten. Es gab schon einmal einen Vor-
schlag von Bayern, die Sozialhilfe zu regionalisie-
ren.  
 

Deswegen werde ich immer dafür werben - mit all 
den Möglichkeiten, die ich habe -, dass gerade über 
die TdL diese Einheitlichkeit, soweit es irgend 
geht, Bestand hat. Bei allen Eigeninteressen 
Ost - West, Übergang damals DDR und jetzt das 
neue System, weiß ich nur zu gut - auch aus eige-
nem Erleben -, dass wir an vielen Schulen sehr un-
terschiedliche Sachverhalte haben, was nicht un-
bedingt dazu beiträgt, dass alle glücklich sind. Ich 
kann es aber nicht ändern.  
 

(Zustimmung von Herrn Felke, SPD, und 
von Herrn Schröder, CDU) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke:  
 

Danke, Herr Minister. - Es ist eine Fünfminuten-
debatte vorgesehen. Ich bitte Sie, sich an die Re-
dezeit zu halten, auch wenn der Minister fast die 
dreifache Zeit benötigt hat.  
 

(Minister Herr Bullerjahn: Entschuldigung!) 
 

- Sie brauchen sich nicht zu entschuldigen. - Als 
erste Debattenrednerin spricht die Abgeordnete 
Frau Feußner. 
 
 

Frau Feußner (CDU):  
 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
In Ihrem Antrag fordern Sie als Fraktion DIE LINKE 
die Landesregierung auf, für eine im Grunde ge-
nommen bundeseinheitliche tarifvertragliche Rege-
lung zur Eingruppierung der Lehrer in der Tarifge-
meinschaft deutscher Länder einzutreten.  

Im Hintergrund stehen da sicherlich - das hat der 
Minister bereits ausgeführt - Verhandlungen aus 
den Jahren 2009/2010 und 2011 mit dem gleichen 
Anliegen, welche damals aber scheiterten, und ins-
besondere - das ist auch am Ende Ihres Redebei-
trags angesprochen worden - die neu anstehenden 
Verhandlungen, aber wahrscheinlich auch die ex-
ponierte Rolle unseres Finanzministers. Er agiert 
nämlich - das hat er eben ausgeführt - in der 
nächsten Entgeltrunde als Verhandlungsführer der 
Finanzministerkonferenz für die Tarifgemeinschaft 
deutscher Länder. - All diese Punkte werden Sie 
natürlich zu diesem Antrag bewogen haben.  
 

Der Finanzminister hat ausgeführt, dass es in der 
letzten Runde 2009/2010 bereits sechs Verhand-
lungsgespräche bzw. -runden zwischen der TdL 
und den Lehrergewerkschaften gab, die aber nicht 
zu einer Einigung geführt haben. Im Jahr 2011 gab 
es nochmals ein Angebot seitens der Tarifgemein-
schaft. Dieses fand wiederum keine Zustimmung 
vonseiten der Lehrergewerkschaften.  
 

Aktuell ist die Tarifgemeinschaft deutscher Länder 
erneut von den Lehrergewerkschaften aufgefordert 
worden, die Verhandlungen wieder aufzunehmen. 
Ob dies geschieht, wird man sehen. Das wird der-
zeit intensiv erörtert. Dies gilt es nun abzuwarten.  
 

In der Tat ist die Zahl der angestellten Lehrkräfte in 
den vergangenen Jahren gestiegen und liegt - wie 
ich Ihrem Antrag entnehmen konnte - bei ca. 
200 000. Da kann man bundesweit wirklich nicht 
mehr von einer speziellen Beschäftigungsgruppe 
sprechen. Das sehe ich ganz genauso.  
 

Persönlich kann ich nur für eine bundeseinheitliche 
Regelung werben. Aber wir alle wissen, als Teil 
der Legislative sind wir nicht Partner der Tarifpar-
teien, und da ist unser Einfluss eben begrenzt.  
 

Das kann man zwar bedauern, aber die Tarifauto-
nomie ist ein wesentliches Instrument des Staates, 
die man nicht einmal so und dann wieder anders 
auslegen kann. Ich muss sagen, das verstehe ich 
von Ihrer Fraktion nicht. Sie gebrauchen das im-
mer recht unterschiedlich. Ich erinnere dabei nur 
an das gestrige Thema Mindestlohn. Da sollen die 
Gewerkschaften im Wesentlichen ausgeschaltet 
werden. Bei diesem Antrag fordern Sie sie ein.  
 

(Zurufe von der LINKEN) 
 

- Das sehen wir aber so. - Bei den angestellten 
Lehrkräften sollen die Gewerkschaften - so haben 
Sie es in Ihrem Antrag formuliert - ein freies Ver-
handlungsmandat bekommen, ohne den Staat als 
öffentlichen Arbeitgeber zu hören.  
 

Das ist schon ganz schön starker Tobak. Hier wird 
sogar davon gesprochen, dass die TdL „die Ver-
handlungen verweigert“. So steht das in dem An-
trag. Ich habe das eben vom Finanzminister an-
ders gehört.  
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Ich will mich in diese Streitigkeiten nicht einmi-
schen. Ich habe es deutlich genug gesagt: Wir sind 
leider keine Tarifparteien. Aber Tarifverhandlungen 
sind immer wieder Kompromissverhandlungen 
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, in die-
sem Fall den Gewerkschaften.  
 

Ich setze darauf und hoffe, dass diesbezüglich 
- nämlich bezüglich Ihres Anliegens - die Parteien 
fair miteinander umgehen und einen solchen Kom-
promiss vielleicht erarbeiten und auch darum rin-
gen.  
 

Es gäbe dadurch mit Sicherheit für die Arbeitneh-
mer, aber auch für die Arbeitgeber neben den vie-
len Ungleichbehandlungen, die Sie angesprochen 
haben und die auch zwischen den Ländern derzeit 
vorherrschen, erhebliche Erleichterungen, und 
man könnte dabei, denke ich, auch weitere Vortei-
le herausholen.  
 

Eine bundeseinheitliche Eingruppierung würde si-
cherlich auch dazu führen, dass - das ist eben an-
gesprochen worden; ich will gar nicht intensiver 
darauf eingehen - die Abwerbungsversuche wegen 
einer höheren Eingruppierung zwischen den Län-
dern nicht mehr in dem Maße stattfinden wie viel-
leicht bisher. Das haben der Minister und auch Sie, 
Herr Höhn, bereits erörtert.  
 

Was das Problem der Nichterfüller anbelangt, 
könnte man sicherlich neben den Dingen, die ich 
- und Sie auch - eben angesprochen habe, Dinge 
über eine gemeinsame Eingruppierungsrichtlinie 
verhandeln. Aber ich muss dazu sagen: Bei die-
sem Punkt bin ich ein bisschen sensibel. Ich weiß, 
dass wir das schon öfter hier in diesem Raum ein-
gefordert haben. Der Minister sprach von 700 oder 
sogar 800 Lehrkräften, die das betrifft, die noch 
nicht in diese Gleichbehandlungsdebatte einbezo-
gen sind. 
 

Wir haben im Jahr 1996 - auch das ist angespro-
chen worden - ein Lehrergleichstellungsgesetz er-
arbeitet. Das hat das Parlament gemacht. Ich kann 
mich sehr gut daran erinnern, wer dieses Gesetz 
gemacht hat: Es war die SPD in der Minderheits-
regierung mit dem damaligen Partner PDS. Ich 
weiß auch, ich saß mit im Bildungsausschuss - - 
 

(Frau Dr. Klein, DIE LINKE: Da waren die 
GRÜNEN mit in der Regierung!) 

 

- Ach, die GRÜNEN. Entschuldigung. Frau Klein, 
danke für den Hinweis. Die GRÜNEN waren auch 
noch mit dabei. Aber das hat nicht gereicht. 
 

Ich kann mich aber noch sehr gut an die Debatte 
erinnern, bei der es genau um diese Gruppe ging. 
Man hätte diese natürlich auch mit in das Lehrer-
gleichstellungsgesetz aufnehmen können. Das ist 
definitiv nicht gewollt gewesen. Man hat es definitiv 
nicht gemacht.  
 

Sich dann jetzt hier hinzustellen, meine Lieben, 
und zu sagen: Jetzt müssen wir das über die Tarif- 

gemeinschaft deutscher Länder machen und ihr 
müsst jetzt mal endlich handeln - - Damals ist es 
definitiv nicht gewollt worden, und da waren Sie 
genauso mit dabei.  
 

(Zuruf von Frau Dr. Klein, DIE LINKE) 
 

- Können Sie nachlesen.  
 

(Zuruf von Frau Dr. Klein, DIE LINKE) 
 

- Können Sie nachlesen, können Sie machen.  
 

Lassen Sie mich noch einen letzten Satz sagen. 
Wie gesagt, wir hätten erst einmal eigene Haus-
aufgaben machen müssen, bevor wir andere For-
derungen stellen. Wir können sie auch immer noch 
machen; die Möglichkeiten haben wir noch selbst 
im Land. Wir haben hier schon mehrfach darüber 
debattiert.  
 

Einen Satz noch zu dem Scheitern. Ich habe das 
nicht ganz richtig verstanden - ich habe die Kleine 
Anfrage gelesen, ich habe mich auch anderweitig 
belesen -, was diese landesbezirklichen Regelun-
gen anbelangt. In der Kleinen Anfrage steht, das 
sei überhaupt nicht möglich. Der Finanzminister 
hat jetzt erläutert, dass das sehr schwierig sei, weil 
auch die anderen entsprechend zustimmen müss-
ten.  
 

Wahrscheinlich ist eine solche Regelung - aus 
meiner Sicht wäre es sowieso nur ein ganz kleiner 
Kompromiss - kaum erreichbar. Man wird dann 
sehen, ob so etwas möglich wäre. Ich sehe es aus 
diesen Tatbeständen heraus eher als sehr kompli-
ziert an. 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen! Als Plenum soll-
ten wir uns also nicht in die Tarifautonomie der Ta-
rifpartner einmischen. Ich vertraue den Arbeitge-
bern, aber auch den Gewerkschaften, und hoffe, 
dass sie in vertrauensvoller Zusammenarbeit zu 
einem Ergebnis finden. 
 

Deshalb werden wir den Antrag in den Ausschuss 
für Finanzen überweisen. Dort können wir noch 
einmal intensiv darüber diskutieren. Aber ich glau-
be, dass wir selbst im Ausschuss nicht sehr viel 
weiterkommen werden. Das ist eben - wie ich es 
schon gesagt habe - nicht unsere Aufgabe als Par-
lament. 
 

Trotzdem können wir den Finanzminister unter-
stützen und ihm vielleicht noch ein bisschen Hilfe 
geben. Ich will nicht sagen, dass wir ihn unter 
Druck setzen; das machen wir nie. Aber vielleicht 
können wir etwas näher auf die Probleme hinwei-
sen. - Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr, Frau Feußner. - Für die Fraktion 
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN spricht die Abgeord-
nete Frau Professor Dr. Dalbert. 
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Frau Prof. Dr. Dalbert (GRÜNE): 
 

Danke, Frau Präsidentin. - Liebe Kolleginnen und 
Kollegen! Es ist um diese Uhrzeit am zweiten Tag 
der Parlamentstage gar nicht so einfach, einen 
Spannungsbogen aufzubauen, sodass man der 
Debatte so richtig gespannt folgt. Mein Span-
nungsbogen war, dass ich gedacht habe, gestern 
haben wir so viel über Tarifautonomie gehört und 
jetzt höre ich nur flammende Reden für den Antrag 
der Fraktion DIE LINKE, weil nur das konsistentes 
politisches Handeln wäre. 

 
Deshalb bin ich der Kollegin Feußner sehr dank-
bar, dass sie bei mir den Spannungsbogen wieder 
befruchtet hat. Denn angesichts der Tatsache, 
dass beim TdL ja der Staat der Verhandlungspart-
ner ist und wir das Kontrollorgan des Staates sind, 
empfinde ich es schon als eine interessante Pirou-
ette zu sagen, dass es ein Eingriff in die Tarifauto-
nomie sei, wenn wir uns überlegen, welche Ziel-
stellungen wir dem Verhandlungspartner Staat mit-
geben wollen. Das war der Punkt, bei dem dann 
wieder ein bisschen Spannung aufkam. 

 
Ich will es in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit 
kurz machen. Die Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-
NEN begrüßt den Antrag der Fraktion DIE LINKE. 
Wir begrüßen die Forderung, dass endlich ein Ta-
rifvertrag abgeschlossen werden soll, dass endlich 
Verhandlungen mit der Gewerkschaft stattfinden 
sollen. 
 

Die besondere Notwendigkeit aus der Sicht eines 
ostdeutschen Bundeslandes ist vom Kollegen 
Höhn dargelegt worden. Bei uns sind die Lehrer in 
der Mehrzahl Angestellte. Wir haben bei mehreren 
Hundert angestellten Lehrerinnen und Lehrern das 
Problem der Nichterfüller in spezifischer Weise. All 
das bedarf einer Regelung. 
 

Wie schwierig das ist, hat der Finanzminister dar-
gelegt, indem er auf das ungleiche Kräftegewicht 
der Vertragspartner bzw. der Nichtvertragspartner 
hingewiesen hat, weil es offensichtlich schwierig ist 
- wir kennen die Geschichte -, beide an einen 
Tisch zu bringen und dann auch zu einem Ergeb-
nis zu kommen und die Verhandlungen nicht ir-
gendwann abzubrechen. 

 
Insofern begrüßen wir den Antrag und wünschen 
unserer Seite der Verhandlungen, also dem Staat, 
das nötige Durchhaltevermögen, um die Verhand-
lungen mit der Gewerkschaft aufzunehmen und zu 
einem erfolgreichen Ende zu führen, damit endlich 
der tariflose Zustand für die angestellten Lehrkräfte 
nicht nur in Sachsen-Anhalt beendet wird. 
 

(Beifall bei den GRÜNEN - Zustimmung bei 
der LINKEN) 

 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr. - Für die SPD-Fraktion spricht die Ab-
geordnete Frau Niestädt. 

Frau Niestädt (SPD): 
 

Meine lieben Kolleginnen und Kollegen Abgeord-
neten! Es ist vieles gesagt worden und, wie ich 
glaube, auch viel Richtiges. Der Finanzminister hat 
in seinem Beitrag vor allen Dingen deutlich ge-
macht, dass es doch etwas komplizierter ist, als wir 
uns es manchmal vorstellen. 
 

Liebe Frau Feußner, ich finde es schon ganz gut, 
dass wir als Landtag nicht Partner von Tarifver-
handlungen sind. Ich denke, das würde unsere Ar-
beit im Parlament sehr, sehr 
 

(Frau Feußner, CDU: Erschweren!) 
 

- erschweren. Danke schön für diese Hilfestellung; 
Lehrerin bleibt Lehrerin. 
 

Die SPD-Fraktion stimmt der Überweisung des An-
trages in den Finanzausschuss zur federführenden 
Beratung und auch in den Ausschuss für Bildung 
und Kultur zur Mitberatung zu, weil ich denke, dass 
es schon wichtig ist zu erfahren, wie die Verhand-
lungen in der TdL-Runde weitergehen. 
 

Wir, die SPD-Fraktion, möchten einen Ausstieg 
aus dem Verbund wirklich nicht. Davor warnen wir. 
Denn dann - das wissen wir selber - würden wir in 
Sachsen-Anhalt den Wettbewerb zwischen den 
Bundesländern auch noch verlieren. - Vielen Dank. 
 

(Beifall bei der SPD) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr. - Herr Höhn, Sie können noch einmal 
erwidern. 
 
 

Herr Höhn (DIE LINKE): 
 

Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! 
Ich will nur kurz darauf hinweisen, dass wir uns ei-
ner Überweisung zwar nicht verschließen werden. 
Wenn ich mir den Antrag anschaue, stelle ich mir 
aber die Frage, worüber wir im Ausschuss lange 
diskutieren sollen. 
 

Der wesentliche Gehalt dieses Antrages ist, den 
Finanzminister zu ermutigen, eine Lösung mit dem 
Tarifpartner zu erzielen. Ich habe niemanden ge-
hört, der das irgendwie komisch findet. Vielmehr 
habe ich von allen die Aufforderung gehört: Ja, wir 
brauchen möglichst eine Verständigung. Insofern 
halte ich das heute für abstimmungsfähig. 
 

(Zustimmung bei der LINKEN) 
 

Strittig war der zweite Punkt, zu dem es in der Tat 
einer soliden Debatte bedarf, was die Länderebe-
ne betrifft. Dazu hätten Sie ja den Änderungsantrag 
stellen können, diesen Punkt herauszustreichen. 
Aber warum wir den Antrag in den Ausschuss über-
weisen sollen, verstehe ich nicht wirklich, weil die 
einzelnen Detailpunkte, die ich vorhin aufgezählt 
habe, nicht Gegenstand dieses Antrags sind. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
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Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Frau Niestädt hat eine Frage oder möchte interve-
nieren. 
 
 

Frau Niestädt (SPD): 
 

Vielleicht doch eine Frage; da bin ich mir nicht 
ganz sicher. - Ich bin aber deswegen aufgestan-
den, weil ich eines klarstellen will: Genau das ist 
unser Punkt. Wir könnten Ihren Antrag ablehnen 
oder ihm zustimmen. Den Punkt 2 zu streichen, 
würde jedoch bedeuten, dass wir aus dem Tarif-
verbund aussteigen. Das wollen wir nicht. 
 

(Herr Borgwardt, CDU: Richtig! Genau!) 
 

Deswegen möchten wir zum einen mehr Informa-
tionen in beiden Ausschüssen haben. Ich denke, 
das ist auch notwendig. Wir haben immer wieder 
die Diskussion um die Lehrer insgesamt, die Ein-
stellungen, die Höhergruppierungen, die Ein-Fach- 
und Zwei-Fach-Lehrer. Ich denke, das alles gehört 
mit hinein. 
 

Wir haben viele Diskussionen vor uns. Deswegen 
frage ich Sie: Ist es in der Tat so schwierig, dass 
man den Antrag überweist? Eine Diskussion in den 
beiden Ausschüssen können doch auch Sie nur 
befürworten. 
 
 

Herr Höhn (DIE LINKE): 
 

Ich habe ja gesagt, dass wir uns der Überweisung 
nicht verschließen werden. Ich finde es trotzdem 
schade, dass wir in diesem Haus immer weniger 
dazu in der Lage sind, einmal in der Sache zu ent-
scheiden, und alles in die Nichtöffentlichkeit verta-
gen. 
 

Wenn der zweite Punkt strittig ist, was ja nachvoll-
ziehbar ist - wissen Sie, ich bin der Letzte, der da-
für plädiert, dass wir in jedem Bundesland anders 
agieren; ich habe aber im Gegensatz zu Ihnen ge-
gen die Föderalismusreform gestimmt; das will ich 
dann auch noch einmal sagen -, 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 

dann hätten Sie einfach beantragen können, dass 
wir den zweiten Absatz streichen. Dann hätten wir 
den ersten Absatz hier beschließen können und 
wir hätten ein Votum dieses Hauses für den Fi-
nanzminister. Darüber hätte ich mich gefreut. 
- Danke schön. 
 

(Beifall bei der LINKEN) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr. - Wir kommen zur Abstimmung. 
 

Es ist eine Überweisung zur federführenden Bera-
tung in den Finanzausschuss und zur Mitberatung 
in den Bildungsausschuss beantragt worden. Wer 
stimmt dem zu? - Das ist das gesamte Haus. Da-
mit ist der Antrag in diese beiden Ausschüsse über-
wiesen worden. 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 18 auf:  
 
 
 

Beratung 
 

Sozialberichterstattung des Landes Sachsen-
Anhalt 
 

Antrag Fraktionen CDU und SPD - Drs. 6/1425 
 

Änderungsantrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/1462 
 
 
 

Einbringerin ist die Abgeordnete Frau Grimm-Ben-
ne. 
 
 

Frau Grimm-Benne (SPD): 
 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! Meine Damen und 
Herren Kollegen! Mit dem Antrag der Koalitions-
fraktionen wird die Landesregierung gebeten, bis 
zur Mitte der Wahlperiode einen Sozialbericht vor-
zulegen, der den bisher zu erstellenden Armuts- 
und Reichtumsbericht sowie den Sozialbericht ab-
löst. Bereits beschlossene inhaltliche Schwerpunk-
te der Armuts- und Reichtumsberichterstattung 
bleiben von diesem Antrag unberührt. 
 

Wir denken, dass die Zusammenlegung des Sozi-
alberichts und des Armuts- und Reichtumsberichts 
zu einem Bericht ein sinnvoller Beitrag zur Kompri-
mierung der Berichtspflichten der Landesregierung 
ist. Beide Berichte überschneiden sich inhaltlich in 
großen Teilen. Daher können durch die Zusam-
menführung Synergieeffekte genutzt und die Be-
richtspflichten ressourcensparend erfüllt werden. 
 

Ich denke, einige von Ihnen aus diesem Hohen 
Hause kennen noch die unendliche Geschichte 
des sozialpolitischen Gesamtkonzepts. Nun hat die 
Fraktion DIE LINKE einen Änderungsantrag zu un-
serem Antrag gestellt. Wir haben uns vorhin mit 
den sozialpolitischen Sprechern aller Fraktionen im 
Einvernehmen mit dem Minister darauf verständigt, 
dass wir einen Punkt aus dem Änderungsantrag 
der Fraktion DIE LINKE in den Antrag der Regie-
rungsfraktionen einbauen. 
 

Es soll folgender Satz aus dem Änderungsantrag 
der Fraktion DIE LINKE nach dem ersten Satz des 
Antragstextes der Regierungsfraktionen, also nach 
dem Wort „ablöst“, eingefügt werden: 
 

„Dabei sollen unter anderem 
 

a) längerfristig vergleichbare Datensätze 
zur Verfügung gestellt werden, 

b) längerfristig vergleichbare inhaltliche 
Schwerpunkte zugrunde gelegt werden, 

c) die Berichte mit den statistischen Be-
stimmungen der Europäischen Union  

 

berücksichtigt werden.“ 
 

Darauf haben wir uns verständigt. 
 

Dabei möchte ich es bei der Einbringung des An-
trages bewenden lassen. Ich freue mich darauf, 
dass wir im nächsten Jahr ausführlich über den 
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Sozialbericht werden debattieren können. - Herz-
lichen Dank. 
 

(Beifall bei der SPD und bei der CDU) 
 
 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Danke sehr für die Einbringung. - Die Landesregie-
rung verzichtet auf einen Redebeitrag. Für die 
Fraktion DIE LINKE spricht die Abgeordnete Frau 
Dirlich. 
 

(Frau Dirlich, DIE LINKE: Ich verzichte!) 
 

- Frau Dirlich verzichtet ebenfalls. - Für die CDU-
Fraktion spricht der Abgeordnete Herr Rotter. 
 

(Zurufe: Er verzichtet! - Herr Rotter, CDU, 
geht ans Rednerpult - Heiterkeit und Zurufe) 

 
 

Herr Rotter (CDU): 
 

Frau Präsidentin! Meine sehr verehrten Damen 
und Herren! Gern hätte ich natürlich auch auf mei-
nen Redebeitrag verzichtet, weil ich - das muss ich 
ehrlich zugeben - so viel wirklich Neues nicht bei-
steuern kann. Das meiste ist gesagt, das meiste 
Richtige ist gesagt worden. 
 

Lassen Sie mich trotzdem noch einen kurzen 
Schwenk machen, weil ich - tja - noch ein paar 
kurze Überlegungen anstellen möchte, die sich in 
unserem Antrag nicht wiederfinden, die ich aber 
durchaus für überdenkenswert halte. Darum - es 
tut mir wirklich leid - ist ein Verzicht nicht möglich. 
 

Vielleicht ist die qualitative Verbesserung durch die 
Zusammenlegung des Armuts- und Reichtumsbe-
richtes und des Sozialberichtes zu einem einheit-
lichen Sozialbericht noch zu steigern, wenn bei der 
Erstellung dieses Berichtes verstärkt externer 
Sachverstand und externe Ressourcen zum Ein-
satz kommen. Denn manchmal ist der Blick von 
außen doch etwas schärfer und klarer und lässt 
Konturen und Bewegungen - - 
 

(Minister Herr Bischoff reibt Daumen und 
Zeigefinger aneinander) 

 

- Herr Minister, ich sehe Ihr Zeichen, aber man 
wird ja auch einmal Überlegungen anstellen dür-
fen. - Vielleicht ist der Blick von außen doch manch-
mal wichtiger als die mannigfache Ansicht der Din-
ge von innen. 

 
Vielleicht kann ich diesen Gedanken noch etwas 
erweitern. Vielleicht ist es für die Zukunft durchaus 
angebracht, den Sozialbericht generell durch Ex-
terne fertigen zu lassen. Die Vorteile, die sich dar-
aus ergeben, habe ich gerade erwähnt.  

 
Damit möchte ich zum Schluss kommen. Ich bitte 
um Zustimmung zu dem in dieser Form geänder-
ten Antrag. - Danke für Ihre Aufmerksamkeit. 

 
(Zustimmung bei der CDU) 

Vizepräsidentin Frau Dr. Paschke: 
 

Abgeordnete Frau Lüddemann? 
 

(Frau Lüddemann, GRÜNE: Ich verzichte!) 
 

- Sie verzichtet. - Frau Grimm-Benne? - Sie ver-
zichtet auch. - Dann kommen wir jetzt zum Ab-
stimmungsverfahren. 
 

Unter den sozialpolitischen Sprechern ist abge-
sprochen worden, dass wir in den Ursprungsantrag 
nach dem Wort „abgelöst“ Folgendes einfügen: 
 
 
 

„Dabei sollen unter anderem 
 

a) längerfristig vergleichbare Datensätze 
zur Verfügung gestellt werden, 

b) längerfristig vergleichbare inhaltliche 
Schwerpunkte zugrunde gelegt werden, 

c) die Berichte mit den statistischen Be-
stimmungen der Europäischen Union  

 

berücksichtigt werden.“ 
 
 
 

So würde dann der Text lauten. Das ist so über-
nommen worden. 
 

Dann können wir über den Antrag in dieser Fas-
sung abstimmen. Wer dem zustimmt, den bitte ich 
um das Kartenzeichen. - Das ist das gesamte 
Haus. Damit ist der Antrag in der geänderten Fas-
sung angenommen worden und der Tagesord-
nungspunkt 18 ist beendet. 
 
 
 

Ich rufe den Tagesordnungspunkt 19 auf: 
 
 
 
 

Beratung 
 

Behandlung im vereinfachten Verfahren gemäß 
§ 38 Abs. 3 GO.LT 
 

Konsensliste Landtagspräsident - Drs. 6/1421 
 
 
 

a) Stellungnahme zu dem Verfahren vor dem 
Landesverfassungsgericht - Landesverfas-
sungsgerichtsverfahren LVG 54/10 (ADrs. 
6/REV/67) 

 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Recht, 
Verfassung und Gleichstellung - Drs. 6/1411 

 
 
 

b) Keine Zwänge zur Konzessionsabgabe auf 
Trinkwasser 

 

Antrag Fraktion DIE LINKE - Drs. 6/1250 
 

Beschlussempfehlung Ausschuss für Inneres 
und Sport - Drs. 6/1420 
 
 
 

Ich möchte über die Konsensliste in der Drs. 6/1421 
abstimmen lassen. Wer dieser zustimmt, den bitte 
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ich um das Kartenzeichen. - Das ist das gesamte 
Haus. Der Konsensliste ist zugestimmt worden. 
 

Damit sind wir am Ende der 17. Sitzungsperiode 
des Landtages angelangt. Ich berufe den Landtag 

zu seiner 18. Sitzungsperiode für den 18. und 
19. Oktober 2012 ein. - Ich wünsche Ihnen einen 
schönen Nachhauseweg. 
 

Schluss der Sitzung: 18.30 Uhr.  
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